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orb merk gen 

ALLGEMEINER TEIL 

Vorbemerkungen 

Vor l age .In den. at ionalrat 

(I) Der RH hat gemäß Art 1 26 d Abs 1 B-VG dem Nationalrat über seine 
Tätigkeit im vorausgegangenen Jahr bis spätestens 3 1 .  Dezember jeden 
Jahres Bericht zu erstatten.  

(2)  In  den vorliegenden Bericht wurden i m  wesentlichen die bis 2 .  Septem­
ber 1 996 berichtsreif gewordenen Ergebnisse der vom RH in den Bereichen 
der Bundesministerien einschließlich der Kapitalbeteil igungen durchgeführ­
ten Gebarungsüberprüfungen aufgenommen. Die erst nach Redaktions­
schluß fertiggestellten Ergebnisse von Gebarungsüberprüfungen werden 
dem Nationalrat in einem Nachtrag zu diesem Bericht vorgelegt werden .  

(3) Im vorl iegenden Jahrestätigkeitsbericht nicht enthalten s ind die Prü­
fungsergebnisse über 

- das Beschaffungswesen im Bereich des BMLV, 
- die Bank für Tirol und Vorarlberg AG, 
- die Bank für Kärnten und Steiermark AG, 
- die Post- und Telegraphendirektion für Oberästerreich und Salzburg in  

Linz, 
- das Fernmeldebüro für Oberästerreich und Salzburg in Linz, 
- die Museumsquartier-Errichtungs- und BetriebsgesmbH , 
- den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds, 
- das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - Universitätskl in iken, 
- die Erste Donau-Dampfschiffahrrs-Gesellschaft, 
- die Österreichische Elektrizitätswerke AG, Verbundgesellschaft, 
- den Österreichischen Rundfunk - ORF, 
- die Altlastensanierung und 
- die Karawankenaurobahn, 

die der RH bereits während des Jahres 1 996 im Wege der Einzelbericht­
erstattung dem Nationalrat (wieder)vorgelegt hat. 

1 
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2 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

TIrol 

Vorarlberg 

Wien 

P rufu ng ... utlgke i t  1m Bereich dcr La nue r 

( 1 )  Im Jahre 1 995 hat der RH entsprechend seiner bundesverfassungsgesetz­

lichen Aufgabe, als "föderatives Bundes-Länder-Organ" auch die überört­

liche Gebarungskontrolle bei sonstigen Gebietskörperschaften und deren 

Unternehmungen wahrzunehmen, Gebarungsüberprüfungen durchge­

führt. Bei Gemengelagen (Gemeinschaftsfinanzierungen bzw Kapitalbe­

teiligungen mehrerer Gebietskörperschaften unter Einschluß des Bundes) 

ist sowohl dem Nationalrat als auch dem weiters betroffenen allgemeinen 

Vertretungskörper zeit- und inhaltsgleich zu berichten. 

(2)  Wahrnehmungs- bzw Sonderberichte im Länderbereich hat der RH im 

Jahre 1996 in Vorwegnahme der ansonsten vorgesehenen Jahresberichter­

stattung vorgelegt: 

- Kärntner Elektrizitäts AG, Klagenfurt 

- Stadtwerke Klagenfurt-Verkehrsbetriebe, Klagenfurter Messe Betriebs-

gesmbH, Teilgebiete der Gebarung der Stadt Villach und Reinhaltever­

band für das Gebiet Mittleres Lavanttal 

- Karawankenautobahn 

- Stadtwerke Krems und Wiener Neustadt sowie Schulgemeindeverband 

Hauptschulgemeinde Schwechat 

- Stadtgemeinden Amstenen und Mödling 

- Dritte Bauetappe beim Allgemeinen Krankenhaus der Landeshaupt­
stadt Linz 

- Teilgebiete der Gebarung im Land Oberösterreich und Oberösterreichi­

sche Landesbank, Linz 

- Karawankenautobahn 

- Teilgebiete der Gebarung im Land Salz burg 

- Teilgebiete der Gebarung bei den Bezirkshauptmannschaften im Land 

Salzburg, bei der Stadtgemeinde Hallein und über die Gemeinnützige 

Salzburger WohnungsbaugesmbH 

- Karawankenautobahn 

- Stadtwerke Leoben 

- Sozialhilfeverband Liezen 

- Karawankenautobahn 

- Teilgebiete der Gebarung im Land Tirol und über U nternehmungsbe­

teiligungen des Landes Tirol sowie der Landeshauptstadt Innsbruck 

- Neubau des Kunsthauses in Bregenz 

- Personalangelegenheiten der Pflichtschullehrer in der Bundeshaupt­

stadt Wien 

- Karawankenautobahn 
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Vorb merkungen 

Mitw i rk u ng an der Rec h n u ngwerwalt ung 

des Bunde ... 

( 1 )  Neben seiner Prüfungstätigkeit hatte der RH i m  Jahre 1 995 den Bundes­
rechnungsabschluß 1 994 zu verfassen ,  den er im Oktober 1 995 dem Na­
t ionalrat zugelei tet hat .  Zugleich hat der R H  dem Nationalrat  e i nen 
Nachweis über den Stand der Bundesschulden für das Jahr 1 994 vorge­
legt. 

Den Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1 994 hat der Nationalrat mit  
Bundesgesetz, BGBI Nr 788/ 1 995 ,  geneh migt. 

(2) Ferner wirkte der RH im Rahmen seiner Zuständigkeit an der Ordnung 
des Rechnungswesens und an der Finanzschuldengebarung mit .  

Darstell u ng der P riifungsergchni  st.: 

Die Zuordnung von überprüften Dienststellen und Unternehmungen zu 
den Wirkungsbereichen der e inzelnen Bundesmin isterien folgt der i m  
Zeitpunkt der Vorlage dieses Berichtes geltenden Zuständigkeitsvertei­
lung und Reihung der Bundesministerien. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise die festge­
stellten Sachverhalte (Kennzeichnung mit  1 an der zweiten Stelle der Ab­
satzbezeichnung), deren als Beanstandung und/oder Empfehlung gefaßte 
Beurteilung durch den RH (Kennzeichnung mit  2), die Stellungnahme der 
überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie eine allfäl­
l ige Gegenäußerung des RH (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereihc.  
Das Zahlenwerk enthält allenfalls kaufmännische Rundungen . 

Wie bereits i n  den Vorjahren stellt der R H  den einzelnen Prüfungsergeb­
nissen sei ne wesentlichen Feststellungen ähnlich einem "management let­
ter" voran, um dem Leser einen rascheren Überblick zu erleichtern. 

Entsprechend einem Wunsch von Abgeordneten aller im Rechnungshof­
ausschuß vertretenen Frakt ionen schließt der R H  i n  e inem Anhang zu  
den Prüfungsergebnissen eine Aufl istung der verantwortl ichen Entschei­
dungsträger der überprüften Unternehmungen an. 

3 
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4 
A us�a o-ewert ,on P rii fu ng�"ier(rebn i ssen � � � 

Der RH gibt im vorliegenden Bericht dem Hohen Haus einen umfassen­
den Überblick über die Ergebnisse seiner Kontrolltätigkeit im Bundesbe­
reich für das Jahr 1 995 , hat sich h iebei jedoch auf die Wiedergabe der 
ihm bedeutsamer erschei nenden Sachverhaltsfeststellungen, Stark- bzw 
Schwachstellen und daran anknüpfende Empfehlungen beschränkt. Die in  
E i nzelfällen erhobenen Mängel dürfen daher keineswegs verallgemeinert 
werden. Die gegebenen Empfehlungen wollen als Denkanstöße zur Ver­
besserung der Haushalts- und Unternehmungsführung nach den Grund­
sätzen der Ordnungsgemäßhei t ,  Wi rtschaft l ichkei t ,  Sparsamkei t und 
Zweckmäßigkeit verstanden werden . 

I Offc ne-Po'itcn- B uchhaltu ng" 

der öffcnt l ichen hn allL.kontrollc 

Die 1 982 begonnene ressortweise Auflistung der "Unerledigten Antegun­
gen aus Vorjahren" wurde auch im vorl iegenden Bericht fortgeschrieben, 
wobei auch Mittei lungen über beabsichtigte Maßnahmen bzw allfäll ige 
Hinderungsgründe beigefügt wurden. 

Ebenso führt der RH seine ressortweise Zusammenstellung jener Empfeh­
lungen weiter, denen m ittlerweile durch die erforderlichen Maßnahmen 
des Nationalrates oder der überprüften Stellen entsprochen wurde ("Ver­
wirklichte Empfehlungen"). 
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Vorbemerkungen 

Begriff der 
Rechtsbereinigung 

Ausgangslage 

Rechtsberein-gung 

Hauptprobleme der öffentlichen Finanzkontrolle 

Rech tsbere i n  i(�lll1(� � r-

Die Erstattung von Vorschlägen zu einer wirksamen Verwaltungsreform 
ist  zentrales Anl iegen der vom RH wahrgenommenen öffencl ichen Fi­
nanzkontrol le. 

Der Begriff der Verwaltungsreform umfaßt mehrere - teils voneinander 
unabhängige und auch dementsprechend einsetzbare - Möglichkei ten 
zur Eindämmung der Bürokratie sowie zur Effizienzsteigerung der öffent­
l ichen Dienstleistung für den Bürger. Neben der Aufgabenkrir ik an den 
von der öffentl ichen Verwal tung wahrzunehmenden bzw wahrgenom­
menen Tärigkei ten und der Ausschöpfung der Rationalisierungsreserven 
im Bereich der öffentl ichen Verwaltung ist al lgemein auch die kritische 
Auseinandersetzung mit dem stetig steigenden Bestand an Rechtsnormen, 
deren Inkraftsetzung teilweise bis in das 1 8 . Jahrhundert zurückreicht, als 
Ansatzpunkt einer wirksamen Verwaltungsreform anerkannt. 

Wesentlicher Bestandtei l  einer wirksamen Verwalrungsreform ist daher 
auch die Bedachtnahme auf den Wirkungszusammenhang zwischen dem 
Bestand und der Zunahme an Rechtsvorschriften bzw neuen Aufgaben für 
die Verwaltung und dem damit zwangsläufig verbundenen Anwachsen der 
staatl ichen Vollzugskosten. 

Nach Anhörung des BKA stellt der RH nachfolgend die bisherigen Be­
mühungen des Bundes zur Rechtsbereinigung - auch im Vergleich mit 
jenen der Bundesländer - dar. 

Unter Rechtsbere in igung i m  allgemei nen wird die Übers ichcl ich ma­
chung und die Entschlackung der Rechtsordnung verstanden. 

Das Anliegen der Bereinigung der Rechtsordnung hat sowohl einen quan­
t i tativen als auch einen quali tativen Aspekt: zum einen ist das Übermaß 
an Rechtsvorschriften auf ein dem Rechtsunterworfenen zumutbares Aus­
maß zu reduzieren, zum anderen gi l t  es, die Rechtsordnung von inhaltl i­
chen "Störfaktoren" (begriffl iche Widersprüche, unverständliche Formulie­
rungen) zu befreien. 

Die österreichische Rechtsordnung ist ein Konglomerat aus nebeneinan­
der geltenden Vorschriften der letzten 200 Jahre. 

Laut Mitte i lung des B KA besteht das österreich ische Bundesrecht aus 
mehr als 4 500 Stammnormen ( = Gesetze oder Verordnungen i n  der Ur­
fassung samt allen zugehörigen Novellen), wovon rd 500 Stamm normen 
(350  Gesetze, 1 50 Verordnungen) vor 1 946 erlassen wurden. 
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8 

Rechtsbereinigung 

"Normenflut" 

Seiten 

Sei t  dem Jahr 1 945 nahm die Anzahl der Seiten der Bundesgesetzblätter 
( im wesentl ichen Gesetze, Verordnungen und Staatsverträge auf Geset­
zes- oder Verordnungsstufe;  nicht jedoch auch Erlässe und sonstige Ver­
waltungsvorschriften) folgende Entwicklung: 

Jahr 1945 .lCeIlImmiiOClISiiatsge;ru5IaCr----'----i---i 

1950 E::� 
undesges tzblätter 

Enhuli .. lI .. ng der 

jährlichen 

1955 

1960 

1965 

1 970 

1 975 

1980 

1985 

1990 

1995 
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Auswirkungen der 
Mitgliedschaft 
Österreichs 
bei der EU 

Bisherige Bemühungen 

Bundesbereich 

Wiewohl vom bloßen Ansteigen der jährlichen Seitenanzahl der veröffent­
l ichten Bundesgesetzblätter nicht l inear auf ein durch gesetzgeberische 
Maßnahmen verursachtes Ansteigen der Vollzugskosten und dami t  der 
Staatsausgaben geschlossen werden darf, ist dennoch weder dieser generelle 
Zusammenhang noch die m i tt lerwei le weith in  e ingestandene Unüber­
sichtlichkeit der Rechtsvorschriften zu leugnen. 

In diesem Zusammenhang führen die Bundesländer darüber Klage, daß 
der Bund die fi nanziel len Auswirkungen seiner Gesetzgebung auf d ie  
Länder kaum, jedenfalls aber unzureichend erfasse und berücksichtige. 

Trotz warnender Stimmen an der Vielzahl stetig hinzukommender neuer 
Rechtsvorschriften ist die Tendenz der steigenden Anzahl von - teils 
nicht oder unzureichend finanziell kalkulierten - Vorschriften ungebro­
chen. Zuletzt hat anläßl ich der Beschlußfassung des Strukturanpassungs­
gesetzes 1 996 ("2 .  Sparpaket") der Präsident des Nationalrates, Dr Heinz 
Fischer, vor der Gesetzesflur gewarnt und sich für ein günstiges Kosten­
Nutzen-Verhäl tnis bei der "Gesetzesproduktion" ausgesprochen (Parla­
mentskorrespondenz vom 2. Mai 1 996). 

Sei t  dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ( 1 995)  kommen als 
wei tere Quellen der Rechtsordnung die unmittelbar geltenden Verord­
n ungen der EU und d ie  zu i nnerstaat l i chem Recht umzuformenden 
R ichtlinien der EU hinzu .  

Laut einem Bericht des Generalsekretariates der Europäischen Kommission 
vom Mai  1 99 6  über d i e  A nwendung des Gemei nschaftsrechtes  i m  
Jahr 1 995 lag Österreich bei der Umsetzung des Gesamtacquis mit 84,2 % 
an vorletzter Stelle der EU-Staaten .  

Die b isher relativ n iedrige österreichische Umsetzungsquote führt das 
B KA auch darauf zurück, daß das strenge Lega l i tätsprinzip der öster­
reichischen Bundesverfassung die Umsetzung der EU-Richtl i n ien auf 
Bundes- und auch auf Länderebene fast durchgehend auf dem Gesetzes­
weg erforderl ich mache. 

Das Anliegen der Vereinheitl ichung und Vereinfachung der österreichi­
schen Rechtsordnung fi ndet sich bereits  im Rechts-Überle i rungsge­
setz 1 94 5 ,  welches die E inrichtung e iner - unverändert bestehenden 
- "Kommission zur Vereinheitl ichung und Vereinfachung der österrei­
chischen Rechtsordnung" zwecks Erstattung entsprechender Vorschläge 
an die Bundesregierung vorsieht. 

Das für die Vorbereitung der Rechtsbereinigung auf Bundesebene zustän­
dige BKA hat bereits vor etwa 30 Jahren mit Vorarbeiten zur Bereinigung 
der österreichischen Rechtsordnung durch den Gesetzgeber begonnen: 

( 1 )  Die im Jahr 1 967 eingebrachte Regierungsvorlage des Ersten Rechts­
bereinigungs-Vorbereitungsgesetzes sah im wesentlichen die Aufhebung 
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8 

Rechtsbereinigung 

Länderbereich 

Zusammenfassung 
des RH 

Vorhaben des BKA 

der vor dem 30 .  Okrober 1 9 1 8  in Kraft getretenen (einfachen) Gesetze 
vor; gleichzei tig sol lten laut einer "Positivliste" mehr als 500 Vorschriften 
(Gesetze und Verordnungen auf Gesetzesstufe) von dieser Rechtsbereini­
gung ausgenommen sein .  

(2)  Die im Jahr  1 969 e i ngebrachte Reg ierungsvor lage des Zwe i ten 
Rechtsberein igungs-Vorbereitungsgesetzes sah hiezu weiterführend im 
wesentlichen d ie  Aufhebung auch der vor dem 1 .  Jänner 1 968 in Kraft ge­
tretenen (e infachen) Gesetze vor, statuierte aber gleichzeit ig auf einer 
1 30 Seiten umfassenden "Positivliste" mehr als 3 1 00 weitere Ausnahmen. 

Beiden Regierungsvorlagen blieb die parlamentarische Beschlußfassung 
versagt; eine umfassende gesetzgeberische Rechtsbereinigung auf Bundes­
ebene unterblieb bislang. 

Die Landtage der Bundesländer Burgen land ( 996),  Kärnten ( 982) ,  
Niederösterreich ( 1 978),  Oberösterreich ( 979), Salzburg ( 1 996), Tirol 
( 993),  Vorarlberg ( 99 1 )  und Wien ( 1 985)  haben bereits entsprechende 
Rechtsbereinigungsgesetze beschlossen.  

Die von der Polit ik,  der Wissenschaft, den Medien, einigen Interessenver­
trerungen und - nicht zuletzt - den Bürgern erhobene Forderung 
nach Entschlackung der Gesetze und sonstigen Vorschriften mit dem Ziel 
sowohl einer durchblick- und überschaubaren Rechtsordnung als auch ei­
ner bürgerorientierten, zei tgemäßen, effizienten und damit kostengünsti­
gen Verwaltung läßt eine Fortführung bzw Wiederaufnahme der einschlä­
g igen Bemühungen zur Rechtsbere in igung auf Bundesebene angezeigt 
erscheinen. 

Wiewohl durch die angestrebte generelle Außerkraftsetzung überkomme­
ner, vor einem best immten Stichtag erlassener Rechtsvorschriften keine 
unmittelbare Auswirkung auf die ständig steigende Anzahl neuer Gesetze 
erwartet werden kann, böte ein derartiges Vorhaben auch Gelegenheit, die 
durch den Beitritt Österreichs zur EU obsolet gewordenen innerstaatl ichen 
Rechtsvorschriften aus Gründen der Rechtssicherhei t  - und damit letzt­
l ich zur Senkung der Vollzugskosten - auch formel l außer Kraft zu set­
zen.  

Auf der Grundlage des Koalitionsübereinkommens der Regierungspartei­
en vom März 1 996, welches die Rechtsbereinigung und die Rechtsverein­
fachung ausdrücklich als Ziel festschreibt, und ei nes Beschlusses des Mi­
nisterrates vom Jul i  1 996 soll(en) 

( 1 )  vorerst die bis 1 946 in Gesetzes- oder Verordnungsrang erlassenen 
Normen bis Dezember 1 996 ressortweise analysiert werden ;  die weitere 
Vorgangsweise - auch jene hinsichtlich der nach 1 946 erlassenen Geset­
ze und Verordnungen - bzw die Festlegung der erforderlichen Berein i­
g ungsschr itte wird erst nach Vorl iegen dieser Ergebnisse entschieden 
werden; 
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Rechtsber ini un 

(2) die Überarbei tung eines bereits 1 995  vorgelegten Entwurfes ei nes 
BlIndesverfassungs-Berein igungsgesetzes fortgesetzt und 

(3 )  die Sichtung der von Österreich abgeschlossenen Staatsverträge einem 
eigenen Bereinigllngsprojekt vorbehalten bleiben . 

9 
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2 

Allgemeines 

Befassung des RH 

Beurteilung durch 
den RH 

Finanzi I Au wirk n en 
r chts tzender aßn h n 

[-inanzidle A us\\ i rkungen 

re( h tsetze nder Maßnah men 

Gemäß § 1 4  des Bundeshaushaltsgesetzes hat jeder B undesminister, i n  
dessen Wirkungsbereich ein Gesetzes- oder Verordnungsentwurf ausgear­
beitet wurde, eine Stellungnahme darüber abzugeben, ob und i nwiefern 
die Durchführung der vorgesehenen Vorschriften voraussichtlich vermehr­
te Ausgaben für den Bund bzw finanzielle Auswirkungen für andere Ge­
bietskörperschaften verursachen wird. 

(1)  In  Entsprechung der Entschließung des Nationalrates vom 1 9 .  März 1 981 
wurden dem RH auch im Jahr 1 995 Gesetzes- und Verordnungsentwürfe 
der Bundesverwaltung zur Stellungnahme zugeleitet. 

Darüber h inaus wurden dem RH i m  Berichtsjahr aus den Bundesländern 
i nsgesamt 82 Entwürfe zu neuen rechtsetzenden Maßnahmen zur Begut­
achtung übermi ttelt .  

(2) Wie schon i n  den Vorjahren wurden auch i m  Jahre 1 995 Bundesgesetze 
beschlossen oder Verordnungen im Bundesgesetzblatt verlautbart, ohne 
daß dem RH vorher Gelegenheit zur Begutachtung der Verwaltungsent­
würfe eingeräumt worden war. Dies betraf beispielsweise 

- das Bundesgesetz über die Errichtung des Krankenanstalten-Zusam­
menarbeitsfonds (BGBI Nr 473); 

- das Bundesgesetz, mi t  dem das Krankenanstaltengesetz geändert wird 
(BGBI Nr 474); 

- das Bundesgesetz, mit  dem die finanzielle Bete il igung der Träger der 
sozialen Krankenversicherung am Krankenanstalten-Zusammenarbeits­
fonds geregelt wird (BGBI Nr 475); 

- das Bundesgesetz, mit  dem das Bergbauförderungsgesetz 1 979 geändert 
wird (BGBI Nr 837) sowie 

- die Verordnungen des Bundesministers für Inneres, mit  denen die Ver­
ordnung betreffend die Übertragung der durch Sicherheitsorgane zu ver­
sehenden Grenzkontrolle auf Zollorgane geändert wird (BGBI N r 657  
und 8 1 8) .  

Der R H  hat s ich in  seinen Stellungnahmen zu den ihm vorgelegten Geset­
zes- und Verordnungsentwürfen im wesentlichen auf eine Beurteilung aus 
der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle beschränkt und ist i ns­
besondere auf die Berechnungsgrundlagen der finanziellen Auswirkungen 
der vorgesehenen rechtsetzenden Maßnahmen eingegangen. 

11 
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Finanzielle Auswirkungen 

rechtsetzender Maßnahmen 

Vorlagen 

Die dem RH im Jahre 1995 aus dem Bundesbereich zugegangenen Ent­
würfe neuer rechtsetzender Maßnahmen lassen nachstehende Beurteilung 
des Erfüllungsgrades der Kalkulationspfl icht durch die einzelnen Ressorts 
zu (Zuordnung zu den Bundesmin isterien entsprechend der Zuständig­
keitsvertei lung zum Zeitpunkt der Vorlage dieses Berichtes); 

Kalkulation der Folgekosten 

40,----------------------------------------------------------------, 

35�-
-----------------------_,r-r_--------------� 

30r-----------------------------1 

25 f---------------l 

20 �-----------l 

1 5 r-----------� 

10r-----------� 

5 

BKA BMA BMwA BMAS BMF BMGK BM! BM) BMLV BMlF BMU)F BMUK BMWVK 

Zusammenfassung 

Gesetze 
• 

glaubhafre Angaben 
unzureichende Angaben 

keine Angaben 

o 
• Verord nungen 
• 

Der Kalkulationspfl icht wurde insbesondere bei dem Entwurf 

- eines Bundesverfassungsgesetzes zur Neuordnung der Verwaltungsge­
richtsbarkei t; 
- eines Führerscheingesetzes; 
- eines Bundesgesetzes über die Schaffung eines Wertpapieraufsichtsinsti-
tutes und über die Änderung des Bankwesengesetzes, des Börsegesetzes 
und des EGVG; 
- eines Pflegepersonal-Arbeitszeitgesetzes sowie 
- einer Straßenbahnverordnung und 
- einer Bodenmarkierungsverordnung 

nicht oder nicht ausreichend nachgekommen. 

Mehrmals mußte der RH daran erinnern , daß gemäß § 14 des Bundes­
haushaltsgesetzes auch jene Mehrausgaben oder Steuerausfälle darzustellen 
sind, die sich aus den vorgeschlagenen rechtsetzenden Maßnahmen für an­
dere Gebietskörperschaften ergeben . 

Der RH anerkannte die bisherigen -- ressortweise durchaus unterschied­
lichen -- Bemühungen zur finanziellen Kalkulation beabsichtigter recht­
setzender Maßnahmen, vermochte hierin jedoch noch nicht die umfassende 
bzw lückenlose Verwirkl ichung der haushaltsgesetzlichen Kalkulations­
pflicht beabsichtigter Rechtsnormen zu erblicken. 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 21 von 337

www.parlament.gv.at



Allgemeines 

Offene Bereiche 

Folgekosten neuer 
Rechtsnormen 

Kosten-N utzen­
Untersuchungen 

umsetzung es Haushalt rechte 

l· m�etz u ng Je') H aushalt  rLch tc� 

Das i m  Rahmen der Haushaltsrechtsreform 1 986 beschlossene und i m  
wesentl ichen a b  Jänner 1 987 geltende (und seitdem mehrfach novell ierte) 
Bundeshaushaltsgesetz beabsichtigte sowohl die Kodi fikation des Haus­
haltsrechtes als auch die Schaffung ei nes den Anforderungen der moder­
nen Wirtschafts- und Finanzpol i t ik  gerecht werdenden I nstrumentari ­
ums. 

Vielfach macht das Bundeshaushaltsgesetz seine Umsetzung, insbesonde­
re auch d ie  angestrebte Verwirkl ichung betriebswirtschaft l icher Vor­
gangsweisen bei der Planung und beim Vol lzug des Bundeshaushaltes, 
von der Erlassung ausführender Regelungen durch das BMF abhängig. 

Wiewohl bislang zahlreiche Regelungen auf der Grundlage des Bundes­
haushaltsgesetzes erlassen wurden, sieht sich der RH nach Anhörung des 
BMF zu einer Darstellung jener Bereiche veranlaßt, die weiterhi n  - teils 
seit dem Jahre 1 986 - einer bundesweit verbindlichen Ausgestaltung als 
Vorbedingung für die Erreichung der mit der Haushaltsrechtsreform ver­
bundenen Zielsetzungen harren: 

( 1 )  Ermittlung der Folgekosten von neuen Gesetzen und Verordnungen 

Jedem E ntwurf ei nes neuen Bundesgesetzes oder e iner Verordnung ist  
vom ausarbei tenden Bundesmin isterium eine Darstellung der dami t  ver­
bundenen finanziellen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und zutref­
fendenfalls auf die Haushalte der anderen Gebietskörperschaften anzu­
schl ießen (siehe hiezu auch den voranstehenden Abschnitt  "Finanzielle 
Auswirkungen rechtsetzender Maßnahmen"). 

Die aufgrund der 1 994 i n  Kraft getretenen Bundeshaushaltsgesetz-No­
velle 1 993 vom Bundesminister für Finanzen zu erlassenden Handlungs­
anlei tungen ( "Richtl in ien") für die Darstellung dieser Folgekosten s ind 
bislang nicht ergangen. 

Laut Stellungnahme des BMF lagen diese Richtlinien de facto schon seit 1 993 in 
Form des "Arbeitsbehelfes zur Berechnung der finanziellen Auswirkungen von 
Rechtsvorschriften" vor. 

Die Arbeiten an den vom Gesetzgeber vorgeschriebenen formellen Richtlinien seien be­
reits aufgenommen worden; diese seien auch Teil des ebenfalls in Ausarbeitung befind­
lichen Konsultationsmechanismus zwischen dem Bund und den Uindern zur Ein­
haltung der öffentlichen Verschuldungskriterien der EU (Vertrag von Maastricht). 

(2)  Kosten-Nutzen-Untersuchungen für Verwaltungsvorhaben 

Vorhaben über e i ner besti m m ten Größenordnung dürfen nur  auf der 
Grundlage einer vorherigen Kosten-Nutzen-Untersuchung im Bundes­
haushal t veranschlagt und durchgeführt werden .  Dieser Kosten-Nut­
zen-Untersuchung soll  auch die Art der Vorhabensdurchführung, deren 
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1 4  

Umsetzung des 

Haushaltsrechtes 

Bundesvermögen 

Beurteilung des RH 

Finanzierung sowie die Höhe der jährlichen Folgekosten zu entnehmen 
sei n .  Darüber h inaus sollen diese Kosten-Nutzen-Untersuchungen der 
haushaltsgesetzlich ebenfalls vorgesehenen periodischen Erfolgskontrolle 
derartiger Verwaltungsvorhaben dienen. 

Die maßgeblichen Handlungsanleitungen ("Grundsätze") für die Durch­
führung von Kosten-Nutzen-Untersuchungen (festzulegen von der Bun­
desregierung auf Antrag des Bundesmi nisters für Finanzen) wurden bis­
lang nicht erlassen . 

Laut Stellungnahme des BMF sei die Erarbeitung derartiger Richtlinien schwierig, 
weil viel/ach der Nutzen eines Verwaltungsvorhabens überhaupt nicht oder nur 
äußerst schwer bewertet werden kb'nne. In vielen Fällen stünde der mit der Erstel­
lung einer Kosten-Nutzen-Untersuchung verbundene Aufwand in einem krassen 
Mißverhältnis zu deren Informationsgehalt und dem daraus resultierenden Erfolg. 

(3)  Erwerb und Bewertung von Bundesvermögen 

Die für den Erwerb von Bundesvermögen, dessen Nachweisung und Be­
wertung erforderlichen R ichtlin ien hat das BMF bislang nicht erlassen. 

Laut Stellungnahme des BMF hätte sich herausgestellt, daß derartige Richtlinien 
eine Vielzahl von komplexen, verschiedenartigsten Sachverhalten der Bundesver­
waltung abzudecken hä'tten. 

Die vom Bundshaushaltsgesetz vorgesehenen Instrumente zur Optimie­
rung der öffentl ichen Haushaltsführung erscheinen dem RH grundsätz­
l ich geeignet und ausreichend, sofern sie durch die Behebung der derzei­
tigen Vol lzugsdefizite (Fehlen von Handlungsanleitungen des BMF) auch 
tatsächlich bzw umfassend anwendbar gemacht werden. 

Nach Auffassung des RH beeinträchtigt das Fehlen von Handlungsanlei­
tungen i nsbesondere für die finanzielle Kalkulation neuer Rechtsnormen 
und neuer Verwaltungsvorhaben die Verwirklichung wesentl icher Zielset­
zungen der Haushaltsrechtsreform, weil es dadurch sowohl der planenden 
als auch der ausführenden Verwaltung der erforderlichen volks- und be­
triebswirtschaft lichen Methodik  zur bestmögl ichen Zielerreichung i m  
Sinne des Gesetzgebers ermangelt .  
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Vorbemerkungen 

Infrastruktur­
vorhaben Straße 
und Schiene 

Kenndaten 

Schiene 

Allgemeines 

Zielerreichung 

Außerbud et re Finanzlerun n; 

Straße un Schi ne 

A ußerbudgetäre F inanzier u nge n; 

Straße u n d  Sch i e ne 

Der RH hat sich bereits in  der Vergangenheit mehrfach mit  der Übertra­
gung öffentl icher Aufgaben an ausgegl iederte Rechtsträger (TB 1 99 1  
S .  11  ff und S. 337 ff) und deren finanziellen Auswirkungen (TB 1 992 
S .  15 ff, TB 1 994 S. 1 3) kritisch auseinandergesetzt. 

Nach Anhörung des BMwA und des (nunmehrigen) BMWVK sieht sich 
der RH zu einer Darstellung der Infrastrukturvorhaben und deren Finan­
zierung im Bereich von Straße und Schiene veranlaßt . 

Kenndaten der außerbudgetären Finanzierungen Stand 1 995 

ASFINAG (ohne Bundeshochbau) 

davon: Straßenbau 
Eisenbahnbau 

ÖBB (Teilbereich Infrastruktur) 1 )  

davon: Eriiffmmgsbilanz 1 .  Jiinner 1 994 

laufende Verschuldung 2) 

1 )  ab 1 994 Kostenrragungspflicht des Bundes 
2) Bilanzdaten 1994 

in Mrd S 

1 02,0 

82,4 

1 9,6 

14,0 

5,6 

8,4 

Durch das Bundesbahngesetz 1 992,  BGBI Nr 8 2 5 ,  organisatorisch i n  
Kraft getreten am 1 .  Jänner 1 993 und mit seinen finanziellen Konsequen­
zen am 1 .  Jänner 1994, sind die Rechnungsabschlüsse der ÖBB bis 3 1 .  De­
zember 1 993 mit  denen ab 1 .  Jänner 1 994 nur in sehr beschränktem Aus­
maß vergleichbar. Der Grund l iegt dar in ,  daß ab diesem Zei tpunkt die 
ÖBB eine selbständige Kapitalgesellschaft sind, die ohne Ausnahme nach 
den einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften, insbesonde­
re nach dem Rechnungslegungsgesetz, zu bilanzieren haben. Ex lege gelten 
die Bundeshaushaltsvorschriften ab diesem Zeitpunkt für die ÖBB nicht 
mehr. 

Das für die XVII . Gesetzgebungsperiode 0 986 bis 1 990) gesetzte mi t­
telfristige Ziel der Bundesregierung, den j ährlichen Bundeszuschuß an 
die ÖBB von rd 26 Mrd S (Budgeterfolg 1985) schrittweise abzusenken, 
wurde nicht erreicht (Budgeterfolg 1 990 rd 28 Mrd S). 

Auch die Zielsetzung des Bundesbahngesetzes 1 992, durch die Ausglie­
derung der ÖBB den Bundeshaushalt langfrist ig zu  ent lasten,  wurde 
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Außerbudgetäre Finanzierungen; 

Straße und Schiene 

Mittelbedarf 

Finanzielle lage 

Personal 

Weitere Entwicklung 

nicht erreicht, wei l der Mittelbedarf der ÖBB weiter anstieg .  Dieser be­
trug im Jahr 1 994, dem ersten Jahr nach der Ausgliederung der ÖBB aus 
dem Bundeshaushalt, rd 42,5 Mrd S. Hiezu kommen die Mittel der im 
Jahr 1 989 errichteten und für die ÖBB tätigen E i senbahn-Hochlei ­
srungsstrecken-AG von zuletzt jährlich rd 1 ,5 Mrd S. 

Der gestiegene jährliche Mittelbedarf ging ab 1 990 verstärkt zu lasten 
von Fremd mittelaufnahmen durch die ASFINAG und die ÖBB.  Auf­
grund der gesetzlichen Kostenregelungen treffen die für die E isenbahnin­
frastruktur getätigten Aufnahmen von Fremdmitteln ,  die verzi nst und 
zurückgezahlt werden müssen , künftig wiederum den Bund. Die außer­
budgetäre Verschuldung, für die der Bund aus dem neuen Titel des § 2 
Abs 2 des Bundesbahngesetzes 1 992  haftet, betrug i m  Jahr 1 994 rd 
14  Mrd S (einschl ießl ich der vom Bund anläßlich der Eröffnungsbilanz 
zum 1 .  Jänner 1 994 übernommenen sogenannten "Altlasten" des Tei lbe­
reiches Infrastruktur der ÖBB von rd 5 ,6 Mrd S). 

Zugleich sank im Jahr 1 994 der Anteil des E igenkapitals - einschließ­
l ich Kostenbeiträgen von Dritten - am Gesamtkapital auf rd 67 , 1  % 
gegenüber rd 72 ,2  % der Eröffnungsbilanz. Die finanzielle Gestion der 
neuen Gesellschaft ÖBB wurde durch den Umstand erschwert, daß der 
Eigentümer Bund anläßlich der Ausgl iederung aus dem Bundeshaushalt 
keine Entschuldung von den fi nanziellen " Alt lasten" des Tei lbereiches 
Absatz der ÖBB ( rd 1 6, 5  Mrd S) vornahm. Der Bund hat jedoch den 
ÖBB Grundstücke und damit im Zusammenhang stehende Vermögens­
tei le, hauptsächlich aus der Vermietung und Verpachtung von Grund­
stücken, Gebäuden, Geschäften usw, zur Refinanzierung der Altschulden 
des Absatzbereiches überlassen. 

Der Aufwand des im Tei lbereich Infrastruktur der ÖBB tätigen Personals 
(rd 29 000 der insgesamt rd 62 000 Mitarbeiter) belastete weiterhin  den 
B und;  dieser hat jedoch sei t  dem Inkrafttreten des Bundesbahngeset­
zes 1 992 keine Möglichkeit zur Mitgestaltung der Besoldung dieses Per­
sonals. Hingegen übernahm der Eigentümer Bund zufolge eines Erkennt­
n isses des Verfassungsgerichtshofes d ie  - betragl ieh  begrenzte -
A usfa l l shaftung für d ie  Ansp rüche der Gesamtheit  der zum 1 .  Jän­
ner 1 993 in  einem Dienstverhältnis zum Bund befindlichen aktiven Mit­
arbeiter der ÖBB (Bundesbahngesetznovelle 1 996). 

Zusätzlich zu den ÖBB und zur Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG 
wurde 1 995 die Brenner E isenbahn GesmbH errichtet und - als Tei l  
des Strukturanpassungsgesetzes 1 996 - ein Schieneninfrastrukturfinan­
zierungsgesetz beschlossen . letzteres soll vorwiegend aus verkehrs- und 
wirtschafts-(arbeitsmarkt-)politischen Gründen den bisherigen Weg be­
trächtl ich vermehrter außerbudgetärer Vorfinanzierungen fortsetzen. Da­
bei sind auch neue F inanzierungsformen durch Dri tte wie Private-Pu­
blic-Partnership-Modelle beabsichtigt. 
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Straße 

Neue Organisations­
formen; 
Privatfinanzie­
rungsmodelle 

Außer udgetare Finanzierungen; 

Straße und chien 

Für den Bundesstraßenbau wurde im Rahmen des Strukturanpassungsge­
setzes 1 996 ebenfalls ein Bundesstraßenfinanzierungsgesetz beschlossen . 
Neben diesen eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Mittelauf­
bringung für Straßenbauzwecke werden aber nach wie vor von den beste­
henden Organisationsformen abgekoppelte Finanzierungs-, Errichtungs­
und Betrei bermodel le zur Schaffung zusätzl ichen Invest it ionsvolumens 
diskutiert. 

Die im Zusam menhang mit neuen, in  Österreich noch nicht erprobten 
Organisationsformen für die private F inanzierung und den Bau von Infra­
strukturmaßnahmen i m  Bereich von Straße und Sch iene auftretenden 
Probleme stellen sich - nach Anhörung des BMwA und BMWVK ­
aus der Sicht des RH wie folgt dar: 

( 1 )  Diese Maßnahmen sollten nur im Einklang mit einer österreichweiten 
Dringl ichkeitsreihung (Bundesverkehrswegeplan) und nur nach vorgän­
gigen Kosten-Nutzen-Unrersuchungen gesetzt werden.  

(2)  Der durch derartige Infrastrukrurbaumaßnahmen erzielbare Beschäfti­
gungseffekt sollte gegenüber jenem aufgrund anderer Bauinvest it ionen 
mit geringerem Geräteanreil bzw Auromat isierungsgrad, etwa im Bereich 
des Hochbaues, abgewogen werden. 

(3) Obwohl bei derartigen Privatfinanzierungsmodellen die Beurtei lung 
der Risken für die öffentliche Hand von besonderer Bedeurung ist, wäre 
dem RH nur die Überprüfung der (ei nmaligen) Vergabeenrscheidung, 
nicht aber des gesamten Vorhabens und seiner finanziellen Implikationen 
mögl ich. 

DaJ BMWVK war Jich deJ WegfallJ der Kontrolle der Vollziehung durch das 
Parlament bewußt; im InfraJtrukturbereich hatte eJ verJucht, dieJe Lücke durch 
ein externeJ Controlling zu Jchließen. 

(4) Auch könnren die Auswi rkungen von Qualitätseinschränkungen beim 
Bau auf die Gesamtlebensdauer des Infrastrukturvorhabens erst nach der 
Rückübertragung an die öffentliche Hand schlagend werden. 

( 5 ) Im Fal le der Insolvenz des privaten Financiers trägt die öffentl iche 
Hand ein nicht näher abgrenzbares R is iko (beispielsweise Bauzustand im 
Zeitpunkt der Insolvenz). 

DaJ BMWVK erachtete eJ alJ eine Frage der umJichtigen VertragJgeJtaltung, in­
wiefern dieJe gegenwdrtig noch nicht naher abgrenzbaren Risken den Bund treffen 
ko·nnten. 

(6) Die bisher aufgezeigten Ansätze Zut Lösung allenfalls auftretender 
Finanzierungsprobleme des Privaten (zB aus Baukostensteigerungen, 
Währungsrisken), etwa i m  Wege einer nachträgl ichen Abänderung der 
Rahmenbedingungen (zB Verlängerung des Zeitraumes der E inhebung 
des Benützungsenrgeltes durch den Privaten),  erschei nen dem RH i m  
Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die öffenrl ichen Haushalte (zB we­
gen des dami t  verbundenen Einnahmenverzichtes des Bundes) noch nicht 
umfassend ausdiskutiert. 

1 7  
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Gesetzliche 
Grundlagen 

Kenndaten 

BMwA 

ÖBB 

Liegenschartsv altung 

!.iegen'i( h aftsven\ altu ng des BM \\' A u n d  dt,'r ÖBB 

Die  Verwaltung der Bauten und Liegenschaften des B u ndes obl ieg t  
grundsätzlich dem BMwA, soweit hiefür nicht ein anderes Bundesmini­
sterium oder e in  anderer Rechtsträger (zB die Bundesimmobilienges­
mbH) zuständig ist. 

Die Liegenschaften des Wirtschaftskörpers "Österreichische Bundesbah­
nen" , die im Eigentum des Bundes standen, gingen ab Jänner 1 994 in das 
E igentum der neuen Gesellschaft "Österreichische Bundesbahnen" über. 
Sie dienen dieser, soweit sie nicht dem Schienenverkehrsweg zugehören, 
zur Stärkung der Kapi talbasis bzw zur Erzielung von Erträgen aus der 
Ü berlassung an Dri t te .  I m  Jahre 1 994 wurden aus d iesem Titel  rd 
7 1  Mill  S erzielt. 

In der Liegenschaftsdatenbank des BMwA waren (Stand Oktober 1 995 )  
erfaßt: 

bundeseigene Grundflächen 1 37 Mill  m2 

Gebäude einschließlich Anmietungen 1 1  2 1 5  

umbauter Raum 78 Mill m 3 

Zusätzlich verfügten die ÖBB (Stand Dezember 1 995)  über nachstehende 
Grundstücke: 

Anschaffungs- Anzahl der Fläche
2 wert Grundstücke Mill m 

in Mill S 

Grundstücksflächen insgesamt 3 1 00 26 000 2 1 0  

davon unbebaute Grundstücke 900 1 8  000 54 

davon nicht betriebsnotwendige 
unbebaute Grundstücke 
über 1 000 m2 50 1 1  

jährliche Miet- und Pachteinnahmen 5 3 1  Mill  S 

1 9  
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20 

Liegenschaftsverwallung 

Prüfungsaussagen 
des RH 

Grundsätzliches 

Liegenschafts­
datenbank 

Liegenschafts­
bestandrechnung 

Der RH hat sich in der Vergangenheit mehrfach mit der Liegenschaftsbe­
wirtschaftung befaßt und hierüber dem Nationalrat berichtet: 

- BMwA, Liegenschaftsbewi rtschaftung des Bundes (WB Reihe Bund 
1 994/3 s. 3 1  f) sowie NTB 1 993 S. 27 f und TB 1 99 1  S. 266 f, 

- Durchführung bestimmter Liegenschaftsverkäufe der Österreichischen 
Bundesforste (TB 1 986 S. 205 f), 

- L iegensc haftsmanagemenr der Ö B B  (NTB 1 99 3  S. 1 8 9 f) sowie 
TB 1 988 S. 1 7 3  f, TB 1 989 S. 223  und TB 1 99 1  S. 330 .  

Nachfolgend werden - nach Anhörung des BMwA, des (nunmehrigen) 
BMWVK und der ÖBB - die wichtigsten Prüfungsaussagen des R H  
dargestell t :  

( 1 )  Das BMwA sol l te vermehrt seiner Planungs- und Koordi nations­
funktion in  der Liegenschaftsbewirtschaftung zur Erreichung einer opti­
malen Nutzung des bundeseigenen Liegenschaftsbestandes und zur Be­
friedigung des Raumbedarfes der Bundesdienststellen nachkommen. 

(2) Den ÖBB empfahl der RH,  eine Ausgl iederung des Liegenschaftsma­
nagemenrs aus der Unrernehmung zu unrerlassen, wei l die aufwendigen 
inrernen Vorberei tungen einer Liegenschaftsveräußerung wegen der ver­
flochtenen Berriebsinreressen jedenfalls weiterhin von den ÖBB selbst er­
ledigt werden soll ten. 

( 1 )  Das BMwA sol lte durch verbesserte Datenerfassung und System ver­
besserungen (Verknüpfung von Personal-, Nurzungs- und Gebäudedaten) 
die 1 980 ei ngerichtete Liegenschaftsdatenbank vermehrt als E nrschei­
dungsgrundlage zu einer wirkungsvol len Liegenschaftsbewi rtschaftung 
heranziehen. 

(2) Die vollständige und zeirnahe Erfassung der Nutzung von Gebäuden 
i n  der Liegenschaftsdatenbank setzt vol lständige und zeitgerechte Mel­
dungen der Nurzerressorts voraus. 

( 3 )  Das Instrumenr der Bedarfsprüfung (Raumbedarfsanmeldung durch 
Ressorts) vor einer beabsicht igten Verfügung über unbewegl iches Bun­
desvermögen erfordert ein enrsprechendes Veranrwortungsbewußtsein der 
einzelnen Ressorts (keine Mehrfach- oder vorsorglichen Meldungen). 

Die Zenrrallstellen sollten der Richtigkeit der Liegenschaftsbestandrech­
nung der nachgeordneten Dienststellen erhöhtes Augenmerk zuwenden. 
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Liegenschaftsankäufe 

Liegenschafts­
verkäufe 

Verwertung von 
Mietobjekten 

Substanzerhal tung 

LI gen chaftsverwaltung 

Liegenschaftsankäufe sollten nur bei Vorl iegen unmittelbaren Bedarfes 
und nach umfassender, ressortübergreifender Planung erfolgen. 

( 1 )  Entbehrliche Liegenschaften soll ten systematisch erhoben und verwer­
tet werden. 

(2 )  Um die Erzielung des höchstmögl ichen E n tgeltes sicherzustellen ,  
sollte die Veräußerung von Liegenschaften grundsätzlich nur nach Durch­
führung einer öffentlichen Interessentensuche oder einer öffentl ichen Fei l­
bietung stattfinden. 

(3) Die ÖBB wären m i t  Finanzmitteln für die Baureifmachung großer 
Areale auszustatten, um eine Ertragsschmälerung durch Übertragung der 
Verwertung an Dritte zu vermeiden. 

Von den Mögl ichkeiten des Mietrechtsgesetzes zur Steigerung der Ein­
nahmen sollte Gebrauch gemacht und jedenfalls eine Kostendeckung an­
gestrebt werden. 

( 1 )  E ine planmäßige, strategische Bauzustandserhebung sollte eine auf­
gabengerechte Voranschlagserstellung zur Substanzerhaltung bundeseige­
ner Gebäude gewährleisten. 

(2) Mit der Erhal tung ihrer baulichen Anlagen waren die ÖßB im allge­
meinen im Rückstand, woraus sich betriebliche Nachteile ergaben.  Die 
Bemühungen, hohe Instandhaltungsaufwendungen vor allem durch eine 
Reduzierung der Anlagen zu senken, sollten verstärkt werden. 

2 1 
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Pr fun zu land. keil e R H  

Pri.i fu ngs 7 uständ igkc i r  des R H  

Nachdem eine i m  Juni 1 994 begonnene Überprüfung der Gebarung der 
Lenzing AG im September 1 994 hatte abgebrochen werden müssen, weil 
die Unternehmung die Zuständigkeit des RH zur Überprüfung bestritten 
hatte, wandte sich der RH an den Verfassungsgerichtshof mit  dem A n­
trag auf Feststellung seiner Prüfungszuständigkeit. 

Der RH leitete seine Prüfungsbefugnis vor allem aus seiner Prüfungszu­
ständigkeit gegenüber den an der Lenzing AG beteiligten Rechtsträgern, 
näml ich der Creditanstalt-Bankverein sowie der Bank Auscria I nduscrie­
holdi ng GesmbH (einer 1 00 %igen Tochter der Bank Austria AG), ab. 

Mit Erkenntnis vom 29. November 1 995 bestätigte der Verfassungsge­
richtshof in Stattgebung des Antrages des RH dessen Prüfungszuständig­
keit  gegenüber der Lenzing AG. 

23 
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Vorbemerkungen 

Rechtsgrundlage 

Einrichtung 

Organisation 

Umfang der 
Prüfungsbefugnis 

Europäischer Rechnungs or 

Supranationale Finanzkontrolle 

Europäi"icher Rec h n u ngshof 

Österreich i s t  seit Jänner 1 995 Mitglied der Europäischen Union (EU). Es 
leistet ab diesem Zeitpunkt seinen finanziellen Beitrag zum Haushalt der 
EU bzw erhält von dieser Mittel für best immte Zwecke und unterliegt 
diesbezüglich - unbeschadet der i m  innerstaatlichen Bereich unverän­
dert gebliebenen Zuständigkeit des österreichischen RH - der Kontrolle 
durch den Europäischen Rechnungshof. 

Der Europäische Rechnungshof besi tzt auf der Grundlage des Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag; 1 957)  in der 
Fassung des Vertrages von Maasrricht ( 992) eine unmittelbare und ei­
genständige Prüfungsbefugnis sowohl bei den anderen Organen der Ge­
meinschaft als auch in den Mitgliedsraaten . 

Der Europäische Rechnungshof ist als gemeinsames, unabhängiges Organ 
der externen öffentlichen Finanzkontrolle der drei Europäischen Gemein­
schaften - das sind die Europäische Gemei nschaft ,  die Europäische 
Atomgemeinschaft und die Europäische Gemei nschaft für Kohle und 
Stahl - ei ngerichtet .  Er besi tzt neben dem Europäischen Parlament, 
dem Rat, der Kommission und dem Gerichtshof gemäß dem EG-Vertrag 
die Stellung eines Gemeinschaftsorgans. 

Der Europäische Rechnungshof rrifft seine Beschlüsse als Kol legium mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder. Jeder Mitgliedstaat der EU 
entsendet ein M i tgl ied in das Kolleg i u m .  Der Sitz des Europäischen 
Rechnungshofes ist Luxemburg. 

Der Europäische Rechnungshof überprüft die Rechtmäßigkeit und Ord­
nungsmäßigkeit der E innahmen und Ausgaben der Gemei nschaft und 
überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

Ferner hat der Europäische Rechnungshof sei t Inkrafttreten des Vertrages 
von Maastr icht  dem E uropäischen Parlamen t  und dem Rat  e i ne Er­
klärung über d ie  Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie d ie  Recht­
mäßigkei t  und Ordnungsmäßigkei t  der zugrundel iegenden Vorgänge 
vorzulegen (Zuverlässigkei tserklärung) .  Der Europäische Rechnungshof 
hat in seiner erstmals für das Haushaltsjahr 1 994 abgegebenen derartigen 
Erklärung die Auffassung vertreten, daß er im Bereich der Ausgaben der 
Gemeinschaft zu viele Fehler festgestellt habe, als daß er allgemein Ge­
währ für deren Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit geben könnte. 

25 
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28 

Europäischer 

Rechnungshof 

Durchführung der 
Prüfungen 

Berichterstattung 

Jahresbericht 

Sonderberichte 

Stellungnahmen 

Der Europäische Rechnungshof führt seine Überprüfungen an hand der 
Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls an Ort und Stelle bei den an­
deren Organen der Gemeinschaft und in den Mitgliedstaaten durch. Die 
Überprüfung in den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den ein­
zelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die 
erforderliche Zuständigkeit verfügen, mit den einzelstaatlichen Dienststel­
len. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Europäischen Rechnungs­
hof mit, ob sie an der Überprüfung teilzunehmen beabsichtigen. 

Der EG-Vertrag sieht weiters vor, daß dem Europäischen Rechnungshof 
auf seinen Antrag jede für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderliche Un­
terlage oder Information zu übermitteln ist. 

Der Europäische Rechnungshof übermittelt der Kommission und den be­
troffenen Organen spätestens bis zum 1 5 .  Juli  die Bemerkungen, die ihm 
zur Aufnahme in den Jahresbericht geeignet erscheinen.  Al le  Organe 
übermi tteln dem Europäischen Rechnungshof ihre Antworten spätestens 
bis zum 3 1 .  Oktober. 

Der Europäische Rechnungshof übermittelt den für die E ntlastung zu­
ständigen Behörden und den anderen Organen spätestens b i s  z u m  
3 0 .  November den Jahresbericht mit  den dazugehörigen Antworten und 
sorgt für dessen Veröffentl ichung im Amtsblatt der Europäischen Ge­
meinschaften. 

Vor dem 30. April des folgenden Jahres erteil t  das Europäische Parlament 
auf Empfehlung des Rates, der mit  quali fizierter Mehrheit beschl ießt, der 
Kommission die E ntlastung h insichtlich der Ausführung des Haushalts­
planes. Der Entlastungsbeschluß kann aufgeschoben werden. 

Der E uropäische Rechnungshof kann neben dem Jahresbericht j ederzeit 
seine Bemerkungen zu besonderen Fragen vorlegen, i nsbesondere in Form 
von Sonderberichten. 

Die Sonderberichte werden dem Europäischen Parlament und dem Rat 
übermittelt, die jeweils - gegebenenfalls in Verbindung mit der Kom­
mission - über deren weitere Behandlung befinden. 

Der Europäische Rechnungshof kann beschließen, einige seiner Sonderbe­
richte im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu veröffentlichen. 
Im Fall der Veröffentlichung werden diesen Berichten die Antworten der 
betroffenen Organe beigefügt. 

Auf Antrag eines anderen Organs der Gemeinschaft kann der Europäische 
Rechnungshof ferner Stellungnahmen abgeben, die im Amtsblatt der Eu­
ropäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden können. 
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Europ iseh r eh un hof 

27 

Tätigkeit des Europäischen Rechnungshofes in Österreich 

Grundsätzliches 

Bisherige 
Überprüfungen 

Die - durch den Beitritt Österreichs zur EU nicht erweiterte - Prü­
fungszuständigkeit des österreichischen RH bezieht sich auf alle Geba­
rungsvorgänge bzw Zahlungen an die/von der EU, sofern diese im Wege 
eines Haushaltes eines der Prüfungszuständigkeit des RH unterliegenden 
Rechtsträgers ( insbesondere Bund, Länder, Gemeinden) erfolgen. Dem­
gegenüber hängt die Prüfungszuständigkeit des Europäischen Rechnungs­
hofes nicht davon ab, ob diese Zahlungen zB im Wege eines nationalen öf­
fentlichen Haushaltes erfolgt sind. 

Der Europäische Rechn ungshof überprüft im Zusammenhang mi t  der 
Abgabe der Zuverlässigkeitserklärung auf der Grundlage globaler (also 
nicht risikogegewichteter) Stichproben, während der österreichische R H  
die Rechnungsführung unter Berücksichtigung besonders risikobehafte­
ter Vorgänge überprüft .  Der Europäische Rechnungshof betonte aller­
d ings, daß die Zuverlässigkeitserklärung in  den ersten Haushaltsjahren 
weitgehend experimentellen Charakter haben werde. 

Im Geiste partnerschaftlicher Zusammenarbeit erklärte der RH seine Be­
reitschaft , den Europäischen Rechnungshof bei seinen Prüfungsvorhaben 
in Österreich bestmöglich zu unterstützen - etwa durch die E rleichte­
rung des Zugangs zu Informationen (wie zB zu Prüfungsberichten öster­
reichischer Verwaltungsbehörden), durch die Beschaffung von Unterla­
gen, durch die Abklärung technisch-organisatorischer Fragen im Zuge 
von Prüfungsvorhaben, durch die Benennung von zuständigen Dienststel­
len bzw Organwaltern im Einzelfall ,  durch die Weiterleirung von Prü­
fungsfeststellungen des Europäischen Rechnungshofes an die überprüften 
Stel len i n  Österreich und durch die Zuleitung der Stellungnahmen der 
überprüften Stellen an den Europäischen Rechnungshof. 

Im Jahr 1 995 und in  den ersten drei Quartalen des Jahres 1 996 hat der 
Europäische Rechnungshof nachstehende Überprüfungen in bezug auf 
Österreich durchgeführt: 

( 1 )  Zwei Prüfungsvorhaben zur Kontrolle der Eigenmittel für den EG­
Haushalt Mai/Juni 1 995 ;  

(2)  Systemanalyse der Verwaltung und der Kontrol le der Ausgaben im 
Bereich des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land­
wirtSchaft-Abteilung Garantie (Oktober 1 995); 

(3 )  Prüfung der Zölle und Agrarabschöpfungen im Zusammenhang mit  
der Zuverlässigkeitserklärung (März 1 996); 

(4) Prüfung einer aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanzierten 
Zahlung im Zusammenhang mit  der Zuverlässigkeitserklärung (erstes 
Halbjahr 1 996); 
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28 

Europäischer 

Rechnungshof 

(5 )  Prüfung der Zahlstellen Agrarmarkt Austria und Zollamt Salzburg/Er­
stattungen hinsichtl ich i hrer Zulassung und betreffend die Umsetzung 
von Verbesserungsvorschlägen, die die Kommission im September 1 995 
abgegeben hatte (Mai 1 996). 

Mit Ausnahme des auf die Zuverlässigkeitserklärung im Bereich des Eu­
ropäischen Sozial fonds bezogenen Prüfungsvorhabens handelte es sich um 
Vor-Ort-Prüfungen bei den zuständigen Dienststellen und Einrichtun­
gen in  Österreich. 

Entsprechend den E rsuchen des Europäischen Rechnungshofes hat der 
RH dessen jeweil ige Prüfungsfeststellungen den überprüften österreichi­
schen Dienststellen und Einrichtungen zugelei tet und deren Antworten 
dem Europäischen Rechnungshof übermi ttelt. 
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BESONDERER TEIL 

Bereich des Bundeskanzleramtes 

Cncrledigte A nregungen aus Vorj ahre n  

Hinsichtlich nachstehender Empfehlungen des RH,  d i e  den Koord inati ­
onsbereich des BKA betreffen,  hat dieses seinen bisherigen Standpunkt 
nicht geändert: 

( 1) Bedenken gegen den Einsatz von Leiharbeitskräften (SB Ermessensausga­
ben 1 984 Abs 09. 3 ). 

Laut unveriinderter Auffassung des BKA setzten besondere AufgabensteIlungen ge­
wöhnlich von Bundesbediensteten nicht zu erwartende außergewöhnliche Fähigkei­
ten vorattS, für deren Erbringung die eher starren Regelungen des Dienst- und Be­
soldungsrechtes des Bundes nicht ausreichten. 

(2) E inschränkungen bei der Verwendung von Dienstkraftwagen für Fahrten 
von Führungskräften (SB Ermessensausgaben 1 984 Abs 09.04). 

Das BKA verwies im wesentlichen weiterhin auf Überlegungen, hochrangigen Be­
diensteten - etwa für Fahrten zum Dienstantritt - anstelle der Benützung des 
Dienstwagens Taxifahrten zu ermöglichen. 

Nicht bzw n icht gänzlich verwirklicht wurden weiters die Empfehlungen 
des RH hinsichtlich: 

( 1) Schaffung von ausre ichenden materiel l-rechtl ichen Grundlagen für die 
Osthi lfemaßnahmen Österreichs und Erstellung eines umfassenden Ge­
samtkonzeptes für Maßnahmen der Osthilfe (NTB 1 993 S. 1 7  Abs 3 und 
S. 1 8  Abs 7). 

Laut Stellungnahme des BKA beabsichtige es, einen vom BMA attSgearbeiteten Ge­
setzesentwurf über die Gewährung von freiwilligen Beiträgen an Staaten sowie an 
internationale Organisationen und Einrichtungen mit einem von ihm selbst ausgear­
beiteten Gesetzesentwurf über die Zusammenarbeit mit Reformstaaten in Zentral­
und Osteuropa sowie mit den neuen unabhä·ngigen Staaten abzustimmen und auch 
bestimmte Grundsätze für Osthi/femaßnahmen Österreichs festzuschreiben. 

(2) Anhebung der vom Übersetzungsdienst i m  Bundespressedienst erbrach­
ten Leistungen auf die Norm des BKA bzw auf internationale Vergleichs­
werte (NTB 1 994 S .  8 Abs 1 4).  

Das BKA sagte zu, um eine Effizienzsteigerung bemüht zu sein. 

29 
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Unerledigte Anregungen 

30 

(3) Straffung der auf mehrere Abteilungen des B undespressedienstes aufge­
spl itterten Produktionsplanung sowie Verbesserung der Kostenkalkulati­
on (NTB 1 994 S. 8 Abs 1 5 ) .  

Das BKA stellte Überlegungen zur Einführung einer Betriebsabrechnung und die 
Straffung von Arbeitsschritten in Aussicht. 

(4) Verbesserung der Organ isation sowie Straffung der Verwaltungsabläufe 
innerhalb des BKA bei der Abwicklung von Hilfs- und Strukturmaßnah­
men (NTB 1 993 S. 23 f Abs 20 und Abs 2 1 ) .  

Laut Stellungnahme des BKA habe es zwar die Organisation und die Zustiindig­
keitsabgrenzung bei der Abwicklung und Abrechnung von Hilfs- und Struktur­
maßnahmen verbessert, die Beschleunigung von Verwaltungsablaufen und die Ent­
lastung der "Protokollabteilung" waren jedoch noch umzusetzen. 
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Bereich des Bundesministeriums für 

auswärtige Angelegenheiten 

tT nerled igte A nregu nge n  aus Vorja h re n  

Nicht bzw nicht gänzlich verwirkl icht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

(I) Schaffung einer materiel l-gesetzl ichen Grundlage für die fre iwi l l igen 
Beiträge der Republik Österreich zu den Kosten der UN-Cypernaktion 
(TB 1 977 Abs 3 5 . 1 ). 

Laut Stellungnahme des BMA befinde sich der einvernehmlich mit dem BKA und 
dem BMF erarbeitete Entwurf eines Bundesgesetzes im Begutachtungsverfahren. 

(2) Erlassung einer Verordnung der Bundesregierung für die Besoldung der 
im Ausland verwendeten Beamten (WB 1 993/3 Auslandsvertretungen 
Abs 4.2). 

Laut Mitteilung des BMA sei es an der Erfassung einer diesbezüglichen Verord­
nttng interessiert, habe jedoch bisher kein Einvernehmen mit dem BMF erzielen k iin­
nen. 

(3) Anhebung der Wohnungsvergütung für Leiter von Vertretungsbehörden 
(WB 1 993/3 Auslandsvertretungen Abs 6.2) .  

Laut Mitteilung des BMA habe es dem BMF eine neue Regelung der Vergütung für 
die Benützung von Dienstwohnungen vorgeschlagen. 

(4) Regelungen für die Beschäftigung von Hauspersonal (WB 1 993/3 Aus­
landsvertretungen Abs 7 . 2). 

Das BMA sah sich zum Abschluß von Dienstverträgen für Hauspersonal nur dann 
imstande, wenn dies lokale Vorschriften erfordern. 

(5 )  Neuordnung der Mittelzuweisung an Vertretungen (WB 1 993/3 A us­
landsvertretungen Abs 8 .2). 

Laut Mitteilung des BMA stehe eine Entscheidung bevor. 

(6) Neufassung der Haushaltsvorschriften für die österreichischen Vertretun­
gen im Ausland (TB 1 98 1  Abs 3 7 . 1 2 . 3) .  

Laut Mitteilung des BMA warte es noch die Erfahrungsberichte der Vertretungen 
über die EDV-gestützte Führung der Dienstrechnungen ab. 

3 1  
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P rü fu ng<.;erge b n i "  

Kulturpolitische Angelegenheiten 

Obwohl das BMA auf eine ausgewogene Kulturpolitik achtete, 
konnten die Kulturinstitute die beabsichtigte Breitenwirkung nur 
vereinzelt umsetzen. 

Das BMA war zwar bemüht, seine Vorstellungen über die Aus­
landskulturpolitik zu aktualisieren, doch basierten diese letztlich 
auf den m ittlerweile anpassu ngsbedürftigen Zielvorgaben der 
Grundsatzerklärung 1 98 1 .  

Der R H  anerkannte die publikumswirksame Durchführung von 
Sprachkursen, insbesondere in den ehemaligen Ostblockstaaten,  
bedauerte jedoch die rechtlich unbefriedigende A nstellung von 
Sprachlehrern, die zu hohen Nachzahlungen führte. 

Die Planung von Veranstaltungen war als Steuerungselement unge­
eignet. Die Veranstaltungsberichte waren wenig aussagekräftig und 
blieben, wie auch die jährlichen kulturpolitischen Berichte, oft un­
ausgewertet. 

in Mill S 

Kulturbudget des BMA 
[einschließlich Förderungen] 

l oo �---------------------------, 

Personalentwicklung 

1 990 199 1  1 992 1993 1 994 
Personalstand der Kulcurinstitute 73  76 8 1  84 87 (Stand jeweils Februar) 

Personalstand der 46 46 47 47 48 Sektion V des BMA 

* 
neu eröffnet: Kulcurinstirute Mailand und Prag 

1995 

1 06 * 

49 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Zielvorstellungen 
der Kulturpolitik 

Sprachkurse 

Der RH hat von Jul i  bis November 1 995  die Gebarung des BMA hin­
sichtlich der kulturpolitischen Angelegenheiten überprüft .  Die  Prüfungs­
mittei lungen wurden dem BMA im März 1 996 übermi ttelt. Zu der i m  
Jul i  1 996 abgegebenen Stellungnahme gab der RH i m  August 1 996 sei­
ne Gegenäußerung ab. 

Die Angelegenheiten der kulturellen Auslandsbeziehungen wurden im 
BMA insbesondere von der kulturpolitischen Sektion V, von 12  Kultur­
i nstituten, 1 4  Kulturabteilungen bei Vertretungen und 32 Österreichbi­
bliotheken im Ausland wahrgenommen. 

Die Prüfungstätigkeit erstreckte sich i nsbesondere auf die Sektion V des 
BMA sowie auf die Kulturinsti tute Istanbul , Rom, Mailand, Warschau 
und die Kulturabteilung des Generalkonsulates Krakau. 

Prüfungsschwerpunkte waren die Grundsätze der Auslandskulturpolit ik 
sowie die Planung, Durchführung und Abwicklung von Kulturveranstal­
tungen. 

2. 1 Die Zielvorstellungen der österreichischen Auslandskulturpolitik wurden 
im Handbuch für den auswärtigen Dienst letztmalig 1 98 1  zusammenfas­
send dargestellt .  Sie bestanden i n  der Vermittlung eines aktuellen Öster­
reichbildes, der Verdeutlichung der E igenständigkeit der österreichischen 
Kultur, der gezielten Anbahnung neuer Beziehungen und der Festigung 
trad i t ioneller B i ndungen sowie der Schaffung menschl i cher Kontakte 
durch gemeinsame Projekte durch Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, 
Sprach kurse und Publikationen. Die thematische und regionale Schwer­
punktsetzung sollte etwa alle vier Jahre verlagert werden. 

Im Jahr 1 987 wurde die Auslandskulturpolitik als dri tte Säule neben der 
allgemeinen Pol it ik und der Wirtschaft als Mittel der Außenpolit ik ver­
ankert. 

2.2  Der R H  empfahl ,  die Zielvorstellungen und die Umsetzungsmodalitäten 
aufgrund der durch den Zerfall der UdSSR erfolgten Ostöffnung und des 
Beitritts Österreichs zur EU zu überdenken . 

2 .3  Laut Stellungnahme des BMA habe es in zahlreichen Erlässen auf die seit 1 989 

verä"nderte Situation in Europa hingewiesen. Es werde jedoch die Zieldefinitionen 
im Handbuch für den auswä·rtigen Dienst aktualisieren. 

3 . 1 Das BMA führte seit mehreren Jahren Deutschkurse i n  Budapest, Kra­
kau, Paris, Preßburg, Rom , Warschau und Teheran durch . Da die Tei l ­
nehmeranzahl i n  den letzten Jahren stark anstieg, erhöhten sich auch die 
Ausgaben für Sprachlehrer und Lehrbehelfe von 4,6 Mi l l  S ( 992)  auf 
5 ,6 Mill S ( 994); es stiegen auch die E innahmen von 3 ,6 Mill S ( 992) 
auf 6,1 Mil l  S ( 994). 

Schriftliche Verträge m i t  den Sprachlehrern hat nur das Kulturinsti tut 
Warschau abgeschlossen; sonst lagen nur mündliche Werkverträge sowie 
teilweise unzureichende Sozialversicherungen vor. Die Forderungen der 
Sprachlehrer nach neuen A rbeitsverträgen führten zu ei nem Feststel-
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Sprach kurse 

Östereich-I nstitut 
GesmbH 

Kursgebühren 

KulturpolitIsche 

Angelegenheit n 

lungserkenntnis des Obersten Gerichtshofes . Dies hatte zur Folge, daß die 
Sprachlehrer über Jahre bzw Jahrzehnte rückwirkend sozialversichert wer­
den mußten und Honorare nachzuzahlen waren. Die Nachzahlungen für 
d ie  Sprachlehrer i n  Rom betrugen 4 , 5  Mi l l  S, für jene i n  Paris b isher 
1 ,7 Mill  S .  Infolge noch anhängiger Gerichtsverfahren waren die endgül­
tigen Kosten nicht abschätzbar. 

3.2 Der RH bemängelte,  daß sowohl Österreicher als auch Bedienstete aus 
dem jewei l igen Gastland tei lweise seit 1 97 2  nicht nach dem geltenden 
Recht entlohnt und auch nicht  soz ia lversichert waren,  und empfah l ,  
rechtlich einwandfreie Verträge abzuschließen. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMA sei aufgrund dieser M ißstä'nde mit BGBI 
Nr 1 7 7/ 1 9 96 die Österreich-Institut GesmbH neu geschaffen worden. Die 
Sprachkurse stünden seitdem auf einer rechtlich klaren und einwandfreien Basis. 

4 . 1  Das von einer Wirtschaftsprüfungsunternehmung ausgearbeitete Konzept 
für die Gründung einer Österreich-Institut GesmbH sah e ine Mutterge­
seIlschaft i n  Wien und Tochtergesel lschaften i m  j ewei l igen Land vor, i n  
welchem Sprach kurse abgehalten werden sollten. H iedurch werde sich 
zwar in den ersten Jahren ein rd 2 1  Mill S erhöhter Zuschußbedarf erge­
ben, welcher sich jedoch nach fünf Jahren wesentlich reduzieren und spä­
ter zur Selbstfinanzierung führen sollte. 

4.2 Dem RH erschien das Konzept grundsätzlich sinnvol l .  Wegen der man­
gelnden Transparenz des dem Unternehmungskonzept zugrundegelegten 
Zahlenmaterials schien ihm die künftige Selbstfinanzierung jedoch nicht 
gesichert. 

4.3 Das BMA versicherte, es habe Vergleichswerte des Goethe-Institutes sowie des Bri­
tish Council in seine Überlegungen einbezogen. Maßgebend für die Ausgliederung 
seien jedoch Kostenerhebungen gewesen, welche auf der Rechtslage der einzelnen 
Kursorte basierten und innerhalb von sechs Jahren Einsparungen von 4,4 Mill S 
prognostizierten. 

5 . 1  D i e  Kalkulationsgrundlagen für die teilweise z u  niedrigen Kursgebühren 
des Kulturinstitutes Warschau für computerunterstützte Sprachkurse wa­
ren nicht nachvollziehbar. Das Generalkonsulat Krakau hat die aus den 
Kursgebühren 1 992 erzielten Überschüsse von mehr als einer halben Mil­
l ion Schi l l ing entgegen den Haushaltsvorschriften und ohne Zustimmung 
des BMA für Ankäufe von Lehrmaterial und audiovisuellen Geräten ver­
wendet. Das BMA veranlaßte unmittelbar darauf die haushaltsmäßige Zu­
führung der noch vorhandenen Gelder. 

5 .2 Der R H  empfahl e ine transparente Kursgebührengestaltung und Maß­
nahmen zur Vermeidung von nicht genehmigten Ankäufen. 

5 .3 Das BMA rechtfertigte seine Preisgestaltung mit der mitunter großen Konkurrenz 
an Sprachkursen. Die Verfehlungen ha'tte es entsprechend geahndet. 
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A b w i ck l u ng von 
Veransta l tungen 

(', 1 D i e  P Ll Il un.� von K u l t u ryerans ta l t u ngen der e i nzcl ncn K u l t u rvcrtrctu n ­
.�en erf( ) lgte grundsütz l i ch vor On , D i e jül1 r l i c h  nir das kommende Veran­
s ta l  t u n,l-':s j ah  r z u  erstd lendcll P rogra m m vorschau e n  ware n  sehr  u m fang­
re i c h .  \X!i e  E rhebu ngen be i  e i nzelnen K u l ru rvertrc t ungen zeigte n ,  konnte 
rd die H ä l fte b i S l' l n  D r i tte l a l ler in  die P rogram mvorschau I <)<) !  <)'5  auf­
,l-':en( )m nlt'nen u n d  gene h m i g te n  Ve raI1',ta l t u ngen a u s  u n tersc h l ed l i ch c n  
G rü n d c n  n i c h t  d ur chgefü h rt werden , D i e  i n  d e n  m e h r m a l s  J üh r l l c h  e r­
s t d l te l l  P rogram mant r�igen enthal tenen Ve ransta l t u ngen w u rden h i nge­
,�en ü berW I egend u mgesetz t . 

(1 . 2  D e r  R H  erach te te d ie P rog ra m m v orschauen a l s  w i c h t i ges Steucrungsele­
m e nt , Jcdm h i n f( ) l g e  i h rer de ta i l I i ertcn A u sfü h ru n g  und ze l  t l  i c hen D i ­

stanz zu r U m setzung a ls  n i ch t z i e l führend u n d  verwa l t u ngsau fwendig , Er 
e m rt�lh l  daher, d l c  i n  d i e P rog ram mvorschau aufzunehmenden Veransta l ­
t u ngcn auf bcdeutcnde Projekte Z L 1  besc hrün kcn , 

' , 1  D i e k u l t u r po l i t i s c h e  Se k t i o n  V d e s  B M A  h a t t e  d i e A k t i v i t j t e n  d e r  

I .::' K u l t u r i nst i tu te ,  d u: k u l t LIrbezogenen A k t i v i täten der Botschaften u n d  
Gen era l konsulatl' SOW I l' der ., ..!  Osterre l ch-B i b l  iorheken z u  koord i n iercn 

u nd bel der Verm i tt l ung,  A uswahl und M l t l Jfgan i sat ion von Veranstal r u n­

,�Ul zu unters t ü t zcn , 

' )  Der R I  I lw m ä n g c l t e  das h' h l en von E n tsc h c i d u ng s g r u n d l agen fü r d i e 
\X! i ed e rbea u ft rag u n g ,  i nsbesond ere v o n  A u fze i c h n u n g e n  ü ber Naml' n ,  
[ l onomr u n d  E r/< > t g  von K ü n s t l e rn  u n d  Vortrage n d e n ,  I m  H i n b l I c k  a u f  
d ie geplante EDV-A usstatt u n g  e m p b h l  er, d i e  not w c n digen Vorarbei ten 
zu  l e i sten u nd Ver k n ü pfungen z u  erstd i e n ,  

7 , .) '"tlNI Sldlllfig na/J /lie dei B,\ / /I bjlten dleJc --- {//{e/! {'IIII ihlll ,dl ilotli 'oldlg 
U-K:illlIlleii - [ibel"ll(hIW !ili/il,�cll fDV- AIIJ,I /"ltllllg biJber lIiebt e/'J!tllt leerdelI 
Kiillllfll, 

X, I O ber j ede k u l t u re l l e  Ve ranst,d ru ng harren d i e  K u l ru rverr re t u ngen d e m  
B M A  e i nen Veranst a l ru ngsber icht  u n d  i m  Dezem ber e i nen " k u l t ur pul i t i ­
schen Beri c h t "  m i t  sta t i s t i schen K ur z li bers ic h ten Li ber d i e  Tj t igkcl ten des 
abge laufenen Jahres vor z u l eg e n ,  Das B M A  u n terl ieß e i n e  A uswertu ng der 
l l1 h a l r l ich sehr u I1 tcrscll l ed l l ch  gestalteten Berichte h i n s l c h r l i c h  der Z i d ­
erre l ch u n ,� u nd d e r  U m s e t z u ng d e r  gene h m i g ten P rog ra m m e  d u rch ehe 

Vertretungen,  

X ,2  Der RH ycrmel I1 te ,  sel bst d i e  vorhandenen Beri c h te lütten A u s l asrungs­
u n tersc h i ede der Bed iensteten bis z u  �()O ( ; erkennen l asseIl . Er e m p b h l  
d e m  B M A ,  den K u l t ur ve r r re t u ngen z ur bes t m i ig l i c h en Z i e l e rre i c h u n g 
geeignete Berichte abzuverlangen , 

X, ,) De!.l R;\/A lI 'ieJ t/tirtlll/ hill, dill) die Bem bte ill c/ie t,i:�/i(/;c Pr{/x/I eillj/i;jien, eI­
Ile J), !tlilt/liJdIC /I ll/btreitllllg ,,/m' olme ':'f) \ , Iliebt ii1ii:r;lidl .lei, E, .Id,l!,h jedod) 
:;11, dic VerdllJtallllllgJberiebtf gCllilllcr 711 Imi!�1l IIl1d e/llheidlcbe f.rbe/JlllIgJKrite­

nei/ /iir dif l tati.ltlJdJel! Kllr:;ii/iU'.Iie!Jtfll :;11 erdrbtilCil, Die A II.lld.ltllllgJ/lI/ler­
\ebiede .leim dllr(b die KIlItureile Illji'd.ltmKlllr deJ jell 'eiligm Lewdn :;11 erkl,i'rm, 
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Abwicklung von 

Veranstaltungen 

Personal 

Kulturpolitische 

Angelegenheit n 

8.4 Der RH entgegnete, die Auslastungsunterschiede bestünden auch in mit­
einander vergleichbaren Ländern und Städten. 

9. \ Die Kultur inst i tute verfügten über e in  j ährl i ches Kulturbudget von 
durchschnittl ich rd 3 Mill S (ohne New York). Um dieses Budget wirt­
schaftlich und effizient einzusetzen , bemühten sich die Kulturinsti tute 
um Mitveranstalter. Berechnungen über das Verhältnis der E igen- zu den 
Fremdmitteln hat nur das Kulturinstitut Mailand angestellt .  

9.2 Der R H  vermi ßte e ine allgemein verbindl iche I nput-Output-Darstel­
lung der Kulturinstitute. 

9.3 Laut Mitteilung des BMA seien die Vertretungen bereits zu einer jährlichen Ge­
samtdarstelfung angewiesen worden. 

1 0. 1  Die Auswahl der Veranstaltungsorte und die Initiative für weitere Folge­
veranstaltungen lagen bei den jeweiligen Kulturinstitutsleitern. E ine Aus­
wertung der kulturpolitischen Berichte des Jahres 1 994 von fünf Kultur­
vertretungen durch den RH zeigte, daß drei Vertretungen der Vorgabe des 
BMA, mehr Veranstaltungen in den Provinzen zu organisieren, nicht nach­
gekommen waren und Folgeveranstaltungen zu wenig genutzt wurden. 

1 0.2 Um die Breitenwirkung zu erhöhen, empfahl der RH, Hausveranstaltun­
gen zugunsten von Veranstaltungen in der Provinz zu reduzieren und ver­
stärkt kostengünstigere Folgeveranstaltungen anzubieten. 

10.3 Das BMA sagte dies zu. 

\ J . l  Bei drei Kultutinstituten überprüfte der R H  rd 1 0  % der Projektabrech­
nungen des Veranstaltungsjahres 1 994/95 über 30 000 S. Bei allen Kul­
turinstituten waren eine oder mehrere Projektabrechnungen infolge feh­
lender Honorarvereinbarungen n icht nachvollziehbar. Neben Pauschal­
und E i nzelhonoraren wurden auch Taggelder und Aufwandsentschädi­
gungen ausgezahlt. 

1 1 .2 Der RH empfahl,  für schriftliche und nachvollziehbare Honorarabrech­
nungen vorzusorgen sowie künftig nur noch Fixhonorare zu vereinbaren, 
welche auch sämtliche Nebenleistungen abgelten. 

1 1 . 3  Das BMA sagte dies zu. 

1 2 . 1  Grundsätzl ich ist m i t  allen sur place-Bediensteten (das sind Mitarbeiter 
m i t  einem anderen Dienstort als Wien) e in  schriftl icher Dienstvertrag 
nach lokalem Recht abzuschl ießen . 

1 2 .2 Drei Kulturinstitute hatten solche Verträge seit Jahren nicht ausgefertigt. 
Der RH empfahl, dies nachzuholen. 

1 2 .3  Das BMA gab hiezu keine Stelfungnahme ab. 
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Örtliche Lage der 
Kulturinstitute 

Schluß­
bemerkungen 

1 3 . 1  Zur Erzielung einer größtmöglichen Breitenwirkung waren auch die mei­
sten österreichischen Kulturinstitute in  zentraler Lage von Großstädten 
angesiedelt. Obwohl das Kulturinstitut in Istanbul im Jahre 1 994 in ein 
neuadaptiertes bundeseigenes Gebäude am Stadtrand übersiedelte, stieg 
- entgegen allen Befürchtungen - die Veranstaltungsanzahl durch ver­
mehrt außer Haus durchgeführte Veranstaltungen kräftig an. 

1 3.2 Der RH empfahl daher, die möglichst zentrale Lage von Kulturinstituten 
neu zu überdenken. 

1 3 .3 Laut Stellungnahme des BMA müßten in jedem Einzelfall die Möglichkeiten und 
Anforderungen beurteilt werden. 

1 4  Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Die Zieldefinition und die Art der Umsetzung sollten neu über­
dacht werden. 

( 2 )  Die Sprachkurse w ären kostengü nst ig auszugliedern ( m i t  
BGBI N r  1 77/ 1 996 bereits begonnen). 

( 3 )  Die Planung der Veranstaltungen sollte koordi n iert u nd d ie 
Auswertung der Berichte verbessert werden. 

(4) Die Kontroll- und Abrechnungsvorgänge wären neu zu struk­
turieren. 

( 5 )  Mit sur place-Bediensteten sollten schriftliche Verträge abge­
schlossen werden .  
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Bereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

l· nerledigte A nregungen au" Vorj ahre n  

Nicht bzw nicht gänzl ich verwirkl icht wurden die Empfehlungen des RH 
h insichtlich: 

( 1 )  Organisatorischer Maßnahmen für das Bundesstraßennetz (TB 1 97 7  
Abs 76. 1 7 ,  T B  1 983 Abs 68 . 1 .4 ,  T B  1 986 Abs 60.27 .2 ,  T B  1 992 S. 1 83 
Abs 1 ,  TB 1 993 S. 237 Abs 1 ,  zuletzt TB 1 994 S. 4 1  Abs 1 und S. 42) .  

Laut Mitteilung des BMwA werde die Übertragung der Bundesstraßen B an die 
Uinder wegen der unerfu'llbaren finanziellen und organisatorischen Forderungen 
der Uinder vorerst nicht weiter verfolgt. An  einem rationelleren Betrieb der Stra­
ßenmeistereien und einer Reduzierung der bestehenden Anlagen sei intensiv mit den 
Vertretern der Uinder gearbeitet worden; die Umsetzung der abgestimmten Konzepte 
sei jedoch nur teilweise kurzfristig realisierbar. 

(2) Vereinheitlichung und Neuorganisation der Bundesgebäudeverwaltung, 
i nsbesondere Schaffung ei ner gesetzlichen Grundlage für die Tätigkei t 
der D ienststel len der Bundesgebäudeverwaltung (TB 1 97 2 ,  TB 1 984 
Abs 56,  TB 1 992 S. 1 83 Abs 3 ,  TB 1 993 S. 237 Abs 3,  zuletzt TB 1 994 
S. 4 1  Abs 3) .  

Laut Stellungnahme des BMwA bestehe derzeit ein Nebeneinander von ausgeglie­
derten Gesellschaften, bundesunmittelbaren Dienststellen und Auftragsverwaltung. 
Die Richtung der zukünftigen Vereinheitlichungsbestrebungen werde wesentlich vom 
Erfolg der Gesellschaften abhängen; die diesbezügliche Entwicklung mußte aber erst 
abgewartet werden. 

(3) E rlassung der Gebarungsrichtl inienverordnung gemäß dem Wohnungs­
gemeinnützigkei tsgesetz zur Festlegung des Eigenmittelbedarfes ge­
meinnütziger Bauvereinigungen (TB 1 994 S. 77  f und S. 1 39 ff). 
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Verw i rk l ichte E mpfehl u ng 

Verwirkliche wurde die Empfehlung des R H  hinsichtlich der Veranschla­
gung der Ausgaben für baul iche Maßnahmen für die Uncerriches- und 
Wissenschafesverwalcung beim Baueenbereich (zuleeze TB 1 994 S. 4 1  
Abs 2) .  
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P rlifu ngscrgeb n is 

Wiedererrichtung des Redoutensaaltraktes 
der Wiener Hofburg 

I m  Bereich der Wiener Hofburg bestanden erhebliche Mängel im 
Brandschutz, weil die Beauftragung brandschutztechnischer Maß­
nahmen schleppend erfolgte. 

I n  der Nacht vom 26. zum 27 .  November 1 992 fiel der Redouten­
saaltrakt, das bau- und kulturgeschichtlich bedeutendste Festsaal­
ensemble der Wiener Hofburg, einem Brand weitgehend zum Op­
fer. 

Die Wiederherstellung der beiden Redoutensäle war sofort nach 
dem Brand erklärtes Ziel aller Verantwortlichen. Die Direktbeauf­
tragung des Generalplaners sollte die wissenschaftliche und denk­
m alpflegerische U msetzung d ieses Zieles garantieren,  welches 
durch einen Ministerratsbeschluß im August 1 993 um den Auftrag 
zur Schaffung eines multifunktionalen Konferenzzentrums erwei­
tert wurde. 

Trotz einer straffen Projektdurchführung mit verkürzter Entschei­
dungsfindung war der Gesamterfolg beeinträchtigt: 

- Die Frage der zukünftigen Nutzung und Betreibung der Redou­
tensäle und des multifu nktionalen Konferenzzentrums war noch 
nicht geklärt. 

- Eine neuerliche I nfragestellung der genehmigten und bereits in 
Ausführung befindlichen Planung hinsichtlich des Dolmetscher­
bereiches verhinderte die vorgesehene Gesamtfertigstellung im 
Jahr 1 996. 

- Nicht veranschlagte Kosten für die Einrichtung und zusätzliche 
Leistungen ließen Gesamtkosten von rd 1 , 1  Mrd S erwarten. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Brandschutz 

Wiedererrichtung des Redoutensaaltraktes der Wiener Hofburg 

Auftraggeber 

Eckdaten 

Brand 
mündliche Beauftragung 
des Generalplaners 

Generalplanervertrag 

Ministerratsbeschluß über 
die zukünftige Nutzung 

voraussichtliche 
Gesamtfertigstellung 

Kostenübersicht 

Redoutensaaltrakt 

Spanische Hofreitschule 

BMwA, vertreten durch die Burghaupt­
mannschaft i n  Wien 

Nacht vom 26. auf 27 .  November 1 992 

30. November 1 992 

28.  Jul i  / 5 .  August 1 993 

1 9. August 1 993 

im Jahr 1 997 

in Mill  S 

Semi narzentrum Österreichische Nationalbibliothek 
E inrichtung (Richtwerrschätzung Jul i  1 995)  

900 

60 

2 3  

1 07 

voraussichtliche Gesamtkosten 1 090 

Der RH überprüfte von Februar bis Juni 1 995 die Gebarung des BMwA 
und der Burghauptmannschaft in Wien im Zusammenhang mit der Wie­
dererrichtung des Redoutensaaltraktes der Wiener Hofburg. Zu den i m  
August 1 995 zugestellten Prüfungsmitteilungen nahmen das BMwA und 
die Burghauptmannschaft Wien im November 1 995  Stellung. Der R H  
gab seine Gegenäußerung i m  August 1 996 ab. 

2 . 1  Die  Redoutensäle waren vor Ausbruch des Brandes in e in  Brandschutzsy­
stem der gesamten Wiener Hofburg eingebunden, das vornehmlich in der 
Begehung der Dachböden durch die Burghauptmannschaft sowie aus eini­
gen wenigen Brandmeldeanlagen in Teilbereichen der Hofburg bestand. In 
den Jahren 1 986 und 1 988 festgestellte Mängel i m  Brandschutz führten 
zur Beauftragung eines Brandschutzexperten,  der eine Branderkennung 
außerhalb der Betriebszei ten eher zufäll ig erst bei Ausbruch ei nes Vol l­
brandes erwartete und den Löscheinsatz bereits  i m  Fal le  e i nes Entste­
hungsbrandes als äußerst schwierig ansah. 

Aus den bis Juni 1 995 vorliegenden Unterlagen ermittelte der RH einen 
Vol lschutz der Wiener Hofburg mit Brandmeldern im Jahr 1 999 zu 50 % 
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Brandschutz 

Projektorganisation 

4 

Redouten a Itrakt 

und im Jahr 2008 zu 90 %. Im Juni 1 995 war die Entscheidung über die 
E inrichtung einer Betriebsfeuerwehr in der Wiener Hofburg noch nicht 
gefallen. 

2.2 Der R H  wies, ohne die noch vor dem B rand ergriffenen In i t iativen zur 
Verbesserung des B randschutzes zu vernachlässigen, auf die schwerwie­
genden Mängel im Bereich des baulichen Brandschutzes sowie auf Proble­
me bei m  betrieblichen Brandschutz vor dem Brand der Redoutensäle hin.  

Der R H  vermerkte kritisch, daß die mit  dem Brand zusammenhängenden 
Gesamtkosten von über 1 Mrd S fast doppelt so hoch waren wie der sei­
tens der Burghauptmannschaft geschätzte Vol lschutz der gesamten Wie­
ner Hofburg mi t  Brandmeldeanlagen. Er sah daher in dem voraussichtlich 
erst im Jahr 2 0 1 0  erreichten Vollschutz der Wiener Hofburg mit Brand­
meldeanlagen keine vordringliche Beseitigung der Mängel. 

2.3  Laut Stellungnahme der Burghauptmannschaft ha"tte die im Zuge ihrer Brand­
schutzmaßnahmen errichtete Brandschutztüre das Übergreifen des Feuers auf den 
angrenzenden Trakt verhindert. Vor dem Brand waren umfassende Brandschutz­
maßnahmen aufgrund des finanziellen Bedarfs von rd 600 Mill S undenkbar ge­
wesen. 

3. 1 Unmittelbar nach dem Brand wurde im Bautenressort eine "Projektgrup­
pe Redoutensaal " gegründet, um eine unbürokratische und rasche Koor­
dination sowohl i nnerhalb des Bautenressorts als auch mit  externen Fach­
leuten zu ermöglichen. Die Stabsstelle sollte i m  B MwA verbleiben und 
die Projektleitung vom damaligen Leiter der Abteilung V/8 wahrgenom­
men werden . Tatsächlich zog der im Oktober 1 994 bestel lte Leiter der 
Burghauptmannschaft die Projektführung i m  E inverständnis  m i t  dem 
Leiter der Sektion V des BMwA mehr und mehr an sich. 

Die regelmäßigen Arbei tssitzungen m i t  den Vertretern der E ntschei­
dungsträger verhinderten aber nicht, daß bereits abgesprochene Geneh­
migungen wieder in Frage gestellt wurden. 

3.2 Der RH begrüßte das Bestreben des Bautenressorts, bei m  Wiederaufbau 
der Redoutensäle durch eine besondere Projektorganisation die Entschei­
dungs- und Genehmigungsfristen zu verkürzen .  Er empfahl ,  - über 
den Anlaßfal l  h inausgehend - verbindliche Regelungen für derartige 
Organisat ionsformen zu fi nden und den Projektlei ter für die Proj ekt­
durchführung aus der Linienfunktion zu entbinden. Wesentlich erschien 
dem RH weiters von Projektbeginn an die E inrichtung e ines Krisenma­
nagements aus entscheidungsbefugten Vertretern der bete i l igten Res­
sorts. 

3.3 Das BMwA führte den Projekterfo/g auf größere qualitative und quantitative 
Persona/ressourcen wegen der außergewö"hn/ichen Bedeutung des Projektes zurück. 
Eine Eigenberechtigung für Projekt/eiter ha"tte es bislang nicht erwogen. 

3.4 Der R H  hielt seine E mpfehlung aufrecht,  weil sie auch bei anderen Pro­
jekten des Bautenressorts zu e iner wirtschaft licheren und zweckmäßige­
ren Projektabwicklung beitragen würde. 
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Generalplaner­
beauftragung 

Nutzungskonzept 

4. 1 Bereits am 30. November 1 992 beauftragte die Projektgruppe in  ihrer er­
sten Si tzung die Archi tekten- und Statikerleistungen getrennt ohne vor­
heriges Angebot mündl ich und entschied am 2 2 .  Dezember 1 992 ,  alle 
Planer- und Projektierungsleistungen in  einem Generalplanervertrag an 
den Architekten zusammenzufassen .  Der schließlich bis Juli 1 993 ausge­
handelte Honorarsatz lag nach Ansicht des BMwA rd 1 7  Mi l l  S über 
dem unter Konkurrenz erzielbaren.  Der Generalplaner wurde neben der 
Gesamtplanung auch mit der Bauaufsicht betraut. Der Vertrag enthielt 
keine Terminvereinbarungen. 

4.2 Der RH kritisierte die Gesamtbeauftragung vor Kenntnis des tatsächli­
chen Schadensumfanges und vor der grundsätzlichen Klärung der weite­
ren Zielvorstellungen. Da der Generalplaner sei t der mündl ichen Beauf­
tragung seine Leistungen vol l erbrachte und das Projekt unter großem 
Zeitdruck stand, blieb dem Bautenressort schließlich keine andere Wahl,  
als sich mi t  dem Generalplaner auf dessen Mindestforderungen zu eini­
gen.  Ein angemessener Preis wäre nur über einen Wertbewerb zu erzielen 
gewesen, zumal sich namhafte Archi tekten mit  einschlägigen Erfahrun­
gen um den Auftrag beworben hatten . 

4.3 Laut Stellungnahme des BMwA sei von Anfang an festgestanden, das historische 
Erscheinungsbild und die rCimnliche Figuration des Redotttensaaltraktes beizube­
halten. In diesem Sonderfall hatte es keine Alternative zur getatigten Direktbeattf­
tragung des denkmal pflegerisch lind wissenschaftlich besonders qualifizierten Ge­
neralplaners gegeben. 

4.4 Der RH entgegnete, die Direktbeauftragung des Generalplaners wäre auf 
die Sicherungsmaßnahmen und die wissenschaftl iche Projektleitung ein­
zuschränken und die Vergabe der reStlichen Planungs- und Bauleitungs­
leisrungen einer Ausschreibung zu unterwerfen gewesen .  

5 . 1  In  seiner Si tzung vom 1 9. August 1 993 stimmte der Ministerrat dem An­
trag des damaligen Bundesministers für wirtschaftl iche Angelegenhei ten 
Dr Wolfgang Schüssel zu, die Redoutensäle künftig als in ternationales, 
mult ifunkt ionales Konferenz- und Pressezentrum der Bundesregierung 
unter Berücksichtigung des Bedarfs der (nunmehrigen) Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu nutzen. 

Im J ul i  1 994 berichtete der damalige Leiter der Burghauptmannschaft 
dem BMwA von Beratungen im Zusammenhang mit der geplanten Ver­
pachtung des Redoutensaaltraktes an die Wiener Kongreßzentrum Hof­
burg BetriebsgesmbH über drei Betriebsmodelle: 

- Exklusivnutzung für die (nunmehrige) OSZE 
- multifunktionale Nutzung am freien Markt 
- multifunktionale Nutzung mit Vorrang für die Bundesregierung. 

5 .2 Nach Ansicht des RH wäre es zweckmäßiger gewesen,  die im Jahre 1 994 
eingeleiteten Überlegungen einer weiteren Nutzung der wiederaufgebau­
ten Redoutensäle der Beschlußfassung der Bundesregierung voranzustel­
len. 
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Termin- und 
Kostenplanung 

Redoutensaaltrakt 

Er empfahl dem B MwA, bei der geplanten Verpachrung des Redouren­
saal traktes an die Wiener Kongreßzentrum Hofburg BetriebsgesmbH, 
d ieser e ine mögl ichst fre ie Verfügungsgewalt über die Räumlichkei ten 
bei gleichzeitiger E rz ielung e ines bestmöglichen Pachtsch i l l ings e in­
zuräumen. 

5 .3  Die Burghauptmannscha/t berichtete über Verhandlungen von Vertretern des BM­
wA, BMF, BMA, der Finanzprokuratur sowie der Burghauptmannschaft mit der 
Wiener Kongreßzentrum Hofburg BetriebsgesmbH. Eine endgültige Entscheidung 
in der Angelegenheit stehe noch aus. 

6. 1 Auf der Grundlage der Terminplanung des Generalplaners ging das BMwA 
zunächst von einer Eröffnung der Redourensäle am 1 .  Juni 1 996 und später 
von einem Abschluß der Sanierungsarbeiten Ende August 1 996 aus. 

Tatsächlich verschoben sich die Fertigstellungstermine einzelner Tei l lei­
srungen erhebl ich: 

Leisrung Terminverschiebung in Monaten 

Rohbau I 
Rohbau I I  
Restaurierung 
Stiegen 
Dachhaut 

1 0  
7 
4 
7 
4 

Dementsprechend blieben auch die tatsächl ichen Zahlungen - mit Aus­
nahme jener für den Generalplaner - hinter dem vom Generalplaner er­
stellten Zahlungsplan zurück: 

Leisrungsbereiche Zahlungsplan 1 995 Zahlungen Zahlungen in % 
in Mill  S in  Mil l  S des Zahlungsplanes 

Rohbauarbei ten 74,9 44,4 59 

Gebäudeausbau, 
Restaurierung, künst-
lerische Ausgestaltung 48,6 1 6,0 3 3  

Haustechn ik  1 7 ,4 0,0 0 

Generalplanerhonorare 28,8 5 3 ,4 1 8 5  

Ebenso betrugen d i e  Umsätze auf der Baustelle m i t  rd 6 0  M i l l  S n u r  rd 
30 % des erwarteten Plansolls von 200 Mil l  S i m Jahr 1 995 .  

6.2 Der RH bemängelte das Fehlen verbindl icher Terminvorgaben seitens des 
BMwA und darauf aufbauender Zahlungspläne. Er empfahl dem BMwA 
eine wirksame Terminverfolgung als Mittel des Controll ing und der Pro­
jektsteuerung. 
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Einrichtungskosten 

Erschließung 
zusätzlicher Geld­
mittel für den 
Wiederaufbau 

6.3 Das BMwA führte die Terminverziigerungen auf tmvorhersehbare Ereignisse zu­
rück. Überdies ha"tten sich Terminvorgaben negativ auf die Vertragsverhandlungen 
mit dem Generalplaner ausgewirkt. 

Die Burghauptmannschaft verwies auf die nunmehr steigende Tendenz der Zah­
lungen und den Beginn der Leistungserbringung auf dem Gebiet der Haustechnik. 

7 . 1 I m  Mai 1 995  machte die Burghauptmannschaft das BMwA auf das Feh­
len e iner budgetären Vorsorge für die E inrichtung aufmerksam. Da die 
zukünft ige Nutzung durch eine Betr iebsgesel lschaft erfolgen sol l te ,  
wären die E inrichtungskosten zumindest teilweise vom BMwA zu tragen. 

Im Jul i  1 995  schätzte der Generalplaner die E inrichtungskosten mit rd 
99 Mill  S und sein Honorar mit 8 ,4 Mill  S. 

7 .2 Der RH kritisierte die unvollständige Budgetplanung. 

7 .3  Laut Stellungnahme des BMwA nutze auch das BMA den Redoutensaaltrakt, sei 
aber nicht zu einer Übernahme der Einrichtungskosten bereit. Möglicherweise mußte 
der Ministerrat über die Kostentragung entscheiden. 

7.4 Der RH entgegnete dem BMwA, der Kostenrahmen für die Einrichtung 
hätte bereits zu Projektbeginn entschieden sein müssen. 

8. 1 Nach dem Brand wurden neben den Unterstützungsangeboten aus dem 
In- und Ausland auch zahlreiche Vorschläge an das BMwA herangetragen, 
deren Ziel die Beschaffung zusätzl icher Geldmittel für den Wiederaufbau 
war. Nachdem sich die für die Wiener Hofburg zuständige Abteilung des 
BMwA außerstande gesehen hatte, auf die Vorschläge einzugehen, wurden 
sämtliche Ideen an das damalige BMWF zwecks Beauftragung einer Pu­
bl ic-relations-Agen tur wei tergelei tet .  

8.2 Der RH kritisierte, daß das BMwA nicht selbst Schrine zur Erstellung ei­
nes Konzeptes zur Entlastung des öffentlichen Haushaltes bei der Finan­
zierung der Wiedererrichtung der Redoutensäle gesetzt hat . 

Er empfahl dem BMwA im Rahmen der Wiedereröffnung des Redouten­
saal traktes die Durchführung von Veranstaltungen, deren Reinerlöse dem 
Wiederaufbau zweckgewidmet sein sollten. 

8.3 Das BMwA sah aufgrund der Abstimmung zwischen den damaligen Kabinetten 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, Wissenschaft und For­
schtmg sowie Unterricht und Kunst keinen Handlungsbedarf Die Anregung zur 
Durchführung von Veranstaltungen nahm es mit Interesse auf 
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Geldspenden 

Umplanung der 
Dolmetscher­
kabinen 

Dachkonstruktion 

Redoutensa Ilr kl 

9. 1 Nach dem B rand erhielt das BMwA auch Sach- und Geldspenden .  I m  
Jänner 1 993 waren bei sechs Geldinstituten Spendenkonten eingerichtet. 
Um für die Spender die steuerliche Absetzbarkeit  ihrer Geldspenden zu 
erreichen, wurden diese im überwiegenden Ausmaß auf Treuhandkonten 
des Bundesdenkmalamtes gesammelt,  welches auch die von der Burg­
hauptmannschaft geprüften Rechnungen bezahlen sollte. 

Im Mai 1 995 betrug das Gesamtausmaß der Geldspenden rd 4,5 Mil l  S, 
wovon rd 0,5  Mil l  S in der Verfügungsberechtigung des BMwA stan­
den. Die Verzi nsung der auf den Konten angesparten Beträge lag zwi­
schen 0,25 % und 3 ,75  % jährlich. 

9.2 Der RH empfahl der Burghauptmannschaft, sich in  Zusammenarbeit mit 
dem Bundesdenkmalamt e ine Übersicht über die Spendengebarung zu 
verschaffen, s ie zwecks Dokumentation ihrer widmungsgemäßen Verwen­
dung periodenweise zu aktual isieren und um eine angemessene Verzin­
sung der Spendengelder bemüht zu sein .  

9.3 Das BMwA stellte Anfragen an das Bundesdenkmalamt in A1ISsicht. 

10. 1 Bereits im Juli 1 993 legte das BMA dem BMwA die erforderlichen Voraus­
setzungen für die allfäll ige Abhaltung einer Tagung des Europäischen Rates 
in den Redourensälen dar. Um spätere kostspielige Adaptietungen zu ver­
hindern, sollten Dolmetscherkabinen für 1 2  bis zukünftig 20 EU-Sprachen 
vorgesehen werden. 

Im April 1 995 forderte das BMA eine Untersuchung, ob mehr als sechs 
Dolmetscherkabinen fix installiert werden könnten. Im Mai 1 995 hat das 
BMwA die Rohbauarbei ten im Planungsbereich der Dolmetscherkabinen 
e ingestel l t ,  um die Umplanung nicht zu erschweren .  Der notwendige 
Baustopp wurde mit vier Monaten und die voraussichtl iche Terminver­
längetung mit fünf bis sechs Monaten angegeben. 

1 0.2 Der RH bemängelte, daß das BMwA die Anforderungen des BMA n icht 
vom Planungsbegi n n  an ausreichend beachtete. Nach Ansicht des R H  
hätte bereits im Jahr 1 993 eine ausreichende Abstimmung mit  allen zu­
ständigen Stellen stattfinden können. 

10.3 Laut Stellungnahme der Burghauptmannscha/t heitte das BMA dem Vorentwurf 
imJahr 1 994 zugestimmt. Auf lange Sicht sei jedoch die Nachdenkpause über die 
Erhöhung der Anzahl der Dolmetscherkabinen zweckmäßiger als eine rasche und 
billige Fertigstellung mit nachfolgenden Schuldzuweisungen. 

1 1 . 1  Entgegen den Vorschlägen des Generalplaners und der Statiker nach einer 
durchgehenden Stahl-Dachkonstruktion entschied sich das BMwA nach 
Intervent ionen der Holzindustrie schließlich für eine Holzkonstruktion 
im Mittelbereich und für eine Stahlkonstruktion nur im Randbereich. 

Obwohl die Terminplanung e ine n iederschlagsdichte Dachhaut bis Au­
gust 1 995 vorsah, führte der anläßlich einer Baubegehung im April 1 995 
geäußerte Wunsch des BMwA, das Panorama des Kahlenbergs erlebbar zu 
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Dachkonstruktion 

machen, zu Umplanungen. Zusätzliche provisorische Dachabdichtungen 
wurden erst nach Intervention der beglei tenden Kontrolle und erhebl i­
chen Durchfeuchtungen nach Niederschlägen ausgeführt. 

1 1 .2  Der RH beanstandete, daß die Materialentscheidung für den Dachstuhl 
nicht aufgrund von Wirtschaftl ichkei tsüberlegungen, sondern aufgrund 
von Interventionen verschiedener Interessengruppen getroffen wurde. 

Er kritisierte weiters den verspätet vorgebrachten Wunsch nach wei terer 
Öffnung des Daches und die verspätete Abdichtung der Dachöffnungen. 

1 1 . 3  Laut Stellungnahme des BMwA hiitte es bei seiner Entscheidung zugumten eines 
Holzdachstuhles auch wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt. Der Zeitpunkt 
der Entscheidung zugttnsten einer weiteren Öffnung des Daches sei sinnvoll und wün­
schenswert gewesen. 

Brandschutzplatten 1 2 . 1  Entsprechend dem Bescheid zur Baubewill igung wurde die Verkleidung 
des Holzdachstuhles mit  den Eigenschaften eines namentlich genannten 
Leitproduktes ausgeschrieben. Mit der ausführenden Unternehmung gab 
es zur Zeit  der Gebarungsüberprüfung Diskussionen über die Gleichwer­
tigkeit des von der Unternehmung verwendeten Alternativproduktes bzw 
die Erreichung des geforderten B randschutzes m i t  einer zweiten Lage 
Brandschutzplatten. 

Künstlerischer 
Wettbewerb 

1 2 .2 Der RH beanstandete die mangelhafte Qualitätsprüfung des alternativ an­
gebotenen Produktes anläßlich der Vergabe und empfahl ,  allfäl l ige Qua­
li tätsminderungen und finanzielle Nachteile des Bundes gegenüber den 
Verantwortlichen geltend zu machen. 

1 2 .3 Das BMwA erwiderte, es habe zum Zeitpunkt der Vergabe an der Gleichwertigkeit 
des Alternativproduktes nicht gezweifelt. Eine allfallige Forderung aus der Gering­
wertigkeit des Alternativproduktes werde geprüft. 

1 3 . 1  E i n e  im Ei nvernehmen zwischen dem BMwA und dem General planer 
bestellte Jury lud ausgewählte Künstler zu einer Ideenkonkurrenz zur 
Neugestaltung des zerstörten Decken- und Wand bereiches im großen Re­
doutensaal . Sechs Künstler reichten ihre Vorschläge ein;  entgegen den Be­
dingungen wurde auch ein verspätet vorgelegter Entwurf berücksichtigt, 
woraus dem betreffenden Künstler ein Honoraranspruch von 250 000 S er­
wuchs. 

Die Tei l nahmebedi ngungen für den Wettbewerb enthielten keine Be­
stimmung über die Bekanntgabe der Honorarvorstellungen der Künstler 
im Falle der Umsetzung ihres Entwurfes. 

Erst vor der entscheidenden Si tzung der Jury wurden vom Generalplaner 
die Honorarvorstellungen der drei zuletzt in der Wertung verbliebenen 
Künstler e i ngehol t .  Das vere inbarte E n tgelt m i t  dem sch l ießl ich be­
auft ragten Künst ler  für das Decke n b i ld und 22 Wandb i l der betrug 
20,6 Mill S. Mangels entsprechender Vereinbarungen war die Burghaupt-
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Künstlerischer 

Wettbewerb 

Schluß­
bemerkungen 

R edoutensaaltrakt 

mannschaft gezwungen, dem Künstler eine geeignete Halle zur Verfügung 
zu stellen; e in anteil iger Ersatz der Aufwendungen von rd 0,9 Mill  S für 
deren Nutzbarmachung war nicht vereinbart. 

1 3 .2 Der RH vertrat die Meinung, daß die Bedeutung der Redoutensäle die 
Abhaltung einer öffentl ichen Ideenkonkurrenz gerechtfertigt hätte. Er 
beanstandete weiters, daß dem Bund durch die Nichteinhaltung der Aus­
schreibungsbed ingungen e in  vermeidbarer Mehraufwand in Höhe von 
250 000 S entstanden ist. 

Der RH bemängelte wei ters das Fehlen finanzieller Regelungen bereits in 
den Ausschreibungsbedingungen. 

1 3.3 Laut Stellungnahme des BMwA sei der bloß beschriinkte Wettbewerb gerechtfertigt 
gewesen. weil die Bewiiltigung des großen Formates der Redoutensaaldecke nur von 
wenigen Künstlern hätte erwartet werden kiinnen. Das bei der jury verspiitet einge­
langte Projekt sei sehr lange am Postweg unterwegs gewesen; sein Wert betrage ein 
Vielfaches der Honorarsumme. 

1 3 .4 Der RH regte an, diesen Entwurf an läßlich der Wiedereröffnung der Re­
doutensäle öffentlich zu versteigern und den Erlös für die Kosten der Bau­
führung zu verwenden. 

1 4  Zusammenfassend gab der R H  folgende Empfehlungen ab: 

Gegenüber dem BMwA: 

( 1 )  Der Betrieb der wiedererrichteten Redoutensäle und der neu ge­
schaffenen Konferenz- und Presseräume sollte so gestaltet werden, 
daß eine zweckmäßige Verwendung der Räumlichkeiten und damit 
eine Ertragsoptimierung für den Bund erwartet werden kann. 

(2) Auch für zukünftige Projektabwicklungen wären ähnliche Or­
ganisationsformen wie bei der Wiedererrichtung der Redoutensäle 
zu wählen. Klare Regelungen der Projektstrukturen sollten die ver­
bindliche Einbindung der Nutzer und der Baudienststelle umfas­
sen. 

(3) Bauprojektabwicklungen erfordern auf einer verbindlichen Ter­
minplanung beruhende Zahlungspläne sowie regelmäßige Kontrol­
len als Grundlage der Projektsteuerung. 

(4) Sämtliche Kosten (auch deren Tragung) sollten bereits zu Pro­
jektbeginn verbindlich festgelegt sein. 

Gegenüber der Burghauptmannschaft: 

( 1 )  Die Vollausstattung der Wiener Hofburg mit Brandmeldeanla­
gen sollte beschleunigt abgewickelt werden. 

(2) Die Termine für die Fertigstellung der Redoutensäle wären ver­
bindlich festzulegen. 
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Allgemeines 

Ersuchen um 
Beurteilung 

Nutzwertanalyse 

Sonstige \X/ahrnch m u llg 

Trassenfindung für einen Abschnitt der 
A 9 Pyhrn Autobahn in Oberösterreich 

Die A 9 Pyhrn Autobahn ist in Oberösterreich noch nicht zur Gänze fer­
t iggeste l l t .  M i t  der Planung bzw dem Bau des zur Zei t  noch offenen 
35 km-Teilstückes zwischen Inzersdorf/Kirchdorf und Windischgarsten 
ist die Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen AG (als Rechts­
nachfolgerin der Pyhrn Autobahn AG) beauftragt. 

2 . 1 Wei l  sich bei einem 6 km langen Abschnitt der noch in  Planung befindli­
chen Strecke im Bereich von M icheldorf die Trassenfindung besonders 
schwierig gestaltete, ersuchte der damalige Bundesminister für wirtschaft­
l iche Angelegenheiten, Dr Wolf gang Schüssel, den RH i m  März 1 994 um 
eine kritische Beurteilung des laufenden Planungsvorganges. 

2 .2 Der R H  entsprach d iesem Ersuchen auf Basis der vorgelegenen Planungs­
ergebnisse. 

3 . 1  E ine Nutzwertanalyse über die damals diskutierten Trassenvarianten hat 
eine Trasse mit  einem 2,2 km langen Hangtunnel in geologisch schwieri­
gem Gelände mit  geschätzten Investit ionskosten von 1 , 1  Mrd S am gün­
stigsten bewertet. Auch die von der Österreichischen Autobahnen- und 
Schnellstraßen AG in den Planungsprozeß e inbezogene Arbei tsgruppe, 
in welche örtliche Interessenvertreter e ingebunden waren, befürwortete 
diese Trasse. 

3.2 Der RH beanstandete, daß diese Nutzwertanalyse mit mehreren methodi­
schen Mängeln behaftet war. Insbesondere aber vermißte er die Befassung 
mi t  e iner im Talboden geführten Unterflurvariante durch Ackerland, wel­
che aufgrund i hrer e infachen Bauweise u nd des opt i m alen Umwelt­
schutzes ( längste Überdeckung der  Autobahn ,  Wiederherste l lung der  
Ackerbewirtschaftung nach Bauende) ein optimales Nutzen-Kosten-Ver­
hältnis versprach. Allein der Kostenvorteil e iner derartigen Variante ge­
genüber der Hangvariante hätte rd 1 90 Mil l  S betragen. 

3.3 Die Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen AG hielt die Unterf/urlji­
sung aufgrund des entschiedenen Widerstandes betroffener Landwirte für nicht 
durchsetzbar. 

5 1  
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Unterflurlösung 4. l Auf Ini tiative anderer Betroffener sprach sich schi ießlich der Gemeinderat 
der Gemeinde Micheldorf in Oberösterreich im März 1 996 für eine lang­
gestreckre Unterflurlösung im Sinne der R H-Überlegungen für diesen 
Abschnitt der A 9 aus. 

Seither werden die Planungen für diesen Abschnitt der A 9 auf Grundla­
ge der Unterflurlösung fortgeführt. E in  endgültiges Ergebnis ist dami t  
für diesen Planungsvorgang aber noch nicht erzielt ,  zumal d ie  fertigge­
stellte Detai lplanung vor ihrer endgültigen Fesdegung noch der gesetz­
l ich vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wer­
den muß. 

4.2 Der RH steht der nunmehr eingeschlagenen Vorgangsweise pos i t iv ge­
genüber. Zur Einbeziehung der Betroffenen in den Planungsprozeß emp­
fahl er jedoch ,  bei der personellen Besetzung von "Arbei tsgruppen"  zur 
Verbesserung des Planungsergebnisses künftig besonderes Augenmerk auf 
eine ausgewogene Repräsentation der Betroffenen zu legen. 
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Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

l T nerled igte A n regu ngen aus Vorj ahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichrlich: 

( I )  Schaffung gemeinsamer ärzrlicher Begurachrungsstellen der Pensionsver­
sicherungsrräger zumi ndest in den wesrlichen Bundesländern (TB 1 980 
Abs 26. 1 6. 2  und TB 1 985 Abs 1 6. 32 .4) .  

Das BMAS verblieb bei seiner bisherigen SteUungnahme. der Hauptverband der 
Sozialversicherltngstriiger lehne seit 1 982 eine Regionalisierung wegen des befiirch­
teten Qua/itiitsver/mtes der Gutachten ab. 

(2) Festsetzung und entsprechender Kundmachung der Höhe der Aufwands­
entschädigung der mit der Führung der laufenden Geschäfte und mit der 
Vorbereirung der Verhandlungen des Oberein igungsam tes (nun mehr 
Bundeseinigungsamt) berrauten Personen i m  Wege einer Rechtsverord­
nung (SB Ermessensausgaben 1 984 Abs 14 . 2 .9 .3) .  

Das BMAS verblieb bei seiner bisherigen SteUungnahme, die Festsetzung der Hohe 
der Aufwandsentschadigttng sei wegen des hievon betroffenen, zahlenmaßig be­
schrankten Personenkreises als individtteUer Verwaltltngsakt anzusehen. 

(3) Bemessung der Höhe der Aufwandsentschädigung für die mit Tätigkei­
ten des nun mehrigen Bundese in igungsamtes befaßten Personen nur auf 
der Grundlage der tatsächl ich e ingerretenen Bearbeitungsfälle und i m  
Ausmaß d e s  h i ebei  en ts tandenen A u fwandes (SB E rmessensausga­
ben 1 984 Abs 14 .2 .9.4). 

Das BMAS erachtete weiterhin eine Pamchalent/ohnung wegen der Untenchied­
lichkeit der Bearbeitungsfalle als Itnumgiinglich. 

(4) Unterlassung der Begründung von Dienstverhäl missen zwischen Soz ial­
vers i cherungsträgern und i h ren  Vers i cheru ngsvertretern (TB 1 97 9  
Abs 32 . 1 7 .2 . 1 ) . 

Das BMAS wiU angesichts der ablehnenden Haltung der Interessenvertretungen 
diese Empfehlung weiterhin nicht verfolgen. 
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Bereich des Bundesministeriums für Finanzen 

l T nerled igre A n regungen au o, Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Schaffung einer Rechtsgrundlage für das Bestehen und die Tätigkeit des 
Z o l lwach e-Massafonds  ( T B  1 96 7  A b s  5 7 . 1  b i s  5 7 . 8 ,  T B  1 9 8 8  
Abs VIII .2) .  

Das BMF verwies auf die alle Massafonds gleichermaßen betreffende Problematik 
und berief sich auf die Koordinationszustiindigkeit des BKA. 

(2) Abbau der Rechtsmittel rückstände bei den F inanzlandesdi rektionen 
(TB 1 97 5  Abs 3 8 . 4 ,  T B  1 97 9  A bs 5 3 . 1 2 , TB 1 980 Abs 4 6 . 6  u n d  
Abs 46. 3 5 ,  T B  1 982 Abs 5 2 . 28, T B  1 984 Abs 46.9, T B  1 986 Abs 46. 1 4, 
T B  1 98 7  Abs 4 4 . 9 ,  T B  1 9 88 Abs  4 0 . 5 ,  T B  1 98 9  Abs  3 5 . 1 2  u nd 
Abs 3 6 . 1 0 , TB 1 990 Abs 29 .4 ,  TB 1 99 1  Abs 3 7 .4 ,  TB 1 992 S. 1 3 6 
Abs 3 .2 , 4.4 und 5 . 3). 

Laut Mitteilung des BMF beabsichtige es, durch eine bessere technische Ausstat­
tung der Rechtsmittelabteilungen die Erledigungszahlen anzuheben. 

(3) Übertragung der Bearbeitung zollrechtlicher F inanzstrafsachen in den Fi­
nanzlandesdi rektionen an die für Zollangelegenheiten zuständigen Fach­
abteilungen (NTB 1 979 Abs 82.8,  TB 1 980 Abs 43 .20). 

Trotz der EU-weit erheblich verschiirften Betrugsbekiimpfungsmaßnahmen im Zoll­
bereich sieht das BMF nach wie vor keinen Vorteil in der vorgeschlagenen Konzentra­
tionsmaßnahme, da der Vollzug des Finanzstrafrechtes hievon nur am Rande berührt 
werde. 

(4) Erlassung der ausständigen Verordnung des Bundesmi nisters für Finan­
zen über das Nachtdienstgeld für nicht der Zoll wache angehörende Orga­
ne der Zollverwaltung (TB 1 982 Abs 50 . 1 8) .  

Das BMF berief sich auf die seit 1 99 1  verweigerte Zustimmung des BKA zu ei­
nem bereits seit 1 987 vorliegenden Verordnungsentwurf des BMF. 

(5) Gewährleistung einer personell ausreichend besetzten Betriebsprüfung als 
Voraussetzung für eine zeitnahe Überwachung des Abgabenaufkommens 
wegen der fehlenden Überprüfung der eingereichten Steuererklärungen i m  
Bereich der Sofort be messung (TB 1 982 Abs 5 2 . 3 3 ,  T B  1 984 Abs 46.8). 

Durch die Erarbeitung einheitlicher Personalverteilungsrichtlinien für alle Stellen 
der Finanziimter ware nach Auffassung des BMF die Voraussetzung für die Aus­
schöpfung aller personellen Ressourcen zum Zwecke der Gewahrleistung einer aus­
reichend besetzten Betriebspru/ung (in der Zukunft) geschaffen worden. 
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Unerledigte Anregungen 

(6) Maßnahmen zur Rechts- und Verwal tungsvereinfachung im Abgaben­
wesen (TB 1 983 Abs 48 . 3 5 ,  TB 1 993 S. 1 0). 

Das BMF verwies auf das Endbesteuerungsgesetz, das Stetterreformgesetz 1 993, 

das A bgabendnderungsgesetz 1 994 sowie auf das Bundesgesetz, mit dem das 
Grunderwerbsteuergesetz 1 987, die Bundesabgabenordnung und andere Gesetze 
gedndert wurden. Weiters wären die Gebiihrenpflicht fiir einige Tatbestdnde, die 
Wertpapiersteuer, die Weinsteuer und die Sonderabgabe von Erdöl aufgehoben wor­
den (BGBI Nr 62911 994, 681/1 994 und 2971 1 995). Das Ziel einer Rechts­
und Verwaltungsvereinfachung werde weiter verfolgt. 

(7) Er lassung e iner  a l lgemeinen Kanzle iord nu ng für die F i nanzlandes­
direktionen (TB 1 980 Abs 46.42 ,  TB 1 984 Abs 46.3) .  

Laut Stellungnahme des BMF bereite es eine EDV-ttnterstiitzte Vereinheitlichung 
des Kanzleiwesens vor. 

(8) Neuordnung der Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft, die einfach 
zu handhaben ist und eine gleichmäßige Besteuerung aller Abgabepflich­
t igen gewährleistet (TB 1 990 Abs 30. 1 1 ) . 

Laut Stellungnahme des BMF wurde fiir nichtbuchfiihrende Land- und Forst­
wirte mit einem Einheitswert von 900 000 S bis 2 Mill S eine Teilpamchalierung 
eingeführt (bis 900 000 S bleibt die bisherige P auschalierung unverdndert). 

(9) Aufhebung von zwei gesetzwidrigen Erlässen aus dem Jahre 1 977 betref­
fend die Grenzgänger i n  die Schweiz und nach Liechtenstein (TB 1 99 1  
Abs 3 5 . 1 8). 

Laut Stellungnahme des BMF warte es bezüglich des Inlandsvergleiches von 
Grenzgdngern das Ergebnis eines beim Verwaltungsgerichtshof anhdngigen Ver­
fahrens ab. 

( 1 0) Vorverlegung der vom BMF verfügten Abgabefristen für d ie  Steuer­
erklärungen um einen Monat (TB 1 99 1  Abs 36.2). 

Laut Mitteilung des BMF sei dies nicht verwirklichbar. Die ab der Veranla­
gung 1 992 eingeführte Regelung der A ndrohung des Ausschlusses bzw des Aus­
schlusses von der gestaffelten Fristerstreckung fiir Parteienvertreter hätte nachweis­
lich verbesserte Einreichquoten bewirkt. 

( L i )  Erarbeitung von Richtl inien für die Personalbewirtschaftung (TB 1 989 
Abs 36.2 ,  TB 1 992 S. 1 37 Abs 4 .2 ). 

Das BMF hielt bundeseinheitliche Personalbewirtschaftungsrichtlinien fiir die 
Finanzlandesdirektionen infolge deren unterschiedlicher Größe weiterhin für nicht 
zielfiihrend. 

( 1 2) Schaffung einer rechtlichen Grundlage für eine Abgabenfestsetzung unter 
dem Vorbehalt einer Nachprüfung (TB 1 993 S. 1 64 Abs 7 .2) .  

Laut Stellungnahme des BMF müßte aus verfassungsrechtlichen Gründen auch 
dem Abgabepflichtigen bei nachträglicher Feststellung der Unrichtigkeit der Ab­
gabenJestsetzung die Möglichkeit eingeräumt werden, zusdtzlich zu den schon bis-
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Unerledigte Anregungen 

her offenstehenden Möglichkeiten eine A biinderung der Veranlagung zu beantra­
gen. Da eine solche Maßnahme einen tiefgreifenden Eingriff in die Rechtskraft von 
Bescheiden darstelle, bedürfe diese A ngelegenheit noch einer eingehenden Prüfung. 

( 1 3) Aufkommensneutraler Umstellung der Bemessungsgrundlage für die  
Konzessionsabgabe und die Wettgebühren vom Wetteinsatz auf den vol­
len Wettpreis (Wettumsatz) (NTB 1 993 S. 74 Abs 6). 

Das BMF sagte eine eingehende Untersuchung der Empfehlung (auch auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem EU-Recht) zu. 

( 1 4) Besei tigung der bestehenden "generellen medialen Unterstützung" der 
von der Österreich ischen Lotterien GesmbH betriebenen Spiele, welche 
zu Lasten des Konzess ionsabgabeaufkommens geht (NTB 1 993 S. 7 5  
bis 78 Abs 7 bis 1 0) .  

Laut Stellungnahme des BMF beruhe die Finanzierung der für den Lotteriever­
trieb besonders wichtigen medialen Unterstützung auf wirtschaftlichen, nicht auf 
stettersysternatischen Überlegungen. 

( 1 5) Maßnahmen zur Neuregelung des Kostenersatzsystems für die monopol­
behördl iche Aufsicht aufgrund des Glücksspielgesetzes (NTB 1 993 S. 78 
Abs 1 1 ) sowie zur Bereinigung tei ls unvollziehbarer, teils übermäßig auf­
wendiger Bestimmungen über die Erhebung glücksspielbezogener Abga­
ben (NTB 1 993 S. 78 bis 79 Abs 1 2) .  

Das BMF sagte entsprechende Novellierttngsvorschlage zum Glücksspielgesetz bzw 
zum Gebührengesetz zu. 

( 1 6) Zusammenführung der Busdienste von Post und Bahn einschließlich der 
Werkstätten (TB 1 992 Abs 4 . 1 3) .  

Laut Mitteilung des BMF liege es nach den erfolgten Ausgliederungen aus dem 
Bundeshaushaft nunmehr im Verantwortungsbereich sowohl der Österreichischen 
Bttndesbahnen als auch der Post und Telekom Austria AG, hinsichtlich ihrer Bus­
dienste eine Lösung herbeizuführen. Die Post und Telekom Austria AG sagte zu, 
die künftige Form der Zusammenarbeit mit dem Kraftwagendienst der Österreichi­
schen Bundesbahnen zu überlegen. 
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Österreichische Bundesfinanzierungsagentur; 
Kassenstärkerkredite 

In den Jahren 1 993 und 1 994 hat die Österreichische Bundesfinan­
zierungsagentur aus Finanzschuldaufnahmen stammende Mittel bei 
öffentlichen Rechtsträgern und Wirtschaftsunternehmungen des 
Bundes angelegt und diese Veranlagungen kurzfristig refinanziert. 

Die vom RH eingemahnte Rechtsgrundlage wurde im Frühjahr 1 996 
durch die Novellierung des Bundesfinanzierungsgesetzes geschaffen. 
Hingegen waren die behaupteten wirtschaftlichen Vorteile aus der 
gewählten Finanzierungsstrategie nicht durchgängig sichergestellt. 

Rechtsgrundlage 

Rechtsform 

Stammkapital 

Aufgaben 

Beschäftigte 

F inanzschuldenstand 

Schuldaufnahmen 1 995 

Tilgungen 1 995 

Zinsen und sonstiger 
Aufwand 1 995 

Umschuldungen 1 995 

- durch Schuldaufnahmen 

- durch Ankauf von 
Obligationen eigener 
Begebungen 

Bundesfinanzierungsgesetz 
(BGBl Nr 763 vom 4. Dezember 1 992) 

Gesellschaft mit  beschränkter Haftung 

1 Mi l l  S 

Verwaltung und Koordi nation der 
Finanzschulden und sonstigen Bundes­
schulden sowie die Kassenverwaltung 
des B undes 

1 3  Personen (davon 2 Geschäftsführer) 

1 2 1 8  1 22 Mill  S ( 1 .  Jänner 1 995)  
1 3 3 3 742 Mi l l  S (3 1 .  Dezember 1 995)  

240 797 Mil l  S 

1 14 844 Mil l  S 

90 423 Mil l  S 

50 7 5 6  Mi l l  S 

5 5 1 5  Mil l  S 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtsgrundlagen 
und I nanspruch­
nahme 

Ausleihungs- und 
Veranlagungs­
strategie 

Der RH hat im Jänner 1 995 die  Gebarung der B u ndesfi nanz ierungs­
agentur überprüft. Zu dem im November 1 995 dem BMF übermi ttelten 
Prüfungsergebnis  nahm die Österreichische Bundesfinanzietungsagentur 
im Jänner 1 996 Stellung. 

Anlaß für die Überprüfung war die 1 993 erstmals erfolgte Aufnahme von 
Barvorlagen (das sind auf Tagesbasis aufgenommene kurzfristige Kredi te, 
deren Entgelt aufgrund der vereinbarten Tageszinssätze berechnet wird), 
denen eine gleichzei tige Veranlagung von jederzei t  abrufbaren Kassen­
mitteln bei öffentlichen Rechtsträgern gegenüberstand. 

Die Überprüfung betraf die Finanzjahre 1 993 und 1 994 und befaßte sich 
mit den rechtl ichen und wirtschaftlichen Fragen dieser Veranlagungspra­
X I S .  

2 Das all jährliche Bundesfi nanzgesetz ermächtigt den Bundesminister für 
Finanzen zur Aufnahme, Tilgung und Bezahlung der Zinsen für kurzfri­
stig aufgenommene Geldverbindl ichkeiten. Werden diese zur vorüberge­
henden Kassenstärkung eingegangenen Geldverbi ndlichkeiten nicht in ­
nerhalb desselben Finanzjahres getilgt, so  werden aufgrund des Bundes­
haushaltsgesetzes Finanzschulden des Bundes begründet. 

Aufgrund d ieser E rmächtigung hatte die Bundesfi nanzierungsagentur 
78 929 Mill  S ( 1 993) und 31 1 45 Mill  S ( 1 994) an kurzfristigen Kassen­
stärkerkredi ten aufgenommen ,  wovon 5 5  7 9 5  M i l l  S ( 7 0 , 7  %) bzw 
5 270 Mill S ( 1 6,9 %) auf Barvorlagen entfielen. 

3 I m  Zei tpunkt der Aufnahme der Barvorlagen betrugen die für fäl l ige 
Zahlungsverpfl ichtungen nicht benötigten Kassenmittel des Bundes zwi­
schen 1 000 Mill S und 2 000 Mill S. 

Dieser Bestand wurde vom Vorstand der Bundesfinanzierungsagentur als 
unzureichend angesehen, weil die vorze it ige Auflösung der größtenteils 
beim Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds gegen j ederzeit igen Widerruf veran­
lagten Mittel bei gleichzeitiger anderweitiger Geldbeschaffung durch den 
Fonds für den Bund insgesamt teurer gewesen wäre. 

4 . 1  I n  den Jahren 1 993 und 1 994 erfolgten neben dem I nsolvenz-Ausfall­
g e l d-Fonds ana loge Veran lagungen von Kassen m i t te l n  z w i schen  
1 00 Mil l  S und 1 500 Mill S auch bei anderen öffentlichen Rechtsträgern 
(Pensionsversicherungsanstalt der Arbei ter) und Wi rtschaftsunterneh­
mungen des Bundes (Austrian Industries, ÖIAG, ÖBB), für die der Bund 
aufgrund gesetzl icher Anordnung oder ei ngegangener Haftungen zum 
Zinsenersatz verpflichtet war. 

I nnerhalb des BMF war nicht abschl ießend geklärt, ob diese Vorgangs­
weise haushaltsrechtlich zulässig war. 
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Ausleihungs- und 

Veranlagungsstrategie 

Wirtschaftliche 
Aspekte 

Österreichische Bundes­

finanzierungsagentur 

4.2 Nach Auffassung des RH ermangelte es der Veranlagung von Kassenmit­
teln einer ausreichenden Rechtsgrundlage, weil diese Geldmittel Finanz­
schuldaufnahmen en tstam m ten  und j ederzeit für i h ren eigent l ichen 
Zweck, nämlich der Abgangsdeckung des laufenden Fi nanzjahres, zur 
Verfügung stehen sollten. 

4.3 Lallt Auffassung der Bundesfinanzierungsagentur stünden diese Mittel in Überein­
stimmung mit § 40 Abs 3 des Bundeshattshaltsgesetzes ohnedies jederzeit zur 
Abgangsdeckung des BlIndeshallshaftes zur Verfügung, weil sie gegen jederzeitigen 
Widerruf veranlagt seien. Da diese Finanzierungspraxis auch zu gesamtwirtschaft­
lichen Vorteilen für den Bund führe, sei eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen 
nicht erforderlich. 

4.4 Im Rahmen des Strukturanpassungsgesetzes 1 996 wurde nunmehr die 
vom RH eingemahnte Rechtsgrundlage durch eine entsprechende Erwei­
terung des Geschäftsumfanges der Bundesfi nanzierungsagentur geschaf­
fen. 

5 . 1  Ausschlaggebend für diese Finanzierungsstrategie waren nach Ansicht der 
Bundesfinanzierungsagentur die ihr im Vergleich mit anderen Rechtsträ­
gern von den Kreditgebern ei ngeräumten günst igeren Kond i t ionen . 
Durch d iese kombinierte Veranlagungs- und Ausleihungspraxis sei für 
den Bund ein wirtschaftlicher Vorteil in Höhe von rd 0,5 % der veranlag­
ten Kapitalbeträge entstanden, das entspräche 7 ,6 Mill S (für 1 993) bzw 
1 1 ,6 Mill S (für 1 994). 

5 .2  Wie der R H  anhand ausgewählter Transaktionen krit isch vermerkte , 
standen den von der Bundesfinanzierungsagentur durchgeführten Veran­
lagungen von Kassenmitteln kurz- bis mitte lfristige unvermeidl iche 
Kreditaufnahmen gegenüber. Wegen der Unvorhersehbarkeit der Geld­
marktentwicklung war nach Ansicht des RH nicht sichergestellt, daß sich 
die erhofften Kostenvortei le auch tatsächl ich und in jedem Fall realisieren 
lassen werden. Überdies befürchtete der RH wirtschaftliche Nachteile für 
den Bund, wenn die Laufzei t der zusätzlichen Kreditaufnahmen die Dau­
er der Veranlagung überschreitet und die aufgenommenen Mi ttel nicht 
unverzüglich getilgt werden.  

5 .3  Laut Stellungnahme der Bundesjinanzierungsagentur sei der lnsolvenz-Ausfall­
geld-Fonds im Falle von Liquidita'tsengpa'ssen bei Abzug der veranlagten Gelder 
gezwungen, ersatzweise teurere Kredite aufzunehmen. Verbleiben die Veranlagungen 
hingegen beim Fonds und werde die Kassenliicke mittels Barvorlagen kurzfristig be­
deckt, so entstehe für den Bund im entsprechenden Zeitraum netto ein niedrigerer 
Zinsenaufwand. 

5.4 Der R H  ersuchte die Bundesfi nanzierungsagentur, ihre Behauptungen 
zahlenmäßig (zB mit Einzelheiten über die den Veranlagungspareneen an­
gebotenen Kredi tbed ingungen) zu belegen;  entsprechende Nachweise 
konnten jedoch nicht erbracht werden. 
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Schluß­
bemerkung 

6 Zusammenfassend bemerkte der RH, daß die Verschränkung von 
Veranlagungen mit der gleichzeitigen Aufnahme von kurzfristigen 
Krediten zur Überwindung von Liquiditätsengpässen nur unter be­
stimmten Voraussetzungen wirtschaftlich ist und sich daher nur 
auf Ausnahmefälle beschränken sollte. 
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Auswirkungen der Kraftfahrzeugsteuerreform 

Die im Mai 1 993 in Kraft getretene Kraftfahrzeugsteuerreform war 
insgesamt erfolgreich und führte zu einer geschätzten Verminde­
rung der Kosten der Steuererhebung von jährlich rd 200 Mill S. 

Durch eine Zweiteilung der Abgabe in eine von der Versicherungs­
wirtschaft zu erhebende motOrbezogene Versicherungssteuer ( im 
wesentlichen für Krafträder und Personenkraftwagen) und in eine 
von der Finanzverwaltung zu erhebende Kraftfahrzeugsteuer (im 
wesentlichen für Lastkraftwagen) entstanden jedoch Besteuerungs­
lücken. 

Im Bereich der Kraftfahrzeugsteuer erhöhte sich für die Abgabe­
pflichtigen und für die Behörden der Verwaltungsaufwand; das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis je Kraftfahrzeug verschlechterte sich 
um rd zwei Drittel. Der RH empfahl daher die Aufnahme von Ver­
handlungen zwischen dem BMF und Vertretern des Versicherungs­
verbandes Österreichs zur Erhebung der gesamten Kraftfahrzeug­
besteuerung durch die Versicherer. 

Abgabenaufkommen 

Kraftfahrzeugsteuer 
Motorbezogene Versicherungssteuer 
Summe 

Kraftfahrzeugbestand in Österreich 

1 992 

6,7 
0,0 
6,7 

Jahresende 1 992 
(alte Rechtslage) 

1 993 

in Mrd S 

2,5 
3 ,9 
6,4 

1 994 

0,8 
7 ,5 
8,3 

Jahresende 1 994 
(neue Rechtslage) 

in Mill 

i nsgesamt 

davon im Zuständigkeitsbereich 
der Finanzverwaltung 

4,9 

4,9 

Personaleinsatz in den Finanzämtern 
(umgerechnet in volle Planstellen, 
gerundet) 

5 ,2  

1 ,6 

Alte Rechtslage 7 Bedienstete der Verwendungsgruppe B 

Neue Rechtslage 

1 32 Bedienstete der Verwendungsgrup­
pen C und D 

25  Bedienstete der Verwendungsgruppe B 

5 3  Bedienstete der Verwendungsgruppe C 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Zielvorgaben und 
ihre Erfüllung 

Personal, 
Nettoeinnahmen 

Der RH überprüfte im September 1 995 die Auswirkungen der Kraftfahr­
zeugsteuerreform . Zu dem im Dezember 1 995 übermittelten Prüfungser­
gebn is hat das BMF im März 1 996 Stell ung genommen.  Eine Gegen­
äußerung des RH war nicht erforderlich. 

Die Prüfungshandlungen erstreckten sich auf neunzehn F inanzdienststel­
len. 

2 . 1 Ziele der im Mai 1 993 in Kraft getretenen Kraftfahrzeugsteuerreform wa­
ren eine zeitgemäße Form der Steuerentrichtung, eine Erleichterung bei 
den Verwaltungsabläufen und eine Berücksichtigung ökologischer Ge­
sichtspunkte im Steuertarif. 

2.2 Mit der Erhebung der motorbezogenen Versicherungssteuer durch die 
Versicherungsunternehmungen und der Neukonzeption der Kraftfahr­
zeugsteuer als von den Finanzämtern zu erhebender Selbstberechnungsab­
gabe wurde das Ziel ei ner zei tgemäßen Form der Steuerentrichtung er­
reicht. 

E ine Erleichterung bei den Verwaltungsabläufen wurde nur für den der 
motorbezogenen Versicherungssteuer unterworfenen Kraftfahrzeugbe­
stand erzielt,  n icht hingegen bei den von den Finanzämtern zu vol lzie­
henden Kraftfahrzeugsteuerfällen . 

Ökologische Gesichtspunkte im Steuertarif, etwa eine verstärkte Heran­
ziehung der Kraftfahrzeugbesi tzer zur Bestreitung der volkswirtschaft­
l ichen Kosten des Straßenverkehrs, wurden aufkommensneutral durch 
Besteuerung nach der Motorleistung anstelle der bisherigen Anknüpfung 
an den Hubraum bei Kraftfahrzeugen mit  einem höchsten zulässigen Ge­
samtgewicht bis 3 ,5 Tonnen berücksichtigt. 

3 . 1 Sei t der Systemänderung - der Großtei l  der Kraftfahrzeuge wird von 
den Versicherern, der verbleibende Rest von der Finanzverwaltung erfaßt 
- nahm der Personaleinsatz i n  der Fi nanzverwaltung bundesweit von 
insgesamt rd 1 40 auf rd 80 Bedienstete ab. Hi ngegen sank die Anzahl 
der zu verwaltenden Kraftfahrzeuge je Finanzbediensteten von rd 35 000 
auf rd 20 000 Kraftfahrzeuge. 

Die E innahmen je Kraftfahrzeug vermi ndert um die Erhebungskosten 
(Nettoeinnahmen) aus der gesamten Kraftfahrzeugbesteuerung betrugen 
vor der Umstellung rd 1 300 S, danach rd 1 600 S. Betrachtet man indes 
allein die Kraftfahrzeugsteuergebarung der Finanzverwaltung, so sanken 
die Nettoeinnahmen je Kraftfahrzeug von rd 1 300 S auf rd 400 S. 

3.2 Der RH anerkannte die Effizienzsteigerung der Kraftfahrzeugbesteuerung 
i nsgesamt ,  bemerkte allerdings kritisch, daß sich das Kosten-Nutzen­
Verhältnis bei der Erhebung der von der Finanzverwaltung zu besorgen­
den Kraftfahrzeugsteuer um rd zwei Drittel verschlechterte. 

3 .3  Das BMF entgegnete, die beiden Erhebungssysteme seien nicht miteinander ver­
gleichbar. 
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4. 1 Das gleichzei t ige Bestehen zweier unterschiedl icher Erhebungssysteme 
bewirkte unterschiedliche Zahlungsmodalitäten für die Entrichtung der 
motorbezogenen Versicherungssteuer und der Kraftfahrzeugsteuer und 
vermochte nicht die vollständige Erfassung aller Besteuerungsfälle zu ge­
währleisten. H i nsichtlich der Kraftfahrzeugsteuer war der Verwal tungs­
aufwand sowohl für die Abgabepfl ichtigen als auch für die Finanzverwal­
tung höher. 

4.2 Der RH regte die Aufnahme von Verhandlungen zwischen dem BMF und 
dem Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs zur Erhe­
bung der gesamten Kraftfahrzeugbesteuerung durch die Versicherer an. 

4.3 Dem BMF erschien die Einbindung der Kraftfahrzeuge bis 3 , 5  Tonnen in die 
motorbezogene Versicherungssteuer möglich. Für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen 
wäre au/grund E U-rechtlicher Regelungen und steuerlicher Begünstigungen eine 
Änderung der derzeitigen Besteuerung nicht denkbar. 

4.4 Aufgrund des Strukturanpassungsgesetzes 1 996 wird ab dem Jahre 1 997 
das System der motorbezogenen Versicherungssteuer auf alle haftpflicht­
versicherten Kraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtge­
wicht bis 3 , 5  Tonnen, ausgenommen Zugmaschi nen und Motorkarren,  
ausgedehnt. 

5 . 1  Versicherungsunrernehmungen haben die Möglichkeit, die von ihnen ein­
gehobene motorbezogene Vers icherungssteuer erst später, nämlich bis 
zum zwanzigsten Tag (Fälligkeitstag) des auf ein Kalendervierteljahr (An­
meldungszeitraum) folgenden Kalendermonats, an den Bund weiterzulei­
ten. Der vom RH errechnete ungefähre Erlös sämtl icher Kraftfahrzeug­
haftpflichtversicherer aufgrund e iner gewinnbringenden Veranlagung von 
Steuergeldern beträgt jährlich rd 42 Mil l  S. 

5.2 Der RH regte an, den gesetzlichen Fäll igkeitstag zumindest mittelfristig 
auf den fünfzehnten Tag des auf einen Kalendermonat folgenden Kalen­
dermonats vorzuverlegen. 

5 .3  Das BMF entgegnete, den Versicherungsunternehmungen entstünden durch die 
Einbeziehung aller Kraftfahrzeuge mit einem höChsten zulässigen Gesamtgewicht 
bis 3,5 Tonnen in die motorbezogene Versicherttngsstetter zusätzliche Kosten. Es will 
daher die Anregung des RH erst nach Abschluß der für die Versicherungswirtschaft 
notwendigen U mstellttngsmaßnahmen prüfen. 

6 Zusammenfassend hob der RH hervor: 

( 1 )  Der gesetzliche FäHigkeitstag für die Abfuhr der motorbezoge­
nen Versicherungssteuer durch die Versicherungsunternehmungen 
sollte zur Verringerung von Zinsenverlusten für den Abgabengläu­
biger zumindest mittelfristig vorverlegt werden. 

(2) Das Ziel, ökologische Gesichtspunkte im Steuerlauf zu berück­
sichtigen, wurde nicht, jenes, eine Erleichterung bei den Verwal­
tungsabläufen zu erzielen, wurde nur teilweise erreicht. 
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Rechtsmittelwesen der Finanzverwaltung 

Der Aufgabenbereich Rechtsmittel verfügt über kein einheitliches 
I nformations- und Steuerungssystem. 

Im I nteresse eines wirtschaftlichen Rechtsmittelverfahrens wären 
Verfahrensänderungen erforderlich. 

Bei  den F i n anzlandesdirektionen w aren E nde 1 994 rd 1 0  700 
Rechtsmittel u nerledigt. Die durchschnittliche Rechtsmittelver­
weildauer in der zweiten I nstanz betrug rd 16 Monate. 

Die Produktivität der Rechtsmittelbearbeiter in den Finanzlandes­
direktionen lag beträchtlich unter der eines vergleichbaren Finanz­
gerichtes der BRD. 

Da das Rechtsmittelverfahren nicht kostenpflichtig ist, wurden 
auch viele aussichtslose Rechtsmittel eingebracht. 

I m  Falle e ines Obsiegens vor dem Verwaltungsgerichtshof erhält 
die belangte Behörde nur rd ein Drittel jenes Betrages als Kosten­
ersatz, den der Beschwerdeführer im Falle seines Obsiegens erhält. 

Personenjahre zur Bearbeitung von Rechtsmitteln in den Finanzlandes­
direktionen im Jahre 1 994 

rd 1 32 

Kosten der Rechtsmittelbearbeitung in den Finanzlandesdirektionen 
im Jahre 1 994 

rd 1 56 Mill S 

Kosten eines Rechtsmittels im Durchschnitt 
rd 1 6  1 00 S (Bandbreite 1 2 900 S bis 22 800 S) 

Rechtsmittelrückstände in den Finanzlandesdirektionen jeweils 
zum 1 .  Jänner 

1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

8 802 8 7 1 5  9 626 1 0  503 1 0  720 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Arbeitsanfall und 
Arbeitserfolg 

Der RH überprüfte im Mai 1 995 das Rechtsmittelwesen in der Finanzver­
waltung im BMF und bei vier Fi nanzlandesdirektionen ausgenommen 
Zoll, Verbrauchsteuern und Monopole. Das Prüfungsergebnis wurde i m  
Oktober 1 995  vorgelegt .  D i e  Stel lungnahme des BMF langte im Jän­
ner 1 996 im RH ein .  Eine Gegenäußerung des RH war nicht erforderlich. 

2 Für die Erledigung der Rechtsmittel sind in erster Instanz die Finanzäm­
ter und in zweiter Instanz die Finanzlandesdirektionen zuständig. Letzte­
re entscheiden entweder durch weisungsgebundene E i nzelorgane oder 
durch weisungsfreie Senate. 

Maßgebl ich ist im wesentlichen die Bundesabgabenordnung. 

3. 1 Die nachstehende Übersicht gibt die Rechtsmittelentwicklung wieder: 

E ingang Erledigung Rückstand 

1 990 8 1 96 8 897 8 802 
1 99 1  8 4 1 7  8 504 8 7 1 5  
1 992 8 5 62 7 65 1  9 626 
1 993 8 884 8 007 1 0 503 
1 994 1 2 736 1 2 5 1 9 1 0 720 

Die Steigerung der E i ngänge und E rledigungen i m  Jahre 1 994 ist auf 
mehrere Serienberufungen zurückzuführen (beispielsweise gegen die Min­
deststeuer gemäß dem Körperschaftsteuergesetz 1 988 und gegen die 
Kammerumlage). 

Zum 3 l .  Dezember 1 994 waren hinsichtlich der Veranlagung 77 %, hin­
sichtl ich der übrigen Rechtsmittel 48 % der Berufungen durch die Fi­
nanzlandesdirektionen länger als sechs Monate nicht erledigt. 

3.2 Der RH vermerkte kri tisch , daß die Rechtsmittelrückstände von 1 990 
bis 1 994 um rd 22 % stiegen und der Anteil der schon länger als sechs 
Monate unerledigten Rechtsmittel hoch ist. Ohne weiteren Zuwachs wür­
de die Erledigung der Ende 1 994 bei den F inanzlandesdirektionen offe­
nen Rechtsmittel durchschnittlich rd 1 6  Monate erfordern ( in den einzel­
nen F inanzlandesdirektionen zwischen neun und 22 Monate). 

3.3 Laut Stellungnahme des BMF werde es neuerlich Maßnahmen überlegen, um vor 
allem die ältesten Verfahren zu erledigen. 

4. 1 Die Rechtsmittelbearbei ter der Finanzlandesdirektionen erledigten (ohne 
Gegenschriften an den Verwaltu ngsgerichtshof) durchschn i tt l i ch 5 6  
( 1 992), 60 ( 1 993) und 9 5  ( 1 994) Rechtsmittel .  Die auffällige Steigerung 
im Jahr 1 994 ist auf die hohe Anzahl an Serienberufu ngen zurückzu­
führen. 

Demgegenüber erledigte ein Sachbearbeiter eines vergleichbaren Finanz­
gerichtes in der BRD durchschnittlich 1 04 ( 993) Rechtsmittel .  
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4.2 Der RH empfah l ,  d ie  E rledigu ngsraten der Fi nanzlandesd i rektionen 
durch Planungsvorgaben für die Rechtsmittelerledigung, etwa durch eine 
jährliche Zielvorgabe für alle Rechtsmittelbearbeiter, zu steigern. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMF werde es einer m iiglichen Produktivitä"tssteigerung 
erhöhte Aufmerksamkeit widmen. 

5 . 1  Den Best immungen der Bundesabgabenordnung über den Rechtsschutz 
sind keine ausdrücklichen Ziele zu entnehmen. Allgemeine Zielvorstellun­
gen s ind jedoch die Rechtsrichtigkeit vor der Rechtsbeständigkeit sowie 
Entscheidungen ohne unnötigen Aufschub. Die von der ersten I nstanz 
n icht stattgebend erledigten Berufungen (rd 10 %) wurden überwiegend 
den Fi nanzlandesdirektionen vorgelegt. Gegen deren Berufungsentschei­
dungen wurden nur in rd 7% der Fälle außerordentliche Rechtsmittel er­
griffen.  

5.2 Nach Ansicht des RH wurde das Ziel rechtsrichtiger Bescheide weitge­
hend erre icht .  Die Verwei ldauer der e i ngebrachten Rechtsmitte l  m i t  
durchschnittlich 1 6  Monaten in der zweiten Instanz kommt jedoch ei ner 
faktischen Rechtsverweigerung nahe. 

5 .3 Laut Stellungnahme des BMF werde es einer Verringerung der Verweildauer von 
Berufungen erhöhte Beachtung widmen. 

6. 1 Gemäß der Bundesabgabenordnung haben die Parteien des Abgabenver­
fahrens und die Abgabenbehörden die ihnen erwachsenden Kosten selbst 
zu tragen. Erfahrungsgemäß werden viele Rechtsmittel - vor allem auch 
in Bagatellfällen - erhoben, obwohl der Verfahrensausgang für den Be­
rufungswerber nicht erfolgversprechend ist. 

Nach dem vor dem Inkrafttreten der Bundesabgabenordnung ( 1 .  Jän­
ner 1 962) gültigen Abgabenrechtsmittelgesetz hatte der Berufungswerber 
i m  Fall des gänzlichen Unterliegens die gesamten Kosten des Rechtsmit­
telverfahrens zu tragen. Bei anteil igem Obsiegen waren anteil ige Kosten 
vorzuschreiben. 

6.2 Nach Ansicht des RH würde die neuerl iche E inführung einer vom Aus­
gang des Verfahrens abhängigen Kostenbeteil igung am Rechtsmittelver­
fahren bei den Finanzlandesdirektionen e ine Eindämmung aussichtsloser 
Rechtsmittel bewirken. Weiters würde dadurch dem Abgabepflichtigen 
bewußt gemacht, daß er mit der Inanspruchnahme der Behörden Kosten 
verursacht. 

Abzuwägen wären diese Vortei le der Kostenpflicht mit den Nachtei len 
der teilweisen Strei tverlagerung auf die Kostenvorschreibung sowie der 
E inschränkung des Grundsatzes des une ingeschränkten Zuganges zum 
Recht. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMF analysiere es die Kostenpf/icht in der zweiten Instanz. 
Vor allem prüfe es, ob der mit einer solchen Maßnahme verbundene eingeschrä"nkte 
Zugang zum Recht mit dem Image der Finanzverwaltung als biirgerfreundlicher 
Verwaltung vereinbar sei. 
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Kostenersatz 

Rech tsmi ttel­
ursachen 

I nformations­
systeme 

7 . 1  Gemäß einer Verordnung des Bundeskanzlers aufgrund des Verwalrungs­
gerichtshofgesetzes erhält die belangte Behörde im Falle ihres Obsiegens 
vor dem Verwalrungsgerichtshof nur rd e in  Dri ttel jenes Betrages als 
Kostenersatz, den ein Beschwerdeführer im Fal le sei nes Obsiegens be­
kommt.  Die Höhe des Pauschalbetrages für den Verhandlungsaufwand 
beträgt beispielsweise 5 200 S bzw 1 5  600 S. 

7 .2  Der RH empfahl, bezügl ich dieses Kostenersatzes eine Gleichstellung von 
Beschwerdeführer und belangter Behörde zu prüfen und damit  das BKA 
zu befassen.  

7.3 Laut Stellungnahme des BMF habe es diese Frage bereits an das BKA herange­
tragen. 

8. 1 Die Ursachen von Rechtsmi tteln wurden bisher vom BMF und den F i ­
nanzlandesdirektionen nur vere inzelt und mit  unterschiedl icher Zielset­
zung erhoben. 

8.2 Durch die Untersuchung der materiel l-rechtlichen Ursachen von Rechts­
mitteln sollten d iejen igen gesetzlichen Bestimmungen erkannt werden, 
die besonders oft zu unterschiedl ichen Rechtsauffassungen zwischen den 
Abgabepfl ichtigen und der Finanzverwalrung führten. Nach Ansicht des 
RH könnte eine regelmäßige Auswertung auch unterschiedliche Rechts­
anwendungen rechtzeitig aufzeigen. Das BMF müßte i n  der Folge Maß­
nahmen zu einer einheitlichen Rechtsanwendung setzen und damit m it­
telfristig einen Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung leisten. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMF werde es nunmehr die Gründe für die Rechtsmittel 
systematischer erheben. 

9. 1 H i nsichtlich der Rechtsmittel besteht kei n  einheitl iches Informations­
und Steuerungssystem . Die F inanzämter führen EDV-unterstützte Über­
sichten betreffend Anzahl und Alter der e ingebrachten Berufungen; die 
Finanzlandesdirekt ionen führen über die i hnen vorgelegten Berufungen 
zum Tei l  händische, zum Tei l  EDV-unterstützte Evidenzen .  Viele Daten 
werden sowohl i n  den händischen Kanzleiaufze ichnungen als auch i n  
elektronischen Evidenzsystemen erfaßt . 

Die mit der Bearbeitung von Rechtsmitteln befaßten Abteilungen verfü­
gen zwar über e igene E ntscheidungssamm lungen ,  e in  systematischer, 
fach l ich und territorial übergreifender Austausch von Entscheidungen 
findet jedoch n icht statt. E ine Übersicht über beim Verwaltungsgerichts­
hof anhängige Rechtsfragen erstellt das BMF in regelmäßigen Abständen 
nur für einzelne Rechtsgebiete (zB Gebührenrecht), nicht jedoch für d ie­
jenigen Abgaben, die von den Rechtsmittelsenaten bei den Finanzlandes­
direktionen zu entscheiden sind. 

9.2 Der RH empfahl die Einrichtung eines bundesweit e inheitl ichen Infor­
mations- und Steuerungssystems mit  integrierten Kanzleiaufzeichnun­
gen, welches Auskunft über Art , Anzahl ,  Alter und betroffene gesetzliche 
Bestimmung der anhängigen Rechtsmittel sowie über deren Erledigungs­
an gibt. Für eine höhere Verfügbarkeit der Rechtsmittelentscheidungen 
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Verfahrens­
änderungen 

Rechtsm ttel es n er 

Fine nzve altung 

wäre eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Rechtsinformationssystem 
RIS  beim BKA erforderl ich.  Wei ters sollte das BMF eine zentrale und 
fortlaufende Samm lung der beim Verwaltungsgerichtshof anhängigen 
Rechtsfragen einrichten und d iese laufend veröffentlichen. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMF sei es schon liingere Zeit bemüht, In/ormationssyste­
me einzurichten bzw zu verbessern. Im Zuge des Ausbaues der BMF-Dokumenta­
tionssysteme sei auch eine Entscheidungssammlung sowie die Einbeziehung der beim 
Verwaltungsgerichtsho/ anhiingigen Rechts/ragen vorgesehen. Letzteres sei jedoch 
von den verfügbaren EDV-Budgetmitteln und Personalressourcen abhiingig. 

1 0. 1 Da die Finanzverwaltung ihrer Entscheidungspfl icht in  weiten Bereichen 
nicht rechtzeitig nachkommt und eine Verbesserung dieses unbefried i ­
genden Zustandes ohne ei nschneidende Maßnahmen i nfolge der  zuneh­
mend knapper werdenden Personalressourcen nicht zu erwarten ist, soll­
ten im I n teresse e i nes wi rtschaft l ichen Rechtsmi ttelverfahrens auch 
wei treichende Verfahrensänderungen überlegt werden.  Die B undesab­
gabenordnung sieht h insichtlich des Rechtsmitrelverfahrens weder Baga­
tel lgrenzen noch e in  Neuerungsverbot (Verbot des Vorbri ngens neuer 
Tatsachen bzw Behauptungen) vor. Personal- und zeitaufwendig ist auch 
die  Rechtsmittelentscheidung i n  zweiter Instanz durch Kollegialorgane 
(Berufungssenat). 

1 0.2 Nach Ansicht des RH würde die Festlegung einer Bagatellgrenze und ei­
nes Neuerungsverbotes sowie ein Ausbau des monokratischen Verfahrens 
die Anzahl der den Finanzlandesdirektionen vorgelegten Berufungen ver­
ringern und die Rechtsmittelverfahren in der zweiten I nstanz beschleuni ­
gen: 

( 1 )  Strittige Sachverhaltsfragen (nicht Rechtsfragen) sollten bis zu einem 
bestimmten Streitwert ausschl ießlich durch die erste Instanz mitreis Be­
rufungsvorentscheidung erledigt werden.  

(2)  Ein Neuerungsverbot ab der Erlassung der Berufungsvorentscheidung 
durch die erste I nstanz würde die vielfach zeitraubende Sachverhaltser­
mittlung durch die Fi nanzlandesdirektionen ebenso entbehrlich machen 
wie die mehrmalige Befassung der Behörden mit unterschiedlichen Ent­
scheidungsgrundlagen in  derselben Sache. 

(3 )  Anstel le von Enrscheidungen durch Kollegialorgane sol lten verstärkt 
Erledigungen durch Einzelorgane vorgesehen werden.  

Der RH empfahl dem BMF, i m  Interesse e iner Vereinfachung und Be­
schleunigung der Rechtsmitrelverfahren e ine dementsprechende Ände­
rung der Bundesabgabenordnung vorzubereiten. 

1 0.3  Laut Stellungnahme des BMF diskutiere es die vom RH vorgeschlagenen ver/ah­
rensrechtlichen Änderungen schon liingere Zeit. 

7 1  
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72 

Schluß­
bemerkungen 

1 1  Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

( 1 )  Für das Rechtsmittelwesen sollte ein bundesweit einheitliches 
Informations- und Steuerungssystem eingerichtet werden. 

(2) Zur Steigerung der Erledigungsraten der Finanzlandesdirektio­
nen sollte das BMF Planungsvorgaben für die Rechtsmittelerledi­
gung ausarbeiten. 

(3) Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Rechtsmittelver­
fahren in der zweiten Instanz wären eine Änderung der Bundesab­
gabenordnung hinsichtlich ei ner Bagatellregelung, eines Neue­
rungsverbotes sowie verstärkte Erledigungen durch Einzelorgane 
zu erwägen. 

(4) Für das Rechtsmittelverfahren in der zweiten I nstanz wäre der 
Ersatz von Verfahrenskosten durch den unterlegenen Berufungs­
werber überlegenswert. 

( 5 )  Die sachliche Rechtfertigung ungleicher Kostenersätze für den 
Beschwerdeführer bzw die belangte Behörde im Falle des Obsie­
gens vor dem Verwaltungsgerichtshof sollte überprüft werden .  
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Finanzamt Schärdi ng - Veranlagungsabteilung 

Der Veranlagungsfortgang lag meist beträchtlich über dem Bun­
desdurchschnitt .  Der überw iegende Te il der Bed iensteten ließ 
große Einsatzbereitschaft erkennen. 

In vielen Fällen kam es infolge der zum Teil unbegründeten Herab­
setzung sowie der Nichtfestsetzung von Vorauszahlungen zu hohen 
Abgabennachforderungen. 

Bei  Beach tung der abgabe nrechtl ichen Verfah rensgru ndsätze 
wären Rechtsmittel vermeidbar gewesen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Sondervorauszahlungen 
betreffend den I nvestitionsfreibetrag sind schwierig und zeitauf­
wendig zu vollziehen. 

Abgabenaufkommen 

1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

in Mi l l  S 

776 7 3 5  909 1 0 1 6  903 

Personalstand 
zum 1 .  Jänner 1 995 

60 

Veranlagungsfälle 

l .  Jänner 1 990 1 .  Jänner 1 993 l .  Juli 1 995 

6 4 1 6  6 90 1 6 645 

Der RH überprüfte von September bis OktOber 1 995 die Veranlagungs­
abteilung des Finanzamtes Schärding. Die Prüfungsmittei lungen wurden 
dem BMF, der Fi nanzlandesdi rektion für Oberästerreich und dem über­
prüften Finanzamt im Dezember 1 995 übermittelt. Die Stellungnahmen 
langten im Februar und März 1 996 im RH ein .  Zur Stellungnahme des 
Finanzamtes gab der RH im März 1 996 seine Gegenäußerung ab. 
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74 

Festsetzung von 
Vorauszahlungen 

Rechtsmittelwesen 

Fes tstell ungen 
gegenüber dem 
BMF 

Die PrLi fungsschwerpunkte betrafen die Vorausza h l ungen und d i e  A bga­

bennachfurderu ngen,  den Veran l ag u ngsfortgang,  d i e  Vera n l ag u n g  von 

Grenzg�inge rn ,  die Veranlagung ausländ ischer E i n k ü n fte, Vera n l agungs­

fäl le von Bediensteten des F i  nanzam tes , Veran l agungsfä l l e  mi t Nachfor­

derungen an LJ msatzsteuer sowie die Rechts m i ttel ursachen und -bearbei­

tung . 

2 . 1  I n  vielen Veranlagungsfi l len kam es wegen der tei l s  u n begründeten H er­

absetzung bzw der N i ch tfestsetzu ng von angemessenen Vorauszah l u ngen 

z u  hohen A bgaben nachforderunge n .  E i nze l nen Abgabepfl i c ht igen setzte 

das F i nanzamt d i e  b i s her  vorgesc hriebenen Vo rauszah l u ngen n u r  a u f­

gru nd ei nes fernm ü nd l i chen A n s uchens herab. I n  1 5  überprüften Veran­

l ag u ngsfäl l e n  ergaben s i c h  für 22 Vera n l ag u n gs j a h re <lufg r u n d  der zu 

n iedrig oder n i cht festgesetzten Vorauszahlungen A bgabennachforderun­

gen von i nsgesamt rd 1 2 , 1  M i l l  S.  

2 .2 Wegen der tei ls beträc h t l ichen Zi nsenve r l uste a u fgrund von z u  n i edrig 

bzw nicht festgesetzten Vorauszahlu ngen empfa h l  der RH dem Finanz­

a m t ,  A n tr�ige auf H e rabsetzung der Vorauszah l u ngen sorgfä l t ig z u  über­

prüfen und die Vorauszahl ungen den dem Fi nanzamt bekannten Sachver­

halten rasch anzugleichen . 

2 . 3  Da .. F!II(/IIZclll!t Jag!e die.r ZlI. 

3. 1 B e i  Beac h t u ng d e r  abgabe n rec h t l i c h e n  Verfa h re n s g r u n d s ä t z e  wären 

Rechtsmi ttel vermeidbar gewesen.  Beispie lsweise hat  das  Fi nanzamt gel­

tend gemachte A ufwend ungen ohne vorheriges Ermittlungsverf�lhren z u  

LJ n recht n i cht anerkan nt .  

3 .2  Der R H  b e m ä ng e l te die v o m  F i n a n z a m t  ver ursac ht e n  verm e i d b a ren 

Rechtsmi ttel  und den dadurch verursachten überflüssigen Verwaltungs­

aufwand . 

. 1 . .3 Lw! S!ellllllglltlhme deJ Filli/IIZmllteJ u '{i"ren dicle ;\ leill!!.el durch den illllller !!.riljJe­

rell A rI;eitJan/tlf! 1I11d dllrch eillell perJollfllell Engpaß l 'O"lIrJacht U'ordell. Tm!z 

{tller E1".Ichll "emiue zarde eJ ellI{ die VerJlleulllllg 1I1lr/iitiger RechfJlIliltel grrifi!m 

\Vert legen. 

4 . 1 G e m ä ß  d e m  E i n ko m m e n s t e u e rgesetz  1 9H H  i d F  B G B I  N r  2 97 / 1 995  
(Strukt uranpassungsgese t z )  i s t  d i e  i n  Z u k u n ft gew i n n m i ndernde G e l ­

tendmac b u ng ei nes I nves t i t ionsfrei bet rages grundsät z l i ch v o n  e i ner b i s  

z u m  1 5 . O k tober d e s  bet reffenden Kalenderj ahres z u  entri chtenden Son­

dervorausza b l u ng abhängig.  

Durch diese Sondervorauszah l u ngen sol l ten d i e  blldgetären A uswi rkungen 

allS der Absenkung des I nvestit ionsfre ibetrages auf 9 r.;f bzw 6 o/r nicht erst 

nach Maßgabe des Fortganges der Veran lagung für das Jabr 1 99 5 ,  sondern 

sof()rt ab dem Jahre 1 995  e i n treten . Der Gesetzgeber wol l te d a m i t  b l l1 -

s ichtl ich d e r  blldgetären A usw i rk ungen ei nen Vorziebeffek t  erz ie len .  
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6 

Feststellungen 

gegenüber dem BMF 

Schluß­
bemerkungen 

Finanzamt Schär in 

Diese gesetzlichen Bestimmungen sind schwierig und zeitaufwendig zu 
vol lziehen. Auch einer von drei diese Sondervorauszahlungen betreffenden 
Erlässen des BMF ist teils schwer verständlich. 

4.2 Der RH empfahl dem BMF, bei der inhaltlichen und textlichen Gestal­
tung von gesetzlichen Bestimmungen in Hinkunft vorrangig das Ziel e i­
ner Verwaltungsvereinfachung zu beachten. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMF sei es auch im Sinne des Gesetzgebers, bei legistischen 
Maßnahmen au/Verwaltungsverein/achungen zu achten. Diesen Bestimmungen als 
Ergebnis eines politischen Meinungsjindungsprozesses sei vorrangig das Ziel zugrun­
de gelegen, durch steuerliche Begleitmaßnahmen zum Sparpaket der XIX. Gesetzge­
bungsperiode einen effizienten Beitrag zur Budgetkonsolidiernng zu leisten. Bei Ab­
wägung dieses Bestrebens und der Zielsetzung, leicht administrierbare Regelungen 
zu schaffen, schienen dem BMF die gegenstdndlichen Bestimmungen in der besonde­
ren Budgetsituation vertretbar. 

5 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

Das Finanzamt sollte 

( 1 )  Vorauszahlungen nur nach sorgfältiger Überprüfung der Anträ­
ge herabsetzen und 

(2) der Vermeidung von Rechtsmitteln die nötige Beachtung bei­
messen. 

Das BMF sollte 

bei der inhaltlichen und textlichen Gestaltung von gesetzlichen Be­
stimmungen vorrangig das Ziel einer Verwaltungsvereinfachung 
beachten. 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Finanzamt Kufstein - Veranlagungsabteilung 

Die qualitative und quantitative Arbeitsleistung der in der Veranla­
gungsabteilung tätigen Bediensteten war insgesamt positiv aufge­
fallen, was auch am guten Veranlagungsfortgang des Finanzamtes 
zu erkennen war. Bei den festgestellten Mängeln handelte es sich 
überwiegend um Einzelfälle. 

In mehreren Veranlagungsfällen kam es infolge der Herabsetzung 
bzw Nichtfestsetzung von angemessenen Vorauszahlungen zu ho­
hen Abgabennachforderungen. 

Einige Veranlagungsfälle mit ausländischen Einkünften waren feh­
lerhaft. 

Abgabenaufkommen 

1 990 

1 858 

1 99 1  1 992 

in Mill S 

1 5 59 2 050 

Personalstand 
zum 1 .  Jänner 1 995 

1 05 

Veranlagungsfälle 

1 .  Jänner 1 990 1 .  Jänner 1 993 

1 2 390 1 3 442 

1 993 

1 939 

1 .  Jänner 1 995 

1 3  691 

1 994 

1 86 1  

Der RH überprüfte i m  September 1 995 die  Veranlagungsabtei lung des 
F i nanzamtes Kufstei n .  Der RH hat seine Prüfu ngsmi t te i lungen dem 
BMF, der F inanzlandesdirektion für Tirol sowie dem überprüften Finanz­
amt im November 1 995 mitgeteilt .  Die Stellungnahmen langten im Fe­
bruar 1 996 im RH ein.  

Die Prüfungsschwerpunkte betrafen den Veranlagungsforcgang, die Ver­
anlagung von Grenzgängern, die Vorauszahlungen und die Abgabennach­
forderungen, die Anwendung der Abkommen zur Vermeidung der Dop­
pelbesteuerung, die  Auswertung von Gewinnmittei lungen sowie geba­
rungswirksame Einzelfälle. 
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78 

Veranlagungs­
fortgang 

Festsetzung von 
Vorauszahlungen 

Sonstige Mängel 

Schluß­
bemerkungen 

2. 1 Der Veranlagungsfortgang des Finanzamtes lag tei ls beträchtl ich über 
dem Durchschnitt des BMF. Die auffäl lige Abweichung e ines Veran la­
gungsreferates vom Durchschnitt des Finanzamtes war sowohl personell 
als auch sachlich bedingt. 

2.2 Der RH empfahl dem Finanzamt eine schrittweise Verbesserung des Ver­
anlagungsforcganges in dem einen Veranlagungsreferac. 

2.3 Laut Stellungnahme des Finanzamtes seien die diesbezüglichen Bemühungen be­
reits erfolgreich gewesen. 

3. 1 I n  mehreren Veranlagungsfällen kam es wegen der auch unbegründeten 
Herabsetzung bzw der Nichtfestsetzung von angemessenen Vorauszah­
lungen zu hohen Abgabennachforderungen. 

3.2 Wegen der teils beträchtlichen Zinsenverluste aufgrund von zu niedrig 
bzw nicht festgesetzten Vorauszahlungen empfahl der RH dem Finanz­
amt, rechtzeitig angemessene Vorauszahlungen festzusetzen sowie Herab­
setzungsanträge kritisch zu prüfen. 

3.3 Das Finanzamt sagte dies zu. 

4 . 1  Bei einzelnen Veranlagungsfällen blieben die ausländischen E i nkünfte 
außer Ansatz oder wurden zu U nrecht mit  dem Hälftesteuersatz versteu­
ert . 

Diese Fehler wurden im wesentl ichen durch unrichtige E intragungen in  
den E ingabeformularen für d ie  automationsunterstützte Bescheiderstel­
lung verursacht. 

4.2 Der RH empfahl dem Finanzamt eine entsprechende Schulung der Be­
diensteten.  

4.3 Laut Stellungnahme des Finanzamtes waren die Mitarbeiter diesbezüglich bereits 
zweimal geschult worden. 

5 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

Das Finanzamt sollte 

( 1 )  auf einen gleichmäßigen Veranlagungsfortgang sämtlicher Refe­
rate achten, 

(2) die Vorauszahlungen sorgfältig und zeitnah festsetzen und 

(3)  die Bediensteten betreffend der Veranlagung von ausländischen 
Einkünften schulen. 
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Postautoleitung Graz 

Die finanzielle Situation des Omnibusdienstes der Post- und Tele­
graphenverwaltung (bundesweiter Verlust laut Teilbilanz 1 994 rd 
960 Mill S) erfordert eine konsequente Kostenverringerung. 

Der Kostendeckungsgrad der Postautoleitung Graz lag 1 994 um rd 
9 % unter dem Bundesdurchschnitt. Die Organisationsstruktur im 
Bereich der Postautoleitung Graz wäre im Sinne einer wirtschaftli­
chen Betriebsführung zu überprüfen.  Die Anzahl  der Postauto­
stellen - insbesondere in der Ost- und Obersteiermark - sollte 
dem tatsächlichen Bedarf angepaßt werden. 

Das 1 990 begonnene EDV-Projekt zur Wagenumlauf- und Dienst­
planoptimierung wurde bisher nicht abgeschlossen. Bis Mitte 1 995  
mögliche E i nsparungen an Personal- und Sachkosten von rd 
20 Mill S konnten nicht realisiert werden. 

Mehrjährige Verzögerungen bei der Projektdurchführung IIZentral­
werkstätte für Postautodienst und Kraftwagendienst der ÖBBII ver­
hinderten die Beseitigung der unwirtschaftlichen Organisation des 
Werkstättendienstes. Unabhängig von der Durchführung des Pro­
jektes hätten sich allein durch die Auflassung einer Dienststelle 
jährliche Einsparungen von rd 3 Mill S ergeben. 

Die Aussagekraft der Kostenrechnung sollte insbesondere hinsicht­
l ich der Kraftfahrl inien und der Werkstättendienste verbessert 
werden, um rasche und zielgerichtete Kostensenkungsmaßnahmen 
zu ermöglichen. 

Das Pensionsantrittsalter der Beamten der Postautoleitung Graz 
sank von 58,6 ( 1 989) auf 57 ,2 ( 994) Jahre. Bei der Post- und Tele­
graphenverwaltung i nsgesamt verringerte sich das Pensions an­
trittsalter von 56,9 ( 1 989) auf 5 5 ,7 ( 1 994) Jahre. 

Postautoleitung Bedienstete Omnibusse übrige 
Anzahl gefahrene Fahrzeuge 

Kilometer 
in Mil l  

Wien 1 295 401 23 ,6 5 049 

Linz 773  277  1 4,2 2 270 

Salzburg 438 1 66 8,5 976 

Innsbruck 7 5 5  3 3 3  1 5 ,5 1 3 5 2  

Graz 623 2 1 3  1 1 ,2 2 375  
Klagenfurt 5 5 1  242 9,9 1 3 8 1  

Summe 4 43 5  1 632  82,9 1 3  403 

79 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)88 von 337

www.parlament.gv.at



80 

Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Kennzahlen 

Ergebnisentwicklung 
des Postautodienstes 

Der RH überprüfte von Mai bis Juni 1 995 die Gebarung der Postautolei­
tung für die Steiermark in Graz (Postautoleitung Graz). Die Prüfungsmit­
tei lungen ergingen im November 1 995 .  Zu der im März 1 996 eingelang­
ten Stellungnahme gab der RH im Mai 1 996 eine Gegenäußerung ab. 

Neben Prüfungshandlungen am Sitz der Dienststelle wurden auch Erhe­
bungen in  der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
(Generaldirektion) und i m  nachgeordneten Dienststellenbereich vorge­
nommen. 

2 Die Postautolei tung Graz war unmittelbar der Generald i rektion unter­
stell t .  Nachgeordnet waren der Postautoleitung Graz acht PostautosteI­
len, zwei Postgaragen und eine Postautowerkstätte. 

Der Aufgabenbereich der Postautoleitung Graz umfaßte sowohl die Be­
sorgung des Omnibusdienstes im Linien- und Gelegenheitsverkehr als 
auch die Postbeförderung auf der Straße in der Steiermark. Überdies obla­
gen d ieser Dienststelle die Wartung und Reparatur der Omnibusse sowie 
sämtlicher Kraftfahrzeuge des Post- und Fernmeldedienstes. 

Die Postautolei tung Graz verfügte über 623 Bedienstete 0ahresdurch­
schnitt 1 994). 

3 . 1  Bundesweit entwickelte sich das Betriebsergebnis i n  der Sparte Omnibus­
dienst in den Jahren 1 990 bis 1 994 wie folgt: 

Abgang 
in Mill S 

1 200 .------------------------------, 

1 000 

800 

600 

400 

200 

1 990 1 99 1  

laue Teilbilanz 

1 992 1 993 1 994 

laue Kennzahlen­
rechnung 
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Kennzahlen 

Leistungserfassung 
im Omnibusdienst 

Postautoleitung Graz 

Die Tei lb ilanzen wurden von der für das Rechnungswesen zuständ igen 
Abteilung der Generald irektion ausgearbeitet und fußten auf dem Zahlen­
material der Gesamtbilanz. Die Kennzahlenrechnungen erstellte h ingegen 
die für den Postaurodienst zuständige Fachabteilung der Generald irektion 
unter Verwendung der von den Dienststellen des Postaurobetriebsdienstes 
gelieferten Betriebsdaten. Obwohl die Abgänge laut Teilbilanz bzw laut 
Kennzahlenrechnung unterschiedliche Tendenzen aufwiesen, erfolgte kei ­
ne  Abgleichllng der Rechenwerke. 

3.2 Der R H  legte der Generaldi rektion nahe, die in  den Rechenwerken aus­
gewiesenen Betriebsergebnisse besser aufeinander abzustimmen. 

3.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion stilnden nach Abschluß des Projektes 
"Integriertes Rechnungswesen" aussagekraftige betriebswirtschaftliche Instrumente 
zur Verfilgung. 

4. 1 I n  den Jahren 1 990 bis 1 994 brachte die  Kennzahlenrechnung für die  
einzelnen Postautolei tungen folgende Ergebnisse: 

Abgang in Mill S 

Postauroleitung 1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

Wien 1 37 ,6 1 27 ,6 1 02 ,2 78,6 1 1 1 ,9 

Linz 1 29,0 1 1 5 ,8 1 1 0,2 96, 1 1 02,5  

Salzburg 38,2 43 ,7 39,4 22 ,9 28, 1 

Innsbruck 8 1 ,5 70,4 5 5 ,4 34,7 68,2 

Graz 1 03,8 1 06,9 96,6 78,4 1 06,0 

Klagenfurt 86, 1 89,9 84,0 7 5 ,0 1 1 1 ,9 

Summe 576,2 5 54,3 487,8 385 ,7 5 28,6 

Der Kostendeckungsgrad entwickelte sich bei den einzelnen Postautolei-
tungen bzw im Bundesdurchschnitt wie nachstehend: 

Kostendeckungsgrad in % 

Postautoleitung 1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

Wien 7 1 , 1 73 ,7 79 , 1  84,4 80,4 

Linz 6 1 ,9 67,0 69,6 74,5 74,8 

Salzburg 78,4 77 ,7 8 1 ,0 89,4 88,2 

Innsbruck 76,3 80,6 8 5 ,7 9 1 ,6 8 5 ,5 

Graz 64,0 63, 1  66,2 72,8 67,9 

Klagenfurt 7 5 ,6 6 5 ,7 68,2 72,5  65,2 

Summe 69, 1 7 1 ,5 7 5 ,6 8 1 ,4 77 ,4 

8 1  
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Kennzahlen 

82 

Organisation 

Dienststellendichte 

Die m ittels E DV-Unterstützung vorgenommene Kennzahlenrechnung 
ermöglichte lediglich die Kenntnis der Durchschnittskosten der von den 
Postautostellen betriebenen Kraftfahrli nien. Die bei bestimmten Kraft­
fahrl inien anfal lenden Kosten mußten händisch errechnet werden, wes­
halb regelmäßige Auswertungen unterblieben. 

4.2 Der RH wies darauf h in ,  daß die Postautoleirung Graz i m  Omnibus­
d ienst im Jahr 1 994 im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt einen 
deutlich niedrigeren Kostendeckungsgrad erreichte, wodurch je gefahre­
nem Kilometer e in  Abgang von 9 ,52  S gegenüber 6,38 S (Bundesdurch­
schnitt) gegeben war. Die hiefür maßgeblichen Ursachen sol l ten genau 
untersucht und gegensteuernde Maßnahmen gesetzt werden .  Der R H  
empfahl zudem, d ie  Kennzahlenrechnung auszugestalten und auf der 
Grundlage von EDV -mäßig erstel lten Linienerfolgsrechnungen z ielge­
richtete Konzepte für die Sanierung unwirtschaftlicher Linien auszuarbei­
ten. 

4.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion hätte der Kostendeckungsgrad von 1 988 

bis 1 993 um mehr als 1 0  % gesteigert werden k ijnnen. Der Wert des Jahres 1 994 

habe sich au/grund einer geä"nderten Berechnungsmethode ergeben und sei mit den 
Vorjahreswerten nicht unmittelbar vergleichbar. Die Generaldirektion räumte je­
doch ein, daß manche der geplanten Aktivitä"ten zur weiteren Verbesserung des 
Betriebsergebnisses au/grund von Widerstä"nden in der Öffentlichkeit nicht verwirk­
licht werden konnten. Ab dem Jahr 1 997 werde die Kostendeckung jeder Kraft/ahr­
linie als Grundlage für ziel gerichtete Sanierungskonzepte EDV-unterstiitzt ermit­
telt werden. 

5. 1 Die der Postautoleitung Graz nachgeordneten Dienststellen mit  Omni-
busverkehr (Postautostellen) wiesen von 1 990 bis 1 994 in  der Kennzah-
lenrechnung folgende Ergebnisse auf: 

Abgang in  Mill S 

Postautostelle 1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

Graz I 5 5 , 5  5 7 ,4 5 3 ,6 44, 1  58,6 

Feldbach 4 , 1  4,0 3 ,3  0 , 1  4 , 1  

Gleisdorf 4,3 4,9 4 ,8 4,0 5 ,4 

Fürstenfeld 3 , 5  3 ,6 3 ,6 3 ,3  2 ,9 

Hartberg 1 3 ,8 1 2 ,7 1 1 ,0 1 0,0 1 5 , 1  

Bruck/Mur 7 ,4 6,8 6 , 1  4,7 6,0 

Mariazell 4,2 3 ,9 3 ,4 2 ,9 3 ,4 

Bad Aussee 5 ,9 5 ,7 4,7 4,3 3 ,8 

Judenburg 5 , 1  7 ,9 6 , 1  5 ,0 6,7 

Summe 1 0 3 ,8 1 06,9 96,6 78 ,4 1 06,0 
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Organisation 

Postautostellen 
Gleisdorf und 
Mariazell 

Neuorganisation des 
Werks tättend i ens tes 
in Graz 

Postautoleitung Graz 

Aufgrund schlechter Kennzahlen verlangte die Generaldirektion von den 
Postautolei tungen Wien und Graz bereits im Jahr 1 987 eine Überprü­
fung des Kursangebotes der Postautostellen Fürstenfeld und Güssing, um 
einen gemeinsamen wirtschaftlicheren Bus- und Lenkereinsatzplan erstel­
len zu können.  Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Rational is ie­
rungsergebnissen. 

5.2 Der RH beanstandete d ie  zu hohe D ienststellendichte i m  Bereich der 
Postautoleitung Graz, i nsbesondere in  der Oststeiermark, als e ine we­
sentliche Ursache für das schlechte Betriebsergebnis des Omnibusdien­
stes. 

Er empfahl ,  die Organisationsstruktur i m  Raum Oststeiermark u nter 
Einbeziehung der Postautostelle Güssi ng zu durchleuchten und die An­
zahl der Postautostellen auf den tatsächlichen Bedarf abzusenken. 

5 .3  Die Genera/direktion sagte dies zu. 

6. 1 Aus Anlaß der Pensionierung des Dienststellenleiters wandelte die Gene­
rald i rektion d ie  Postautostel le  Gleisdorf m i t  1 .  Jänner 1 995  i n  e ine 
Außenstelle der Postautostelle I Graz um . Dadurch wurde der  Arbeits­
platz des Dienststellenlei ters e ingespart. 

Obwohl d ie  Bundesbus-Geschäftsstel le bereits im Jahr 1 988 auch die 
Postautostelle Mariazell als  selbständige Dienststelle für nicht wirtschaft­
lich erachtete, unterblieb ihre Umwandlung in eine Stützpunkrgarage. 

6.2 Der RH begrüßte die Auflassung der Postautostel le Gleisdorf. Er  emp­
fahl  als weiteren Schritt, den Dienstbetrieb in Gleisdorf überhaupt einzu­
stellen und die Fahrzeuge den umliegenden Dienststellen zuzuteilen, wo­
durch im Verwaltungs- und Werkstättendienst Personalkosten von etwa 
1 Mill  S im Jahr eingespart werden könnten. 

H i nsichtl ich der Postautostelle Mariazel l  empfahl der RH die Zusam­
menlegung d ieser Dienststelle m i t  der Postautostelle Bruck/Mur, wo­
durch sich gleichfalls E insparungen von 1 Mill S jährlich ergäben .  

6.3 Die Genera/direktion sagte zu, die sich in den Dienststellen Gleisdor/ und Maria­
zell anbietenden Rationa/isierungsmiiglichkeiten entsprechend der jeweiligen Perso­
na/situation zu nützen. 

7 . 1  Der Postautodienst verfügte i n  Graz über vier Dienststellen mit  Werk­
stättenbetrieb. Aufgrund der veralteten Werkstättengebäude plante die 
Postauroleitung Graz die Zusammenführung des Werkstättendienstes an 
einem Standort. Da auch der Kraftwagendienst der ÖBB eine Erneuerung 
seiner Werkstätteneinrichtungen in Graz überlegte, regte die Bundes­
bus-Geschäftsstelle im Jahr 1 989 ein gemeinsames Bauvorhaben für bei­
de Bundesbusdienste auf einem Grundstück der Post- und Telegraphen­
verwaltung an. 
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Organisation 

Betrieb 

Personal- und 
Fahrzeugeinsarz 
im Omnibusdienst 

Dieses Projekt zeigte keine Fortschritte. Im März 1 994 beantragte die 
Postaurolei tung Graz bei der Generald i rektion die Zusammenführung 
ihres Werkstättendienstes auch ohne Beteiligung des Kraftwagendienstes 
der ÖBB. Bis Juni 1 995 war noch keine Entscheidung über das Vorhaben 
getroffen .  

7.2 Der RH bemängelte, daß die seit Jah ren als unwirtschaft l ich erkannte 
Organisat ionsstruktur des Werkstättendienstes unverändert beibehalten 
wurde. Er erachtete die Zusammenführung der Werkstätten der Bundes­
busdienste grundsätzlich für zielführend. Die Verfolgung dieses Gemein­
schaftsprojektes hätte aber die Post- und Telegraphenverwaltung nicht 
über einen so langen Zeitraum von jegli chen Rationalisierungsmaßnah­
men abhalten dürfen.  Unabhängig von der Durchführung des Projektes 
wären allein durch die Auflassung einer Dienststelle jährliche E insparun­
gen an Mietaufwendungen von rd 3 Mil l  S möglich gewesen. 

Der R H  empfahl ,  die  E n tscheidung über die  Zusammenführung der 
Werkstätten des Postautodienstes nicht länger aufzuschieben. 

7 .3  Die Generaldirektion sagte zu, mit der Realisierung des Projektes "Postautozen­
trum Graz" im Frühjahr 1 996 zu beginnen. 

8.1  Die Tagesarbei tsleistungen der Omnibuslenker sowie der Wagenum lauf 
waren in händisch erstellten Plänen festgelegt. Da diese einen bestmögli­
chen Personal- und Sachmittelei nsatz nicht gewährleisteten, beschaffte 
die Generaldirektion im Okrober 1 990 nach Durchführung eines Probe­
betriebes ein EDV-Programmpaket. Durch dessen E insatz erwartete sie 
sich Rationalis ierungen bei der Erstellung der Fahr-, Dienst- und Wa­
genumlaufpläne, wodurch jährlich 7 ,3  Mi l l  S eingespart werden sollten. 
Die Leistungsmerkmale bezüglich Dienstplangestaltung und Wagenum­
lauf wurden jedoch weder in ei nem Pflichtenheft noch im Vertrag m i t  
dem Auftragnehmer festgehalten. 

Da das Programmpaket zwar für die Herstellung des Kursbuches und der 
Aushangfahrpläne, nicht j edoch für die Wagen umlauf- und Dienstplan­
optimierung geeignet war, löste die Generaldirektion im Jahr 1 994 den 
Vertrag mit der beauftragten Unternehmung und beschaffte ein anderes 
EDV-Programm .  Dessen I nbetriebnahme für die DienstplanersteI lung 
war mit  Ende Mai 1 995 (Fahrplanwechsel 1 995/ 1 996) vorgesehen, konn­
te jedoch nicht verwirklicht werden. 

8.2 Nach Ansicht des RH hätte eine ausreichende Projektvorbereitung auch 
die Wagenumlauf- und Dienstplanoptimierung innerhalb von zwei Ka­
lenderjahren ermöglicht und dadurch bis Mitte 1 995 zusätzliche Einspa­
rungen an Personal- und Sachkosten von rd 20 Mil l  S erbracht. Der R H  
empfahl, durch Straffung der Dienststellenorganisation frei werdende Per­
sonalressourcen befristet zur raschen Fertigstel lung des Projektes e in­
zusetzen. 
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Betrieb 

Dienstplangestaltung 

Anmietungen von 
Omnibussen 

Produktivität des 
Werkstättendienstes 

Postautoleitung Graz 

8.3 Laut Stellungnahme der Genera/direktion sei das seinerzeit erworbene Programm­
paket das einzige auf Kleinrechneran/agen verwendbare Produkt gewesen, von dem 
vor der Beschaffung jedoch nur der Modul 11 Fahrp/an 11 hatte erprobt werden kö'n­
nen. Nunmehr wiirden alle verfiigbaren Mitarbeiter fiir den Absch/uß des Projek­
tes eingesetzt. 

9. 1 Die von der Postaurostelle I Graz Ende 1 99 1  erStel lten Dienstplanent­
würfe sollten E insparungen von rd 86 Wochendienstsrunden im Omni­
buslenkerdienst bewirken. Da mit der Personalvertretung über die Neu­
gestaltung der Dienstpläne kein  E i nvernehmen erzielt werden konnte, 
blieb das E insparungspotential von jährlich 700 000 S ungenützt. 

9.2 Der RH bemängelte d ie  ungenützten E i nsparungsmög l ichkei ten .  Er  
empfahl, mögliche Rationalisierungen unverzüglich umzusetzen.  

9.3 Die Genera/direktion verwies auf ihre Bemühungen, die Dienstpla'ne bis Mit­
te 1 996 automationsunterstiitzt erstellen zu kr innen. 

10. 1 I m  Jahr 1 994 erbrachten private Busuncernehmungen i m  Auftrag des 
Postautodienstes bundesweit  rd 1 ,4 % der Jahreski lometerleistung. Bei 
der Postaurolei tung Graz betrug dieser Wert rd 1 ,3 % .  

Die  Kosten für d ie  Anmietungen lagen wesen t l ich  unter den durch­
schnittl ichen Kilometerkosten des Postaurodienstes. 

10 .2  Der RH hielt das Ausmaß der Anmietungen sowohl bei der Postaurolei­
tung Graz als auch bundeswei t für zu gering . Er empfahl ,  durch deren 
Ausweitung eine Verbesserung des Betriebsergebnisses zu erreichen. 

10 .3 Laut Stellungnahme der Genera/direktion sei sie bestrebt, die Zusammenarbeit mit 
privaten AutobuSttnternehmungen zu vertiefen. 

1 1 . 1  Laut Vorgabe der Generald i rektion sol lte der Antei l  der produktiven 
Stunden im Werkstättendienst 55 % betragen. Als produktive Stunden 
waren jene anzusehen, die den Kunden der Werkstätte verkauft werden 
konnten. Die Kennzahlenrechnung wies eine durchschnittl iche Produkti­
vität von 5 5 , 1  % aus, wobei der Verwalrungsanreil mit einem feststehen­
den Satz berücksichtigt wurde. Bei Heranziehung der tatsächlich angefal­
lenen Verwaltungsstunden betrug die Produktivität durchschnittlich nur 
noch 5 3 , 5  %. Dadurch erwuchs gegenüber den Vorgaben der Generaldi­
rektion ein Mehraufwand von 1 ,7 Mil l  S im Jahr. 

Neben der Kennzahl der Produktivität wurden auch die für die einzelnen 
Fahrzeuggruppen anfallenden Reparaturstunden ermittelt. So wendete die 
Postautoleitung Graz im Jahr 1 994 für Omnibusse auf je 1 000 km Fahrt­
le i stung 3 ,49 Werkstattstunden auf; der Bundesdurchsch n i t t  betrug 
3 ,22 Stunden. Die über dem Bundesdurchschnitt liegenden Arbeitsstunden 
verursachten in diesem Jahr zusätzliche Kosten in Höhe von 2,2 Mill S. 
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Betrieb 

Linienentflechtung 
Postautodienst -
Kraftwagendienst 

Personal 

Krankenstände 

Überstunden 

1 1 .2 Der RH gelangte zur Auffassung, daß die von der Generaldirektion an­
hand von Kennziffernvergleichen angestrebte Erhöhung der produktiven 
Stunden einen wesentlichen Schritt zur Hebung der Wirtschaftlichkeit im 
Werkstättendienst darstellte. Er regte jedoch an, i n  die Kennzahlenberech­
nung künftig die tatsächlichen Verwaltungsstunden einzubeziehen, weil 
ansonsten erhebliche Rationalisierungspotentiale nicht aufzeigt werden. 

Überdies empfahl der RH,  die in der Steiermark überhöhten Reparatur­
werte für die I nstandhaltung der Omnibusse möglichst bald an den der­
zeit igen Bundesdurchschnitt heranzuführen. 

1 1 .3 Die Generaldirektion sagte dies zu. 

1 2 . 1  Unter M i tw i rkung der B undesbus-Geschäftsstel le schlossen die ÖBB 
und die  Post- u nd Telegraphenverwaltung i m  Jahr  1 989 e in  Verwal­
tungsübereinkommen zur Steigerung der Effizienz ihrer Busdienste. 

Tatsächlich kam es bundesweit zu Einsparungen von Personal- und Sach­
kosten.  Auch i m  Bereich Bad Aussee brachten gemeinsame Bus- und 
Lenkereinsätze Kostensenkungen. Allerdings wurde die von der Bundes­
bus-Geschäftsstel le  in d ieser Region angestrebte L in ienentflechtung 
nicht verwirklicht. 

1 2 .2 Der R H  begrüßte d ie  bisher erz ie lten E insparungen an Personal- und 
Sachmitteln bei den Bundesbusdiensten .  Er  legte jedoch nahe, auch das 
noch vorhandene E insparungspotential im Raum Bad Aussee zu nützen. 

1 2. 3  Die Generaldirektion teilte mit, sie habe in den vergangenen Jahren eine Linien­
entflechtung mit dem Kraftwagendienst der ÖBB angestrebt, aber nicht verwirkli­
chen k ijnnen. Sie werde neuerlich an die Bundesbus-Geschäftsstelle herantreten. 

1 3 . 1  Der Gesamtdurchschn i t t  der Krankenstandstage j e  Bediensteten der 
Postautolei tung Graz erhöhte sich von 1 990 bis 1 994 um rd 76 % .  

1 3 .2 Der RH empfahl , die für diese Entwicklung maßgeblichen Gründe zu er­
heben . 

1 3.3  Die Generaldirektion verwies auf die im öffentlichen Bereich gegebenen "Pensions­
krankenstä"nde" (Krankenstiinde vor Pensionsantritt), kündigte jedoch entsprechen­
de Maßnahmen an. 

14. 1 Die Gesamtsumme der durch Geld abgegoltenen Überstunden stieg von 
1 988 bis 1 994 beim Posraurodienst von rd 782 000 um rd 1 3  % auf rd 
882 000, bei der Postauroleitung Graz von rd 95 000 um rd 1 7  % auf rd 
1 1 1  000. 

Die Generaldirektion ordnete erst im Jahr 1 993 für den Betriebsdienst 
die Vermi nderung der Überstunden auf die Werte des Jahres 1 989 an. 
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Personal 

Pensionsantri ttsal ter 

Postautoleitung Graz 

1 4.2 Der RH empfahl die Fortsetzung des bereits eingeschlagenen Weges zur 
Kostensenkung. 

14 .3 Die Generaldirektion sagte dies zu. 

1 5 . 1  Der E intri tt i n  den Ruhestand ist für Beamte (Frauen und Männer) durch 
eigene Erklärung ab dem 60. Lebensjahr möglich.  Vorher ist die Ruhe­
standsversetzung nur wegen dauernder Dienstunfähigkeit zulässig. 

Das Pensionsantr i t tsalter der Beamten entwickelte s ich von 1 989 bis  
1 994 wie folgt: 

Jahre 
59 

58 r--

57 

Pensionsantrittsalter 

.--V 
/ 

Postautoleirung Graz 

Post- und Tele­
graphenverwal tung 
gesamt 

1 989 1990 199 1 1992 1993 1994 

Für den Aktivi täts- und den Pensionsaufwand fielen bei der Post- und 
Telegraphenverwaltung folgende Zahlungen an: 

Post- und Telegraphendirektion insgesamt 

Aktivitäts- Pensions-
Jahr aufwand aufwand 

i n  Mrd S 

1 989 1 7 ,4 6,8 
1 990 1 8,4 7 ,3  
1 99 1  1 9,9 8 ,0 

1 992 20,8 8,6 
1 993 2 1 ,5 9,4 

1 994 2 1 ,9 1 0,2 

Der Pensionsaufwand stieg somi t  um rd 5 1  %. Beim Aktivitätsaufwand 
ergaben sich Zuwächse von 26 % .  
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Schluß­
bemerkungen 

I ';.2 Der R H  empLlh l ,  nach kon k reten Erhebungen Liber d i e  Ursachen der auf­

gezei ,� t e n  E nr w l c k l u ng z i d fü h re nde Maßnahmen z u r  A n g l e i c h u ng des 

fak tischen an das gcscrzl tche Pensionsanrr i ttsal ter z u  erarbe i ten .  

1 5  . .  1 oze Geller"fdirekt ion l all 'leJ dll/ die (i vertrag/illg der Diell.ltllllj;ihigkeit-U nter­

Jlld1/lngen ,/11 die POIJ/OnJl 'erridJemngJtltlJttllt der A ngeJtellten. 

M ittleni 'eile 1I 'lIrde eine geJetzliche l?egel/llIJ!, (A vJchlclgu}Jtem bei Ver.retZllng lfI den 

RlIheJhmd l'iJr Erreidlllllg deJ 00. LebeJlJJahm) "Ir Mt!/fn"hll/c Z/lr ErhiJJmng deI 

faktl.,chen Pm.lll!//J{{lItritt.ldlten ge.ret::t. 

1 6  Zusammenfassend sah s i c h  d e r  R H  zu folgenden Empfehlungen 
veranlaßt: 

( I )  Für die Betriebssparte Omnibusdienst ist eine Reihe von Maßnah­
men erforderlich, um aus der Verlustzone herauszukommen. Neben 
einer Organisationsstraffung (Anpassung der Dienststellenanzahl an 
den tatsächl ichen Bedarf) wären Rational i s ierungs mögl ichkeiten 
nach I nvestitionen umgehend umzusetzen. Auch sollten die durch 
die Neugestaltung der Dienstpläne der Omnibuslenker möglichen 
Kosteneinsparungen genützt und die Produktivität des Werkstätten­
dienstes verbessert werden. 

(2) Der vermehrte Einsatz von privaten Unternehmungen würde 
,veitere Kosteneinsparungen ermöglichen. 

(3) Durch Vorgaben und wirksame Kontrollen wäre die Senkung 
der Überstundenanzahl fortzusetzen. 
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ÖMV Aktiengesellschaft, Wien 

Das wirtschaftl iche Umfeld, die allgemeine Konjunkturlage und 
die jeweiligen Weltrohölpreise beeinflußten Absatzmengen,  Um­
satzhöhe und Ertragslage. Großen Einfluß übten auch der Golfkrieg 
1 99 1  und insbesondere für den Absatzmarkt die 1 989 erfolgte "Ost­
öffnung" aus. 

E nergisch verfolgte Rational isierungsmaßnahmen im gesamten 
ÖMV-Konzern, fortgeschrittene Strukturmaßnahmen in der 1 990 
erworbenen Chemiegruppe und eine ab 1 994 günstigere Marktent­
wicklung brachten nach einem hohen Jahresverlust 1 993  w ieder 
bessere Ergebnisse. 

Strategi sches Ziel  des Vorstandes war es, die ÖMV vom re inen 
Energieversorger Österreichs zu einer international tätigen Gruppe 
zu entwickeln. Dabei sollten die Exploration und Produktion im 
Ausland zur Erhöhung der eigenen Rohölbasis verstärkt, die  Markt­
chancen durch Anpassung der Vertriebswege verbessert, verwandte 
Geschäfte zwecks Diversifizierung aufgenommen und die Dreh­
scheibenfunktion im europäischen Gasgeschäft gefestigt werden. 

Nach mehrjähriger Diskussion über die strategische und wirtschaft­
liche Notwendigkeit hat die ÖMV 1 990 die Chemie Holding AG ge­
kauft. Die Ostöffnung und die weltweiten Überkapazitäten bei we­
sentlichen Umsatzträgern verursachten im Chemiebereich hohe 
Verluste und erschwerten die Restrukturierungsmaßnahmen. 

Im Jahr 1 988 hat die ÖMV auch die Anteile der Chemie Linz AG 
an der Petrochemie Danubia GesmbH übernommen, um damit ei­
ne Erweiterung der Wertschöpfungskette für Raffinerieprodukte 
zu schaffen.  Konjunkturelle Einbrüche und ein drastischer Preis­
verfall führten ab 1989 zu erheblichen Erlösminderungen. 

Die schlechten Ergebnisse der Jahre 1 99 1  bis 1 993 waren auf die 
Bereiche Chemie und Werkstoffe zurückzuführen, während die 
Kernbereiche, vor allem der Bereich Gas, Gewinne auswiesen. 

Von 1 987 bis 1 993 hat der Endverbrauch bei den für die Geschäfts­
tätigkeit der ÖMV maßgeblichen Energieträgern Öl und Gas um 
16 % zugenommen. Der Gesamtenergieverbrauch in Österreich ist 
nur um 10 % angestiegen. Die ÖMV deckte mit 72 % den Großteil 
des österreichischen Bedarfes an Raffinerieprodukten. 

Nach der 1 990 entwickelten Expansionsstrategie war die ÖMV be­
strebt, auch im benachbarten Ausland eigene Tankstellen zu betrei­
ben.  Mit Ausnahme des erfolgreich bearbeiteten slowenischen 
Marktes war die ÖMV in den benachbarten ehemaligen Ostblock­
staaten von dem angestrebten Marktanteil noch weit  entfernt.  
Durch den Erwerb einer i n  Bayern ansässigen Unternehmung mit 
1 00 Tankstellen ist ihr allerdings ein bedeutender Schritt zur Ab­
rundung ihres Tankstellenmarktes gelungen. 
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90 

Necroumsacz 

W ei cerverrechnece 
Mineralölsceuer 

U msaczerlöse 

Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäfcscäcigkeic 

)ahresüberschuß/ 
-fehlbecrag 

Dividende 

Micarbeicer 

Umsaczerlöse 

Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäfcscäcigkeic 

)ahresüberschuß/ 
-fehlbecrag 

Mirarbeicer 

Anfang 1 987 beschäftigte die ÖMV 7 5 60 Mitarbeiter, Ende 1 994 
nur noch 4 547. Aufgrund flankierender Sozialmaßnahmen waren 
die damit verbundenen Lösungskosten sehr hoch. Die schlankere 
Personalausstattung setzte jedoch hohe Einsparungspotentiale frei 
und verbesserte die Kostenstruktur beachtlich. 

Das hohe Einkommensniveau in der ÖMV wurde durch den Kollek­
tivvertrag der Erdölindustrie begünstigt. 1 993 hat die ÖMV für Löh­
ne, Gehälter und sonstige Personalzahlungen insgesamt 3,5 Mrd S 
- im Durchschnitt 5 5 3  000 S je Arbeiter und 746 000 S je Ange­
stellten - aufgewendet. 

Im Dezember 1 994 wurde die ÖMV mehrheitlich privatisiert. Im 
Juni  1 995 wurde der Firmenwortlaut auf OMV Aktiengesellschaft 
geändert. 

1 987 1988 1 989 1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 1 995 

ÖMV AG 
in Mrd S 

34,7 29,9 32,6 39,7 44,5 37 ,9 37,2 34,2 36,9 

8,2 9,0 9,4 9,8 1 2,0 14,2 1 3 ,6 1 3 ,9 1 6,7 

42,9 38,9 4 1 ,9 49,5 56,5 52 , 1  50,8 48,1 53 ,6 

in Mill S 

+288,8 + 304,3 + 877 ,7 + 848,3 + 7 1 4,4 +846,0 + 1 27 1 ,8 + 388 +895 

+ 247,3 + 263,5 + 345,7 +568,5 +626,5 +791 ,9 -2 707,7 + 359 +978 

320 340 360 380 480 360 0 270 540 

in % 

16  1 7  1 8  1 8  20 1 5  0 10 20 

Anzahl im )ahresdurchschnicc 

6 496 6 108 5 667 5 307 5 856 5 80 1  5 405 4 97 1  4 5 1 3  

ÖMV-Gruppe 
in Mill S 

77 869 82 9 1 3  82 792 81 926 84 0 1 5  92 054 

+ 1 847 + 1 7 1 7  -265 -924 + 84 + 2  092 

+ 8 1 5  + 1  425 -605 -4 4 3 1  +62 + 1 7 3 1  

Anzahl im )ahresdurchschnicc 

10 8 1 5  1 3 207 1 2 938 1 1  937 1 0 910  9 994 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtsverhältnisse 

Grundkapital 

Eigentümerstruktur 
und Firmenwortlaut 

Wirtschaftliche 
Entwicklung, 
Ertragslage 

Entwicklung 
ab 1 994 

o V 

Der RH überprüfte von März bis Oktober 1 994 die Gebarung der Jah­
re 1 987 bis 1 993 der ÖMV Aktiengesellschaft,  Wien, mit den Schwer­
punkten Geschäfts- und Beteiligungspolitik, Ertragslage und Personal­
wesen. 

2 Das Grundkapital der Gesellschaft, das seit 1 982 2 Mrd S betragen hatte, 
wurde 1 99 1  durch die Ausgabe neuer Aktien auf 2 ,4 Mrd S und 1 994 
weiter auf 2,7 Mrd S erhöht. 

3 Die Österreichische Industrieholding AG, bis 1 987 Alleineigentümerin 
der ÖMV, hielt nach zwei Börsengängen 0 987,  1 989) und der Abgabe 
weiterer Aktien ( 1 989 bis 1 992) 72 ,3  % des Kapitals. 1 994 übernahm 
die International Petroleum Company 1 9,6 % am Grundkapital. 

Im Dezember 1 994 erfolgte die mehrheit liche Privatisierung der ÖMV 
(im Juni 1 995 Änderung des Firmenwortlautes auf OMV Aktiengesell­
schaft). 

4 Das wirtschaftliche Umfeld (Ostöffnung 1 989, Golfkrieg 1 99 1 )  und die 
allgemeine Konjunkturlage, insbesondere die jeweiligen Weltrohölpreise 
beeinflußten Absatzmengen, Umsatzhöhe und die Ertragslage der über­
prüften Unternehmung. 

Von den in den Jahren 1 987 bis 1992 jährlich ausgewiesenen Bilanzgewin­
nen der Gesellschaft,  zusammen 2,8 Mrd S, hat die ÖMV 2,2 Mrd S an 
Dividenden ausgeschüttet und 0,6 Mrd S den Rücklagen zugeführt. Das 
Jahr 1 993 schloß mit einem Fehlbetrag von 2,7 Mrd S, der durch Rückla­
genauflösung ausgeglichen wurde. Ab 1 990 haben Verluste von 2,0 Mrd S 
aus alten und neuen Beteiligungen (Petrochemie Danubia-zyklisches Ge­
schäft, Chemie) die Ertragslage wesentlich belastet. Die Kernbereiche, vor 
allem der Gas- und Ölbereich, haben weiterhin Gewinne ausgewiesen. 

Die Ausschüttung einer Dividende für 1 992 angesichts des bereits 1 992 
aufgetretenen Konzernverlustes aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
führte zu einer Senkung des Eigenkapitals, welche sich 1 993 noch ver­
stärkte. 

5 Zur Entwicklung nach Abschluß der örtl ichen Gebarungsüberprüfu ng 
teilte die OMV mit,  daß sich nach den unbefriedigenden Geschäftsjah­
ren 1 992 und 1 993 die Ertragslage 1 994 mit einem gegenüber 1 993 um 
1 ,9 Mrd S verbesserten Betriebserfolg positiv gestaltet hätte und die Di­
videndenzahlung wieder aufgenommen worden sei . 1 995 hätte die OMV 
einen Betriebserfolg von 2,2 Mrd S erzielt .  Effizienzsteigerungen in allen 
U nternehmungsbereichen hätten auch im Zusammenhang mit U nter­
nehmungsverkäufen zu einer spürbaren Senkung des Beschäftigtenstandes 
um 26 % innerhalb von weniger als drei Jahren geführt. 
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Unternehmungspolitik 

Strategische Ziele 

Umwelt 

6. 1 Im überprüften Zeitraum lagen die strategischen Ziele darin ,  die ÖMV zu 
einer international tätigen Gruppe zu entwickeln, die Exploration (das ist 
das Auffinden und Erschließen von Fördermöglichkeiten) und Produktion 
im Ausland zu verstärken,  die Vertriebswege anzupassen ,  in verwandte 
Geschäfte zu divers ifizieren und die Drehscheibenfunktion im europäi­
schen Gasgeschäft zu festigen . Durch Anpassung der Unternehmungs­
strukturen ,  Rational is ierung der Geschäftsabläufe und Absenkung des 
Personalstandes sollten Kosten gesenkt werden. 

Da in den Kerngeschäften nur noch im geringen Ausmaß Wachstums­
mögl ichkeiten bestanden, hat die ÖMV in der Chemie und Petrochemie 
eine Option für die Erweiterung i hrer Geschäftsfelder gesehen . Die Er­
höhung der E igenrohölversorgungsbas i s  (von 20  % auf 3 0  % )  wurde 
durch den Kauf von produzierenden Feldern betrieben, und der Vertrieb 
zur Absatzsicherung des Raffinerieaussroßes wurde weiter ausgebaut. 

Geänderte Umfeldbedingungen (Chemie- und Petrochemieflaute, Verfall 
der Rohölpreise) zwangen die ÖMV ab 1 992 zu ei ner Konsolidierung ih­
rer Internationalisierungs- und Divers ifizierungsmaßnahmen . Vorberei­
tungen für eine Verkooperierung der Werksroff- und Chem iebereiche 
wurden getroffen ,  die Exploration auf europanahe Gebiete konzentriert 
und etwa Aktivitäten in Kanada verkauft,  sowie der Ausbau des Tankstel­
lengeschäftes im benachbarten Ausland begonnen. 

6.2 Der RH sah in der Ausweitung der internationalen Tätigkeit einen rich­
tigen Schritt .  Nach Ansicht des RH bestanden aber zwischen der 1 990 
erworbenen Chemiegruppe und den Kerngebieten der ÖMV keinesfalls 
jene Synergien, welche die E inbeziehung d ieser Gruppe in  den Konzern 
erforderlich erscheinen l ießen. 

7 Für Umweltmaßnahmen, wie die Sanierung von zum Tei l  noch auf Kriegs­
ere i g n i sse  z u rückgehende Schäden am Kanalsystem der  R affi ner ie  
Schwechat, die Errichtung von Anlagen zur  Reinigung ölbelasteter Ab­
wässer, Maßnahmen zur Rauchgasentschwefelung und Herabsetzung der 
Staubemissionen , die Investit ionen zur Herstellung umweltschonender 
Produkte (bleifreie Benzine, Senkung des Schwefelgehalres) sowie die Aus­
stattung ihrer Tankstellen mit Gaspendelleitungen wendete die ÖMV von 
1 987 bis 1 993 über 5 Mrd S auf. 

Diese Maßnahmen gingen zum Tei l  über den österreich ischen Gesetzes­
standard h inaus. 
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OMV 

Produktion, Auffindung und Erschließung von Fördermöglichkeiten (Exploration) 

Ausgangslage 

Neuausrichrung 

Mitteleinsarz 

8 Um den Förderabfal l  i m  Inland zu kompensieren, sollte ab 1 988 durch 
gezielten E instieg in  Explorationskonsortien in Gebieten mit nachgewie­
senen Öl- und Gasvorkommen im Ausland bis 1 995 ein Verhältnis von 
E igenförderung zu Raffineriedurchsatz von 50 % (bisher nur 20 %) er­
reicht werden. 

9 Nach e i ner  Expans ionsphase b i s  1 99 1  - die  ÖMV war weltwe i t  i n  
1 7  Ländern tätig - zwangen Kürzungen der F inanzmittel für den Ex­
plorations- und Produktionsbereich zu einem Rückzug in  fünf europanah 
gelegene Kernregionen bzw in vier Länder mit  neuen hohen Funderwar­
tungen. 

1 0. 1  Die ÖMV wendete i m  Berichtszeitraum 6 Mrd S an Explorationsausga­
ben auf. 

Von 1 99 1  bis 1 993 erbrachte der Bereich einen operativen Gesamtverlust 
von 1 ,8 Mrd S (einschließlich der Zinsenbelasrungen). 

1 0.2 Dem RH erschien es wegen der Rücknahme der Explorationsausgaben 
auf 400 bis 450 Mill  S jährlich äußerst unsicher, ob die ÖMV die von ihr 
angestrebte E igenversorgungsquote von 50 % wird erreichen können. 

1 0.3 Laut Stellungnahme der OMV habe sie sich in verstCirktem Maße international fe­
derfiihrend etablieren kifnnen; bei der Umsetzung der 1 988 begonnenen Explorati­
ons- und Produktionsstrategie befinde sie sich, wie aktuelle Explorations- und Ak­
quisitionserfolge zeigen, nunmehr auf dem richtigen Weg. 

Chemie und Petrochemie 
Kauf der Chemie Holding AG 

Entwicklung 1 1  Nach mehrjähriger Diskussion über die strategische und wirtschaftl iche 
Notwendigkeit  e iner  Chemieberei l igung erwarb d ie  ÖMV 1 990 um 
3 ,2 Mrd S die  Chemie Holding AG, Linz, mi t  deren Konzetngesellschaf­
ten von der Österreich ische Industrieholding AG. 

Der Finanzierungsbedarf für zukunfrssichetnde Maßnahmen wurde dabei 
mit  rd 1 0  Mrd S beziffert . Feststel lungen des Generaldirektors der Au­
strian Industries AG im ÖMV-Aufsichtsrat l ießen das besondere Interes­
se der Österreichische Industriehold i ng AG an diesem Engagement der 
ÖMV erkennen. 

1 2 . 1  Die Ostöffnung und die durch Überkapazitäten bei wesentlichen Umsatz­
trägern eingetretenen Marktverhälrnisse verursachten hohe Verluste im 
Chemiebereich und erschwerten d ie  von der ÖMV begonnenen Restruk­
turierungsmaßnahmen. Der ÖMV erwuchsen von 1 990 bis 1 993 durch 
notwendig gewordene Tei lwerrabschreibungen aus der Chemiebete i l i ­
gung Belastungen von 3 Mrd S. 
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peD 
Polymere GesmbH 

Absatzwirtschaft 

Marktd<:c k u ng 

U msatz 

1 2 .2  Dem R H  ersch lcn u nt e r  d i esem Gesichtspu n k t  d ie s e i n efzei t igc Kaufent­
sche i d ung frag w ü rd ig .  

LU Lw! S!d!III/,!!,lldlililt der (H/ V  .lei die Idef Zllill Verktlli(der Cheillie Lill,� A C; "" 

Ju' 0,\ 1  \" [ 'Oll dcr I\ mtrtcfll I lIclmtrieJ A G  grkoilllllCII: der !:/"lI cr!J der Chelilie 
LIII:; !\ G lei lIt/eh 1I1!cIlJizer Pnijill/i!, IfliM' [iIlJehr/! Ili/g hi'(/I\ /{jlfd!ljl :; Iertcr B<:­
r"f!iII.� I /{ IIltl"llcbllllfllgCII :;11 eill<:111 ,lIIJ d'/lihiliger Sieh! fiir die (j,\ 1  \ '  glim tlgell 
K,lIIjjl}'('/i bel,h!oIJell l/'ordell. [111<: \reil/llig JU jet/lid) 1IIc!11 c/"I;J/.�!. f)IC ! () ,\ l rcl S 

fiir S! )"j(k!lll "/Crlill.�,III"I/:'I"hllltll fl)lltUl dllrdl cillt K"Jlit,,!erhiibllll.� gu/uK! 1I <:/"­
tim. die lee/oeh lIidlt :;lIl tdllcic kel 111 , 

\I'eitcn /I,iltCl! dic [rdiJllllllf/"lleblllllllgm .�fllerell elllt f)i['erlljikdtlliIIIJllilitik 'I/Ic/l 

1111 /3erc/(/' der eboJl/c betrieben, 

I ,) A m  Zustandekom men der " Ku nsrs roffliisung- l <) S ' "  (Z usam m e n t�lssu ng 
a l l e r  B n r i cbstcde des \VerkscoHl,ere i c h es I n  der Petroc h e m i e  D a n u b i a  
Gesm b l l ,  O he r n a h m e  a l l e r  Geschäfrsanredc' d ur c h  d i e  Ü M V )  harte  (h e 
O s r e r re l c h i sc h c  I n d u s r r l c h o l d i n g A G  a l s  E i g e n t li m e r i n d e r  C h e m i e  
L l flz  A G  e i n  maß,,,ebl i ches Interesse, wei l  d i e  Chem ie L i n z A G  dam i r  fi ­
nan z i e l l  wese n d i c h  endasrer w u rde u nd d i e  Perroc h e m i e  e i ne n a t ü r l i c he 
Fortsctzu ng des Raffi ner iegeschäftes darstel l t 

1 1 . 1  N ac h  D i v i d e n d e n  i n  H i ihe von 1 M rd S ( fü r  I <)S S  b i s  I <)<)(»  ü bernahm 
die  ÜMV bis  1 <)<) 'l wegen d e s  a l lge m e i n e n  Pre isverfa l l s  a u fg r u n d  von 
Ü berkapaz i t:iten Verl uste der Petroch e m i e  von I ,<) M rd S ,  

1 1 .2  Der RH vermerkte, daLl Maßnahmen z u r E rgebnisverbesserung erst in e i ­
ner Dep ress JOnsphase e i  ngelei  re r  worden ware n ,  obwohl  z y k l  i s c h e  Preis­
e i n b rüche in  d i eser B ranche bekannt warer l .  D i e  J a h relange Suche nach e i ­
n e m  geeig neten Kooperarionsparrner b l i eb b i sher o h n e  E rf( )l g ,  

1 c+..'I Lllit S!dlllll.� lIdblllt c/n \ 'orf!dllclrl 'o/,Ji!:;elldell bttlN clie (j;\ 1 \ ' hcre!tl 1 080 !lllt eier 
N.C.I !mk!lfue/'llllg bepJllllell. /l obei eille Remgdllif{/!f()II I 'OIi filM' Ji/'()c!lIktIOIlJ- :;/{ ei-
1It/' IlltlrktoUtlitllTttli SpclrtenJtmktllr 1II1t/ der S!"rt :;11 eiller [)1!/i:rfl/:;ieulIIgJ­
I trdteglt cllm b tcdllliJ e/Je K/IIl.ltJto/Ji: fljiilg! Ici, ! 00--/ b,ifle der Werk,,!o!lhereidJ 
!iereitl e/llm gel'/IIgm Gfll'llill flnieb!, 

l 'i  Der Verbra u c h  Österre ichs a n  Trei bstoffe n ,  H e i zölen Li n d  Gas,  den für d i e  
Gesc lüftst;i t lgke l r  d e r  Ö M V  maßgebl ichen E nerg i e t r:igern ,  har von 1 <)S-' 

bis 1 \)l) -\ L1 m 1 () �'; und d a m i  t srärker als der n u r  u m  I ( ) (;; anges t i eg<:nc 
l;es<lm tenerg i everbrauch z ugenom m e n ,  

D i e  OM V deckte d e n  Großrei l  des ösrerre i c h i schen BetLlrfes a n  Rohölpro­
d ukten ;  bezogen auf a l le Raffinerieprod ukte betrug i h r  A nr e i l 1 <)<) :; 7.2 (/{ . 

1 6  D i e  O M V  ste igerte i h ren U msatz v o n  ,L2 ,<) M rd S ( 1 9S 7 )  u m  I <) (;1 a u f  
') () ,S M rd S ( 1  <)<) ) ) , Berei n igr u m  d i e  M i nera l i i l s teuererhöhung betrug d e r  
Zu wachs n u r  7 (/( c 
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Absatzwirtschaft 

Treibstoffmarke 
"ÖMV" 

Tankstellennetz 

Vorstandsverträge 

o v 

17  Durch das Auslaufen von Lizenz- und Markenverrrägen und im H inblick 
auf ihre Expansionsbesrrebungen ins Ausland schuf die ÖMV eine eigene 
Treibsroffmarke unter Verwendung des Logos "ÖMV". Positiv auf das neue 
Markenkonzept hat sich dabei die der ÖMV zugesprochene Umweltkom­
petenz ausgewirkt, da sie den frühzeitigen Einsatz von Gaspendellei tungen 
werblich zu nutzen vermochte. 

18  Die ÖMV -eigenen Tankstellen wurden von 904 ( 987)  auf 7 94 (Mi t ­
te  1 994) verringert. Trotz dieser Netzverkleinerung gelang es  der ÖMV 
von 1 990 bis 1 993 ,  ihren Marktanteil beim Treibstoffabsatz über Tank­
stel len mit  2 2  % konstant zu halten. 

1 9  Zur Steigerung des Durchsatzes in  den Konzernraffinerien und zur Ver­
meidung des Absatzrisikos war die ÖMV bestrebt, auch im benachbarten 
Ausland Tankstellen zu betreiben. Mit Ausnahme des schon länger erfolg­
reich bearbeiteten slowenischen Marktes lag die ÖMV in den benachbar­
ten ehemaligen Ostblockstaaten vom angestrebten Marktanteil noch weit 
entfernt. Mit dem Erwerb einer in  Bayern ansässigen Unternehmung mit 
1 00 Tankstellen (Mitte 1 994) gelang der ÖMV allerdings ein bedeuten­
der Schritt zur Abrundung ihres Tankstellenmarktes. 

20. 1 Aufgrund schwerwiegender Meinungsverschiedenheiten mit  Mitgl iedern 
des Vorstandes der ÖMV, Organen der Österreichischen I ndusrriehol­
ding AG und dem Aufsichtsrat der ÖMV schied der im September 1 989 
bestel lte Vorstandsvorsi tzende im Jul i  1 992 , 2 5  Monate vor Auslaufen 
seines Mandates, aus seiner Funktion aus . 

20.2 Demzufolge mußte die ÖMV den Rechtsanspruch des Vorstandsvorsi t­
zenden auf Auszah lung der Bezüge für d ie  Restlaufze i t  sei nes A nste l ­
lungsvertrages mit  e iner Ablösezahlung von 1 0,4 Mil l  S bei gleichzei t i­
gem Dienstleisrungsverzicht abgelten. Wei ters erhielt er die Zusage, bei 
Inanspruchnahme der vertraglichen Vorpension ab dem 5 5 .  Lebensjahr ei­
ne gegenüber dem Pensionsvertrag um 1 ,5 % höhere Pension zu erhalten. 

20.3 Laut Stellungnahme des OMV-Vorstandes habe ein um 4,5 Prozentpunkte höherer 
Pensionsanspruch - bei der gegebenen Pensionshöhe hafte dies einer Steigerung 
um 13 ,5  % entsprochen - bestanden, wdre der Anstetlungsvertrag nicht vorzei­
tig gelöst worden. 

2 1 . 1  Ei nzelne Vorstandsmitgl ieder hatten aufgrund der internationalen Ge­
schäftsinteressen der ÖMV eine rege Auslandsreisetätigkeit zu leisten und 
Repräsentationsverpflichrungen zu erfüllen. 

2 1 .2 Der R H  bemängelte die durch die Dienstverträge nicht gedeckte Ko­
stenübernahme für begleitende Angehörige. 

2 1 .3 Laut Stellungnahme des Vorstandsvorsitzenden sei einerseits die Kostentragung /ür 
die Begleitung branchen weit üblich und das Herausrechnen eines Privatkostenan­
teils kaum möglich; andererseits seien solche Falle selten au/getreten. 
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2 1 .4 Der RH entgegnete, daß bei mitreisenden Geschäftsführern von Betei­
l igungsgesellschaften e ine Verrechnung von Kostenantei len vorgenom­
men wurde. 

Personal- und Sozialwesen 

Personalstand -
Abbaumaßnahmen 

Löhne, Gehälter 

Sozialer 
Zusatzaufwand 

22. 1 Der Personalstand der ÖMV umfaßte Anfang 1 987 noch 7 560 Dienst­
nehmer und ging bis Ende 1 994 auf 4 547 Dienstnehmer zurück. 

Die Lösungskosten für den Personalabbau - einschließlich jener aus den 
natürlichen Abgängen - betrugen von 1 987 bis 1 994 2,5 Mrd S und 
waren aufgrund der flankierenden Sozialmaßnahmen sehr hoch. 

22.2 Der RH verwies darauf, daß der Entschluß zu ei ner mögl ichst straffen 
Personalstruktur erst sehr spät erfolgt ist, zeigte doch der Rückgang von 
nahezu 40 % seit 1 987 den damals noch bestehenden Personalüberhang 
und die möglichen Rationalisierungsreserven . 

22.3 Laut Stellungnahme des Vorstandes stünden den von 1 98 7  bis 1 994 angefallenen 
Lösungskosten ab 1 995 jährliche Einsparungen von rd 3 M rd S gegenüber. 

23 . 1 Die ÖMV gab 1 993  für Löhne, Gehälter, Erfolgsprämien,  versch iedene 
Zulagen und freiwi l l ige Sozialleistungen i nsgesamt 3 , 5  Mrd S aus. Das 
waren im Durchschnitt  5 5 3  000 S je Arbe i ter und 746 000 S je Ange­
stel lten. 

23.2 Wie der RH feststel lte ,  war das hohe E inkommensniveau durch die Be­
stimmungen des Kollektivvertrages der Erdölindustrie bedingt.  Dazu ka­
men Einstufungen in höhere Tätigkeits- und Verwendungsgruppen, indi­
viduelle Lohn- und Gehaltserhöhungen, der als Erfolgsprämie bezeichnete 
1 5 .  Monatsbezug, e in Katalog von fre iwi l l igen Zulagen sowie sonstige 
Leistungen wie Produktvergürungen ua. Erst 1 993 wurden derartige Ver­
günstigungen für ab 1 994 neu eintretende Dienstnehmer ersatzlos gestri­
chen. Auch erhielten diese Dienstnehmer nur noch 14 Monatsbezüge. 

23.3 Laut Stellungnahme der OMV erklä"rten sich die Einstufungen tta daraus, daß 
aus Kostengriinden minderquali/izierte T ä"tigkeiten /remdvergeben wurden und da­
durch der Anteil der höher qualifizierten Aufgaben relativ angestiegen sei. 

24. 1 Die sozialen Zusatzaufwendungen aus einem "Zentralen Sozialfonds" er­
reichten 1 993 1 1 2 Mill S bzw 59 000 S je Dienstnehmer. 

24.2 Der RH beurteilte die insbesondere für Sport- und Erholungseintichtun­
gen übernommenen Leistungen sowie die Zuschüsse für Urlaubseinrich­
rungen angesichts des hohen Einkommensniveaus der ÖMV-Mitarbeiter 
als äußerst großzügig. 

24.3 Laut Stellungnahme der OMV habe sie ab 1 994 keine Urlaubsquartiere mehr an­
gemietet bzw Urlaube nicht mehr tei/finanziert. Ab dem gleichen Zeitpunkt hätte 
sie Pensionisten vom begiinstigten Urlaub im Ausbildungs- und Erholungszentrum 
ausgeschlossen. 
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Zusatzpensionen 

Schlußbemerkung 

o 

2 5  Nach dem se i t  1 960 angewendeten PensionsstatU( der ÖMV harren die 
bis Ende 1 992 i n  den Ruhestand gerretenen Mitarbeiter Anspruch auf ei­
nen jährlich 1 5 mal auszuzahlenden, nach Dienstjahren gestaffelten Pen­
sionszuschuß bis zu 80 % des durchschni ttl ichen Monatsverdienstes des 
letzten Dienst j ahres unter Anrechnung der B ruttopension nach dem 
ASVG. 1 993 leistete die ÖMV für nahezu 6 000 Pensionisten bzw H in­
terbliebene Pensionszahlungen von 5 1 4 Mill S. 

Ab 1 993 hat die ÖMV ein neues Regulativ in Kraft gesetzt, wonach der 
schrittweise Übergang zu einem Pensionskassenmodell und die Rücknah­
me des bisherigen leisrungsumfanges bis 20 1 2  vorgesehen ist. 

26 Im Dezember 1 994 erfolgte die mehrheitliche Privatisierung der 
ÖMV. 
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Münze Österreich AG 

Die Münze Österreich AG stand seit 1 989 im Alleineigentum der 
Oesterreichischen Nationalbank AG. 

Hauptaufgabe der Unternehmung war die Herstellung von Münzen 
als Zahlungsmittel der Republik Österreich. Dieser Auftrag wurde 
während des Bestehens der Münze Österreich AG zu jeder Zeit voll 
erfüllt. 

Die Unternehmung erwirtschaftete in der gesamten Zeit ihres Be­
stehens beachtliche Gewinne. Die von der Unternehmungsleitung 
gesetzten einzelwirtschaftlichen Ziele wurden weitestgehend er­
reicht. 

Das gute Ergebnis der Unternehmung wurde überwiegend von nur 
drei Produkten (unedle Scheidemünzen, 500 S-Münzen, Sonderge­
denkmünzen) erwirtschaftet; allerdings war deren Weiterbestand in 
der bestehenden Form und vor allem die zu erwartende Höhe der 
Gewinnspanne im Zuge der Umstellung auf die europäische Ein­
heitswährung unsicher. In  diesem Zusammenhang wäre auch die 
Rücklösungsrücklage besser zu dotieren. 

Der Umsatz konnte 1 99 5  fast verdreifacht werden. Durch die inter­
national festgelegte Prägegebühr ( = Gewinnspanne) und den hohen 
Materialeinsatz bei den Produkten aus Gold schlägt s ich der Um­
satz jedoch kaum im Ergebnis nieder. 

Die Kostenrechnung wurde zwar seit Bestehen der Unternehmung 
ständig ausgebaut, war jedoch noch nicht vollständig geeignet, ge­
zielt in die Kostenstruktur der einzelnen Produkte eingreifen zu 
können. 

Die Beteiligungen erfüllten die Erwartungen nicht zur Gänze. 

Verbesserungen der Organisation wären insbesondere hinsichtlich 
der Unternehmungsgliederung im allgemeinen als auch hinsicht­
lich der Bereiche Einkauf, Marketing und I n nenrevis ion wün­
schenswert. 

Durch die Umstellung auf den Kollektivvertrag und die Errichtung 
einer mittleren Führungsebene verdoppelte sich der Personalauf­
wand von 1 989 bis 1 99 5 .  

Bei den I nvestitionen fehlten Investitionsnachrechnungen. 

99 
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1 00 

Prüfungsablauf 

Rechtsverhältnisse 

Unternehmungspolitik 

Versorgungsauftrag 

U n ternehm u ngsziele 
und Zielerreichung 

1 989 1 990 1 99 1  1992 1 993 1 994 1 995 

in M i l l  S 

Umsatzerlöse 2 850,3 3 862,5 2 642,8 3 790,9 2 283 , 1  2 443,7 6 225 ,0 

Ergebnis der 
gewöhnlichen + 538, 1  + 745,7 + 746,0 + 689, 1 + 496,9 + 426,6 + 550,7 
Geschäftstätigkeit 

Jahresgewinn 5 36,5 742,0 738,0 685,3 48 1 , 1  427,7 543,5 

Anzahl 

Beschäftigte 
(Jahresdurch- 1 84 1 96 232 229 220 2 1 2  2 1 3  
schnitt) 

Der RH überprüfte im Herbst 1 995 die Gebarung 1 989 bis 1 995 der 
Münze Österreich AG an ihrem Sitz in  Wien. Die Stellungnahme der Ge­
sellschaft langte im Apri l 1 996 im RH ein .  

2 Die Münze Österreich AG wurde i m  Rahmen der Ausg l iederung des 
Hauptmünzamtes aus dem BMF gegründet und stand se i t  1 989  i m  
Alleineigentum der Oesterreich ischen Nationalbank .  

Der  Gegenstand der  Unternehm ung um faßte im wesentl ichen die Prä­
gung, lnverkehrsetzung und Einziehung von Scheide- und Handelsmün­
zen sowie die Erzeugung und den Verkauf von Gegenständen aus edlen 
und unedlen Metallen. 

3. 1 Die Münze Österreich AG war als einzige Unternehmung in Österreich 
durch das Scheidemünzengesetz 1 988 berechtigt, Scheide- und Handels­
münzen zu prägen und Münzgeld in Verkehr zu setzen und einzuziehen . 

3.2 Dieser Versorgungsauftrag konnte im Zusammenwirken mit  der Oester­
reichischen Nationalbank voll erfüllt werden. 

4. 1 Ei nzelwirtschaftliche Zielsetzungen der Münze Österreich AG seit der 
Ausgl i ederung waren im wesentl ichen die Ausgabe von sogenannten 
Bull ionmünzen (zB "Phi lharmoniker"), die E inführung von Marketing 
und Public Relations, die Belebung des Medaillenbereiches und die E in­
führung neuer Produkte. Weiters strebte die Unternehmung eine Verbes­
serung der Münzqual ität und eine einheitliche künstlerische Linie durch 
eine Beschränkung auf die hauseigene Graveurabteilung an. 

Diese Ziele sollten vor allem durch die Rational isierung und Modernisie­
rung des Betriebsablaufes, die Neuordnung der innerbetrieblichen Orga­
nisation, den Aufbau einer Marketingabtei lung und die Erstellung mit­
telfristiger Münzausgabeprogramme erreicht werden .  
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Unternehmungspolitik 

Standortfrage 

Münze Österreich AG 

4.2 ach Ansicht des RH hatte die Unternehmung diese Ziele weitestgehend 
erreicht und stand auf dem Sektor Quali tät sowohl künstlerisch als auch 
techn isch weltweit an der Spitze .  E i n  von der Münze Österreich AG 
nicht beeinflußbarer Unsicherhei tsfaktor für die kommende Entwicklung 
der Unternehmung ist die Umstellung auf die europäische Währung bzw 
die Vergabe von Prägeaufträgen im Rahmen der EU. 

5 . 1  Für die Münze Österreich AG ergab sich 1 99 1  das Problem, zur Optimie­
rung der Betriebsabläufe entweder in e inen Neubau ( 5 00 Mi l l  S ohne 
Grundstücksbeschaffung) oder in eine Generalsanierung des Standortes 
Heu markt (300 Mi l l  S) zu investieren . Nach Ansicht des Vorsi tzenden 
des Aufsichtsrates sollte für die Variante Neubau verstärkt ein Grund­
stück innerhalb der Stad tgrenze Wiens ausfindig gemacht werden. Im 
Zusammenhang mi t  dem Neubau der Notendruckerei der Oesterreichi­
schen Nationalbank ersuchte der Aufsichtsrat Anfang 1 993 den Vorstand 
der Münze Österreich AG, die Verhandlungen mit den Eigentümern der 
zur Auswahl stehenden Grundstücke bis Ende 1 993 zurückzustellen. 

Im Jahr 1 995 entschloß sich die Gesellschaft für einen Verbleib am jetzi­
gen Standort. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH wurde der Umbau 
des Standortes Heumarkt mit den zuständigen Behörden vorbesprochen. 
E in  konkreter Zeitpunkt der E inreichung von Plänen war Anfang Juni 
1 996 noch nicht absehbar. 

5.2 Nach Auffassung des RH hatte das Vorgehen des Aufsichtsrates eine Ein­
schränkung der Standortal ternativen zur Folge, wodurch die Verhand­
lungspos ition des Vorstandes beeinträchtigt wurde. Zudem vermißte der 
RH bei der Standortfrage eine klare Zielvorgabe des Aufsichtsrates. 

6. 1 Da in  der damals bestehenden Fertigung von Ronden (das sind Münzroh­
l inge) höhere Qualitäten nicht oder nur mit überhöhten Ausschußquoten 
herstellbar waren, wurde 1 992 die Investition in eine "neue Rondenferti­
gung" (Investitionsaufwand 103  Mill S) der Entscheidung über den Stand­
ort vorgezogen . Während die Halle nur als Provisorium geplant war, sollte 
der Großteil der Maschinen bei einem eventuellen Neubau übers iedelt 
werden. 

Die Unternehmung hatte zwar eine Wirtschaftlichkei tsrechnung erstellt, 
deren Aussagekraft jedoch eingeschränkt war, da wesentliche Parameter 
nur auf zu allgemeinen und nicht nachvol lziehbaren Annahmen beruhten. 
Eine Investitionsnachrechnung lag nicht vor. 

6.2 Nach Ansicht des RH wären bei Projekten dieser Größenordnung und 
strategischer Bedeutung Wirtschaftlichkei tsrechnungen zu erstel len, die 
nach angelaufener Produktion h insichtlich ihrer Zielerreichung überprüft 
werden können. 

1 0 1 
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1 02 

Wirtschaftliche Entwicklung 

Erlöse und Ergebnisse 

Betriebsabrechnungl 
Kalkulation 

Ergebnisse 
ausgewählter 
Produkte 

7 . 1  Der jährl iche Umsatz schwankte von 1 989 b i s  1 995 infolge der Abhän­
gigkeit vom Goldmarkt zwischen 2 ,2  und 6,2 Mrd S; die Gewinne gin­
gen seit 1 99 1  stetig zurück, stiegen jedoch 1 995 wieder an .  

E ine Erhöhung des Umsatzes schlug s ich jedoch wegen der festen Präge­
gebühr und des hohen Materialeinsatzes nicht in ei nem vergleichbaren 
Ergebnisaufschwung nieder. Die Umsatzrendite anhand des Ergebnisses 
der gewöhnl ichen Geschäftstät igkeit g ing von 28 % ( 99 1 )  infolge des 
hohen Goldumsatzes mit Durchlaufcharakter auf 9 % ( 995)  zurück. 

7 .2 Nach Ansicht des RH sollte der Ergebnisentwicklung vermehrtes Augen­
merk zugewandt werden, wei l trotz der immer noch zufriedenstellenden 
Gewinne mittelfristig mit nicht unerhebl ichen Belastungen, etwa durch 
Rückläufe der 500 S-Münzen und Umstellungen in der Produktpalette 
durch den Beitritt zur EU, zu rechnen ist. 

8 . 1  Mi t  ihrer Gründung begann die Unternehmung, e ine  Berriebsabrech­
nung zu entwickeln. Während für einige Produkte bereits 1 990 Rechen­
werke vorhanden waren, lag eine die gesamte Unternehmung umfassende 
Ergebnisrechnung erst 1 993 vor. 1 994 wurden erstmals Planwerte vorge­
geben und den Ist-Werten gegenübergeste l l t .  Unternehmungs in tern 
wurden die Produkte ohne bestimmte Fixkosten (Fertigung, Verwaltung 
und Vertrieb) beurtei l t .  Die nach Ansicht der Unternehmung nicht zu­
ordenbaren Kosten (zB Sicherheit)  betrugen 3 2 8  Mi l l  S ( 1 995 ) . Laut 
Deckungsbeitragsrechnung erwirtschaftete die Münze Österreich AG ih­
re Gewinne nur durch einige wenige Produkte mit niedrigem Umsatz. 

8.2 Nach Meinung des RH sol l te spätestens bei Ei nführung einer europäi­
schen Währung mit  Änderungen der Ergebnisverte i lung zwischen den 
Produkten gerechnet werden (Wegfall der erfolgreichen 5 00 S-Münzen 
und E inführung neuer unedler, europaweiter Scheidemünzen), so daß die 
verbleibenden Produkte ei nen ausreichenden Beitrag zur Deckung der 
Gemeinkosten leisten sollten. 

Der RH empfahl einen weiteren Ausbau der Rechensysteme, um über ein 
Management informationssystem für diese künftigen Produkt- und Un­
ternehmungsstrategien zu verfügen . 

9. 1 Bei der Bull ionmünze "Phi lharmoniker" war die Prägegebühr je Münze 
durch internationales Niveau und Gepflogenheiten festgelegt. Daraus er­
gaben sich enge Toleranzen, i n  denen sich die Unternehmung auf der Ko­
srense i te bewegen mußte. Da durch die fixen Spannen die Entwicklung 
der Ergebnisse in  absoluten Zahlen vom Goldpreis abhängig war, war die­
ses Produkt zu stark vom Umsatz abhängig, um Gewinne zu erzielen. Zur 
Zei t  der Gebarungsüberprüfung hatte der " Phi lharmoniker" e inen Welt­
marktanteil von 44 % und war damit die international erfolgreichste Bul­
l ionmünze. 
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Wirtschaftliche 

Entwicklung 

Munze 0 terr ich AG 

9.2 Der RH begrüßte den internationalen Erfolg diese Produktes, gab jedoch 
zu bedenken , daß i nsbesondere im Bereich der Goldmünzen durch die 
niedrige Prägegebühr die größte Gefahr bestand, bei Umsatzeinbrüchen 
Verluste zu erleiden.  Er empfahl daher, die Kostenentwicklung in der 
Produktion besonders genau zu verfolgen. 

10. 1  Die 5 00 S-Münzen erbrachten nach den unedlen Scheidemünzen den 
größten Beitrag zum Erfolg der Unternehmung. Während die Oester­
re ich ische Nationalbank d ie  Normalprägungen zum Nennwert über­
nahm , waren die höheren Qual i täten hauptsäch l ich für den Samm ler­
markt best immt.  Ihr Ausgabepreis lag daher auch über dem Nennwert. 
Wegen des rückläufigen Kundeninteresses mußte jedoch die Auflagen­
höhe j e  Motiv von 200 000 Stück auf 1 60 000 Stück gesenkt werden. 
Auch ging der Anteil der höheren Qualitäten stetig von 43 % ( 1 989) auf 
3 1  % ( 995)  zurück. Die Produktion g ing insgesamt von 678 000 Stück 
( 990) auf 470 000 Stück ( 1 995)  zurück, der Umsatz sank um 1 3  % .  

10.2 Der RH merkte an, daß bei e inem der b isher gewinnbringendsten Pro­
dukte sowohl die Menge als auch die Qualität zurückgingen . Bei der E in­
führung e iner europäischen Währung wird dieses erfolgreiche Produkt 
nicht nur wegfallen, sondern auch der Großteil der zum Nennwert ausge­
gebenen Stücke (Normalprägungen) umgetauscht werden. Es ist  daher 
mit einem erheblichem Rücklösungsaufwand zu rechnen. 

Rücklösungsrücklage 1 1 . 1  Die Oesterreichische Nationalbank ist berechtigt, unedle und die wäh-

Gewinnverwendung 

rend des Bestehens der Münze Österreich AG ausgegebenen edlen Schei­
demünzen zum Nominale zurückzustellen.  Die Verluste im Fal le e iner 
Umstellung auf eine neue europäische Währungseinheit hängen nicht nur 
vom bestehenden Scheidemünzenumlauf aus unedlen Münzen und Si lber­
münzen (zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 9,2 Mrd S), sondern auch 
stark vom Ausmaß der Sammelbereitschaft der Bevölkerung und von der 
Stückelung und der Zutei lung der neu zu prägenden Münzen ab. Als Vor­
sorge hatte die Münze Österreich AG 400 Mill S ( 1 995)  als Rücklösungs­
rücklage unter den Gewinnrücklagen ausgewiesen . 

1 1 .2 Der RH erachtete diese Rücklage als nicht ausreichend, weil die zu erwar­
tenden ·Veriuste bei weitem nicht abgedeckt erschienen. Er empfahl da­
her, größere Gewi n nanteile zur Dotierung von Rücklagen zu belassen 
oder auch mittels Bi ldung einer Rückstellung für den im Falle der Wäh­
rungsumstellung entstehenden Verlust vorzusorgen. 

12 Die Münze Österre ich AG erwi rtschaftete 1 989 bis 1 995  i nsgesamt 
4 , 1  Mrd S Gewinn und schüttete davon 3 ,4 Mrd S als Dividende aus. Da 
sie die Dividenden erst am letzten Arbeitstag des Beschlußjahres überwies, 
konnte sie diesen Betrag vorerst zinsbringend veranlagen. Dabei versuchte 
sie stets, m ittels gängiger Veranlagungsformen e in  mögl ichst hohes Fi­
nanzergebnis zu erzielen. 
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1 04 

Beteiligungen 

Organisation 

1 3 . 1  I m  Jahr 1 993 erwarb die Münze Österreich AG einen Medai llenverrrieb 
in Deutschland mit  dem Ziel,  neue Absatzmärkte zu erschließen und so 
das Medail lenwerk in Wien besser auszulasten. 

Der Kaufentscheidung lag e in  "nachhaltiger Ertragswert" auf Basis eines 
durchschnittlichen Jahresgewinns von 650 000 DM (rd 4,6 Mill S) zu­
grunde. Tatsächl ich belief sich der Verlust der Unternehmung 1 994 auf 
1 09 000 DM (rd 0,8 Mil l  S). Gleichzeitig gingen die Innenumsätze der 
Münze Österreich AG mit  d ieser Tochtergesellschaft von 1 Mi l l  S auf 
3 30 000 S zurück. 

1 3 .2 Nach Ansicht des RH entsprach die Entwicklung der Betei l igung nicht 
den E rwartungen .  B i sher waren weder die Erweiterung des Vertriebs­
netzes noch nennenswerte Aufrräge für das Medail lenwerk realisiert. Bei 
der Bewertung waren nach Meinung des RH die s inkenden Umsatzerlöse, 
die Zusammensetzung des Kundenstocks und die Marktgegebenheiten zu 
wenig beachtet worden. Die Münze Österreich beabsichtigte, diese Betei­
l igung in eine neu zu erwerbende Verrriebsunternehmung einzubringen. 

Der RH empfahl,  der wirtschaftl ichen Entwicklung der Tochtergesel l­
schaft mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Im Hinblick auf die wachsen­
de Anzahl der Beteil igungen der Münze Österreich AG erachtete der RH 
e in  Beteiligungscontroll ing als zweckmäßig. 

1 3 .3  Laut Mitteilung der Unternehmung habe sie ein Beteiligttngscontrolling bereits 
eingerichtet. 

1 4. 1 Ende 1 993 erwarb die Unternehmung Anteilsrechte des Bundes an der 
Casinos Ausrria AG um 592 Mil l  S und war an dieser somit zu rd 33 % 

beteil igt. Für 1 994 schüttete die Casinos Ausrria AG eine Dividende von 
14 % aus, was eine Rendite von 1 ,5 7  % bedeutete. Bei der Gründung ei­
ner Auslandstochter (Casinos Austria International Ltd , Brisbane) durch 
die Casinos Austria AG Ende 1 994 zeichnete die Münze Österreich AG 
Aktien im Gegenwert von 1 6,7 Mill  S und erwarb dam it 1 ,3 3  % dieser 
Gesellschaft. 

1 4.2 Der Ankauf der Antei le der Casinos Austria AG erfüllte zweifellos das In­
teresse des Bundes an einem Eigentümer, der auch in Zukunft in seinem 
engeren Umfeld bleiben wird .  Nach Ansicht des RH war diese Rendite 
für eine Finanzbeteil igung jedoch zu niedrig. 

1 5 . 1  Die Organisation entsprach auch unter Berücksichtigung der Einzigartig­
keit der Unternehmung mehr der historischen E ntwicklung als den be­
trieblichen Notwendigkeiten. 

1 5 .2 Der RH empfahl insbesondere nachstehende Organisationsänderungen: 

C l )  Der E inkauf sollte unter E inbeziehung der jetzt auf beide Vorstands­
bereiche aufgeteilten Zollangelegenheiten dem kaufmännischen Vorstand 
unterstellt und als zentraler E inkauf, in den auch die derzeit aufgeteilten 
Bestell- und Beschaffungsvorgänge für Edelmetalle einzubinden wären , 
e ingerichtet werden. 
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Organisation 

Munze Osterreich AG 

(2) Die Gesamtprokuristen sollten bei gleichzeitiger Anpassung der Wert­
grenzen im Rahmen der Unterschriftenberechtigung stärker in die Bestell­
vorgänge eingebunden werden. 

( 3 )  Verbesserte E inkaufsrichtl in ien sollten im Verkehr m i t  Lieferanten 
und Kunden allgemein übliche Standards sicherstellen. 

(4) Die Innenrevision wäre dem Gesamtvorstand zu unterstellen . 

( 5 )  Das Medail lenwerk sollte dem Produktionsbereich zugeordnet wer­
den. 

Marketing, Vertrieb 1 6. 1  Der Abtei lung Marketi ng/Verkauf oblagen alle Aktivi täten im Zusam­
menhang mit Münzen wie Verkauf, Werbung und Public Relations. Am 
Berriebsstandort Heumarkt unterh ie l t  die Münze Österreich AG e in  
Verkaufslokal, i n  dem alle Produkte angeboten wurden. 

Personal 

Münzen, die nicht gesetzliches Zahlungsmittel der Republ ik  Österreich 
waren, Halbfabrikate sowie Engineering- und Beratungsleistungen wur­
den von einer dem technischen Vorstand direkt unterstellten Stabsstelle 
kalkul iert, angeboten und verkauft .  

Die Sparte Medail len war  für Market i ng und Vertrieb ihrer Produkte 
selbst zuständig, das Budget der Sparte verwaltete die Marketi ngabtei ­
lung. 

1 6.2 Nach Meinung des RH sollten die aufgeteilten Verkaufsaktivitäten zusam­
mengefaßt werden, um sowohl eine bessere Koordinietung und Beurtei l ­
barkei t  der  Marketing- und Verkaufsaktivi täten a ls  auch e ine  Stärkung 
der Marktposi tion der Unternehmung und eine klare Kompetenzabgren­
zung zu erreichen. 

Der RH erachtete die E inrichtung eines Verkaufslokals in der Nähe des 
Stadtzentrums als zweckmäßig, um verstärkt die Kunden vor allem aus 
dem Tourismusbereich ansprechen und den Bekannthei tsgrad der Pro­
dukte wesentlich erhöhen zu können. 

1 7 . 1 Der Gesamtpersonalstand stieg von 1 27 Angeste llten und 5 7  Beamten 
( 1 989) auf 1 74 Angestellte und 39 Beamte ( 1 995)  an. 

Das durchschnittl iche Einkommen der Dienstnehmer stieg von 252 000 S 
( 989) auf 464 000 S ( 995). Die Beamtenbezüge wurden um 45 % ,  die 
Gehälter der Angestel l ten aber um 1 0 3  % angehoben,  weil durch die 
Ausgliederung ein neues Bezugsschema im kollektivvertraglichen Rahmen 
für den überwiegenden Tei l  der als Angestellte beschäftigten Dienstneh­
mer zu schaffen war. Zudem wurde im Rahmen der Neuorganisation eine 
Führungsebene geschaffen, die mit qualifiziertem Personal besetzt werden 
mußte. 

1 05 
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1 06 

Schluß­
bemerkungen 

17 .2 Nach Ansicht des R H  war' diese E inkommensentwicklung dafür verant­
wortlich, daß der Personalaufwand (noch ohne gesetzliche Sozialabgaben 
sowie  weitere vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge) von 
46 Mill S ( 989) auf 1 0 3  Mil l  S ( 995)  anstieg. 

Der RH empfahl, der Entwicklung der E inkommen und der Personalko­
sten künftig verstärktes Augenmerk zuzuwenden. 

1 8  Zusammenfassend sah sich der R H  zu folgenden Empfehlungen 
veranlaßt: 

0) Die Rücklösungsrücklage wäre im H inblick auf die Einführung 
der europäischen Währung aufzustocken. 

(2) Das Kostenrechnungs- und Kalkulationssystem sollte aussage­
kräftiger gestaltet werden. 

(3) Die Einkaufsaktivitäten und die Zollabwicklung sollten in einer 
Abteilung zusammengefaßt und die Einkaufsrichtlinien überarbei­
tet werden. 

(4) Die Verkaufsaktivitäten wären organisatorisch zusammenzufas­
sen. Die Errichtung eines Stadtgeschäftes sollte angestrebt werden. 

(5 )  Bei I nvestitionen ab einer zu bestimmenden Wertgrenze sollten 
I nvestitionsnachrechnungen vorgenommen werden. 

7* 
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8 

Flughafen Wien AG, Schwechat 

Die Flughafen Wien AG hat d ie beachtlichen Steigeru ngen des 
Flugverkehrsaufkommens bewältigt und kräftige Gewinne erzielt. 
Dadurch konnte die Unternehmung bedeutende Eigenmittel auf­
bauen und die rege Investitionstätigkeit im wesentlichen durch den 
Cash-flow finanzieren. 

Das Unternehmungskonzept 1 984 und das Unternehmungsleit­
bild 1 987 wurden 1 994 durch eine Grundstrategie der Unterneh­
mung, ein überarbeitetes Unternehmungsleitbild sowie durch eine 
Konzernstrategie ersetzt. Zu einem umfassenden strategischen Kon­
zept fehlten noch die Umsetzungsstrategien einiger operativer Ein­
heiten. 

Für die Immobilientochtergesellschaften fehlten in der Vergangen­
heit mangels Kostenrechnung wesentliche Steuerungsgrundlagen. 

Die Unternehmung beteiligte sich zu einem Drittel an einer Gesell­
schaft mit zwar positiven Cash-flows, aber langfristig negativem 
Eigenkapital von deutlich über 1 00 Mill S. 

Das Verkehrsaufkommen hat sich seit 1 983  mehr als verdoppelt. 
Diese Entwicklung brachte ständig steigende Einnahmen. Der seit 
1 990 feststellbaren strukturellen Veränderung durch eine Senkung 
des Passagieraufkommens je Flugbewegung begegnete die U nter­
nehmung 1 994 durch eine Anpassung der Tarifordnung. 

Das Tarifniveau am Flughafen Wien lag im Spitzenfeld der interna­
tionalen Flughäfen. Der RH verwies auf die zunehmenden Liberali­
sierungstendenzen und auf den verstärkten Kostendruck aus der 
schlechten Gewinnlage der Fluggesellschaften. Da der Spielraum 
auf der Preisseite daher gering war, stellte die Kostenseite für die 
Unternehmung den wesentlichen Ansatz für die Beeinflussung der 
Ergebnisse dar. 

Für den Bereich der Allgemeinen Luftfahrt (Privatflüge und die ge­
werblich betriebene Bedarfsluftfahrt) setzte die Unternehmung 
zwar verschiedene Maßnahmen, jedoch gab es für die Allgemeine 
Luftfahrt kein schriftliches Gesamtkonzept und keine betriebswirt­
schaftlich relevante Ermittlung hinsichtlich der Auswirkungen auf 
das Ergebnis der Flughafen Wien AG. 

In den letzten Jahren erfolgte eine wesentliche Erweiterung des Ge­
schäfts- und Gastronomiebereiches. Die Vergabeentscheidungen 
waren für den RH nicht nachvollziehbar. 

Die Planung, Abwicklung und Kontrolle der Investitionsvorhaben 
wären zu verbessern. 

1 07 
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l OS 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Flughafen Wien Betriebsgesellschaft 

GesmbH AG AG AG AG 

1991 1992 1 993 1 994 1995 

in Mill 

Anzahl der Passagiere 5,8 6,8 7,2 7,7 8,5 

in Mill S 

Umsatzerlöse 2 482 ,4 3 305,0 3 604,8 3 347,4 3 723,6 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkei t +415,2 +451 ,1 +498,9 +723 ,6 +936,1 

Jahresüberschuß 290,7 3 25,1 468,5 541,9 651 ,7 

Bilanzgewinn 62 ,5 1 61,3 161,1 200,5 252,5 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

Mitarbeiter 1 830 1 903 1 975 2 006 2 048 

Flughafen Wien Gruppe 

1991 1992 1993 1994 1995 

in Mill S 

Umsatzerlöse 2 457,7 2 878,8 3 095,9 3 342 ,1 3 791,4 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit +463,5 +677,5 +545,3 + 735,3 +961,4 

Jahresüberschuß 344,5 452,0 533,9 557,1 673 ,3  

Bi lanzgewinn 54,2 161 ,4 1 61 ,2 200,2 252,1 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

Mitarbeiter 1 830 1 914 1 999 2 090 2 215 

Der RH hat von August 1 994 bis Jänner 1 995 die Gebarung der Flugha­
fen Wien AG, Schwechat (vormals Flughafen Wien BetriebsgesmbH), 
von 1 986 bis 1 994 überprüft .  Der Schwerpunkt lag auf der Unterneh­
mungspolitik und den Investitionen. 

Die Stellungnahme der Gesellschaft langte im Oktober 1 995 beim R H  
e in .  D i e  Niederösterreich ische Landesregierung verzichtete i m  Febru­
ar 1 996 auf eine Stellungnahme. Der Stadtsenat der Stadt Wien nahm im 
März 1 996 das Prüfungsergebnis des RH zur Kenntnis. 
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Rechtsverhältnisse 

Finanzwirtschaft 

Allgemeines 

Vermögens- und 
Kapi talstruktur 

Ertragslage 

Strategische 
Planung 

Flughafen Wien AG 

2 Im Jahr 1 99 1  betrug das Stammkapi tal der Fl ughafen Wien Betriebs­
gesmbH 1 460 Mill S. Davon entfielen 50 % auf die Republik Österreich 
sowie je 25 % auf das Land Niederösterreich und die Stadt Wien.  Die 
Unternehmung wurde mit 1 .  Jänner 1 992 in  eine AG umgewandelt. Die­
se erhöhte das Grundkapi tal bis 1 995 auf 2 1 00 Mil l  S und führte i hre 
Aktien an der Wiener Börse e i n .  Nach Antei lsabgaben der Republ i k  
Österreich - zuvor hatte sie antei lserhöhend Grundstücke i n  die Gesell­
schaft e ingebracht  - vertei lte sich schl ießl ich das Grundkapi tal der 
Flughafen Wien AG zu je 1 7 ,4 % auf die Republik Österreich, das Land 
Niederösterreich, die Stadt Wien und zu 47,8 % auf Streubesitz. 

3 Die wirtschaftliche Entwicklung war geprägt durch die gute Ertragslage 
und die rege Investitionstätigkeit .  Der Großteil der Investitionen konnte 
durch den Cash-flow finanziert werden. Die Steigerung der Umsätze und 
eine verstärkte Nutzung von Kosteneinsparungspotentialen ermöglichten 
eine gute Ertragslage der Unternehmung, die dadurch bedeutende Eigen­
mittel aufbauen konnte. 

4 Durch die hohen Invest itionen stel lten die Sachanlagen mi t  5 ,8 Mrd S 
und einem Anteil am Gesamtvermögen von 70 % ( 1 994) die bedeutend­
ste Vermögensposition dar. 

Das wirtschaftliche E igenkapi tal stieg von 3 ,0 Mrd S ( 99 1 )  auf 5 ,7 Mrd S 
( 994). Mit  e iner bilanziellen E igenkapi talquote von 69 % ( 1 994) wies 
der Konzern eine ausgezeichnete Eigenmittelausstattung aus. 

5 . l  Der Umsatz aus dem Flugverkehr (Aviation-Umsatz) erhöhte sich von 
1 99 1  bis 1 994 um 30 %, die Erlöse aus sonstigen Flughafenlei srungen 
(Non-Aviation-Bereich) um 50 % .  Die Betriebsaufwendungen st iegen 
1 992 und 1 993 um jeweils 14 %, blieben aber 1 994 gegenüber dem Vor­
jahr fast gleich.  

5 .2 Der R H  empfahl, sich weiterh in um die E inschränkung der Kostendyna­
mik zu bemühen und besonderes Augenmerk auf Kosteneinsparungspo­
tentiale zu richten. 

6. 1 Das Unternehmungskonzept aus 1 984 galt - mit  Änderungen - bis 
1 994. Im Jahr 1 987 wurde zusätzlich ein Unternehmungsleitbild mit Be­
tonung der Marktorientiertheit und wirtschaftlichen Selbständigkeit erar­
bei tet. Im selben Jahr erfolgte die E inrichrung eines "Strategieteams" auf 
Managementebene. Ein externer Berater sollte den Projektablauf sicher­
stellen. Zielsetzung war die E rstellung eines den geänderten Gegeben­
hei ten angepaßten Strategiekonzeptes . Ende 1 994 wurde zwar eine be­
schlußfähige Grundstrategie der Unternehmung, ein überarbeitetes Un­
ternehmungslei tbild sowie e ine neu erstellte Konzernstrategie dem Auf­
sichtsrat vorgelegt, zu einem umfassenden strategischen Konzept fehlten 
jedoch noch die Umsetzungsstrategien einiger operativer Einheiten. 

1 09 
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Strategische Planung 

1 1 0 

Beteiligungen 

Allgemeines 

Konzernstrategie 

6.2 Der RH bemängelte, daß sowohl die AufgabensteIlung an das "Strategie­
team" als auch die Auftragsvergabe an den externen Berater ohne konkre­
te Termi nisierung und ohne ausreichende Festlegung des Auftragsumfan­
ges erfolgt waren. Der RH empfahl die Ergänzung des Strategiekonzeptes 
um bereichsübergreifende Strategien sowie  die z ielgerichtete laufende 
Fortführung des Strategieprozesses. 

6.3 Laut Stellungnahme des Vorstandes seien bei Beginn des Strategieprozesses 1 987 der 
Arbeitsumfang für eine Gesamtstrategie und einzelne Geschäftsfeldstrategien nicht 
genau abschä'tzbar gewesen, so daß vorerst nur ein überschaubarer Umfang an ex­
ternen Beratungsleistungen geplant worden sei. 

7 Sei t  1 99 1  g liederte die Gesellschaft die Betreuung der Allgemeinen Luft­
fahrt und den Werftbetrieb, die Errichtung bzw Vermietung von Immo­
b i l ien auf dem Gelände des Flughafens sowie zuvor von den Behörden 
durchgeführte Sicherhei tsaufgaben in 1 00 % ige Tochtergesellschaften 
aus. Ferner beteiligte sie sich an weiteren Unternehmungen. Das Gesamt­
obligo bei den Tochtergesellschaften und Beteil igungen (Stammkapital, 
Gesel lschafterzuschüsse u nd -darlehen sowie  Genußkapita l )  betrug 
1 423 Mill  S ( 994), wovon fast 90 % auf die beiden Immobil ientöchter 
entfielen. 

8. 1 Ab dem Frühjahr 1 993 arbeitete ein Projekrream e ine Konzernstrategie 
aus . Diese wurde im November 1 994 vom Aufsichtsrat genehmigt. Sie 
enthält neben Leitsätzen und quantitativen Zielen Kriterien für die Ent­
scheidung über Betei l igungsmodelle. 

8.2 Der RH bemängelte, daß die Flughafen Wien AG bei der Gründung von 
Tochtergesel lschaften bzw beim E ingehen von Bete i l igungen auf ver­
schiedene Anlaßfälle reagiert, sich aber erst sehr spät der strategischen 
Ausrichtung ihrer Beteiligungspolit ik gewidmet hatte. Der RH empfahl ,  
die nunmehr vorliegenden strategischen Zielsetzungen stärker in  die ope­
rative Planung einfließen zu lassen. 

8.3 Laut Stellungnahme des Vorstandes hälte die Gründung der ersten 1 00 %igen 
Tochtergesellschaften den bereits bestehenden und in der Grundstrategie 1 987 ent­
haltenen Geschäftsbereichen gegolten. Die Festlegung einer Konzernstrategie sei erst 
spä'ter aufgrund der wachsenden Aktivitä'ten notwendig geworden. 

9. 1  Die Flughafen Wien AG verfügte über keine zentrale Betei l igungsverwal­
rung. Die strategische Ausrichrung lag bei der Organisationseinheit Stra­
tegie, Konzernwesen und Organisation, die dem Finanzressort untersrand. 

9.2 Der RH vermißte eine klare Festlegung des Betei l igungsmanagements. 
Die  Ausweitung des Antei lsbesi tzes macht nach Ansicht des RH die  
Schaffung einer zentralen Beteil igungsverwaltung, deren Unterstellung di­
rekt unter den Vorstand, die Festlegung von Zielen und Vorgaben für jede 
e inzelne Beteil igung und deren Überprüfu ng durch e in  Betei l igungs­
controll ing, erforderlich. 
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Beteiligungen 

Betei l igungen an 
den Immobilien­
tochtergesellschaften 

Betei l igung an der 
Corvin Hotel Airport 
Plaza Errichtungs­
und BetriebsgesmbH 

Flughafen Wien AG 

9. 3  Laut Stellungnahme des Vorstandes übe er die Konzernleitung aus. Die unter­
schiedlichen T iitigkeitsfelder im Rahmen des Konzernwesens habe er an verschiede­
ne Stellen bzw Personen delegiert. Für den derzeitigen Beteiligungsumfang sei diese 
Organisationsform ausreichend und personalsparend. 

1 O . L  Die  Immobi lienverwertungsgesmbH führte den Ankauf des Parkhauses 3 
von der Flughafen Wien AG und die Rückvermietung an diese, den An­
kauf und die Fertigstellung der Terminalerweiterungen und die Errich­
tung des Pier West durch. Die ImmobilienvermietungsgesmbH vermie­
tete nur ein von der Muttergesellschaft gekauftes und von ihr fertigge­
stelltes Objekt an Dritte und wurde 1 995 mit der Immobil ienverwertungs­
gesmbH fusioniert. 

Die praktische Durchführung der Ausgliederung erwies sich als äußerst 
kompliziert. Die Vertragsgestaltungen hinsichtlich Kauf, Miete, Fruchtge­
nuß usw und die Leistungsverrechnungen mit  der Muttergesellschaft wa­
ren sehr umfangreich. Die Erstellung eines Planungs- und Abrechnungs­
systems mit Hilfe externer Berater verlief schwierig und zeitaufwendig. Es 
war auf einer auf Zahlen der Buchhaltung basierenden Erfolgsrechnung auf 
Projektebene aufgebaut. Die für 1 994 geplante Erstel lung einer Kosten­
rechnung, vergleichbar mit dem System der Muttergesel l schaft , wurde 
verschoben .  Außerdem gab es weiterhin auch eine eigene Vermietungstä­
tigkeit der Flughafen Wien AG. 

10.2 Der RH bemängelte, daß in einem so komplexen Bereich der organisato­
rische Unterbau nicht konsequent und zügig in Angriff genommen, die 
Transparenz nicht h inreichend erfüllt  und die Zusammenführung aller 
Immobil ienaktivitäten nicht erreicht worden war. Wei ters fehlten man­
gels ei ner Kostenrechnung wesentl iche Steuerungsgrundlagen für den 
Immobilienbereich. 

10 .3  Laut Stellungnahme des Vorstandes sei mit der Erstellung einer Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie einer Bilanz der ImmobilienverwertungsgesmbH die Forde­
rung nach Transparenz erfüllt worden. Ab 1 996 bestünde für alle in der lmmobi­
lienverwertungsgesmbH zusammengeführten Gescha/tsbereiche eine Kostenrechnung 
nach dem System der Muttergesellschaft. 

L l . l  I m  Jahr 1 993 betei l igte sich die Flughafen Wien AG zum Nominalwert 
mit 3 3  % am Stammkapital von 1 Mil l  S der Corvin Hotel Airport Pla­
za Errichtungs- und BetriebsgesmbH (Corvin) und stellte ihr 1 00 Mil l  S 
Genußrechtskapital mit Gewinnante i l  und garantierter Mi ndestverzin­
sung zur  Verfügung. Die  Corvin  betrieb damals das Hotel Novotel auf 
dem F l ughafengelände und beabs icht igte ,  zusätz l i ch  e i n  H ote l  der 
Fünf-Sterne-Kategorie zu errichten. Sei  t 1 98 1  hatte sie bzw i hre Vor­
gängergesellschaft das Exklusivrecht auf Errichtung und Betrieb von Ho­
tels am Flughafen. 

Die mit  dieser Beteil igung beschäftigten Stellen der überprüften Unter­
nehmung nahmen jewei ls nur den sie betreffenden Tei laspekt wahr und 
beschäftigten sich nur wenig mit der Geschäftsführung der Corvin .  

1 1 1  
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Beteiligungen 

1 1 2  

1 1 .2 Der RH empfahl, die Gesamtverantwortung für die Beteiligung und die 
zur Verfügung gestellten Mittel in einer Stelle zusammenzufassen .  

1 2 . 1  Die Corvin erwarb das Novotel Ende 1 992.  Die Beteil igung sollte der Fi­
nanzierung des Erwerbes des Novotel sowie der Errichtung eines Hotels 
höherer Kategorie durch die Corvin dienen . 

Eine Beratungsunternehmung erstellte eine Studie über die Marktchan­
cen und die erwarteten Betriebsergebnisse des bestehenden Novotel sowie 
des neu zu errichtenden Hotels .  E ine Betrachtung der Rendi ten für das 
von der überprüften Unternehmung eingesetzte Kapital fand nicht statt .  
Sie konnte auch keine Unterlagen betreffend den Kaufvertrag ihres Part­
ners über das Novotel oder die Angemessenheit des Preises vorlegen . In  
einer bei der überprüften Unternehmung aufliegenden Projektdarstellung 
waren für den Kauf des bestehenden, neun Jahre alten und 1 83 Zimmer 
aufweisenden Vier-Sterne-Hotels Novotel 330 Mill S veranschlagt, wäh­
rend für den Neubau eines Fünf-Sterne-Hotels mit 1 50 Zimmern, Hal­
lenbad und Fitneßbereich 1 70 Mill S angesetzt worden waren. 

1 2 .2 Nach Auffassung des RH wäre eine eingehende Beschäftigung mit dem 
Kaufvertrag und eine Bewertung des zu erwerbenden Hotels angebracht 
gewesen .  

1 3 . 1  Die Flughafen Wien AG war zwar der weitaus größte Eigenkapitalgeber, 
auf grund der Beteiligung am Stammkapital von einem Drittel aber nur in 
diesem Umfang stimmberechtigt. Als Antei l  an einem möglichen Wert­
zuwachs standen ihr im Fal le einer Kündigung des Genußrechtes für die 
1 00 Mill S 20 % des fiktiven Liquidationserlöses der Corvin zu. 

1 3 .2 Nach Ansicht des RH war das Verhältnis von Ertragspotential und R isiko 
ungleich - zu Lasten der überprüften Unternehmung - verteilt .  

1 3.3  Laut Stellungnahme des Vorstandes stünden dem geringfügigen Ungleichgewicht 
zwischen Ertrag und Risiko zahlreiche Vorteile, insbesondere die Errichtung eines 
Fiin/-Sterne-Hotels, gegenüber. Dariiber hinaus halte die iiberpriifte Unterneh­
rmmg rechtliche Vorteile au/grund ihrer Eigenschaft als Grundstiickseigentiimer und 
Berechtigungsgeber /ür den Hotelbetrieb. 

1 4 . 1  Gemäß der Vorschau b i s  zum Jahr 2003  (Stand Jul i  1 994) können mit  
den  erwarteten Cash-flows der Corvin alle Zinsen und Ausschüttungen 
auf das Genußrecht abgedeckt werden . Der B i lanzverlust (d ie  akku­
mulierten handelsrechtlichen Verluste) wird 2003 immer noch 1 48 Mill  S 
betragen und das E igenkapital einschließlich des von der Flughafen Wien 
AG gegebenen Genußrechtskapitals übersteigen. Gestützt auf ein Gut­
achten ihres Wirtschaftsprüfers kam die überprüfte Unternehmung 1 995 
zu dem Schluß, daß das Genußrechtskapital in seiner Substanz nach der­
zeitigem Planungsstand nicht gefährdet wäre. 

1 4.2 Der RH empfahl, die Entwicklung der Corvin eingehend zu verfolgen so­
wie eine Strategie für den Fall des Verlustes des Eigenkapitals der Corvin 
vorzuberei ten . 
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Flughafen Wien AG 

Luftverkehrsbereich (Aviation) 

Verkehrsdaten­
entwicklung 

Tarifpol it ik 

Umsatz- und 
Kostenentwicklung 

1 5 . 1  Das Verkehrsaufkommen hat sich seit  1 98 3  mehr als verdoppelt .  Sei t  
1 989 lagen die jährl ichen Zuwachsraten bei den Bewegungen zwischen 
8 % und 1 7  % und beim Passagieraufkommen zwischen 5 % und 1 7  %;  
lediglich 1 99 1  gab es - bedingt durch die Kriegsereignisse am Persi­
schen Golf - eine Steigerung von nur 2 %. 

Diese Entwicklung übertraf die erwarteten jährlichen Steigerungen von 
7 bis 8 % .  

Das Passagieraufkommen je Bewegung sank jedoch seit 1 990 um 1 5  % .  
Der Anstieg der Bewegungen durch kleinere Flugzeuge verschlechterte 
die Tarifeinnahmenstruktur. Die Unternehmung nahm daher eine Anpas­
sung der Tarifordnung ab Anfang 1 994 vor. E in  weiterer Grund für die 
ungünstige Struktur lag beim niedrigen Anteil des Langstreckenaufkom­
mens, bezogen auf die Zielorte. 

1 5 .2 Der RH stellte fest, daß trotz entsprechender Bemühungen der Anteil des 
ertragre icheren Langstreckenaufkommens n icht wesentl ich gesteigert 
werden konnte. 

1 5 . 3  Laut Stellungnahme des Vorstandes sei wegen der starken Steigerungen der weiteren 
Markte der Anteil im wesentlichen gleichgeb/ieben, obwohl die absoluten Erhöhun­
gen iiberdurchschnittlich waren. 

16. 1 Die Tarifordnung sieht insbesondere vier Hauptarten (Lande-, Fluggast-, 
Vorfeldabfertigungs- und Verkehrsabfertigungstarif) vor und ist gemäß 
dem Luftfahrtgesetz durch das BMWVK (früher BMV) als Oberste Zivil­
luftfahrtbehörde zu genehmigen. 

16.2 Der RH stellte fest, daß das Tarifniveau am Flughafen Wien - zum Tei l  
auch leistungsbedingt - stets i m  Spitzenfeld der internationalen Flug­
häfen lag und mit verhältnismäßig hohen notwendigen Kosten begründet 
wurde .  Die s tark wachsende Nachfrage und die  fehlende Konkurrenz 
führten im überprüften Zeitraum zu keinem Druck auf das Tarifniveau. 

Der RH verwies auf die zunehmenden Liberalisierungstendenzen, die be­
sonders im Abfertigungsbereich einen Übergang zu mehr Wettbewerb er­
warten lassen,  und auf den verstärkten Kostendruck aus der schlechten 
Gewinnlage der Fluggesellschaften .  Der RH empfahl daher, Maßnahmen 
für einen Übergang von der geschützten Tarifpol it ik zu einer flexibleren 
und langfristig konkurrenzfähigen Preispolitik zu überlegen .  

1 7 . 1  Der Aviation-Bereich, dessen Umsatzvolumen durch die ständigen Zu­
wächse im Flugverkehr bzw durch Tariferhöhungen von 1 ,0 Mrd S ( 986) 
auf 2 , 3  Mrd S ( 994 ) s t ieg ,  war Hauptumsatzträger der F lughafen  
Wien AG ( 1 994: 69  % vom Gesamtumsatz). Vor allem der Abfertigungs­
bereich (Vorfeld- und besonders Verkehrstarif) wies jedoch verhälrnismä­
ßig niedrige Deckungsbeiträge auf. Da der Spielraum auf der Preisseite 
gering war, stellte die Kostenseite den wesentlichen Ansatzpunkt für die 
Beeinflussung der Ergebnisse dar. Ein Vergleich des Flughafens Wien mit 
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1 1 4  

24 europäischen und 1 2  australischen Flughäfen ergab, daß der Flugha­
fen Wien hohe operative Kosten je Verkehrseinheit (Passagiere und Fracht 
zusammengefaßt zu einer Einheit) aufwies. 

1 7 .2 Der RH empfahl,  im Hi nblick auf den zu erwartenden Wettbewerb bei 
der Abfertigung eine Verbesserung im Kostenbereich ( insbesondere bei 
den Personalkosten) vorzunehmen. 

Allgemeine Luftfahrt (General Aviation) 

Allgemeines 

Vienna Aircraft 
Service GesmbH 

1 8  Privatflüge und  d ie  gewerblich betriebene Bedarfsluftfahrt wurden im 
Bereich der Allgemeinen Luftfahrt (General Aviation) abgewickelt .  Das 
Leistungsangebot des Flughafens umfaßte die Abfertigung von Passagier­
und Kurierflügen in einem eigenen Abfertigungsgebäude ("General Avia­
tion Center") bzw auf eigenen Abstellflächen, Werftleistungen, Vermie­
tung von Hangars sowie die Treibstoffversorgung. 

Sowohl der gesamte Werftbetrieb - seit 1 99 1  als Tochtergesellschaft aus­
gegliedert - als auch der Flugplatzbetrieb in Bad Vöslau ergaben stets 
negative Deckungsbeiträge, lediglich die Hangarierung wies Überschüsse 
auf. E ine betriebswi rtschaftl iche Ermittlung des E rgebnisbeitrages der 
Allgemeinen Luftfahrt lag nicht vor. 

19 . 1 Mit 1 .  Jänner 1 99 1  nahm die Vienna Aircraft Service GesmbH den Be­
trieb auf. Ihre E igenständigkeit war durch die Verflechtung mit  der Mut­
tergesellschaft, die sich grundsätzliche Entscheidungen bezüglich der All­
gemeinen Luftfahrt vorbehalten mußte, eingeschränkt. Die Vienna Air­
craft Service GesmbH erzielte bis 1 992 geringfügige Überschüsse. Durch 
Forderungsausfälle (Insolvenz eines Hauptkunden) und durch Auftrags­
rückgänge kam es 1 993 und 1 994 zu Verlusten. 

19.2 Der RH stellte fest ,  daß zwar für die Vienna Aircraft Service GesmbH 
Zielsetzungen festgelegt worden waren, jedoch kein  schriftliches Gesamt­
konzept für die Allgemeine Luftfahrt bestand. Er kritisierte, daß eine de­
tai l l ierte Analyse der Ergebnisse der Vienna Ai rcraft Service GesmbH 
nicht möglich war, da die bereits 1 99 1  in Auftrag gegebene Kostenrech­
nung noch n icht fertiggestellt war und auch kein aussagefähiges Berichts­
wesen vorlag. 

19.3 Lattt Stellungnahme des Vorstandes seien die Probleme mit der Kostenrechnung und 
dem Berichtswesen mit ein Grttnd für die Ablb'se des Gescha/tsführers zum 
3 1 . Marz 1 995 gewesen. 

20. 1 Laut einem externen Gutachten war das Ergebnis der Vienna Aircraft Ser­
v ice  Ges mbH nach wie  vor wesent l i ch  durch d ie  beiden Werften i n  
Schwechat und Bad Vöslau infolge niedriger Auslastung und hoher Perso­
nalkosten belastet. Die Ergebnisse der Vienna Aircraft Service GesmbH 
l ießen auch keine Aussagen für den Gesamtbereich Allgemeine Luftfahrt 
zu,  da die Kosten- und Leistungsabgrenzungen zwischen Mutter- und 
Tochtergesellschaft jährl ich angepaßt wurden und kein zusammengefaß­
tes Ergebnis für den Betrieb des Flugplatzes Bad Vöslau vorlag . 
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Flughafen Wien AG 

20.2 Der RH stellte kritisch fest, daß somit das Ziel, den Werftbereich verlust­
frei zu führen, nicht erreicht worden war. Der RH legte der überprüften 
Gesellschaft nahe, für die Allgemeine Luftfahrt aussagefähige Gesamter­
gebnisse zu ermitteln .  

20.3 Laut Stellungnahme des Vorstandes sei aufgrund der Verluste der Werftbetrieb in 
Bad Vöslau mittlerweile geschlossen worden. Für die Werft Schwechat werde an Uf­
sungsmifglichkeiten gearbeitet. 

Non-Aviation-Bereich 

Allgemeines 

Vergaben im 
Einkaufs- und 
Gaststättenbereich 

Investitionen 

Allgemeines 

I nvesti tionsvol urnen 

2 1  D i e  Non-Aviat ion-E rlöse erhöhten s i ch  von 684 M d l  S ( 99 1 )  auf 
1 024 Mil l  S ( 994). Die Unternehmungsplanung sieht von 1 995  bis 
1 999 ein Wachstum von 43 % vor. 

22 . 1  Ein Konzept aus 1 99 1  enthielt neben E mpfehlungen zur Gestaltung und 
zum Warenangebot auch den Vorschlag, die Lokale über Ausschreibun­
gen zu vergeben. Die Flughafen Wien AG führte jedoch keine Ausschrei­
bung durch, sondern sprach aufgrund eines festgelegten Branchenmixes 
potentielle Interessenten an. Die Auswahlkriterien, die Evaluierung der 
Bewerbungen sowie die Gründe für d ie Dominanz eines Mieters mit Ge­
schäften unterschiedl icher B ranchen waren aus den U nterlagen nicht 
nachvollziehbar. 

22.2 Der RH beanstandete die mangelnde Transparenz der Vergaben und emp­
fahl ,  künftig nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen . 

22.3 Der Vorstand wandte ein, daß neben bestehenden Verträgen der Schwerpunkt auf 
österreich ische Produkte und internationale Markenprodukte gelegt worden sei. Es 
seien daher gezielte Einladungen an potentielle Betreiber ausgesprochen und nach 
den im Konzept vorgeschlagenen Kriterien entschieden worden. 

23 Der R H  hat am Beispiel e in iger I nvestitionen die I nvesti t ionsplanung, 
-durchführung und -abrechnung überprüft .  Nicht einbezogen wurde der 
Pier West, der zur Zeit  der örtlichen Überprüfung erst im Bau war. 

24 Die Investitionen der Flughafen Wien AG einschließlich jener, d ie sie ab 
1 99 1  über Toch tergese l l schaften  durchfü h rte ,  s t iegen vorerst von 
4 3 6  Mi l l  S ( 1 986) auf 1 342 Mi l l  S ( 992)  und g ingen auf 846 Mi l l  S 
( 1 994) zurück. Vom gesamten I nvestitionsvolumen von 7 ,2 Mrd S ( 1 986 
bis 1 994) entfielen 1 ,4 Mrd S auf Tochtergesellschaften. 

1 1 5 
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1 1 6  

Investitionen 

Masterplan­
entwicklung 

Investi tionsausschuß 

Baufachbeirat 

Wi rtschaftlichkeits­
prüfungen 

Genehmigung 

25 . 1  Flughäfen werden im Rahmen eines Masterplanes ausgebaut, der die Aus­
baupläne nach Verkehrsaufkommen enthält. Dementsprechend sollte der 
Masterplanausschuß die Leitlinien für die Ausbauplanung des Flughafens 
aus bautechnischer Sicht nach dem strategischen Unternehmungskonzept 
erarbei ten. Der Masterplan 1 98 1  bis 2000 wurde letztmalig 1 986 ange­
paßt. 1 99 1  erfolgte eine Überarbeitung mit  einem Zielhorizont bis 20 1 0 ,  
welche zur Zeit  der örtlichen Überprüfung jedoch nur als interne Arbeits­
unterlage vorlag. 

25.2 Der RH stel lte fest, daß der Anpassung des Masterplanes an den Ausbau­
zustand mehr Aufmerksamkeit hätte zugewendet werden sollen, so daß 
eine bessere Nutzung des Planes als Ausbaugrundlage möglich gewesen 
wäre. 

26. 1 Dem Invest i t ionsausschuß oblag die Koordination und Entscheidungs­
vorbereitung der Investirionsplanung aus wirtschaftlicher Sicht. 

26.2 Der RH empfahl, hinsichtlich der Tei lnehmeranzahl und der personellen 
Abstimmung mit  dem Masterplanausschuß Überlegungen anzustellen 
und die Aufgaben des Investitionsausschusses schriftlich festzulegen. 

27. 1 Zusätzl ich zum Investitions- und Masterplanausschuß setzte der Vorstand 
einen Baufachbeirat ein, dem auch externe Berater angehörten und der ihn 
in Fragen der Neu-, Zu- und Umbauren sowie der notwendigen Bauer­
haltungen beraten sowie die Verbindung zum Aufsichtsrat bilden sollte. 

27.2 Der RH empfahl, die Einrichtung des Baufachbeirates zu überdenken, da 
er einerseits gtundlegende Diskussionen zu den Prämissen der vorgeleg­
ten Projekte vermißte und andererseits allfällige Detailvorschläge zumeisr 
nur sehr unbestimmt zur weiteren Überlegung in das Projekt übernom­
men wurden. 

28. 1 Für die großen I nvestit ionsprojekte des Flughafens hat die überprüfte Un­
ternehmung ein externes Controlling durch ein Zivi l ingenieurbüro einge­
richtet. 

28.2 Der RH vermerkte, daß diese Maßnahme erst sehr spät gesetzt worden 
war. 

28.3 Laut Stellungnahme des Vorstandes werde seit Dezember 1 993 für alle Großpro­
jekte eine neue Projektorganisation angewendet. 

29. 1 Ein I nvestitionsantrag wird mit  der Wirtschaftlichkeitsprüfung dem In­
vestitionsausschuß zur  e inst immigen Entscheidung und bei Befürwor­
tung dem Vorstand vorgelegt. Nach dessen Bestätigung wird das Projekt 
in den Wirtschaftsplan aufgenommen und dem Aufsichtsrat zur Geneh­
migung vorgelegt .  
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Investitionen 

Kontrolle durch den 
Aufsichtsrat 

I nvestitions­
verfolgung 

Flughafen Wien AG 

Mit der Genehmigung durch den Aufsichtsrat erfolgt die Freigabe der In­
vestition. Allerdings erh ielt der Aufsichtsrat keine Information über De­
tailkostenschätzungen und über das Ergebnis der Ausschreibungen. 

29.2 Nach Ansicht des RH war der Aufsichtsrat dadurch in seiner Kontrol l­
mögl ichkeit eingeschränkt. 

Um eine genaue Kontrolle der Investitionsvorhaben zu ermögl ichen , emp­
fahl der RH ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren, in dem der Ma­
sterplan mit Ausbauetappen nach Verkehrsaufkommen dem Aufsichtsrat 
zur Genehmigung vorgelegt und der Aufsichtsrat über das Ergebnis der 
Ausschreibungen mit e iner Begründung eventueller Abweichungen ge­
genüber den Kostenschätzungen bei einzelnen Hauptgewerken informiert 
werden sollte. 

29.3 La"t Stellungnahme des Vorstandes sei die Information des Aufsichtsrates sat­
zungs- find gesetzeskonform erfolgt und alle Investitionsprojekte sowie deren Kosten 
vom All/sichtsrat genehmigt worden. Weiters habe der Aufsichtsrat im Febrtt­
ar 1 995 iiber Antrag des Vorstandes im Sinne der Empfehlung des RH für alle In­
vestitionen mit einer Projektmlllllle von über 50 Mill S das zweistu/ige Genehmi­
gungsverfahren eingeführt. 

30. 1 Veränderungen der Schätzkosten der laufenden Bauvorhaben wurden dem 
Aufsichtsrat mitgeteilt und von diesem jeweils genehmigt. In der Folge 
wurde als Vergleich zum Ist-Wert stets der laufend angepaßte und ge­
nehmigte Soll-Wert angegeben, was den direkten Vergleich mit der ur­
sprüngl ichen Kostenannahme erschwerte. So wurden zB für den Ausbau 
des  F l ug h o fes  i m  Früh j a h r  1 990 1 4 4 6  M i l l  S ,  i m  Herbs t  1 99 1  
1 592 Mill  S und im Herbst 1 992 1 7 5 0  Mill S genehmigt. Die endgül­
tige Invest it ionssumme lag laut Auskunft der Unternehmung vom Sep­
tember 1 996 bei 1 727 Mil l  S. 

30.2 Der RH wies darauf hin,  daß nur an hand des wechselseitigen Vergleiches 
der Daten aus Grobschätzungen,  Schätzungen , Ausschreibungsergebnis 
und Abrechnung die Güte der Planung und die Exaktheit  der Bauab­
wicklung beurtei lt  werden können. 

3 1 . 1  Bei vielen Projekten wurde eine systematische I nvest i t ionsverfolgung 
nicht erstellt .  Wenngleich die genehmigten Kosten je Projekt insgesamt 
kaum überschri tten wurden,  bestanden in nerhalb der Gewerkehaupt­
gruppen erhebliche Über- und Unterschrei tungen. 

In den Aufträgen an die für die Kostenverfolgung komplexer Großprojek­
te bestellten Zivilingenieurbüros fehlte außer der genauen Festlegung der 
zu erbringenden Kontrolltätigkeit auch die Verpflichtung zur ErStellung 
ei ner aussagekräftigen Baudokumentation . 

3 1 .2 Der RH beanstandete die mangelhafte Baudokumentation und Kosten­
verfolgung und wies darauf hin,  daß dadurch Unregelmäßigkeiten in den 
Abrechnungen nicht auszuschließen sind. 

1 1 7  
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1 1 8  

Investitionen 

Entwurfsplanung 

Ausführungs­
überwachung 

3 1 .3 Laut Stellungnahme des Vorstandes werde seit 1 990 ein zahienmaßiger SoU­
Ist-Vergleich durchgeführt. Seit 1 993 waren entsprechende Darstellungen erarbei­
tet worden. Die Werkvertrage zur Beauftragung der Ziviltechniker seien Stan­
dardvertrage, die sich an den jeweiligen Gebührenordnungen orientieren und vom 
Baufachbeirat geprüft und dem Vorstand zur Anwendung empfohlen worden 
wä"ren. Seit 1 993 würden die Werkvertrage den jeweiligen Aufgaben individuell 
angepaßt. 

32. 1 Vielfach war die Planung trotz ausreichender Vorlaufzei t  zu Beginn des 
Ausschrei bungsverfahrens noch nicht abgeschlossen, so daß die ausge­
schriebenen Massen meist n icht den später zur Ausführung gelangten 
Massen entsprachen. 

32.2 Der RH empfahl die Festlegung fester Planungstermine mit e inem Re­
daktionsschluß vor Beginn der Ausschreibung. 

32.3 Laut Stellungnahme des Vorstandes seien in einigen Fallen bewußt Plammgsun­
scharfen in Kauf genommen worden, um die Baupreissituationen zu nutzen und die 
prognostizierte starkere Verkehrsentwicklung zu berücksichtigen. 

33. 1 Bei einigen Bauvorhaben wurde der Planer auch mit der Bauaufsicht be­
traut. 

33.2 Der RH empfahl ,  diese Leistungen getrennt zu vergeben ,  und regte an, 
die eigenen Fachleute in  die örtliche Bauaufsicht einzubinden. 

33 .3 Der Vorstand sagte dies zu. 

Projektdurchführung 34. 1  E ine Ausschreibung der Zivi l ingenieurarbeiten bzw ein Wechsel der ein-

Projektänderungen 

gesetzten Zivi l ingenieure erfolgte bei den Großprojekren unter Hinweis 
auf die gegebene Erfahrung und die E inheitl ichkeit der Gestaltung nicht. 

34.2 Der RH vermeinte, daß im Hinblick auf die erhebl ichen Aufwendungen 
für die Planung und Abwicklung der E inzelvorhaben mehrere Büros zur 
Angebotslegung eingeladen werden soll ten. 

35 . 1 Die Vorstellungen über die Größenord nungen der e i nzelnen Projekte 
st immten m i t  den tatsächl ich zur Ausführung bzw zur Genehm igung 
vorgelegten Projektsummen nicht überein.  

War die erste Annahme über d ie  Hal lenerweiterung nach Süden noch 
343 Mil l  S (September 1 988), wies die weitere Planung 5 3 5  Mill S (Fe­
bruar 1 989) aus. Der Aufsichtsrat genehmigte im Zuge des Wirtschafts­
planes im Februar 1 990 die beantragte Investitionssumme von 649 Mill  S 
und i m  Wirtschaftsplan 1 99 1  bereits 7 0 1  Mil l  S. I m  September 1 992 
bewil l igte er eine wei tere Aufstockung auf 7 5 6  Mil l  S .  Laut Auskunft 
der Unternehmung vom September 1 996 betrug die Abrechnungssumme 
7 5 7  Mill S. 
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Investitionen 

Angebotsprüfung 

Vergabe- und 
Abrechnungspreise 

Flughafen Wien AG 

35 .2  Nach Ansicht des R H  hat die Flughafen Wien AG zur Zeit  der Investi­
t ionsentschlüsse 1 988 den Umfang der gewünschten Erweiterung nicht 
hinreichend geklärt. Dies führte nicht nur in  der Planungsphase, sondern 
auch während des Baues zu Änderungen sowohl des Bauumfanges als 
auch der Bauausstattung . 

35 .3  Laut Stellungnahme des Vorstandes waren au/grund zusdtzlichen externen Bedar­
fes Erweiterungen er/orderlich gewesen. 

36. 1 E ine vertiefte A ngebotsprüfung wurde nicht regelmäßig durchgeführt .  
Da sich die Flughafen Wien AG keine Detailkalkulationsunterlagen vor­
legen ließ, verzichtete sie sowohl auf die Analyse von Angeboten als auch 
auf die Mögl ichkeit, bei Massenüberschreirungen gezielt auf Neukalkula­
tionen zu drängen. 

36.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß im H inblick auf Massenunsicherhei ten 
den kalkulierten E inheitspreisen erhöhtes Augenmerk hätte zugewendet 
werden sollen. 

36.3 Laut Stellungnahme des Vorstandes sei die vertiefte Angebotsprü/ung ab 1 993 ver­
pflichtend. 

37. 1 Bei E inzelgewerken schienen erhebl iche Differenzen zwischen der Aus­
schreibung bzw den Vergabepreisen und der Abrechnung auf. Über- und 
teilweise auch Unterschreitungen wiesen darauf hin, daß die Bauarbeiten 
ohne ausreichende Planungen und Massenermi ttlungen begonnen worden 
waren . 

37.2 Dementsprechend konnten die Ausschreibu ngen nach Ansicht des R H  
kaum zu einer Bestpreisfindung führen. 

Nach Ansicht des RH sollten in einem Leisrungsverzeichnis alle notwen­
digen Leistungen erfaßt und ausgeschrieben werden, wobei die m itausge­
schriebenen Regieleisrungen nur zur Abdeckung unvorhergesehener Ar­
beiten herangezogen werden sollten. Regieleistungen stellen außerdem 
aufgrund der nötigen Kontrolle und Abrechnung e inen erhebl ichen 
Mehraufwand für die kontrollierende Stelle dar und erbringen nur in  den 
seltensten Fällen eine den Leistungsposit ionen vergleichbare Arbeitslei­
stung. 

37.3 Laut Stellungnahme des Vorstandes sei die Bestpreis/indung zum Zeitpunkt der 
Ausschreibungen nur mit dem damals vorhandenen Wissensstand möglich gewesen. 
Die Au/rechterhaltung des Passagier flusses und die jeweilige phasenweise Übersied­
lung der Geschajtsbereiche haften die Steigerungen der Regieleistungen nach sich ge­
zogen. 

1 1 9  
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1 20 

Personal 

Entlohnungsniveau 

Zusätzl iche 
Leistungen 

Vorstands­
angelegen he i ten 

Schluß­
bemerkungen 

38. 1 Ei nerseits zeigte d ie  Entwicklu ng der Personalkennzahlen eine für die 
Flughafen Wien AG vortei lhafte Entwicklung, andererseits befand sich 
die Entlohnung, insbesondere im Angestell tenbereich, auf einem über­
durchschnittlich hohen Niveau, was für die E rtragskraft der Gesellschaft 
eine Belastung darstellte. 

Die Entlohnungsstruktur war durch kollektivvertragl iche jährl iche Vor­
rückungen geprägt, wodurch das Entlohnungsniveau unabhängig von den 
jährlichen Bezugserhöhungen rasch anstieg. 

Die Flughafen Wien AG war sich der Problematik dieses Schemas bewußt 
und bemühte sich bereits sei t 1 98 1  mi t  Erfolg, die automatischen Vor­
rückungen zu begrenzen. Auch gelang es i n  den letzten Jahren, die au­
ßerordentlichen Vorrückungen deutlich zu verringern. 

38.2 Der RH stellte fest, daß die Unternehmung zielführende Maßnahmen ge­
setzt hat, ihre Bemühungen aber fortsetzen muß. 

39. l Die Flughafen Wien AG gewährte ihren Dienstnehmern aufgrund der 
bis 1 986 abgeschlossenen Vereinbarungen zahlreiche über das kollektiv­
vertragl iche Maß h inausgehende Vergünstigungen,  welche Kosten von 
3 1  Mi ll S ( 1 993) verursachten .  

39.2 Der RH erachtete die von der Betriebsleistung unabhängige Belastung 
der Unternehmung als zu hoch . 

39.3 Laut Stellungnahme deJ VorstandeJ habe er bereitJ einzelne Maßnahmen geJetzt. 

40. l  Die 1 992 abgeschlossenen Verträge sahen vor, daß die beiden Vorstands­
mitglieder im Falle einer Abberufung bzw Nichtwiederbestellung, ausge­
nommen bei Verfehlungen und groben Pflichtverletzungen, bis zum Be­
ginn der ihnen zustehenden Pensionszahlungen ( im Jahr 2000) zwölfmal 
jährlich mit der Hälfte der zustehenden Vorstandsbezüge als Konsulenten 
weiterzubeschäftigen sind. 

40.2 Nach Auffassung des RH war dadurch der Handlungsspielraum des Auf­
sichtsrates, Veränderungen im Vorstand vorzunehmen, eingeschränkt. 

4 l  Abschließend empfahl der RH 

( l )  die Fertigstellung e ines umfassenden Strategiekonzeptes mit 
bereichsübergreifenden Strategien; 

(2) die strategischen Zielsetzungen für die Beteiligungen stärker in 
die operative Planung einfließen zu lassen und eine direkt dem Vor­
stand unterstellte zentrale Beteiligungsverwaltung einzurichten; 
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Schluß bemerkungen 

Flughafen Wien AG 

(3)  sich weiterhin um die Einschränkung der Kostendynamik zu be­
mühen, besonderes Augenmerk auf Kosteneinsparungspotentiale, 
insbesondere auch im Abfertigungsbereich, zu richten und das Ko­
stenmanagement verstärkt auszubauen; 

(4) Maßnahmen zum Übergang von einer geschützten Tarifpolitik 
zu einer flexibleren, konkurrenzfähigen Preispolitik zu setzen; 

(5 )  für die Allgemeine Luftfahrt aussagefähige Gesamtergebnisse zu 
ermitteln; 

(6) der Anpassung des Masterplanes an den Ausbauzustand und in 
weiterer Folge der Berücksichtigung von sich ändernden Rahmen­
bedingungen mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden; 

(7) die Planung, Abwicklung und Kontrolle der Bauvorhaben wir­
kungsvoller zu gestalten. 

1 2 1 
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Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG 

Die strategische Ausrichtung der Austrian Airlines war wesentlich 
von den Deregulierungsbestrebungen im europäischen Luftverkehr 
geprägt. Verschärfte Wettbewerbsbedingungen durch vorhandene 
Überkapazitäten führten zu sinkenden Flugpreisen und verstärk­
ten Konzentrationstendenzen. 

Im Unternehmungsleitbild wurden die Beibehaltung der Selbstän­
digkeit durch gezieltes Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sowie 
das Eingehen von Partnerschaften und Beteiligungen festgeschrie­
ben. In der Kooperationsstrategie wurde die Teilnahme an einem 
globalen Verkehrsnetz als selbständiger Partner angestrebt. 

Die Ausgangslage für die Unternehmung als kleine Fluggesellschaft 
mit geringem Marktanteil und hohen Kosten war vor dem Einsetzen 
der Liberalisierung eher ungünstig. Die Positionierung gegenüber 
den anderen Marktteilnehmern konnte trotz durchgeführter Ko­
stensenkungsmaßnahmen nicht wesentlich verbessert werden. Der 
zunehmende Druck durch den Wettbewerb erfordert nach Ansicht 
des RH verstärkt eine konkurrenzfähigere Kostenstruktur und die 
Einbindung in strategische Allianzen. 

Der Langstreckenbetrieb wurde 1 989 zur Erschließung neuer Märk­
te aufgenommen. Der Einstieg war nach Ansicht des RH mit einer 
wenig konkurrenzfähigen Kostenstruktur erfolgt, wodurch die Ein­
stiegsverluste erhöht wurden. Erst 1 99 5  erzielte der Langstrecken­
verkehr einen positiven Gesamtdeckungsbeitrag. 

Der Mittelstreckenverkehr war bis zur Aufnahme des Langstrek­
kenverkehrs im Jahr 1 989 der Unternehmungsschwerpunkt von 
Austrian Airlines. Durch die Liberalisierung in der EU und durch 
vorhandene Überkapazitäten sind die Erträge in Westeuropa stark 
unter Druck geraten. Den Aufschwung des ertragreichen Flugver­
kehrs nach Osteuropa, wo die Unternehmung traditionell gut ver­
ankert war, konnte sie nutzen. 

Bereits 1985  war die Gründu ng einer Tochtergesellschaft für den 
Regionalverkehr erfolgt. Nach verschiedenen ergebnislosen Koope­
rationsversuchen beteiligte sich Austrian Airlines 1 994 an Tyrolean 
Airways, ging mit dieser eine enge Kooperation ein und liquidierte 
die eigene Regionalflug-Tochtergesellschaft. 

Bei der Entlohnung und den Pensionen begannen aufwandsmin­
dernde Neuregelungen zu greifen,  eine E inigung über e ine Pen­
sionskassenregelung für das fliegende Personal, welche die hohen 
Pensionsverpflichtungen senken sollte, stand bis August 1 996 aber 
noch aus. Insbesondere die Piloten waren sehr gut abgesichert. Die 
deutliche Steigerung der Flugleistung in den letzten Jahren ließ 
aber auch auf hohe Motivation schließen. 

1 23 
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1 24 

Flugstunden ( in 
Blockstunden)* 

Passagiere 

Umsatzerlöse 

Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit 

Jahresgewinn/-verlust 

Beschäftigte 

Zusammenfassend erachtete der RH Austrian Airlines als eine in 
den letzten Jahren gut geführte Unternehmung, die stark bemüht 
ist, ihre Strukturen nach den sich rasch ändernden Bedingungen 
des Flugmarktes auszurichten. 

1 990 1 99 1  1 992 1 993 1994** 1 995 

Anzahl 

83 1 22 86 604 1 04 5 1 8  1 08 245 97 942 1 03 807 

2 760 264 2 652 902 3 07 1 6 1 7  3 093 637 3 029 66 1 3 27 1  1 1 3 

in Mill S 

8 6 1 8,6 9 396,0 10 507,5 1 0 344,0 10 1 92,2 1 0 828,0 

+ 102 , 1  -1 56,9 -437 , 1  -728,5 -202,3 + 5 5 , 1  

+ 59,8 -177 ,7 -437 , 1  -736,7 -202,3 + 5 5 , 1  

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

4 098 4 206 4 524 4 386 4 0 1 0  3 930 

* Zeit zwischen Abdocken vor dem Starr bis zum Andocken nach der Landung 

** Umstrukturierung (Ausgliederung) im Regionalverkehr ab 1 .  Juni 1994. Einschließlich des ausgegliedeten Regional-
verkehrs hätten die Blockstunden 107 000 und die Anzahl der Passagiere 3,2 Mill betragen. 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Unternehmungs­
gegenstand 

Eigentums­
verhältnisse 

Der RH hat von Oktober 1 995 bis Jänner 1 996 die Gebarung der Austri­
an Airl ines Österreichische Luftverkehrs AG (Austrian Airl ines), Wien, 
von 1 990 bis  1 994 überprüft. Die Stellungnahme der Unternehmung 
langte im Juni 1 996 im RH ein. 

Die Schwerpunkte der Gebaru ngsüberprüfung waren die Unterneh­
mungspolit ik und das Personalwesen. 

2 Gegenstand der Unternehmung ist insbesondere der Luftverkehrsbetrieb 
aller Art, der Betrieb des Reisebürogewerbes sowie die Ausübung j egl i­
cher mit der Luftfahrt zusammenhängenden Tätigkeit ,  wobei die Unter­
nehmung berechtigt ist ,  sich an anderen Unternehmungen des I n- und 
Auslandes zu betei l igen. 

3 Sei t  der Kapitalerhähung 1 990 betrug das Grundkapital 2 ,6 Mrd S. Auf 
den Bund entfielen 5 1 ,9 % der Anteile, auf die Swissair 10 % und auf die 
All Nippon Airways 9 %. Die restlichen Anteile waren in  Streubesi tz .  
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Austrian Airlines 

Strategische Unternehmungsplanung 

U n ternehm ungs­
leitbild 

Verbesserung der 
Wettbewerbs­
fäh igkeit 

4. 1 D i e  rec h t l i chen Rahmenbedi ngungen der E U  sehen se i t 1 988 e i n e  
schrittweise Liberalisierung des Flugverkehrs vor. Da abzusehen war, daß 
d iese Regelungen auch für Österreich Geltung erlangen würden, formu­
l ierte die Austrian Airl ines im Herbst 1 990 ihr Unternehmungsleitbi ld 
neu. 

Darin sieht sich die Unternehmung grundsätzl ich als die führende Luft­
fahrtunternehmung Österreichs, die unter Ausnützung der geographi ­
schen Lage Wiens ihre "Drehscheibenfunktion" konsequent ausbaut sowie 
eine anerkannte Posi tion im Weltluftverkehr anstrebt und ihre Selbstän­
digkeit bewahren will .  Den Kernbereich bildete dabei der Mittelstrecken­
verkehr von und nach Wien mit dem Langstreckenverkehr und dem Trans­
ferverkehr über den Flughafen Wien .  Die Unternehmung sah sich als 
Spezialist für den Verkehr von Westeuropa nach Osteuropa und in den Na­
hen Osten. 

4.2 Der RH anerkannte die Bemühungen der Austrian Airlines, sich den ge­
änderten Bedingungen anzupassen. Jedoch werden noch große Anstren­
gungen erforderlich sein ,  bei sich weiter verschlechternden Rahmenbedin­
gungen (wie zunehmender Verdrängungswettbewerb, weiter s inkende 
Flugpreise und europaweit vorhandene Überkapazitäten) eine selbständige 
Marktstellung nachhaltig zu festigen. 

5 . 1  Unternehmungsinterne Analysen zeigten bereits 1 989 eine Verschlech­
terung der Wirtschaftl ichkei t ,  i nsbesondere aufgrund der dynamischen 
Entwicklung der Personalkosten. 

Die E inheitskosten (Kosten je angebotenem Tonnenkilometer) der Au­
strian Air l ines lagen 1 990 um 45 % über dem Durchschnitt der in der 
Association of European Airl ines zusammengefaßten europäischen Luft­
verkehrsgesellschaften. 

Trotz e ingeleiteter Projekte zur Ergebnisverbesserung hat sich die Stel­
lung der überprüften Unternehmung gegenüber den Gesellschaften der 
Assoc iat ion of European Air l ines wei ter verschlechtert, weil diese i hre 
Einheitskosten im Durchschnitt stärker senken konnten. 

E ine deutl ichere Absenkung der E inheitskosten ist bei Ausrrian Airl ines 
erst ab 1 995 gelungen. Dem hohen Kostenniveau der überprüften Unter­
nehmung stand jedoch eine vergleichsweise gute Positionierung i n  höher­
preisigen Segmenten gegenüber, wodurch e in  Tei l  des Kostennachtei les 
ausgeglichen werden konnte. 

5.2 Nach Ansicht des RH werden sich die Wettbewerbsbedi ngungen durch 
freien Marktzutritt ,  Niederlassungsfreiheit und B i l l igfluggesellschaften 
sowie durch osteuropäische Gesellschaften weiter verschärfen. 

E r  empfahl daher der Austrian Air l ines eine noch stärkere strukturelle 
Anpassung. 

1 25 
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1 26 

Strategische 

Unternehmungsplanung 

Kooperations­
strategien 

6 Bereits sei t 1 970 kooperierte Austrian Airl ines mit  Swissair in vielen Be­
reichen. Diese intensive Partnerschaft war daher auch ein best immendes 
Element in allen bisherigen Kooperationsmodellen, zumal eine Trennung 
von Swissair mitt lerweile mi t  erhebl ichen organisatorischen und finan­
ziellen Nachteilen verbunden wäre. 

7 I n  den letzten Jahren haben die  Bemühungen um Kooperationen von 
Flugl inien unter dem wachsenden Konkurrenzdruck an Intensität zuge­
nommen. 

Die Auswirkungen des seit 1 978 andauernden Deregulierungsprozesses 
in den USA haben nämlich gezeigt , daß dort nur wenige gtoße Gesell­
schaften überleben konnten und eine größere Anzahl vom Markt ver­
schwand oder von anderen übernommen wurde . Der Konkurrenzdruck 
führte weiters zu einer erheblichen Senkung des Kostenniveaus, das bei 
amerikanischen Gesel lschaften gegenüber europäischen um 30 % bis 
40 % niedriger war. 

Unter diesen Perspektiven strebten die meisten europäischen Gesellschaf­
ten Partnerschaften und Zusammenschlüsse an, um im künftig erwarteten 
Umfeld bestehen zu können. 

8 Ende 1 992 wurde die U nternehmung von Swissair, KLM-Royal Durch 
Airlines und Scandinavian Airl ines System eingeladen, an einem Zusam­
menarbeitsprojekt (Projekt Alcazar) mitzuwirken, das nicht nur eine ope­
rative Zusammenarbeit ,  sondern letztlich auch eine Kapitalverflechrung 
vorsah . Im Herbst 1 993 wurden die Gespräche über das Projekt Alcazar 
wegen der unterschiedlichen Interessenlagen der betei ligten Gesellschaf­
ten beendet. 

9 Die 1 994 neu erstellte Kooperationsstrategie der Austrian Air l ines sah 
die Absicherung des erweiterten Heimatmarktes durch eine Zusammen­
arbeit mit  Tyrolean Airways, den Ausbau der Kooperation mi t  Swissai r 
und die Verdichtung des Kooperationsnetzes mit bestehenden und neuen 
Partnern vor. Angestrebt wurde die Tei lnahme als eigenständiger Partner 
an einem globalen Verkehrsnetz. 

Auf dieser Grundlage hat die Austrian Airlines strategisch und auch wirt­
schaftlich zweckmäßige Partnerschaften mit europäischen und internatio­
nalen Fluglinien abgeschlossen, die von Sitzplatzkontingenten auf einzel­
nen Strecken bis zu echten Kooperationen reichten .  Im Zuge des i m  
1 .  Halbjahr 1 996 erfolgten eutopaweiten E inbruchs im Flugverkehr be­
gann auch die Zusammenarbeit mit  der Lufthansa/Lauda-Gruppe. 

ID. l Wei tere Strategieschwerpunkte waren die Stärkung der eigenen Position 
am europäischen Luftverkehrsmarkt sowie die Erhöhung der Attraktivität 
als Kooperationspartner durch die Verbesserung der Ertrags- und Ko­
stenstruktur. 
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Austrian Airllnes 

Strategische 

Unternehmungsplanung 

U nternehm ungs­
entwicklung 

Langstrecke 

Aufnahme des 
Langstreckenverkehrs 

Technische und 
wirtschaftliche 
Voraussetzungen 

1 0.2 In einem deregulierten Markt s ind nach Ansicht des RH die Kooperati­
onspolitik bzw die Auswahl der Kooperationsparrner die entscheidenden 
Weichenstellungen für das langfristige Überleben als selbständige Unter­
nehmung. Für eine - im internationalen Vergleich - kleine Fluggesell­
schaft ist die Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften unumgänglich, 
um in größere Verkehrsnetze eingebunden zu sein .  

I LI Die Verkehrsleistung zeigte von 1 990 bis 1 995 in allen wesentl ichen Po­
sitionen eine steigende Tendenz. Die Anzahl der beförderten Passagiere 
erhöhte sich um 1 9  %, wobei der Anteil  an Charterpassagieren durch­
schnittlich bei 1 5  % lag. Die verkauften Tonnenkilometer stiegen im sel­
ben Zeitraum um 72 %, die angebotenen Tonnenki lometer um 62 %. Die 
Flotte umfaßte 28 Flugzeuge ( 1 995). 

1 1 .2 Die Produktivität ,  ausgedrückt in angebotenen Tonnenki lometern j e  
Mitarbeiter, konnte zwar stetig verbessert werden,  lag jedoch 1 994 noch 
unter dem Gesamtdurchschnirr der Mitgliedergesellschaften der Associa­
tion of European Airlines . 

1 1 .3  Laut Stellungnahme des Vorstandes sei 1 995 eine über dem Durchschnitt liegende 
Prodttktivitiit erreicht worden. 

1 2  I m  Jahre 1 984 entschied sich die Unternehmung für den Einstieg in den 
Langstreckenverkehr mit eigenem Fluggerät. 

1 3 . 1  Der Zei tpunkt des E instieges in  den Langsrreckenverkehr wurde vor allem 
durch das Fluggerät best immt,  weil die Unternehmung die bereits als 
Mirrelstreckenversion bestellten Flugzeuge mit 1 72 Sitzplätzen nach tech­
nischen Modifikationen auch im Langsrreckenbereich einsetzen konnte. 

Aus marketingstrategischer Sicht galten die Ziele New York und Tokio 
als erfolgversprechendste Langsrreckendestinationen für eine Aufnahme 
des Flugbetriebes mit den ersten zwei ausgelieferten Flugzeugen ab 1 989. 
Als weitere Destinationen wurden für 1 99 1  und 1 992 mit der Ausl iefe­
rung je  ei nes wei teren Fl ugzeuges Johannesburg und Chicago i n  das 
Streckennetz aufgenommen. 

Bereits 1 99 1  wurde der Bedarf von Flugzeugen mit größerer Reichweite 
und Kapazi tät (270 Si tzplätze) für notwendig erachtet, wei l erst durch 
die niedrigeren Si tzplatzkosten und die Möglichkeit zu vermehrten Non­
Stop-Verbindungen konkurrenzfähige Voraussetzungen für viele vom 
Marketingstandpunkt interessante Destinationen wie Asien und Südafri­
ka i m  Langstreckenbereich geschaffen werden können . Somi t  wurden 
zwei Fl ugzeuge mit größerer Reichweite und Kapazi tät bestel lt ,  deren 
Auslieferung wegen konjunkturel ler Abschwungphasen von 1 994 auf 
1 995 verschoben wurde. 

1 3 .2 Nach Ansicht des RH fehlte für den E instieg in den Langsrreckenverkehr 
eine unternehmungsweite Gesamtstrategie. 
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1 28 

Langstrecke 

Quanti tative 
Bedeutung 

L 4. 1  Der Anteil der Langstrecken an den gesamten Linienumsätzen stieg von 
8 % ( 1 989) auf 25  % ( 1 995) .  Die Anzahl der Passagiere erhöhte sich von 
53 200 auf 332 000. Dies bedeutete 1 995 einen Anteil von 1 2  % der ge­
samten Linienpassagiere. 

Darüber h i naus erbrachte rd e i n  Fünftel  der Langstreckenpassagie re 
( 1 995)  dutch die weitere Benützung des Streckennetzes von Austrian Air­
l ines zusätzlich sogenannte Transfererträge. 

Die durchschni t t l i che Auslastung der F lugzeuge lag bereits  1 990 bei 
69 %,  sank jedoch in den Krisenjahren 1 99 1  und 1 992 stark . Erst 1 994 
und 1 995 konnten durchschnittl iche Werte von 72 % bzw 70 % erzielt 
werden .  

1 4.2 Der RH anerkannte die Bemühungen der Gesellschaft Zut Ausweitung der 
Aktivi täten im Langstreckenbereich und stellte fest, daß es gelungen war, 
sich im Vergleich mi t  den Konkurrenzgesellschaften zu behaupten und 
nach den konjunkturell bedingten Einbrüchen die quantitativen Zielset­
zungen weitgehend zu erreichen. 

Ergebnisentwicklung L 5 . 1  Laut Streckenerfolgsrechnung (ohne Transfererträge und ohne zusätzliche 
Verkaufserlöse) brachten sämtl iche Langstreckenflüge vorerst Verluste. 
Die optimistischen Annahmen vor Aufnahme des Langstreckenverkehrs 
konnten bei weitem nicht erfüllt werden .  

Wesentl iche Gründe für die negative Entwicklung waren die massiven 
Preissenkungen, bedingt durch den starken Verdrängungswettbewerb, 
das Absi nken des US-Dollarkurses und eine unter den Erwartungen lie­
gende Auslastung , besonders i m  Hochpreissektor (Fi rst- und Business 
Class).  Verschärft wurde d iese Entwicklung durch die schlechten kon­
junkturellen Rahmenbedingungen sowohl in  den USA als auch in Japan. 
Weiters wirkten sich auch die strukturellen Nachteile des Fluggerätes 
(hohe Sitzplatzkosten, Zwischenlandungen) nachteilig aus. 

Zur Ergebnisverbesserung wurde daher ab 1 993  e in  neues Tarif- und 
Klassenkonzept eingeführt sowie eine Senkung der Personalkosten (Crew) 
und der Ve.rkaufsorganisationskosten eingeleitet. Ab 1 993 konnte erst­
mals ein posit ives Streckenergebnis (Tokio) erzielt werden .  1 995 wurde 
erstmals ein posit iver Gesamtstreckendeckungsbeitrag erreicht, obwohl 
noch nicht alle Destinationen positiv waren . 

L 5 .2  Der RH vertrat die Ansicht, daß bei zunehmendem Konkurrenzdruck be­
sonders im Langstreckenbereich der Gestaltung der Kostenstruktur be­
sondere Bedeutung zukommt und eine verstärkte Orientierung am Ko­
stenniveau von Konkurrenzgesellschaften erforderlich ist. 
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Mittelstrecke 

Regionalverkehr 

Entwicklung bis 1 993 

Austrian irline 

1 6  Die Mittelstrecke umfaßt d ie  Ziele in Europa, Nordafrika sowie im Nahen 
und Mittleren Osten. Bis Mitte 1 989 konzentrierte sich Austrian Airlines 
vorwiegend auf diesen Bereich .  Die Ostöffnung löste Wien und dam i t  
Austrian Airlines aus einer Randlage in Europa und bewirkte eine Zunah­
me des Geschäftsreiseverkehrs in die Reformländer. Der Beitritt Öster­
reichs zum EWR bzw zur EU setzte auch Austrian Airlines dem durch die 
Deregulierung verschärften Wettbewerb innerhalb der EU aus. 

1 7 . 1  Vom Aufschwung i m  Osteuropaverkehr hat d i e  Unternehmung, d i e  i n  
diesem Markt traditionell stark verankert war, profi tiert . Im Herbst 1 995 
war sie nach der Lufthansa noch i mmer zweitstärkster Anbieter in  Osteu­
rapa. Allerdings wenden sich zunehmend auch andere Flugl inien diesem 
Geschäft zu. 

Vorläufig haben die Strecken noch einen hohen Anteil  an Geschäftsreisen­
den und l iefern damit einen überdurchschnitt l ich hohen Deckungsbei­
trag. Durch das wachsende A ngebot werden m ittelfristig aber auch die 
Preise im Osteuropageschäft fallen. 

1 7 .2 Nach Auffassung des RH sollte Austrian Airl ines ihre gute Marktposi tion 
mit allen Mitteln absichern und versuchen, ihre vorhandenen Stärken in 
Osteuropa weiter auszubauen. 

1 8  Die Liberalisierung innerhalb der EU hat bereits z u  einem Preisverfal l  ge­
führt. Trotz des zu erwartenden steigenden Verkehrsaufkommens werden 
die Preise wegen der vorhandenen Überkapazi täten voraussichtlich nicht 
steigen . Obwohl einige europäische nationale Flugl inien in großen wirt­
schaftlichen Schwierigkeiten sind, ist eine Marktbereinigung nicht abseh­
bar. E ine eigene Fluglinie wird immer noch als wesentl iches Merkmal der 
nationalen Identi tät gesehen, so daß diese Gesellschaften i n  absehbarer 
Zeit als Konkurrenten weiterbestehen dürften ,  i nsbesondere da ihnen mi t  
Zustimmung der EU erhebliche Finanzmittel zugeflossen s ind .  

Die zunehmende Internationalisierung und die  geringe Bereitschaft der 
Kunden zum Umsteigen machen die Mitwirkung in einem Netzwerk mit  
starken Partnern zu e inem wichtigen Faktor i m  Wettbewerb, der  daher 
eine der Hauptzielsetzungen von Austrian Airlines war. 

1 9  Mit seiner wichtigen Zubringerfunktion zum Verkehrsknoten Wien und 
zur Absicherung des erweiterten Heimatmarktes stellte der Regionalver­
kehr e in  wesent l iches strategisches E lement des Verkehrssystems von 
Austrian Airl ines dar. Die Stärkung Wiens als Transferpunkt und die An­
bindung der Bundesländer an das internationale Streckennetz waren die 
wesentlichen Zielsetzungen. 

Die 1 985 erfolgte Gründung der 1 00 %-Tochtergesellschaft Austrian Air 
Services Österreichischer Inlands- und Regionalflugdienst GesmbH soll­
te das E indringen von Konkurrenzunternehmungen in dieses strategisch 
wichtige Marktsegment verhindern. 
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Regionalverkehr 

1 30 

Austrian Airl ines versuchte, durch vertragl iche Regelungen der Zusam­
menarbeit mit  den beiden anderen österreichischen, im Regionalverkehr 
tätigen Fluggesellschaften (Tyrolean Airways, Tiroler Luftfahrt-AG und 
Rheintalflug Seewald GesmbH) eine Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche 
und der I nteressensphären zu erreichen. 

E i ne koordi nierte Entwicklung wurde jedoch durch das Nichtfunktionie­
ren der I nteressenabgrenzung zwischen Tyrolean Airways und Austrian 
Airlines verhindert. Die Abstimmungsgespräche l iefen Mitte 1 990 nach 
erfolglosen Verhandlungen über eine kapitalmäßige Verflechtung aus. 

20. 1 I m  September 1 990 entschied sich Austrian Airl i nes i m  Alleingang für 
e ine nachfragegerechte Abdeckung des österreichischen Regionalver­
kehrs . I m  Rahmen einer Expansionspolit ik waren Frequenzerhöhungen 
im B innen- und i nternationalen Regionalverkehr, Streckenaufnahmen 
und eine Aufsrockung der Flotte vorgesehen. Eine bestmögliche Nutzung 
des erwarteten Wachstums potentials sollte eine Verbesserung der Wirt­
schaftlichkeit mit sich bringen. 

Für nachfrageschwächere Strecken bzw für den Streckenaufbau war i m  
Rahmen e iner 1 990 abgeschlossenen Zusammenarbeitsvereinbarung der 
E insatz von kleinen Flugzeugen ··der Rheintalflug vorgesehen. Gespräche 
über den Erwerb e iner Mehrheitsbetei l igung an dieser Unternehmung 
wurden bis Ende 1 992 geführt und dann ergebnislos abgebrochen. 

20.2 Dieses Strategiekonzept war vor allem auf Umsatzauswei tung in e inem 
wachsenden Markt gerichtet; nach Ansicht des RH fehlten j edoch kon­
krete Maßnahmen für eine kostenseitige E rgebnisverbesserung, um län­
gerfristig konkurrenzfähig zu werden. 

2 1 . 1  D i e  Expansionspo l i t ik  brachte beacht l iche Umsatzsteigerungen . Die  
Flugumsätze i m  Betriebsbereich Regionalverkehr, der  sowohl die  von 
Austrian Air l ines als auch die von Austrian A i r  Services betriebenen 
Strecken umfaßte, konnten von 363 Mil l  S ( 990) auf 968 Mi ll S ( 1 993) 
gesteigert werden. I m  Jahre 1 993 wurden mit  582 000 Passagieren 20 % 
der gesamten Passagiere von Austrian Airl ines und Austrian Air Services 
befördert. 

Trotz dieser Steigerung ergab sich für Austrian Air Services ein betriebs­
wirtschaftlieher Verlust von 94 Mil l  S ( 993) .  Ursache hiefür war i nsbe­
sondere die durch die Nähe zur Muttergesellschaft beeinflußte, im Ver­
gleich mit anderen Regionalfluglinien hohe Kostenstruktur der Austrian 
Air Services. 

2 1 .2 Nach Ansicht des RH hätte eine eigenständigere Austrian Air Services 
mit  Zuordnung des gesamten Regionalverkehrs und mehr Kostenwahr­
heit bessere Entscheidungsgrundlagen für die strategische Ausrichtung 
und den Flottenausbau, klarere Zielvorgaben und Erfolgskontrollen er­
mögl icht. 
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Regionalverkehr 

Kooperation mi t 
Tyrolean Airways 

Auswirkungen der 
Kooperation 

Marketing und 
Verkauf 

Austrian Airline 

22. 1 Im Oktober 1 993 beschloß der Vorstand, i n  Abstimmung mit  Tyrolean 
Airways ein Konzept über e ine Zusammenlegung der Regionalflugakti­
vi täten mit  oder ohne E inbeziehung der Lufthansa/Lauda Air auszuarbei ­
ten. Nach Abbruch des Alcazar-Projektes und der ergebnislos gebliebe­
nen Gespräche über eine Kooperation mit  der Lufthansa hat sich Auscrian 
Airl ines 1 994 mit  42,85 % an Tyrolean Airways betei l igt sowie die Re­
gionalflugnetze von Austrian Airl ines und Austrian Air Services in Tyro­
lean Airways integriert. 

22.2 Der RH würdigte die Bemühung, den Heimatmarkt durch eine strategi­
sche Zusammenarbeit mit Tyrolean Airways abzusichern . 

23 Der Flugbetrieb der Auscrian Air  Services wurde Ende Mai 1 994 einge­
stellt, die Gesellschaft befand sich in Liquidation. 

Laut Grundsatzvereinbarung übernahm Tyrolean Airways die Verpflich­
tung, alle übernommenen Strecken mindestens zwei Jahre in unveränder­
tem Ausmaß zu führen. Verluste auf den Zubringerstecken von den Bun­
desländern nach Wien sol l ten durch Überschüsse aus den Auslands­
diensten kompensiert werden. 

24. 1  Im Juni 1 994 wurde eine detai llierte Planungsrechnung über die Auswir­
kung der Kooperation mit Tyrolean Airways auf das Austrian Airlines-Er­
gebnis erstel lt .  Sie ergab neben dem becriebswirtschafcl ichen Verlust der 
Austrian Air Services bis Ende Mai 1 994 von 5 5  Mill S eine geplante zu­
sätzl iche Belasrung des Jahres 1 994 durch die Umstrukcurierung von 
33 Mill S. Für 1 995 war ein positiver Ergebniseffekt von 56 Mill S ange­
setzt. Bis Ende 1 995 lag kein detaill ierter Soll-1st-Vergleich zu dieser Pla­
nungsunterlage vor. 

24.2 Der RH verm ißte eine Gegenüberstellung des geplanten mit  dem tat­
sächlichen Kostenabbau. 

24.3 Laut Stellungnahme der Austrian Airlines sei der detaillierte Soll-Ist-Vergleich 
im August 1 996 /ertiggestellt worden. 

25. 1 Vor 1 994 war die  Organisation nach Märkten (Übersee, Europa und 
Österreich) aufgeteilt ,  wobei Marketing ,  Vertrieb und Kundendienst un­
ter e iner Leitung zusammengefaßt waren. Sei t  Herbst 1 994 s ind Marke­
ting und Verkauf getrennten Bereichsleicungen zugeordnet und mit  ge­
nauer Ergebnisverantwortung ausgestattet. 

Bis 1 993 erarbeiteten die Regionen alljährlich Marketingpläne, die ohne 
formale Vorgaben i ndividuell formuliere wurden. 

Daneben gab es Ausarbeitungen aus konkretem Anlaß, wie der Ostöff­
nung oder Überlegungen für neue Flugziele sowie Zielverei nbarungen, 
die Elemente von Marketingkonzepten enth ielten . E i ne Zusammenfüh­
rung zu e inem unternehmungsweiten Marketingkonzept erfolgte aber 
nicht. Erst für 1 996 erstel lte Auscrian Airlines mit Unterstützung eines 
Beraters einen neuen Marketingplan . 
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1 32 

Marketing und Verkauf 

Kommunikation 

2 5 . 2  Der RH begrüßte diese Ausarbei tung. Er  stellte allerdings fest, daß viele 
Maßnahmen, die wieder genannt wurden,  bereits in früheren Plänen ange­
führt waren .  E ine umfassende und konsequente Umsetzung erfolgte erst 
unter dem Mitte 1 993 bestellten Vorstand und dem Druck der schlechten 
Ergebnisse. 

26 Nach der Trennung von Marketing und Verkauf setzte Austrian Airl ines 
auch innerhalb der Verkaufsorganisation durch Reduktion der Führungse­
benen und organisatorische Änderungen Rational isierungspotentiale fre i .  
Gleichzeitig versuchte sie, durch verstärkte Zusammenarbeit mit  anderen 
Fluggesellschaften Kosten zu sparen und Kapazi täten für den Verkauf 
freizusetzen. Daneben beschäftigte sie sich auch mit neuen elektronischen 
Vertriebswegen wie Teletext oder Internet sowie Optimierungen im eige­
nen Telefonverkauf. 

27. 1 Etwa zwei Drittel des Werbebudgets von 1 32 Mil l  S ( 1 995)  wurden den 
Außenstellen ( inklusive Markt Österreich) zugeordnet und von d iesen 
nach Richtl inien der Zentrale eingesetzt. E in  Drittel der Ausgaben ver­
gab und verwaltete die Werbeabteilung selbst. 

27.2 Der RH empfahl e ine regelmäßige Überwachung der dezentral is ierten 
Werbung, um einen einheitlichen Werbeauftritt und den bestmögl ichen 
Mitteleinsatz sicherzustellen . In Anbetracht  des geringen Anteiles ,  den 
die Gesellschaft in vielen Märkten hat, sollte die genaue Zielgruppenan­
sprache durch Direktmarketing im Vordergrund srehen, um Streuverluste 
zu vermeiden. 

2 8 . 1  Das Erscheinungsbild von Austrian Airlines war im wesentlichen sei t den 
70er-Jahren unverändert geblieben . 1 989 setzte sich eine Arbeitsgruppe 
m i t  Corporate Ident ity auseinander. 1 990 wurden Gespräche mi t  e in­
schlägig erfahrenen Agenturen geführt. Mangels Zustimmung des Vor­
standes kam es zu keiner Beauftragung. 1 994 wurde das Projekt wieder 
aufgenommen. Im Herbst 1 995 präsentierte die U nternehmung ihr neues 
Erscheinungsbild und begann m i t  der U msetzung der umfangreichen 
Maßnahmen, die ein neues lnnen- und Außendesign der Flugzeuge, neue 
Uniformen sowie neugestaltete Drucksorten und Werbemittel beinhalte­
ten. 

28.2 Der RH anerkannte die getroffenen Maßnahmen als grundsätzlich rich­
tig, bemängelte aber die späte Verwirklichung. 
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Personal 

Personalstand 

Entlohnung 

Pensionsregelungen 

Austrian irlines 

29 Der durchschn i tt l iche Personalstand stieg von 4 098 ( 990) auf 4 5 24 
( 992) und sank seither auf 3 930 ( 1 995) .  Die Verringerung des Mitar­
bei terstandes von 1 992 bis 1 995 um 1 3  % zeigte die Wi rkung der zur 
Ergebnisverbesserung begonnenen Maßnahmen. 

Im Marketing/Verkauf waren 37 %, im Flugbetrieb 28 %, in der Tech­
nik 19 % und in der Verwaltung 1 6  % der Mitarbeiter beschäftigt. 

Die den Personalbereich betreffenden Kennzahlen zeigten im überprüften 
Zeitraum größtenteils Verbesserungen oder waren stab i l .  Der Umsatz je 
Mitarbeiter stieg von 2 ,2  Mill  S ( 1 990) um 34 % auf 2 ,9 Mill  S ( 1 995), 
während die Personalaufwendungen je Mitarbeiter um 2 3  % von 640 000 S 
auf 785 000 S stiegen. Ein österreichischer Konkurrent wies demgegenüber 
deutlich bessere Daten aus. 

In absoluten Zahlen betrug der Personalaufwand 3 , 1  Mrd S ( 1 995) .  Bezo­
gen auf die Umsatzerlöse g ingen die Personalaufwendungen von 30 % auf 
29 % ( 1 994) und auf 28 % ( 1 995)  zurück. 

30 Für die Unternehmung galten zwei Kollektivverträge, einer für das kauf­
männisch-technische und e iner für das fl iegende Personal . I m  EncJoh­
nungsschema waren jährliche (Bordpersonal) bzw zwei jährl iche Steige­
rungen vorgesehen. Die darüber h inausgehenden Gehalcssteigerungen 
gemäß den jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen waren in den letz­
ten Jahren aber nur sehr gering . Ab 1 995 galten für neueintretende Mit­
arbei ter neue Kollektivverträge mit reduzierten Bedingungen. 

3 1 . 1  Die den Mitarbeitern gegebenen Pensionszusagen belasteten das Ergebnis 
erheblich ( 1 994 mit  240 Mill  S). Es wurden daher Verhandlungen bezüg­
l ich einer Pensionskassenregelung geführt, um die Pensionslasten künftig 
zwischen Unternehmung und Mitarbeitern zu teilen. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung konnte e ine E in igung mit den kauf­
männischen und technischen Angestellten erzielt werden; die Verhand­
lungen betreffend das aufgrund der hohen Pi lotengehälter und vorteilhaf­
ten Regelungen encsprechend aufwands i n cens ive fl i egende Personal 
dauerten noch an. Der Pensionsaufwand sank 1 995 auf 205 Mill S. Davon 
entfielen 28 Mill  S auf die Dotierung der Pensionskasse. 

E ntgegen anderslaucenden Ankündigungen der Unternehmung anläß­
l i c h  der letzten Gebarungsüberprüfung durch  den R H  (NTB 1 989 
Abs 69.44 .3 )  wurden 1 990 die als  Pensionszuschuß erreichbaren Prozent­
sätze vom Letztgehalt beim kaufmännisch-technischen sowie beim Kabi­
nenpersonal angehoben (Höchstzuschuß von 1 5  % auf 20 %), obwohl die 
Betriebsergebnisse bereits negativ waren . 

3 1 .2 Der RH erachtete diese Anhebung des erreichbaren Pensionszuschusses 
angesichts der bereits vorhandenen hohen Pensionslasten und der wirt­
schaftlichen Lage für nicht vertretbar und wies auf die in  der Folge stetig 
wachsenden Pensionsaufwendungen hin.  
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Personal 

Abfertigungen 

Arbei tszei t 
fliegendes Personal 

Führungsnachwuchs 

Kredi tgewährung 
an Karthago Reisen 
GesmbH 

32. 1 Die Abfertigungen lagen je nach Dienstalter bis zu sechs Monatsgehälter 
über dem gesetzlichen Anspruch . Für Pi loten galten noch wesentl ich 
höhere Abfertigungsansprüche bis  zum 39fachen des letzten Bruttomo­
natsentgeltes. Der Abfertigungsaufwand betrug 146 Mill  S ( 995) .  

32.2 Dem RH war einsichtig, daß in  wirtschaftlich guten Zeiten für die Mitar­
beiter entsprechend günstige Vereinbarungen getroffen worden waren, 
doch stellten die Abfertigungsansprüche bei negativer Geschäftsentwick­
lung eine sehr große Belastung dar. Der RH empfahl, dies bei kommen­
den Verhandlungen zu berücksichtigen. 

33. 1 Gemäß Einzelkollektivvertrag für die Ausrrian Airlines war die Arbeits­
zei t des fliegenden Personals nach Flugstunden geregelt, wobei eine Ver­
pflichtung zur Leistung (auf Verlangen des Dienstgebers) von 800 Flug­
stunden im Jahr bestand. Die behörd l ich genehm igte Grenze lag bei 
900 Stunden (ab August 1 996 bei 1 000 Stunden). 

Inwieweit die 800 Flugstunden als Belastungsgrenze anzusehen wären,  
war ein häufiger Diskussionspunkt zwischen Personal und Arbeitgeber. 
Die reale Arbeitszeit des fliegenden Personals über die reinen Flugzeiten 
hinaus wurde nicht aufJahresbasis erfaßt . 

33.2 Der RH empfahl, die tatsächlich anfallenden Arbeitszeiten auch auf Jah­
resbasis zu erfassen . 

33.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung bestiinde seit Mai 1 996 ein entsprechendes 
System zur Arbeitszeiter/assung. 

34. 1 Es bestanden ausführliche und teilweise auch bereits umgesetzte Konzepte 
zur Feststellung und zum Ausbau der Potentiale der Mitarbeiter. Schwie­
rigkeiten bei der Besetzung verschiedener Bereichsleiterposi tionen l ießen 
das Problem , ausreichend Führungskräfte aufzubauen, dringlich erschei­
nen. 

34.2 Die Unternehmung war mit  dem RH darin einig, daß dem Aufbau von 
Managementpotential große Bedeutung zukäme und wei tere Anstren­
gungen in diesem Bereich nötig wären. 

3 5 . 1  Die Unternehmung gewährte Ende 1 994 dem Reiseveranstalter Karthago 
Reisen GesmbH auf dessen E rsuchen einen Betriebsm ittelkred it  von 
50 Mill  S. Der Kredirnehmer war mit einem jährlichen Umsatz von etwa 
1 00 Mill S einer der größten Charterkunden .  Zum Zeitpunkt der Kredit­
genehmigung lag die B i lanz zum 3 1 .  Oktober 1 992,  aber nur eine vor­
läufige Bi lanz zum 3 1 .  Oktober 1 993 vor. Hiebei wurden keine Auffäl­
l igkeiten wahrgenommen . Als Sicherstel lung dienten Markenrechte des 
Kredirnehmers. 

Der Kredirnehmer ging 1 995 in Konkurs, was vermutlich den Verlust des 
vollen Kreditbetrages und der angefallenen Zinsen in Höhe von 1 Mill S 
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Schluß­
bemerkungen 

Austrian Aar. nes 

zur Folge hat. Die Markenrechte konnten bisher nicht verwertet werden; 
ihr Wert war infolge des nunmehr längeren Nichtgebrauches nur schwer 
einzuschätzen .  

35.2 Der RH bemängelte den der Kreditvergabe zugrundeliegenden unzurei­
chenden Informationsstand sowie die falsche E inschätzung der Marken­
rechte als Sicherheiten. 

35.3  Lallt Stellllngnahme des Vorstandes sei das Risiko der Kreditgewahrllng eingegan­
gen worden, um einerseits der Austrian Airtransport einen wesentlichen Teil ihres 
Absatzes zu sichern und andererseits, um au/grund des bevorstehenden Marktein­
trittes eines großen ausldndischen Reiseveranstalters den Zusammenhalt mit diesem 
österreichischen Reiseveranstalter zu festigen. 

36 Der RH hob zusammenfassend folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Zusätzlich zu dem bewährten bestehenden I nstrumentarium 
der mittelfristigen Unternehmungsplanung zur strategischen Aus­
richtung regte der RH eine verstärkte Orientierung an den Struk­
turdaten der Marktteilnehmer an. 

(2) Die Bemühungen um d ie Tei lnah me an einem Netzwerk eu­
ropäischer und internationaler Fluggesellschaften wären fortzuset­
zen. 

(3) Die gute Marktposition in Osteuropa wäre abzusichern und die 
vorhandenen Stärken in Osteuropa wären weiter auszubauen. 

(4) Zusätzliche Anstrengungen zur Heranbildung von Führungs­
kräften wären notwendig. 

1 35 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Austrian Airtransport 
Österreichische FlugbetriebsgesmbH 

Austrian Airtransport betrieb das Charterfluggeschäft im Rahmen 
des Unternehmungsverbandes der Austrian Airlines. 

D ie U nternehmung war im überprüften Zeitraum wirtschaftlich 
sehr erfolgreich. 

Zur Leistungserstellung wurden Personal und Gerät der Mutterge­
sellschaft Austrian Airlines herangezogen. 

Die im Unternehmungskonzept von 1 99 1  und i n  den folgenden 
Unternehmungsplänen vorgesehene quantitative Expansion wurde 
nicht verwirklicht. 

Die vorgegebenen Unternehmungsziele einer schwerpunktmäßigen 
Verwertung von Restkapazitäten des Linienbetriebes der Austrian 
Airlines einerseits und einer deutlichen Geschäftsausweitung ande­
rerseits waren kaum vereinbar. Ab 1 996 nutzte die Unternehmung 
alleinverantwortlich zunächst drei für den Charterverkehr ausgerü­
stete Flugzeuge und erreichte damit eine deutlich größere Eigen­
ständigkeit gegenüber dem Linienbetrieb der Austrian Airlines. 

1 99 1  1992 1 993 1 994 1 995 

Anzahl 

Flugstunden 
(Blockstunden) 1 ) 1 0  200 1 3 600 1 3 200 1 1 600 1 2 500 

Passagiere 359 000 476 000 450 000 46 1 000 522 000 

in MiJl S 

Umsatzerlöse 641 , 1  857,5  885,5  8 1 1 ,9 

Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit 6,6 1 3 ,4 1 4,3 1 2,6 

1 )  Blockstunden sind die Zeit zwischen dem Abdocken vor dem Starr 
bis zum Andocken nach der Landung. 

935,9 

1 5 ,2 

Der RH hat von Oktober 1 995 bis Jänner 1 996 die Gebarung der Austri­
an A irtransport, Österreichische FlugbetriebsgesmbH, Wien, von 1 990 
bis 1 995 überprüft. 

Gegenstand der Gebarungsüberprüfung waren die strategischen Überle­
gungen und der Personaleinsatz. 
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U mernehmungs­
gegenstand 

Eigentums­
verhältnisse 

Ergebnis­
entwicklung 

Strategiekonzept 

2 Austrian Ai rtransport betrieb das Charterfluggeschäft i m  Rahmen des 
Unternehmungsverbandes der Austrian Air l ines. Dazu wurden nahezu 
ausschl ießlich von Austrian Air l ines gestel lte Fluggeräte und Besatzun­
gen herangezogen. 

3 Das Stammkapital von 1 Mil l  S stand zu 80 % im E igentum der Austrian 
Airl ines Österreichische Luftverkehrs AG, mit  der ein weitgehendes Zu­
sammenarbeitsübereinkommen bestand, und zu 20 % im E igentum der 
Österreichisches Verkehrsbüro AG. 

4 Der Umsatz stieg von 64 1 Mil l  S ( 99 1 )  auf 936 Mill  S ( 1 995) .  Die Bi ­
lanzen w iesen Jahresgewi n ne zwischen 7 Mi l l  S ( 99 1 )  und zuletzt  
1 5  Mil l  S ( 1 995)  aus. 

Die gesamten Umsatzerlöse, bis auf einen von Austrian Airlines geleiste­
ten Provisionsertrag je vercharterter Flugstunde, wurden als Aufwand für 
bezogene Le is tungen a n  d i e  Aust r ian  A i r l i nes wei tergegeben .  D i e  
Deckungsbeitragsrechnung für das Chartergeschäft ergab für 1 99 1  bis 
1 995 einen w irtschaftl ichen Erfolg der überprüften Unternehmung von 
50 Mil l  S bis 1 00 Mill S j ährlich. 

5 . 1  Das Unternehmungskonzept aus 1 99 1  setzte Schwerpunkte auf Wachs­
tum und Quali tät. Allerdings bestand weiterhin  die Vorgabe, hauptsäch­
l ich Restkapazi täten aus dem Linienberrieb der Ausrrian Airlines zu ver­
markten. 

Das Konzept enthielt auch konkrete Ziel werte für 1 99 1  bis 1 995 ,  die ei­
ne kontinuierliche Steigerung der Leistungskennzahlen vorsahen .  

Mi t  den stets hohen pos itiven Deckungsbeiträgen wurde das Grundziel 
eines wirtschaftl ich erfolgreichen Handeins erreicht, darüber h inaus wur­
den auch die angestrebten Qualitätsziele umgesetzt. Die Ausweitung der 
Verkehrszahlen und des Marktanteiles blieb jedoch deutlich h inter den 
Vorgabewerten zurück. 

5.2 Der RH begrüßte die Vorgabe von in Zahlen gefaßten Zielen und die mit  
dem Konzept aufgegriffenen Empfehlungen des letzten R H-Berichres 
betreffend eine eigenständige Unternehm ungspo l i t ik  und verstärkte 
Erschließung des Chartermarktes (NTB 1 989 Abs 69.62 .2  und 69.66.2), 
wies aber auf die bisher geringe Umsetzung der strategisch angestrebten 
Expansion hin .  Nach Meinung des RH war die Pol it ik der schwerpunkt­
mäßigen Verwertung von Restkapazitäten des Linienbetriebes der Austri­
an A i rl ines mit dem im U nternehmungskonzept klar formulierten Ex­
pansionsziel kaum vereinbar. 

5.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung hiitten die Liberalisierung des Marktes 
au/grund der Teilnahme Österreichs am EWR bzw durch den Beitritt zur EU so­
wie der vermehrte Kapazitiitsbedar/ im Linienverkehr der Austrian Airfines die 
Expansionsmiiglichkeiten beschrCinkt. 

9* 
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Eigenes Fluggerät 

Langstrecke 

Personal 

10 

Austrian Airtran port 

6. 1 Die U nternehmung hatte bis 1 994 hauptsächl ich i m  Liniendienst der 
Austrian Airlines eingesetzte Flugzeuge benutzt. Die mangelnde Flexibi­
l i tät i n  bezug auf die zeitl iche Verfügbarkeit der Maschinen sowie der 
Verzicht auf die im Charterverkehr übliche engere Bestuhlung waren ein 
Kostennachteil gegenüber der Konkurrenz. 

Erstmals 1 995 wurde ein Airbus A 3 1 0  der Austrian Airlines nur für Char­
terflüge eingesetzt und entsprechend ausgerüstet. Sei t  1 996 wurden drei 
Flugzeuge der Austrian Airlines, ebenfalls mit vergrößerter Sitzplatzanzahl, 
gegen eine marktkonforme Miete alleinverantwortlich genutzt und damit 
eine deutlich größere Unabhängigkeit vom Linienbetrieb der Muttergesell­
schaft erreicht. 

6.2 Angesichts der Tatsache, daß die Überlassung von Fluggerät der Austrian 
Airlines bisher nur zei tlich beschränkt vorgesehen war, empfahl der R H  
der überprüften Unternehmung, eine längerfristige Verfügbarkeit des 
Fluggerätes anzustreben,  um eine entsprechend längerfristige Strategie 
verfolgen zu können. 

7 . 1  Für d ie  angestrebte Geschäftsausweitung erschien der Unternehmung ei­
ne Vergrößerung des Langstreckenantei ls  am Flugprogramm notwendig, 
weil ihr  dort Wachstumschancen gegeben schienen . Der Anteil der Lang­
strecke am Gesamtumsatz war im überprüften Zeitraum aber sehr gering. 

7.2 Nach Ansicht des RH war eine Ausweitung des Langstreckengeschäftes 
unter den gegebenen Rahmenbedi ngungen (verfügbare Flugzeuge der 
Austrian Airl ines, Kostenstruktur) nur sehr eingeschränkt möglich. 

8. 1 Die Unternehmung war auf das engste mit  der Austrian Airlines verfloch­
ten. Wurden Fluggerät und fliegendes Personal der Austrian Airl ines für 
die Charteraufträge i ndividuell herangezogen, waren im kaufmännischen 
Bereich Angestellte der Austrian Airlines als Leiharbeitskräfte ständig für 
die Unternehmung tätig. Der Personalstand (ohne Geschäftsführer) betrug 
zwischen neun und elf Mitarbeitern, die Aufwendungen hiefür beliefen 
sich auf 7 ,5 Mill  S bis 9 Mill  S. 

Der E insatz der kaufmännischen Angestellten erfolgte mittels größten­
tei ls  langjähriger, unbefristeter E i nzelarbeitsleihverträge unter vol ler 
Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses zur Austrian Airlines. 

8.2 Nach Auffassung des RH wäre im Hinblick auf die verstärkte E igenstän­
d igkeit und -verantwortung der Unternehmung die bisherige Vorgangs­
weise zu überdenken. 
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Geschäftsführung 

Schluß­
bemerkungen 

9.1  Im überprüften Zeitraum gab es sowohl Geschäftsführer, die ausschließ­
l ich in dieser Funktion tätig waren, als auch solche, die gleichzeitig we­
sent liche Funktionen bei Austrian Air l ines i nnehatten . Zei tweise waren 
solche Geschäftsführer alleine tätig , zeitweise waren auch zwei Geschäfts­
führer bestellt .  

9.2 Nach Ansicht  des RH entsprach d iese wechselnde Besetzungspo l i t ik  
nicht i mmer dem Grundsatz der E ffizienz und  Wirtschaftlichkei t .  Der 
RH empfahl, bei der nunmehr gewähl ten Lösung eines voll für die Unter­
nehmung tätigen Geschäftsführers zu bleiben. 

10 Der RH hob abschließend folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Die für die Umsetzung der Expansionsstrategie nötigen Voraus­
setzungen betreffend Geräteausstattung und -verfügbarkeit sowie 
Kostenstruktur sollten realistisch eingeschätzt werden. Bei fehlen­
den Voraussetzungen wären rasch Maßnahmen einzuleiten oder die 
Strategie an die Möglichkeiten anzupassen. 

(2) Die Geschäftsführung sollte weiterhin, wie zuletzt der Fall, von 
einer ausschließlich mit dieser Funktion betrauten Person wahrge­
nommen werden. 
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Fischer Advanced Composite Components GesmbH 

I m  J ah r  1 99 1  erwarb die  Österre ichische Sal inen AG 50 % der 
Stammanteile der überprüften Gesellschaft von der Fischer GesmbH. 
Die U nternehmung befaßte sich vor allem mit der E ntwicklung 
und Produktion von Bauteilen aus Faserverbundstoffen, die fast 
ausschließlich an die Luftfahrtindustrie verkauft wurden. Der Ex­
portanteil betrug 98 %. 

Durch konsequente Unternehmungspolitik konnte die überprüfte 
Gesellschaft Geschäftsbeziehungen zu allen namhaften Flugzeug­
herstellern aufbauen und sich als Zulieferer in einem schwierigen 
Markt etablieren. B isher ist es der Gesellschaft gelungen, die Ris­
ken der Spezialisierung und der Abhängigkeit der Ergebnisse vom 
Dollarkurs zu bewältigen. Allerdings mußten die Eigentümer bis­
her auf Gewinnausschüttungen verzichten. 

Seit ihrer Gründung hat die  Unternehmung die erwirtschafteten 
Gewinne in den Aufbau investiert. Mit einer Großinvest ition i m  
Jahr 1 996 soll die Grundlage für e i n  weiteres Wachstum und eine 
nachhaltige Zukunftssicherung der Unternehmung gelegt werden. 

Der RH anerkannte die erzielten Erfolge. Er zeigte aber die Risken 
der geplanten Erweiterungsinvestition auf und verwies auf das be­
rechtigte Interesse der Eigentümer an e iner Verzinsung des e inge­
setzten Kapitals. 

1 991/92* 1 992/93 1 993/94 1994/95 1 995/96 

in Mill S 

Umsatz 205,8 22 1 , 1  195 , 1  279,7 322,6 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit + 1 0,5 + 1 7 ,2 + 1 ,5 +24,4 + 26,7 

Jahresüberschuß 9,7 1 7 ,2 1 ,2 24,4 1 6,5 

Bilanzgewinn/-verlust -7 ,3 -6,0 -8,8 +8,4 + 37 ,0 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

Mitarbeiter 209 200 190 1 8 1  206 

davon Leasingkräfte 24 4 0 0 0 

* die Geschäftsjahre enden abweichend vom Kalenderjahr am 28. Februar 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtsverhältnisse 

Eigentums­
verhältnisse 

U n ternehmungs­
gegenstand 

U nternehmungs­
politik 

Der RH überprüfte im Jänner und März 1 996 erstmalig die Gebarung 
der Fischer Advanced Composite Components GesmbH, Ried. 

Schwerpunkte der Überprüfung waren die Unternehmungspolit ik,  die fi­
nanzielle Situation und das Risikopotential . 

2 Die Unternehmung ist aus der Entwicklungsabtei lung des Sportartikel­
produzenten Fischer GesmbH hervorgegangen und wurde 1 989 als eigene 
Gesellschaft verselbständigt. Im Juni 1 99 1  betei l igte sich die Österreichi­
sche Salinen AG mit 50 % an der Unternehmung. Gleichzeitig wurde das 
Eigenkapital aufgestockt. Das Stammkapital beträgt seither 40 Mil l  S .  

3 Die Unternehmung befaßt sich vor allem mit der Entwicklung und Pro­
duktion von Bauteilen aus Faserverbundstoffen für die Luftfahrtindustrie. 

Zu den von der Gesellschaft hergestellten Produkten gehören 

- Verkleidungselemente für Flügel, Leitwerke und Triebwerke, 
- Flugzeuginnenausstattungen für Verkehrsflugzeuge und 
- strukturelle Bauteile. 

4 Im Laufe der Zei t  gelang es der Unternehmung, Kundenbeziehungen zu 
den weltgrößten Herstellern von Flugzeugen und deren Zulieferern auf­
zubauen . Aus der Konzentration auf diese Kundengruppe erfolgte auch 
der Exportanteil von 98 % .  

M i t  d ieser bemerkenswerten Position sind aber auch entsprechende Ris­
ken verbunden, vor allem die Abhängigkeit vom US-Dollar und von der 
Konj unktur im Flugzeuggeschäft .  

Im Schnitt werden weltweit jährlich rd 400 Flugzeuge mit  über 1 00 Sitz­
plätzen hergestellt .  Unter Berücksichtigung der Hersteller- und Typen­
vielfalt folgt daraus, daß die Stückzahl selbst über die gesamte Bauzeit ei­
nes Flugzeugtyps klein bleibt. Die Produkte der Unternehmung werden 
daher in Handarbeit in relativ geringen Stückzahlen hergestellt. Automa­
tisierung kann wegen der hohen Investitionskosten nur beschränkt einge­
setzt werden. 

5 . 1  Mittelfristig gehen alle Prognosen von einer Steigerung des Flugverkehrs 
aus . Davon sollte bei einer entsprechenden Streuung der Aufträge auf die 
wesentl ichen Hersteller auch die überprüfte Unternehmung profitieren .  

Verbundwerkstoffen, w i e  sie d i e  Unternehmung produziert, wird wegen 
ihrer Vorteile (geringes Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, technische Ei­
genschaften) ein steigender Verwendungsanteil i m  Flugzeugbau vorher­
gesagt .  
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Unlernehmungspolilik 

Fischer Advanced Compositc 

Components GesmbH 

5.2 Um die Zukunft abzusichern, empfahl der RH der Unternehmung, den 
Weg zum Systemlieferanten beizubehalten, um in möglichst vielen Fällen 
Direkrlieferant für den Flugzeug- bzw Triebwerkhersteller zu werden. 
Das bedeuret, gemeinsame Entwicklungsarbeit zu leisten und Aufrräge 
für komplette Bauteile zu übernehmen, wobei einzelne Komponenten an 
Unterlieferanten weitergegeben werden. Ähnlich wie in  der Auro-Zulie­
ferindusrrie sind die Systeml ieferanten am ehesten in der Lage, kont i ­
nuierlich Aufrräge zu erhalten und dem Preisdruck standzuhalten. 

6. 1 Die am Anfang noch kleine Fertigung erfolgte zunächst in  den Hallen der 
Fischer GesmbH.  Das relativ  rasche Wachstum erforderte 1 987 bzw 
1 99 1  die Errichrung von eigenen Produktionshallen. 

Ende 1 995 waren die Kapazitätsgrenzen neuerlich erreicht.  Gemäß der 
gültigen Planung, die ein starkes Wachsrum erwartete, sollte Mitte 1 996 
mit einem Investitionsprojekt von 85 Mil l  S zur Unternehmungserwei­
terung und -konzentration auf eigenem Gelände (im Frühjahr 1 996 wa­
ren 49 % der Betriebsgebäude von der Fischer GesmbH angernietet) be­
gonnen werden .  Der Ausbau der Raum- und Maschinenausstattung soll 
e ine Kapazi tätsausweitung auf Umsätze von 500 Mil l  S bis 5 50 Mi l l  S 
und die Produktion größerer Bautei le ermöglichen. Außerdem bestand 
dringender Bedarf an Büroräumen. 

6.2 Der RH wies auf das größere Ris ikopotential durch die erhöhten Kapa­
zi täten und Fixkosten hin .  

7 . 1 Mit der geplanten Vergrößerung wird die Unternehmung vermurlich je­
ne Schwel le überschrei ten, unterhalb der die bisher gehandhabte enge 
B i ndung an die Fischer GesmbH sinnvoll ist. Die meisten Funktionen 
der kaufmännischen Verwalrung (Finanzen, Buchhalrung, Personalwesen) 
wurden von Mitarbeitern der Fischer GesmbH wahrgenommen. Die Un­
ternehmung selbst hatte im überprüften Zeitraum nur einen Angestellten 
der kaufmännischen Verwalrung, den Controller; alle übrigen Mitarbeiter 
waren in der Produktion und im Vertrieb tätig. 

7.2 Da eine Unternehmung der beabsichtigten Größe m ittelfristig eines eige­
nen Personal- und Fi nanzwesens bedarf, w i rd die  Umsatzauswei tung 
nach Auffassung des RH eine überproporrionale Erhöhung der Verwal­
tungskosten mit  sich bri ngen. Demgemäß wird das geplante Wachsrum 
nicht nur eine entsprechende Auftragslage und Finanzierung erfordern,  
sondern auch die Bewältigung organisatOrischer Probleme durch den er­
höhten Personaleinsatz. 

Der RH erwartete sich von einer weiteren Trennung vom Mutterhaus 
auch positive Effekte für die Motivation der Mitarbeiter. 

8 Insgesamt anerkannte der RH das Engagement der Organe und Mitarbei­
ter der Gesellschaft , das bisher auch zu guten wirtschafrl ichen Erfolgen 
geführt har. 
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Wirtschaftliche Entwicklung 

Ergebnisentwicklung 

Währungsrisiko 

9 Der Umsatz der Unternehmung betrug i n  den Geschäftsjahren 1 99 1 /92 
bis 1 993/94 etwa 200 Mill  S und stieg bis 1 995/96 auf 330 Mill  S. Das 
E rgebnis  der gewöhnl i chen Geschäftstät igkei t schwankte zwischen 
2 Mill  S ( 993/94) und 27 Mill  S ( 1 995/96). Rücklagendotierungen und 
Verlustvorträge bewirkten bis inklusive 1 993/94 B ilanzverluste zwischen 
6 Mill  S und 9 Mil l  S. Erst 1 994/95 konnte mi t  dem hohen Jahresüber­
schuß auch ein Bilanzgewinn von 8 Mil l  S erwirtschaftet werden, der im 
folgenden Jahr auf 37 Mi 1 1  S anstieg. 

1 0. 1  Die  aktuelle Unternehmungsplanung (fünf Jahre) sah, verbunden mi t  ei­
nem Ausbau der Produktionskapazi täten, einen starken Anstieg der Um­
sätze auf 548 Mill  S im Geschäftsjahr 1 998/99 vor. Der Jahresüberschuß 
sol lte dann,  nach einigen schwächeren Jahren, wieder 22 Mill  S erreichen. 

1 0.2 Der RH wies darauf hin, daß zum Zeitpunkt des Erwerbs der Betei ligung 
durch die Österreichische Salinen AG Umsätze von 3 5 0  Mill S ( 994/95 )  
und 400 Mi l l  S ( 996/97) bzw Jahresüberschüsse zwischen 30 Mi l l  S und 
40 Mill S erwartet wurden. 

1 1 . 1  Da die erwirtschafteten Gewinne stets zur B ildung von Rücklagen ver­
wendet wurden, schüttete die Unternehmung bisher keine Dividenden an 
ihre Eigentümer aus; allerdings haben diese im März 1 996 im Beirat die 
Ausschüttung einer Dividende für spätestens 1 997 gefordert. 

Zur Zeit der örtlichen Überprüfung durch den RH (Anfang 1 996) war ei­
ne beträchtl iche Unternehmungserweiterung und dam i t  e ine weitere 
Mittelbindung noch vor einer erstmaligen Ausschüttung bzw dem Ein­
setzen einer Konsolidierungsphase geplant. 

1 1 .2 Nach den während der Aufbauphase verständlichen Gewinneinbehaltun­
gen sollten nach Ansicht des RH auch die Rendi te-Interessen der E i ­
gentümer beachtet werden . 

Er empfahl daher nach Erreichen der geplanten Umsätze e ine Konsol i­
d ierungsphase. 

1 2. 1  Die tradi tionelle Rechnungswährung auf dem Gebiet der Flugzeugpro­
duktion ist, auch innerhalb Europas, der US-Dollar. Der Gewinn der Un­
ternehmung war  daher im großen Maße vom Kurs d es US-Dol lars 
abhängig. Ein Kursverlust von 1 S je US-Dollar bedeutete einen Gewinnentgang 
von etwa 1 5  Mi l l  S. Obwohl die Unternehmung erfolgreich versuchte, 
durch Kurssicherungsgeschäfte gegenzusteuern, konnten die Auswi rkun­
gen des Kursrückgangs des US-Dollar der letzten Jahre - seit 1 985 von 
20 S auf zeitweise unter 1 0  S - damit nur verringert werden. 

1 2 .2 Der RH anerkannte, daß es der Unternehmung durch Rational isierungen, 
Produktivi tätssteigerungen und die  Qual i tät ihrer Produkte gelungen 
war, diesen Wertverlust des US-Dollars auszugleichen . 
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Umweltschutz 

Schluß­
bemerkungen 

FI eher dvaneed C m 0 te 

Compon t G mbH 

1 3 . 1  D i e  Unternehmung hatte im März 1 995  e in  umfassendes Abfal lw i rt­
schaftskonzept erste l l t .  I n  Zusammenarbe i t  m i t  der  Fischer GesmbH 
strebte s ie  die weitgehende Wiederverwertung der Abfälle sowie einen op­
t imierten Rohstoffeinsatz an. 

1 3 .2 Nach Ansicht des RH zeigten das Konzept sowie bereits erzielte Energie­
e insparungen das Bemühen der Unternehmung um eine möglichst gerin­
ge Umweltbelastung. 

1 4  Zusammenfassend empfahl der RH, 

( 1 )  die Bemühungen um einen Aufstieg zum Systemlieferanten fort­
zusetzen, 

(2) nach Abschluß der Großinvestition und Erreichung des geplan­
ten Umsatzzieles eine Konsolidierungsphase einzuleiten und 

(3)  angemessene Gewinnausschüttungen an die Eigentümer anzu­
streben. 
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Betriebsleistung 

Umsatzerlöse 
* 

sonstige betriebliche 
Erträge 

Betriebserfolg 

Finanzerfolg 

Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit 

Jahresüberschuß 

Bi lanzgewinn 

Mitarbeiter 

Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau GesmbH 

Die wirtschaftliche Entwicklung des Bergbaubereiches war positiv. 

Durch wesentliche Rationalisierungsmaßnahmen konnte die Über­
lebensfähigkeit der Gesellschaft - unter der Voraussetzung des 
Weiterbestehens des bis 2008 vereinbarten Kohlelieferungsver­
trages mit  der Österreichischen Draukraftwerke AG - abgesi­
chert werden. 

Die weitere Entwicklung und Strategie der Graz-Köflacher Eisen­
bahn- und Bergbau GesmbH ist durch das Auslaufen des Kohle­
lieferungsvertrages mit der Österreichischen Draukraftwerke AG 
im Jahr 2008 bestimmt. Für die in diesem Vertrag eingegangene 
Lieferverpflichtung von Braunkohle an die Österreich ische Drau­
kraftwerke AG bis 2008 leistete die Graz-Köflacher Eisenbahn­
und Bergbau GesmbH erhebliche Aufwendungen für Vorarbeiten, 
die nur bei Abnahme der vertraglich festgehaltenen jährlichen Min­
destmengen ein wirtschaftliches Überleben der Graz-Köflacher Ei­
senbahn- und Bergbau GesmbH bis 2008 sichert. 

Durch die vertraglich vereinbarte unbegrenzte Verlustübernahme 
durch den Bund stand der Eisenbahnbetrieb unter einem ungenü­
genden Rationalisierungsdruck. 

Die PensionsrücksteUungen hätten nach Ansicht des RH auch für 
die Mitarbeiter des Eisenbahnbereiches nach den Bestimmungen 
des Rechnungslegungsgesetzes dotiert werden müssen. 

1989 

292,3 

922,9 

382,0 

+ 73,6 

-62,8 

10,8 

35 ,8 

0,3 

1 9 1 2  

1 990 

3 1 9,4 

9 1 3, 1  

389,5 

+ 106,8 

-59,3 

47,5 

52,5 

1 2 ,4 

1 686 

1991 1 992 1 993 

in Mill S 

284,0 358,5 325,4 

94 1 ,6 969,8 948,9 

380,0 420,0 434,8 

+ 1 1 9,9 + 1 08,5 + 1 28,9 

-50,2 -52 ,6 -57 , 1  

69,6 55 ,9 7 1 ,8 

65,5 47,4 66,2 

28,6 30,3 30,8 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

1 504 1 40 1 1 3 1 6  

1994 1 995 

273,2 1 98 , 1  

84 1 ,2 825 ,9 

482,9 490,8 

+ 1 30,7 +85 ,3 

-52,0 -23 ,5  

78,7 6 1 ,8 

78,6 59,5 

33,4 3 1 ,6 

1 1 96 1 1 14 

* 
ohne Sozialrarifentschädigung 
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PrüflI ngsabl a u f  u nd 

-gegen stand 

Rechtsverhältni sse 

U n terneh mll ngs­

gegen stand 

U ntern e h m u ngspol it ik  

Organisat ion 

Unternehmu ngsz ie le  

Zielerre ichung 

Der R H  ü berprii fte  i m  F r ü h j a h r  1 994 u nd neuerl i c h  i m  Frühjahr  1 99 5  

d i e  Gebarung d e r  G raz-Kiitlacher E i se n bahn- u n d  Bergbau Gesm bH a n  

i h rem S i tz i n  Kiit1ac h .  

2 D i e  G raz-Köt1achcr E i se n ba h n- u n d  Bergbau G e s m b H  i s t  e i ne Gese l l ­

schaft i m  Konzern d e r  Österre i c h i schen I n d ustriehol d i ng AG-Bergbau­

hold i ng AG, die i h rerseItS e l lwn Branchenkonzern I !1nerhalb der Osterrei ­

c h i schen I n d ustriehol d l !1g A G  b i ldet .  Das Stam m kapital  betrug S I  M i l l  S .  

3 Der U n te rn e h m un gsgeg e n s t a n d  d e r  Graz-Kiifl ac her  E i sen bah n - und 

Bergbau Gesm b H  u m fal.\te den B e t r i eb von Verkehrsun terneh m u ngen , 

d i e  E r ri c h tu n g u n d  d e n  B e t r i eb v o n  B e rg bau u nr er n e h m u ng e n ,  F re i ­

ze ite l !1r ichru ngen,  I Iandel sgesclüfte m i t  E rzeugn issen des Bergbaues u nd 

entsprechende Bete i l i g u ngen . I n  den Jahren 1 99( )  bis  1 99 )  g ründete d i e  

Graz-Kii fl a c h e r  E i s e n b a h n - u n d  B e rg bau G e s m b I  { i n  d e n  B e r e i c h e n  

Fre i ze i t  und E rdenwI rtschaft s ieben Tochtergese l lschaften .  

-1 D i e  U n t e rn e h m u ng g l i ed e rte s i c h  i n  fü n f  Sparr e n ,  wobei  d ie Bere i che 

Bergbau und Verkehr von i h r  selbst gefü h rt wur d e n ,  d i e  Sparten Fre i ze i t ­

w i rtschaft , I ndustr iem i ncral i e n  u nd sons t i ge D i e n s r l e i s t u ngen j edoch i n  

e igene Gese l l schaften ausgeg l i edert ware n .  

Sei t  1 9H9 g a b  e s  e i n  unterneh m u ngspol i t i sches C;esa m t konzept sow i e  Be­

re i c hss tra te gi  e n .  

Zie l  des Berg baubere i ches war d i e  E rw i rtschaftung e i nes Betr iebsgew i n ­

n e s .  D i e  U n te rn e h m u n g  s t re b t e  n i c h t  n u r e i n  Ü lw r l e b e n  aus  e i ge n e r  

Kraft ,  sondern auch e i n e  w i rtschaft l i c h  s i n nvol le  We i terent w i ck l ung a n .  

I m  Verkeh rsbere ich sol l ten d i e  Markta n t e i l e  gegeniiber dem Straßenver­

k e h r  gehal ten  u n d  G ew i n ne i m  Busbt'f e l c h  erz i e l t  werde n .  Der verg ü ­

tungsHih ige Verl ust der Bahn sol l te m i n i m iert werd e n .  

6 . 1  D i e  w i rtschaft l iche E n t W i c k l ung i m  B e rgbaubere i c h  w a r  i m  überprLiften 

Ze i t raum pos i t i v. I n  den J a hren 1 9l) "?  b i s  I ')9) kon nten an d i e  ÖI AG­

Bergbauhold i ng AG Di videnden von i nsgesa m t  7 0 , S  M i l l  S ausgeschüt­

tet werden . 

6.2 Der R H  s tel l te fes t ,  daJ.) d i e  B i lanzgew i n n e  der Sparte Bergbau vor al lem 

aus der VeräuJ'Jerung von Sachan l ageverm iigen stam m te n .  

7 . 1  Das Ü berl e ben der  G raz-Kötlacher  E i senba h n- u n d  Bergbau Ges m b H  

aus e i gener K raft d u rch Gewi nne i st n u r  b e i  Wei terbestehcn des b i s  2008 
vere i n barten K o h l e l i eferungsvertrages m i t  der Österre i c h i schen Drau­

k raftwerke A G  erruch bar. H i n s i c h t l i c h  d e r  wei teren E nt w i c k l ung sah 

s i c h  die Unterneh m u ng veran laßt ,  neue Gesc häftsfe lder  für die Z u k u n ft 
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Unternehmungspolitik 

Wirtschaftliche 
Entwicklung 

Graz-Kö'lacher Eisenbahn­

und Bergbau GesmbH 

zu suchen. E in  verstärkter E instieg sol l  in die bergbaunahen Bereiche, wie 
zB Industriemineralien und in die Verwertung der vorhandenen Grund­
stücke gesetzt werden. 

7.2 Der RH empfahl,  wie schon begonnen, Geschäftsmöglichkeiten im Be­
reich der Abfallwirtschaft zu untersuchen. 

8. 1  Die Sparte Verkehr zeigt eine unterschiedl iche Entwicklung .  Während 
der Busbetrieb zuletzt ein positives Betriebsergebnis erreichte, stiegen die 
Verluste des Bahnbetriebes auf 2 5 0,4 Mi l l  S ( 994) bzw 247 , 1  Mi l l  S 
( 995)  an. Diese Abgänge werden der Graz-Köflacher Eisenbahn- und 
Bergbau GesmbH vertragsgemäß vom Bund vergütet. 

8.2 Die wirtschaftliche Entwicklung der übrigen Bereiche - Industriemine­
ral ien, Freizeitwirtschaft und sonstige Dienstleistungen - befand sich 
noch in der Aufbauphase. In den Bereichen , in denen die Entwicklung 
nicht den E rwartungen entsprach,  wurden inzwischen Verkäufe vorge­
nommen. 

9. 1 Von 1 994 bis 1 995 gelang es der Unternehmung, den Betriebsaufwand 
- vorrangig im Bergbaubereich - um 1 0 5 ,9 Mill S bzw 9 % zu sen­
ken. Ausschlaggebend für d iesen Aufwandsrückgang war neben einer 
spürbaren Senkung der Kosten für Material und bezogene Leistungen um 
25 % auch der seit 1 989 stark rückläufige Personalstand. 

Die der Graz-Köflacher E isenbahn- und Bergbau GesmbH zuerkannte 
Bergbauförderung betrug 1 989 bis 1 995 insgesamt 82,6 Mill  S. Die ein­
zelnen Jahresbeträge , die vorrang ig für die Schl ießungsmaßnahmen 
Zangtal und Karlsschacht gewährt wurden ,  sanken vom Höchstwert von 
26 Mil l  S ( 990) auf 5 ,8 Mil l  S ( 1 995) ab. 

Der R ückgang der Umsatzerlöse (von 1 992 bis 1 995 um 1 5  %) war vor­
rangig auf eine reduzierte Abnahme von B raunkohle durch die Öster­
reichische Draukraftwerke AG und die Aufgabe des Hausbrandsektors 
zurückzuführen. 

Die Aufwendungen für die Abraumbeseit igung vor der Kohleförderung 
wurden - wie übl ich - nicht im Aufwand belassen, sondern im Um­
laufvermögen aktiviert. I n  Form von Abschreibungen (Abraumtilgungs­
quoten) - berechnet auf die Vertragsdauer des Kohleliefervertrages -
werden s i e  i m  Rechenwerk erfaßt . I n  der  A u fs c h lußphase w u rden  
1 ,7 Mrd S für diese Arbeiten aktiviert. E nde 1 995 wies d ie  Graz-Köfla­
eher E isenbahn- und Bergbau GesmbH noch 1 Mrd S an aktiviertem 
Abraum aus. Die jährlichen Tilgungsquoten sind auf den kontinuierlichen 
Absatz von rd 1 Mill t Braunkohle je Jahr ausgelegt .  Der Abraumvorrat 
stellte somit  die wesentlichste bilanz- und ergebnisbestimmende Position 
bei der Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau GesmbH dar. 

9.2 Der RH verwies auf die enge Verknüpfung der Lage der Unternehmung 
mit  jener der Energiewirtschaft. Minderabnahmen bzw Vertragsänderun­
gen durch die Österreichische Draukraftwerke AG führen zu Erlösein-

1 49 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)158 von 337

www.parlament.gv.at



1 50 

Bergbau 

Markrlage u n d  
R a t ional i s ieru ng 

Kohle l lefervCfuag 

b r ü c h e n ,  d i e  a u s  z u s :i r z l i c h e n  C eschMr s rii r i g ke i re n  n E h t ausgeg l i c h e n  
w e rd e n  kön n e n  u nd i n  wei rerer Fo l g e  d i e  E x i sr e n z  d e r  U n rern e h m u n g  
noch vor A b l a u fen des bestehenden K oh l e l i di:rvert rages get;i h rden . 

lO. 1 Der r rad i t i onsgenü/\c K e rn bere i c h  der U nt e rn eh m u ng ,  der B rau l l k o h k ­
bergba u ,  erbrachte i m  D u rchsch n i t t d e r  J a h re I ')S ') h i s  1 ,)') '5  S '5  ( 1  der 
U m siirze des Bcrgbaubere l ches .  Der Resr  e n t fi el a u f  Kal k ,  Sc horrer  u n d  
Sonst iges .  Mengen mii/) i g  verte i I re s i c h  der A hsarz der Koh l e  a u f  d i e  d re i  
A b n t h mCfg ru ppt n K raftwerke,  I nd u srr ie  und l l aushran d .  

\'Vertnü ü i g  S ( l eg der Koldeahsarz b i s  I ') ') l  u m  -: , 'i I ;  u n d  fid b i s  I ,)')'i 
um 1 7  1"1 . Sram m t e  d i e  Zunahme im wese n r l l chen aus den Prl' isa I l I1assu n­
gen , wie s i e  In den Liefc rHTtr:igc n  m ) (  den l la u pt k u nden t"l·stgdq.!;r \\' u r­
den , beru h te der lJ m sarz rl"1ckgang I <) ') ) u n d  I ')<)'i hauprsiic h l l c h a u f  der 
ver m i nderten A b n a h m e  durch die  ()srerre l c h lsche Dra u k raft werke AC 
sowie  auf  dem R iickzug aus dem Ikre lch  I laus brandkohk.  

D i ese E m w i c k l u J lg enrsprach der rückLiufigen Ikd e u t u n,l.!; der B ra u n koh­
l e ,  deren E i nsatz n u r  noch m i t  erheb l i c h e n  Zusatz i l1 \TS t i t l on e n  1 111 Be­
re ich der Verbre n n llngstechnolo,l.!; i e  vertrethar i ,r .  Es  gab ,LIher 1 ')') '5  J l l I r  
n o c h  z w e i  C ro U k u n d e n ,  d i e  ii ber  d e ra r t i g e  u 111 w e l t,l.!; erec !He Ve r b n' n ­
n ungsan lagen \TrfLi,l.!; ten .  

D i ese Marktbge ,l.!;esrarre(e daher  weder e l l1 mengvll- noch ,' I n  wert llliil.\ l ­
,l.!;eS \'Vac h s r u m ,  U 111 m l tre l fr i s t i g  bessere E rgeb n i sse zu  erZ i e l e n . U m  d i e  
N ac h t e i l e  a u s  d e m  U m sa t l r ii c kgang a u s z u g l e i c h e n ,  l'f,l.!; r l ff d l ,' C raz­
Kiitlacher E i senhahn- u nd Bergbau C esm b l l in a l l c n  Bere ichl"ll Ib t i ona­
I i S l e r u ngsmaünahnw n .  

1 0 .2  N ac h  A n s i c h t  des RH brachren d i ese MaL\nah men den gewü nschten E r­
t( ) lg . 

1 1 . 1  Der A hsatz d e r  B r'l Ll n k o h k  i s t  vor a l l e m  d u rch d e n  L l c fervl' f t rag ZW I ­
schen d e r  C f<lZ- K iitlacher E i se n ba h n - u n d  Bergbau C�es m b l l u n d  d e r  
Ösrerre i c h iscl1l'n Dra u k rafr w l'fke A C ;  ,!!;e pr:ip . Dam i r  sche i m  d i e  A hn'lh­
nw von B ra u n kohle  hi r d e n  Krafrwerksbere l ch zu n:ich s r  b i s  z u m  A us lau­
fe n des Vert rages im Jahr  2 ( ) ( ) 1)  ,!!;,'s i c h c r t  z u  s e i n .  Da es k e l l l l' a n d e ren 
C; roLbbneh ml'f g i b t ,  s te l l t  die E 1 I1 ha l ru n,l.!; des Vcrr Ll,l.!;eS d u rch d i l' ( )srer­
re i c h  I sche D ra u k rafrwerke A C ;  fü r d i e  G raz-K i ifbc hn F i senba h n - u n d  
B e rg bau G e s m h H  e i n e  E X l s r e n z frage dar. hi r I ') ') ) u n d  I ')') 'i lur d l l' 
Üsrerre ich i sche Dr'l LIk raftwerke AG das i h r  zust l'ht'nde R ec h r ,  I ( )  I ;  we­
n ig e r  Koh l e  zu ü berneh m e n ,  in A nspruch genom mel l .  M I t tl' I <)<) 'i re ! l r l' 
d i e  Osrcrre i c h i sche Dra u k raftwerke AC;  ein C ; raz--Kiiflachn E i sell bahn­
u nd Be rg bau C�csm b l l m i r ,  I l)<) () ehenEd l s  Il u r  ')( ) ( )  ( ) ( ) ( )  r B ra u ll k o h l e  
übernehmen zu wol len . 

1 1 .2 Der R H  stel l te h i eLL l  t<:sr ,  d.! !)  <l utgrund der hohen A h rau l11- u n d  Vorl e i ­
s r u ngen e i n  E i n,l!riff i n  d ie vert rag l iche G r u n d la g e  b z w  e i n e  dauernde R c ­
d u k t i on der L id<:rnwnge an d i e  Osrerrc i c h l sche Dra u k r'lftwerkl' AC ; d i e  
E x i stenz  der U nt e rn e h l11 u ng gebh rden w L i rde .  
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Personal 

Verkehr 

Überblick 

Verlustabdeckung 

Graz-I(öflacher Eisenb hn­

und Ber bau GesmbH 

1 5 1 

1 2  Die  Anzahl der Beschäft igten ging von 1 1 5 9 ( 989) um 5 5  % auf 5 26 
( 1 995) zurück. Die jährlichen Kohleabbaumengen blieben j edoch nahezu 
gleich.  

Die Personalaufwend ungen des Berg baubere iches sanken wohl  von 
4 5 3 ,4 Mill S ( 989) auf 3 2 5 ,0 Mi ll S ( 1 995), jedoch stieg der Aufwand 
je Mitarbeiter ( inklusive Abferrigungsanspruch) infolge der durch Auf­
nahmestopps bedingten Altersstruktur und Inanspruchnahme der Sonder­
unterstützung der Beschäftigten im gleichen Zeitraum von 391  200 S auf 
6 1 7 870 S. 

1 3 . 1  D e r  Verkehrsbere ich ,  bestehend aus d e m  E i senbahnbetrieb u n d  dem 
Kraftwagenbetrieb, erbrachte im überprüften Zeitraum durchschnittlich 
1 6  % der U m sätze der G raz-Köflacher  E i senbahn- und B e rgbau 
GesmbH 0 989 208,3 Mil l  S; 1 995 2 5 2 ,2 Mil l  S). 

Die Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau GesmbH-Privatbahn be­
treibt in der Weststeiermark ein E isenbahnnetz m i t  i nsgesamt 1 00 km 
Streckenlänge. Die Konzession endet am 3 1 .  Dezember 1 998 und be­
dingt bei Nichtverlängerung einen Heimfall des E isenbahnbereiches an 
den Bund. 

Die Unternehmung wi l l  noch vor Ablauf der Konzess ion eine gese l l ­
schaftsrechtliche Verselbständigung des Eisenbahnbereiches einleiten . 

1 3 .2 Der RH empfahl der Unternehmung, diesen Schritt nicht nur im Hin­
blick auf die i m  Zuge einer vorzeitigen Verselbständigung anfallenden 
Kosten, sondern insbesondere hinsichtlich einer bestehenden Rechtsunsi­
cherheit über die Dotierung von Pensionsrückstel lungen zu überdenken. 

14 . 1 Im Konzessionsbescheid 1 983 übernahm der Bund (das damalige BMV) 
auf Konzessionsdauer für die nächsten 1 5  Jahre sowohl die Verluste des 
E isenbahnbetriebes in unbeschränkter Höhe als auch die F inanzierung 
von Investitionen im Ausmaß von 594 Mill S. Zusätzlich trug der Bund 
die I nvestit ionskosten des Fahrbetriebsmi trelbeschaffu ngsprogrammes 
von 3 1 0  Mill  S, wobei 65 Mill  S dieser Investition durch die bereits zuge­
standene Finanzierung (594 Mi l l  S) anzurechnen waren .  Die Höhe des 
vom Bund vergüteten Abganges betrug 247 , 1  Mil l  S ( 1 995) .  Sei t 1 993 
sind darin zusätzlich 1 7  Mill S Zinsenaufwand für die Kreditbedienung 
der Fahrbetriebsmittelbeschaffung (Doppelstockwaggons) enthalten. 

Bis zum Ende der Konzessionsdauer 1 998 wird die Graz-Köflacher Ei­
senbahn- und Bergbau GesmbH aus dem Bundesbudget 3 ,8 M rd S 
(3 ,0 Mrd S für Verlustabdeckung und 0 ,8 Mrd S für Investitionen) ange­
sprochen haben. 
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Verkehr 

1 52 

Investi tionen 

Busbetrieb 

E ntscheidend für die Verluste waren die hohen Personalkosten (die Be­
diensteten sind den ÖBB-Mi tarbei tern dienst-, besoldungs- und pen­
sionsrechlich nahezu gleichgestellt), die niedrige Produktivi tät, insbeson­
dere beim Güterverkehr, sowie Personalüberhänge, bed i ngt  durch un­
kündbare Dienstverhältnisse. 

1 4.2 Nach Auffassung des RH hätte die Ertragslage des Bahnbetriebes Anlaß 
sein müssen, sich nicht auf die Abdeckung der steigenden Verluste zu be­
schränken, sondern Strategien mit  Rationalisierungszielen zu entwickeln. 

1 5 . 1  Der Eisenbahnbereich wickelte sei t 1 984 e in  Rahmeninvest i t ionspro­
gramm in der Höhe von 839 Mill  S, vertei lt  auf 1 5  Jahre, ab. Von 1 993 
bis 1 995 erhielt die Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau GesmbH 
noch die Zusage für insgesamt 43 Mill S als Subvention vom Land Steier­
mark für Nahverkehrsmaßnahmen, die zum Teil  erst in den Jahren 1 996 
und 1 997 ausbezahl t  werden . 

1 5 .2 Nach den Feststel lungen des RH führte die Graz-Köflacher Eisenbahn­
und Bergbau GesmbH erst sei t  1 989 Investitionsrechnungen durch . 

16. 1 Zur Attraktivi tätssteigerung, jedoch ohne ausführl iche Rentabil i tätsbe­
rechnungen, kaufte die Unternehmung Doppelstockwaggons. Eine Finan­
zierungszusage des Bundes lag vor. 

1 6.2 Die Zweckmäßigkeit der Neuanschaffung der Doppelsrockwaggons konn­
te nach Ansicht des RH nur unter dem Gesichtspunkt einer Spitzenbeför­
derung von rd 600 Personen je Zug beurte i l t  werden.  Da der sonstige 
Fahrreinsatz für den allgemeinen Betrieb zu teuer war, setzte die Unter­
nehmung außerhalb der Spitzenzeiten die bi l l igen alten Zugsgarni turen 
eIn. 

Der RH beanstandete das Fehlen von Untersuchungen über die Fahrgast­
frequenzen und die E n twicklung der E i n nahmen vor A nschaffung der 
Doppelsrockwaggons. 

1 7  Der Busbetrieb wurde als eigene Sparre der Unternehmungsgruppe Ver­
kehr eingerichtet . I n  den Jahren 1 99 1  bis 1 995 erreichte der Busbetrieb 
jewei ls  e i n  posi t ives Betriebsergebnis .  Im Jahr 1 995 w urden 5 ,2 Mi l l  
Personen befördert. Durch d ie  gestiegene Anzahl der Beförderungsfälle j e  
gefahrenem Ki lometer und der besseren Personalauslastung sank d ie  Be­
schäftigtenzahl von 77 ( 1 989) auf 59 ( 1 995)  Mitarbeiter. Die damit  ver­
bundene Produktivitätssteigerung sowie die höheren E innahmen begrün­
deten den Anstieg des Betriebsergebnisses. 
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Verkehr 

Lastkraftwagen­
betrieb 

Personal 

Graz-Köflacher Eisenbahn­

und Ber bau GesmbH 

1 8 . 1  Die  Sparre Lkw des Verkehrsbereiches erbrachte mi t  1 8  Mitarbeitern und 
1 1  Fahrzeugen überwiegend Leistungen für den Bergbau. Die Abdeckung 
des Spitzen bedarfes besorgten beauftragte Frächter. 

1 8 .2 Der RH empfahl ,  da die Kohlebeförderung tendenziel l  rückläufig ist ,  
trOtz der absehbaren Überalterung des Fuhrparks keine Betriebsmittel 
nachzubeschaffen, sondern verstärkt auf Frächter zurückzugreifen.  

1 8. 3  Die Unternehmung ist dieser Empfehlung bereits nachgekommen. 

19. 1 Laut dem d ie  Verkehrsbetriebe der Graz-Köflacher E i senbahn- und 
Bergbau GesmbH betreffenden Kollektivverrrag aus 1 968 unterliegen 
die Bediensteten der Verkehrsbetriebe den jeweils bei den ÖBB geltenden 
dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Best immungen (Gleich­
stellungs- oder Analogieverrrag). Obwohl es laut einem Erkenntnis des 
Obersten Gerichtshofes mögl ich gewesen wäre, ab dem Jahre 1 99 1  i n  
Kollektivverrrägen auch abweichende Regelungen z u  vereinbaren, hat die 
U n ternehmung wei ter die Bes t immungen der ÖBB im wesentl ichen 
übernommen. 

1 9.2 Der RH empfahl ,  i nsbesondere im H inbl ick auf die Neuordn ung des 
ÖBB-Besoldungs- und -Pensionssystems, eine deutl ichere U nterschei­
dung des Graz-Köflacher E i senbahn- und Bergbau GesmbH-Schemas 
von jenem der ÖBB anzustreben .  

20. 1 Die Unternehmung hat keine b i lanziellen Vorsorgen für Abfertigungs­
und Pensionslasten für die Mitarbeiter der E isenbahn getroffen und dies 
mit  dem Heimfallsrecht des Bundes für d ie Eisenbahnanlagen nach Ab­
lauf der Konzessionsdauer begründet. 

20.2 Da die Mitarbeiter der E isenbahn in e inem Dienstverhältnis zur Graz­
Köflacher Eisenbahn- und Bergbau GesmbH stehen,  hätte die Gesel l ­
schaft nach Ansicht des RH die im Rechnungslegungsgesetz begründete 
Verpflichtung gehabt, die erforderlichen Rückstellungen (versicherungs­
mathematischer Werr Ende 1 99 5 :  605 Mil l  S) zu bilden und ihre Dotie­
rung mit dem Bund zu verrechnen. 

20.3 Die Unternehmung vermerkte, der Wirtschaftsprüfer habe den uneingeschriinkten 
BestäTigungsvermerk nur unter der Voraussetzung gegeben, daß die laufenden Pen­
sionszahtungen durch den Bund getragen werden und mit dem Auslaufen der 
Konzession (Ende 1 998) auch die Pensionsverpflichtungen dem Bund anheimfallen. 

2 1 . 1  Der durchschnitt l iche Personalstand des gesamten - aus Bahn- und 
Kraftwagenbetrieb bestehenden - Verkehrsbereiches der Graz-Köflacher 
Eisenbahn- und Bergbau GesmbH verminderre sich i m  überprüften Zeit­
raum von 7 5 3  ( 989) um 22 % auf 588 Mitarbeiter ( 1 995). Der Personal­
aufwand des Bahnbereiches stieg im Berichtszeitraum von 265 ,2  Mi l l  S 
( 989) um 1 6  % auf 306,9 Mill  S ( 99 1 ). 

1 53 
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1 54 

Freizeitwirtschaft 

Schluß­
bemerkungen 

Den E insparungen aus der Personalanpassung wirkte im überprüften Zeit­
raum die Belastung aus deutlich gestiegenen Überstundenleistungen ent­
gegen. 

2 1 .2 Da der Anfall bzw die Entwicklung der Überstunden nur schwer nach­
vollziehbar war, regte der RH an, für den Verkehrsbereich nicht nur die 
gesamten geleisteten Überstunden nach Betrieben getrennt festzuhalten, 
sondern auch eine Gl iederung der bezahlten und der in Freizeit abgegol­
tenen Überstunden vorzunehmen. 

22. 1 Für Grubenschließungen und Rekultivierungen hat die Unternehmung 
von 1 989 bis 1 995 insgesamt 203 Mill S aufgewendet. Neben den Ver­
kaufsüberlegungen für nicht mehr benötigte Grundstücke untersuchte 
d i e  U nternehmung auch andere Mög l ichkeite n  e iner  bestmögl ichen 
Nachnutzung, um die erwachsenen Kosten der Rekultivierung wenig­
stens teilweise kompensieren zu können. Daraus entwickelten sich Strate­
g ien zur Nutzung solcher Gebiete für Zwecke der Freizeitwirtschaft . 
Zielsetzungen dieser freizeitwirtschaftlichen Projekte waren die Schaffung 
von neuen Arbeitsplätzen und die Gewinnerzielung aus diesen Geschäfts­
feldern . Wei ters wurde eine Imageverbesserung der i n  ihrer wirtschaftli­
chen Bedeutung stark abfal lenden Bergbauregion und ein positiver Bei­
trag zur Infrastruktur der Region angestrebt. 

22 .2  Der RH empfahl, möglichst nur jene Freizeiteinrichtungen selbst zu be­
treiben, die mit  dem bisherigen Geschäftsbereich Bergbau in einem nähe­
ren Zusammenhang stehen und grundsätzlich nach industrienahen Mög­
l ichkeiten des wirtschaftlichen Weiterbestandes zu suchen. 

22 .3  Die ÖIAG-Bergbauholding AG hat 1 994 ein Konzept zur Privatisierung von Frei­
zeit projekten erstellt, dem die Graz-Köf/acher Eisenbahn- und Bergbau GesmbH 
mittlerweile entsprochen hat. 

2 3  Zusammenfassend empfahl der RH: 

( 1 )  Die Unternehmung sollte ihr Ziel, aus eigener Kraft zu überle­
ben, vorrangig in bergbau nahen Bereichen bzw auf dem Gebiet der 
Abfallwirtschaft verwirklichen. 

(2) Hinsichtlich des Verkehrsbereiches wären, beruhend auf einer 
verbesserten Kostendarstellung, weitergehende unternehmungspo­
litische Überlegungen erforderlich. 

(3) Die Gleichschaltung des Besoldungsschemas des Verkehrsberei­
ches mit jenem der ÖBB wäre im Hinblick auf die Neuordnung des 
ÖBB-Besoldungs- und -Pensionssystems zu überdenken. 

(4) Die Pensionsrückstellung wäre auch für die Mitarbeiter des Ei­
senbahnbereiches nach den Bestimmungen des Rechnungslegungs­
gesetzes zu dotieren. 

10· 
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1 1  

Versand 

Erzerlöse 

E rzerlöse 

Umsatzerlöse 

erhaltene Förderungen * 

Betriebsergebnis 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 

Bilanzergebnis 

Mitarbeiter 

* a) Bergbauförderung 

VOEST -ALPINE Erzberg GesmbH, Eisenerz 

Durch starke Rationalisierungsmaßnahmen, selektiven Abbau und 
entsprechende Personalanpassungen hat die Unternehmung ihr Er­
gebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit deutlich verbessert. 

Der relativ geringe Metallgehalt des Gesteins, die alpine Situation 
des Abbauareals sowie Umweltauflagen belasten die Gewinnung 
des Erzes mit hohen Gestehungskosten. Zudem verfügt die Unter­
nehmung lediglich über zwei inländische Abnehmer. 

Eine Verlängerung des bis 1 998 befristeten Erzliefervertrages ist 
insbesondere von der Erzielung wirtschaftlich vertretbarer Pro­
duktpreise und von der Weitergewährung entsprechender Mittel 
der Bergbauförderung abhängig. 

Die Unternehmung sucht durch Aktivitäten im Nichterzbereich 
nach neuen Geschäftsfeldern. 

1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 1 995 

i n  1 000 t Erz 

2 225 2 092 1 729 1 627 1 695 2 072 

in Sir 

1 54,7 1 65 ,3 1 76,5 1 5 5 ,9 1 32,5  1 1 7 ,9 

in Mill  S 

344, 1 345,4 305,2 222,4 224,5 244 , 1  

447 , 1  446,2 4 1 2,7 322,0 326,8 3 38,0 

76,4 66,8 63,9 62,2 57,6 58,6 

-5,8 -0,2 - 1 ,7 -4,4 + 5 ,0 -3,4 

- 1 2 ,2 -0,7 +0,0 +0 , 1  + 1 0,8 + 6,9 

- 1 2 ,3 - 1 3 ,0 - 1 3 ,0 - 1 3,0 -5 ,3 + 14,3 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

692 598 435 375 339 326 

b) Förderung für nordisches Ausbildungszentrum 
c) Arbeitsmarkcförderung 

1 55 
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1 56 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtsverhältnisse 

U nternehmungs­
gegenstand 

Organe 

U nternehmungs­
politik 

Der RH überprüfte von April bis Juni 1 995 die Gebarung der VOEST­
ALPINE Erzberg GesmbH an ihrem Sitz in Eisenerz. 

2 Die VOEST-ALPINE E rzberg GesmbH wurde im Oktober 1 987 ge­
gründet . Vom Stammkapital (0,5 Mill S) übernahm die VOEST-ALPI­
NE AG 90 % und die Donauländische BaugesmbH 1 0  % .  

Nach mehreren Änderungen der Einbindung in  den VOEST-ALPINE­
Konzern und nach e iner  Kapitalerhöhung auf 5 Mil l  S übernah m die 
ÖIAG-Bergbauholding AG 1 989 im Zuge der Neustruktu rierung des 
Konzerns der Österreich ischen Industrieholding AG sämtl iche Antei le 
der VOEST-ALPINE Erzberg GesmbH. 

3 Der Unternehmungsgegenstand der VOEST-ALPINE Erzberg GesmbH 
umfaßte nach mehrfachen Erweiterungen i nsbesondere den Abbau und 
die Förderung von Bodenschätzen,  die Führung damit im Zusammen­
hang stehender Gewerbe- und anderer Handwerksunternehmungen sowie 
den Betrieb einer Forstwi rtschaft. 

4 Seit ihrer Gründung hatte die Gesel lschaft einen Allei ngeschäftsführer. 
Dem Aufsichtsrat gehörten neben vier Kapi talvertretern zwei vom Be­
triebsrat entsandte Mitglieder an. 

5 . 1  Im Vergleich mit  ausländischen Erzlagerstätten ist der Steirische Erzberg 
eine Lagerstätte mit  geringem Metallgehalt.  Erst die Verarbeitung schafft 
die Voraussetzung für einen Hochofeneinsatz dieses heimischen Erzes. 

Der Charakter dieser Lagerstätte und die weitere Verarbeitung (geringer 
E isengehalt ,  hohe Abraumförderung, Aufbereitung von rd 30 bis 40 % 
des geförderten Erzes) bedingen eine hohe Kostenbelastung. 

Diese Rahmenbedi ngungen erschweren die Wettbewerbss i tuation der 
Erzproduktion. Eine dadurch bedingte tendenziell abnehmende bzw stag­
nierende Erzabnahme durch die Hüttenwerke führte 1 993 zum Zwecke 
der Absicherung des Unternehmungsstandortes zu einer Erweiterung der 
Unternehmungsstrategie, wobei insbesondere Tätigkeiten im Nichterz­
bereich vorgesehen waren. Ansätze für diese Neuorientierung wurden 
durch die Gründung und Tätigkeiten von Tochtergesel lschaften bereits 
verwirklicht. 

5.2 Der RH erachtete diese Ini tiative im Hinblick auf die gespannte Arbeits­
marktsituation in der Abbauregion als begrüßenswert. Er empfahl der Un­
ternehmung jedoch, verstärkt eine geeignete Weiternutzung des vorhan­
denen Bergbauareals (bei eventueller Einstellung der Abbautätigkeit) zu 
untersuchen und in das Unternehmungskonzept einzuarbeiten. 
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Zielerreichung 

Wirtschaftliche 
Entwicklung 

Personal 

VOEST-ALPIN E  

Erzberg GesmbH 

6 Das betriebswirtschaftliehe Ziel wurde durch Rationalisierungen und ei­
nen verstärkt selektiv geführten Abbau erreicht. Dies hatte auch eine er­
hebliche Steigerung der Produktivität zur Folge. Erstmals konnte daher 
- unter Eintechnung der Bergbauförderung - im Jahre 1 994 ein posi­
tives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1 0,8 Mil l  S aus­
gewiesen werden. Im Jahr 1 995 betrug dieses 6,9 Mil l  S. 

Durch die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Unternehmung ist 
es gelungen, eine mittelfristige Absicherung des Erzabbaues zu erreichen. 

Mittelfristig können mehr als 300 Arbeitsplätze gesichert werden, wenn 
der Erzlieferverrrag bis zum Jahre 2003 verlängert werden kann. 

7 Durch starke Rationalisierungsmaßnahmen sowie durch den selektiven 
Abbau erreichte die überprüfte Gesel lschaft - unter Berücksichtigung 
der Bergbauförderung - seit 1 993 ein positives Ergebnis  aus der ge­
wöhnlichen Geschäftstätigkeit. 

Das Vermögen sank von 44 1 Mill S ( 990) auf 3 7 3  Mil l  S ( 995) .  Dies 
beruht  vor al lem auf e i ner  Abnahme des A n lagevermögens ,  da d i e  
Restnutzungsdauer der im Zusammenhang m i t  der Erzproduktion ste­
henden Sachanlagen mit 1 998 begrenzt wurde. 

Der Erzversand hat sich von 2,2 Mil l  t ( 990) um 23 % auf 1 ,7 Mil l  t 
( 994) vermi ndert. Wegen des gleichzeitigen Erlösrückganges j e  t von 
1 5 5 S auf 1 33 S nahmen die Erzumsätze um rd ein Drittel ab, also stärker 
als der Versandrückgang. Die Produktivität je Mitarbeiter stieg hingegen 
von 4 200 t ( 990) um 5 2  % auf 6 400 t ( 994). Im Jahr 1 995 nahm der 
Erzversand auf 2 Mill t zu, da die beiden Hüttenwerke in diesem Jahr fünf 
Hochöfen in  Betrieb gehalten haben. D ie Produktivität stieg auf 8 1 2 5  t je 
Mitarbeiter. 

Die Erzumsätze stiegen 1 995 um 9 % gegenüber 1 994 . Die Erlöse je t 
sanken jedoch aufgrund der im Erzliefervertrag festgelegten Mehrliefe­
rungsklausel um 1 1  % auf 1 1 7 ,9 S. 

Die Nichterzerlöse wurden i nsbesondere auf dem Diensrleistungssekror 
mit  bergmännischer Beratung und Tätigkeit für Dri tte und m i t  einem 
seit 1 988 eröffneten Schallbergwerk erzie lt .  I nsgesamt erwirtschaftete 
dieser Bereich einen Betriebsgewinn von 33 Mi l l  S .  

8 Der Personalstand der VOEST-ALPINE Erzberg GesmbH sank von 692 
( 990) auf 326 ( 995)  Mitarbeiter. Über 1 ,6 Mill t im Jahr hinausgehen­
de Produktionssteigerungen sind nach Ansicht der Unternehmung nur 
mit  einer Rücknahme anderer Dienstleistungen und dem Einsatz zusätz­
l icher Transporteinheiten möglich. 

9. 1 Der Personalaufwand unter Einrechnung des freiwilligen Sozialaufwandes 
vermi nderte sich allfgrund der massiven Personalanpassllngen und der 
Kürzung eines Tei les der fre iwi l l igen Sozialleistungen von 3 2 7  Mi l l  S 
( 990) auf 1 85 Mil l  S ( 1 995) .  
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Absatzwirtschaft 

Erz1iefervenrag 

9.2 Der RH empfahl ,  die noch vorhandenen freiwill igen Sozialleistungen auf 
ihre weitere Notwendigkeit h in zu überprüfen und gegebenenfalls von ei­
ner weiteren Gewährung Abstand zu nehmen.  

1 0. 1  Von 1 990 b i s  1 99 3  st ieg das durchschnitt l iche Pro-Kopf-Ei nkommen 
um 2 3  % von 474 000 S auf 5 8 5 000 S und sank 1 99 5  auf 5 6 1  700 S. 

Die vergleichsweise hohen E inkommen beruhten auf einer schon vor der 
Ausgliederung durch die VOEST-ALPINE AG vorgegebenen E i nstu­
fungspraxis .  

1 0.2 Der RH empfahl der Unternehmung, in Hinkunft bei den E instufungen 
Zurückhaltung zu üben .  

1 1 . 1  Aufgrund ihrer Altersstruktur wären i m  Falle e iner Betriebsei nstellung 
1 99 8  45 % der Beschäftigten nur noch schwer auf dem Arbei tsmarkt 
vermittelbar. E i n  Personalkonzept für den Fall e iner Schli eßung hat die 
VOEST-ALPINE Erzberg GesmbH nicht erarbeitet. 

1 1 .2 Der RH wies darauf h in ,  daß lediglich die I nanspruchnahme der Mög­
l ichkeiten der "Stahlst iftung" eine gewisse Abs icherung der Arbeitneh­
mer nach einer Betriebsschließung bietet. 

1 2  Der Absatzmarkt für inländisches Eisenerz beschränkt sich aufgrund sei ­
ner Zusammensetzung im wesentl ichen auf die österreichischen H ütten­
werke Linz (rd 75 % der geförderten Menge) und Donawitz (rd 25 %). 

Da die Stahlkonjunktur zur Zei t  der Überprüfung durch den RH gut ver­
l ief, stiegen die Erzpreise im Jahr 1 99 5  um 5 %. Die Möglichkeiten der 
Gesel lschaft, das E i senerz etwa im derzeitigen Umfang zu e inem wirt­
schaft l ich vertretbaren Preis fördern, aufberei ten und verkaufen zu kön­
nen, s ind mittelfristig gut . 

1 3 . 1  Die Abnahmemodalitäten regelt ein 1 994 abgeschlossener und bis 1 998 
gültiger Erzliefervertrag. Neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingun­
gen, wie Abnahmemengen und Abgabepreise, s ind auch die Qualitätsan­
forderungen und die davon abhängigen Preisab- bzw -aufschläge festge­
legt.  Die Preise werden für eine vereinbarte Grundabnahmemenge jährlich 
fix iert .  U nabhängig von der Preisverei n barung gewährt die  VOEST­
ALPINE E rzberg GesmbH e iner Control l ingabtei lung des Käufers das 
E inschaurecht in die laufende Kostenrechnung und gesteht dem Käufer 
zusätzlich e in Mitwirkungsrecht in  der Form zu, daß einem Vertreter des 
Käufers im Aufsichtsrat der VOEST-ALPINE Erzberg GesmbH hinsicht­
lich aller Fragen des Jahresbudgets ein Vetorecht eingeräumt wird.  

1 3 .2 Obzwar die Wei terführung des Erzabbaues durch diese Maßnahmen si­
chergestel l t  werden konnte, sah der RH diese Verei nbarung i m  H i nblick 
auf den e ingeschränkten wirtschaft lichen Freiraum jedenfal ls als unge­
wöhnlich an. 
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Schluß­
bemerkungen 

VOEST-ALPINE 

E rzberg GesmbH 

1 4  Abschließend empfahl der RH, i n  Zusammenarbeit mit der Öster­
reichischen I ndustrieholding AG, der VOEST-ALPINE Stahl AG 
und dem BMUJF eine aussagekräftige Entscheidungsgrundlage zu 
erarbeiten, die neben betriebswirtschaftlichen Überlegungen auch 
technische, umweltbezogene, strategische und volkswirtschaftliche 
Vor- und Nachteile der heimischen Erzgewinnung und -verarbei­
tung miteinbezieht. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

U nternehmungs­
gegenstand 

VOEST -ALPINE Rohstoffbeschaffungs GesmbH, 
Linz 

Die überprüfte Gesellschaft war in nerhalb der VOEST-ALPINE 
Stahl AG für die  Beschaffung von hüttenspezifischen Rohstoffen 
zuständig. 

Hinsichtlich der S icherstel lung der Versorgung und der Qualität, 
des Abschlusses von preisgünstigen Lieferverträgen sowie der Sen­
kung von Einkaufskosten war die Gesellschaft erfolgreich. 

Die Kohle wurde vornehmlich aus einem Land bezogen, Eisenerze 
kamen aus den Oststaaten, der Übersee und vom steirischen Erz­
berg. Der RH sah in der Konzentrierung der Kohlelieferungen auf 
fast nur ein Land, in der noch immer feststellbaren Ostorientierung 
bei Erzeinkäufen und den damit verbundenen politischen und wirt­
schaftlichen R isken ein Problempotential. 

1 993 1 994 1 995 

1 0  Mi 11 S 

Umsätze 5 8 1 6 6 3 1 9  6 570  

davon Eigen-Erz-U msätze 984 1 1 79 1 224 

in  1 000 S 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkei t 27 28 1 500 

Bilanzgewinn 14 26 32 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

Mitarbeiter 1 6  1 5  1 4  

D i e  Gebarungsüberprüfung des RH fand im Mai und J u n i  1 995 statt. 
Das Prüfungsergebnis wurde der Unternehmung im September 1 995  
überreicht, die Ende 1 995  dazu schriftl ich und mündl ich Stel lung ge­
nommen hat . 

2 Die überprüfte Gesellschaft wurde Ende 1 992 gegründet. Zweck der Un­
ternehmung ist die Sicherstellung der Versorgung mit hüttenspezifischen 
RohStoffen der beiden roheisenerzeugenden Standorte in Linz (VOEST­
ALPI E Stahl Linz GesmbH) und in Donawitz (VOEST-ALPINE Stahl 
Donawitz GesmbH). 
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Rechtsverhältnisse 

Strategien 

Kohleeinkauf 

Erzeinkauf 

3. \ Am Stammkapital ( 5 00 000 S) waren die VOEST-ALPINE Stahl Linz 
GesmbH zu 5 4  % ,  die VOEST-ALPINE Stahl Donawitz GesmbH zu 
20 % und die VOEST-ALPINE I ntertrading GesmbH zu 2 6  % betei­
ligt. 

3.2 Nach Ansicht des RH wäre der VOEST-ALPINE Stahl Donawitz GesmbH 
wegen ihrer Stellung als zweitwichtigster Kunde der überprüften Gesell­
schaft ein entsprechend höherer Kapitalanteil zuzuordnen gewesen, wäh­
rend ein geringerer Anteil der VOEST-ALPINE I ntertrading GesmbH 
genügt hätte, um etwaige Synergien (zB Kompensationsgeschäfte) zu si­
chern . 

4 . 1  Die strategische Ausrichtung der Gesellschaft wurde i n  Rohstoffklausu­
ren oder in Gesprächen mit  den Obergesellschaften erörtert.  Als Ziele 
galten die Sicherung der Versorgung, der Qualitäten, des günstigen Prei­
ses, Senkung der Einkaufskosten usw. Eine schriftliche Festlegung fehlte. 

4.2 Nach Auffassung des RH hätten grundsätzliche strategische Aussagen der 
Gesellschafter in ei nem unternehmungseigenen Strategiekonzept festge­
schrieben werden sollen. 

5 . 1  Die Kohleeinstandspreise gingen i n  den letzten Jahren stetig zurück. Die 
Preise des Jahres 1 994 entsprachen wegen der Konj unkturentwickl ung 
und der Dollarschwäche etwa jenen der frühen 70er Jahre. E rfolgreich wa­
ren aber auch die E i nkaufsaktivitäten der VOEST -ALPINE Rohstoffbe­
schaffungs GesmbH sowie die erreichte Frachtkostenreduzierung. 

Die Hauptlieferländer für Kokskohle waren bis 1 992 Rußland, Tschechi­
en, Polen und die USA . Aufgrund der Preisentwicklung und der immer 
teurer werdenden Frachtkosten wurde ab diesem Zeitpunkt Kohle nur 
noch aus Tschechien ei ngeführt. 

5 .2 Der RH anerkannte die kostenmäßigen Vorteile der Konzentrierung des 
Kohlebezuges auf ein Lieferland, verwies aber auf den strategischen Nach­
teil möglicher Abhängigkeiten. Wenn sich auch augenblicklich daraus 
keine Versorgungsengpässe oder sonstige Probleme ergeben, empfahl der 
RH, eine länderweise breitere Versorgungssicherung zu erwägen. 

6 Das für die Roheisenerzeugung erforderliche E isenerz ist auf dem Welt­
markt i n  verschiedener Quali tät und Form verfügbar. Fei nerz muß vor 
dem Ei nsatz im Hochofen zu Pellets oder Sintererz aufbereitet werden .  
D i e  dafür erforde rliche S i nteranlage der VOEST -ALPINE Stahl Linz 
GesmbH ist in den letzten Jahren - nicht zuletzt aus Umweltschutz­
gründen - auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. 

7 Der Fortschritt in der VOEST-ALPINE-Hochofentechnologie hatte es in 
den letzten Jahren ermöglicht, auf die Zumischung teurer Übersee-Erze 
zwecks Qualitätsverbesserung weitgehend zu verzichten. 
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Erzeinkauf 

Frachtkosten 

VOEST-ALPINE 

R ohstoffb chaffun Ge bH 

Die zunehmenden wirtschaftlichen und logistischen Schwierigkeiten der 
ukrainischen Erzgruben führten jedoch ab 1 994 zu großen Lieferverzöge­
rungen und -ausfäl len . Da die Versorgungssicherheit beeinträchtigt war, 
stel lte die VOEST -ALPINE Rohstoffbeschaffungs GesmbH zusätzliche 
Versorgungsmöglichkeiten sicher. 

8 Im Hinblick auf den hohen Kostenantei l  des Transports waren die Be­
schaffungskonzepte auf die unterschiedlichen Standorte der VOEST -AL­
P I N E  Stah l L i n z  Ges m b H  und VOE ST-ALPINE Stahl  Donaw i tz 
GesmbH abzustimmen. Auch auf die verschiedenen Hochofenanforderun­
gen in den zwei Stahlwerken war Rücksicht zu nehmen, was zu unter­
schiedlichen Lieferquellen, Erzqualitäten und Transportwegen führte. 

9 Das von der VOEST-ALPINE Erzberg GesmbH bezogene i n ländische 
E rz hat nur halb sovie l  E i sengehalt w i e  I mporterze. Den geri ngeren 
Transportkosten des österreichischen Erzes stehen insbesondere ein höhe­
rer Energiebedarf wegen vermehrter Beanspruchung der Hochöfen sowie 
ein höherer Schlackeanfall gegenüber. 

Bezogen auf e ine Tonne Eisengehalt war die VOEST-ALPINE Erzberg 
GesmbH für den Standort L inz  wegen der Transportkosten - trotz 
Bergbauförderung und erheblicher Rationalis ierungsmaßnahmen - teu­
rer als südafrikanische Lieferanten.  

Die überprüfte Unternehmung beabsichtigt, d ie Verlängerung des bis 
1 998 abgeschlossenen Vier-Jahresvertrages über die Lieferung von öster­
reichischem Erz von weiteren Preissenkungen der VOEST-ALPINE Erz­
berg GesmbH abhängig zu machen. 

L O  Die Transportkosten bi lden bei Erz e inen entscheidenden Kostenfaktor. 
Der Transportkostenanteil bei Übersee-Erz betrug zeitweise bis zu 70 % 
( 1 994 rd 60 % )  der E instandskosten .  Deshalb waren osteuropäische Erze, 
insbesondere aus der Ukraine, kostengünstig und wurden trotz minderer 
Qualität stets in größeren Mengen bezogen. 

Der Unternehmung ist es gelungen, längerfristige, günstige Frachtverträ­
ge abzuschl ießen und dadurch der kon junkturbedi ngten Erhöhung der 
Donau- und Seefrachtpreise vorerst größtenteils zu entgehen . Dadurch 
wurde zB südafrikanisches Feinerz - trotz einer Erzpreiserhöhung des 
Lieferanten - frei Lagerplatz Linz Anfang 1 995 sogar um 6 % bil l iger. 
Bei den Bahnfrachten konnte die VOEST -ALPINE Rohstoffbeschaffungs 
GesmbH durch Preisverhandlungen und Routenänderungen die Fracht­
kosten senken. 
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Schluß­
bemerkungen 

1 1  Als Beurteilungskriterien, inwieweit die überprüfte Gesellschaft 
ihre Aufgabe erfolgreich durchführte, waren Faktoren heranzuzie­
hen, die sich mit Kostenoptimierung (wie günstige Einstandspreise, 
Qualitätssicherung, richtiger Anlieferungszeitpunkt, optimal abge­
stimmte Mengen), mit Versorgungssicherung (wie langfristige Siche­
rung der Materialzufuhr) bzw mit Beratung der übrigen Unterneh­
mungsbereiche umschreiben lassen. 

Bei Abwägen dieser Kriterien und bei Berücksichtigung des Um­
standes, daß nur vereinzelt  Reklamationen gegenüber der Ein­
kaufstätigkeit zu  registrieren waren, kam der RH zur Ansicht, daß 
die überprüfte GeseUschaft die ihr zukommenden Aufgaben gut er­
füllt und damit einen positiven Beitrag zum Unternehmungserfolg 
ihrer Obergesellschaften geleistet hat. 

Im Oktober 1 99 5  erfolgte die mehrheitl iche Privatisierung der 
VOEST-ALPINE Stahl AG, deren Enkelgesellschaft die überprüfte 
Unternehmung war. 
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Universale Bau AG - Akquisition und Leitung von 
Unternehmungen in der ehemaligen DDR 

Die Universale Bau AG sah Marktchancen in der ehemaligen DDR 
und erwarb von der Treuhandanstalt ehemalige staatliche Baube­
triebe, nämlich die Industrie- und Spezialbau Brandenburg Ges­
mbH,  Brandenburg, und d i e  GRUWA Grund- und Wasserbau 
GesmbH, Berlin. 

Die nicht den erwerbswirtschaftlichen Prinzipien entsprechenden 
Strukturen dieser Unternehmungen wurden von den verhandlungs­
führenden Personen, die keine praktische Erfahrung beim Erwerb 
und bei der Leitung bauausführender Unternehmu ngen hatten,  
nicht erkannt. Erst hohe Verluste führten zu neuerlichen Verhand­
lungen mit der Treuhandanstalt zur Verbesserung der Übernahme­
bedingungen; die bereits entstandenen Nachteile ließen sich jedoch 
nicht mehr wettmachen. 

I nsgesamt verfehlte d ie Universale Bau AG ihr Ziel, Marktchancen 
in der ehemal igen DDR erfolgreich zu nutzen, vielmehr erlitt s ie 
aus beiden überprüften Beteiligungen hohe Verluste. 

Die GRUWA Grund- und Wasserbau GesmbH hat ihre Tätigkeit 
bereits eingestellt. 

1 992 1 993 1 994 1 995 

in  Mill  S 

Industrie- und Spezialbau 
GesmbH 

Erlöse 5 8 1  7 26 956 1 1 37 

Kalkulatorisches 
Betriebsergebnis - 1 78 - 1 4 1  - 1 02 -86 

Grund- und Wasserbau 
GesmbH 

Erlöse 238 237 300 377 

Kalkulatorisches 
Betriebsergebnis -1 6 , 1  -34, 1 -27 ,6 -64,7 

Durchschnittliche Beschäftigtenanzahl 

lndustrie- und Spezialbau 
GesmbH 1 05 3  7 24 679 5 3 5  

Grund- und Wasserbau 
GesmbH 285 2 5 2  20 1 1 4 1  
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Prüfu ngsablau f u n d  

-gegenstand 

Der RH überprüfte von Miirz b is  Apri l I t)t) '5 die Gebarung der U n iversa­
le Bau AG bezüg l i ch  A k q u i s i t ion und Le l t u nJ.; von l]merneh m u ngen i n  

d e r  ehemal igen Deurschen Demokrat ischen Republ i k  ( DD R ) .  Zu d e n  i m  

Deze m ber I t) t) '5  li berm ] ( te l t e n  P r ü fu nJ.;s m i ttei l u nJ.;en n a h m  d i e  U mer­

nehm u n g  im Jin ner I t)t)() Ste l l u ng .  

Betei ligungen u nd dere n  A u s w i rku ngen a u f  d i e  U n iversale B a u  AG 

E i n b i nd ung in den 

Konzern 

A USW i rk u ngen auf d i e  

U n i versale Bau A G  

2 . 1 I m  Apri l I t)t)2 kau fte d i e  ProjekrJ.;ese l lschaft U n i versale I n rernational Hol­

d i nJ.; Ges m b H , Ber l l n  ( zu 60 ('{ ü ber d i e  U n iversale I n ternat ional  B a u  

GesmbH u n d  l. u l O  ('; d i rekt e i ne Konzerngesel l schaft der U n i versale Bau 

AG) zwei Bauumernehmungen , nii m l i c h  

( I )  d ie I n d ustr ie- u nd Spez i a l bau BrandenburJ.; Ges m b H ,  Brandenburg 

und 

(2)  die G R U WA G ru nd- und Wasserbau Gesm b I l ,  Berl i n ,  

u n d  verkaufte i m  Spiitherbst I t)t) " d i ese Gese l l schaften a n  d i e  U n i versale 

Bau AG. 

Der bis frühsom mer I ()t) '" fü r d i e  Fi nanzi eru nJ.; zuständ iJ.;e Geschii ftsfü h ­

rer d e r  U n i versale I nt ernatIOnal B a u  Gesm bH sow ie d a s  <lb J u n i  I t)92 fü r 

das A us land sJ.;esc lüft zuständ Ige Vorstan d s m i  tJ.; I ied d e r  Li n iversale B<1LI 

AG konnten i h re F u n k t i o nen a l s  E l1 tsche l d u n.�s- u n d  A u fs i c h t sorJ.;ane 
manJ.;els E rfah ru nJ.; m i t  der L e i tu ng von Ihuull tcrnehm ungen n icht  erfü l ­
l e n .  

2 . 2  Zur  F Li h ru ng von Bau ullte rn e h m u ngen d u rc h  Pro J e krgese l l schaften ver­

m erkte der R H  Kr i  t i sc h ,  da!) d i es l' l Ile viiI  I i g  andere Denkweise erfordert ,  

a ls  es bei den mit  der Bearbei t u ng \'on E l Ilzelpro J ckten bet�d.)ren Gesel l ­

schaften d e r  Fal l  1 S t .  

D u rch d i e  erst  nach über e i nem Jahr crfc)lgte Trenn ung der Bauu nterneh­

m u ngen von der P ro j ektgesel l schaft wur d e  nach Mel n unj.!: d es R H  wert­

volle Ze i t  fü r d i e  R eorpm i sat ion der beiden U nt e rn e h m ungen n i c h t  m i t  

der bestmiigl ichen E ffi z ienz gCll ut z t .  

2 . ,'\ Ll/lt Sftll/lIl.�II"biilc dtT [ ! lIftl'llcblllllll.� JCI ('1I1e ,lire/eie Flibl'1fi1,1!, dcr beidw Be­

triebe 1IIIIIIIIcbr gegcbm. 

,'\ D i e  z ur E rsc h l Ießung d es M a r k tes i n  d e r  ehemal igen D D R  e rworbenen 

Bete i l igungen erforderten zun;[chst e i nen Kaufpreis von I ()S M i l l  S .  O l l' 
E n twickl ung der bei den I nvest i t ionen gestal tete s i c h  j edoch verlusrre i c h ,  

s o  d a ß  s ich  d i e  U n i versa le  B a u  AG genöt i g t  sah ,  z u r  S i c herung der B i lan­

z ierbarkl' i t  den beiden U n rl'fIll'h m u ngen n i c h t  n u r  wei tere 7 0  M i l l  S z u r  

d i rekten Verl ustabdeckung zu überweise n ,  sondern darüber h i naus h i nge­

gebene Gesel lschafterd arlehen von I S '5  M d l  S l' lIl n  Wertber icht igung zu 

u n terziehe n .  E n d e  I t)9 'S  standen �he be iden Bete i l ig u ngen I n  der B i l a n z  

der U n i versale B a u  A G  m i t  j e  e i llt'm Sch t l l i nJ.; zu  Buche.  
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Zielerreichung 

Universale Bau AG 

4 Die Universale Bau AG hatte ihr  Ziel, Marktchancen i n  der ehemaligen 
DDR erfolgreich zu nutzen , angesichts buchmäßiger Belastungen von 
423 Mill S bis Ende 1 995 verfehlt. 

Die Produktivi tät der gekauften Bauunternehmungen wurde viel zu opti­
mistisch eingeschätzt. 

Erst große Verluste zwangen dazu, daß erfahrene Mitarbeiter aus den bau­
ausführenden Bereichen der Universale Bau AG in den übernommenen 
Unternehmungen ei ngesetzt wurden ,  wobei sich dann auch tatsächlich 
Verbesserungen in  der Produktivität einzustellen begannen. 

Industrie- und Spezialbau Brandenburg GesmbH, Brandenburg 

Kauf der 
Unternehmung 

Akquisition 

5 . 1  Nachdem der Vorstand der Universale B a u  A G  Anfang März 1 992 die 
vorgeschlagene Akquisition der Industrie- und Spezialbau GesmbH ab­
gelehnt hatte, holte die Universale International Holdi ng GesmbH weite­
re Informationen ein.  Der Arbeitsausschuß des Aufsichtsrates genehmigte 
am 3 1 .  März 1 992 grundsätzlich den Erwerb der Industrie- und Spezial­
bau GesmbH und beauftragte den Vorstand, die Kaufverhandlungen wei­
terzuführen. Im April 1 992 schloß der Vorstand mit der Treuhandanstalt 
den Kaufver t rag . Dabei m ußten bei der  I ndustr ie- und Spez ia lbau  
GesmbH vorerst 900 Arbeitsplätze garantiert werden. 

5.2 Der RH erachtete den Zeitablauf für e ine ausreichende Vorbereitung der 
Kaufentscheidung als zu kurz. 

Wirtschaftlichkeitsrechnung 

6. 1 Die ei nzige, dem Kaufantrag des Vorstandes beigelegte Wirtschafdich­
keitsrechnung sah für 1 992 noch einen Betriebsverlust von 4,5 Mill  S und 
danach Gewi nne vor. 

6.2 Wie der RH erhob, hatte die Geschäftsführung der Universale Internatio­
nal GesmbH eine für die ersten drei Jahre ergebnismäßig um 2 1 0  Mill  S 
schlechtere Variante dem Aufsichtsrat nicht vorgelegt.  Der R H  empfahl ,  
eine etwaige Verletzung der Sorgfaltspflicht des ehemaligen Geschäfts­
führers der Universale International GesmbH überprüfen zu lassen.  

6.3  Laut Stellungnahme der Unternehmung wcire, abgesehen vom Prozeßrisiko, ein 
wirtschaftlich ins Gewicht fallender Schadenersatz nicht erzielbar. 

Ertragsaussichten 

7 . 1  Der Kaufvertrag legte d i e  Zuschüsse der Treuhandanstalt fest ,  d i e  E n­
de 1 992 eine ausgeglichene B ilanz ermöglichen sollten . 

7.2 Wie der RH kritisch feststellte, erkannten die Beteiligten mangels fachli­
cher Eignung nicht die drohenden Verluste bei den bestehenden Aufträ-
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1 68 

Industrie- und Spezial bau 

Brandenburg GesmbH 

Leirung der 
Unternehmung 

gen. Weiters waren sich die Beteiligten nicht bewußt, daß die vollkosten­
deckende Abwicklung der neu übernommenen Aufträge über e inen län­
geren Zeitraum nicht möglich war. 

Nachbesserungen des Kaufvertrages 

8. 1 Die Universale Bau AG erreichte Ende 1 992 von der Treuhandanstalt ei­
ne Erhöhung der Zuschüsse um 295 Mil l  S für die ökologischen Altlasten 
und für die  Verluste bei alten und neu übernom menen Baustellen um 
246 Mil l  S. Im November 1 994 konnte die Universale Bau AG eine wei­
tere Verbesserung des Vertrages erreichen . 

8.2 Trotz der zwei wesentl ichen Nachbesserungen des Kaufvertrages wies der 
RH darauf h i n, daß e ine Bete i l igung der Treuhandanstalt an den Um­
strukturierungskosten bereits im ursprüngl ichen Vertrag die Ausgangsla­
ge der Universale Bau AG bei den Nachverhandlungen erleichtert hätte. 

Geschäftsführerverträge 

9. 1 Die i m  Jun i  1 992 m i t  vier jähriger Laufzeit  mi t  den Geschäftsführern 
abgeschlossenen Verträge wurden im Herbst 1 993 durch hohe Abstands­
zahlungen gelöst. 

9.2 Nach Ansicht des RH war es unvorsichtig, mit den aus dem alten Wirt­
schaftssystem stammenden Geschäftsführern hochdotierte Vierjahresver­
träge abzuschließen, ohne deren Leistung zu kennen. 

9.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung schließe sie nunmehr Verträge mit kürze­
ren Lau/zeiten ab. 

Auswahl der Geschäftsführer 

1 0. 1  Nach dem Ausscheiden der beiden deutschen Geschäftsführer und des i m  
Herbst 1 992 zusätzl ich ei ngesetzten österreichischen Geschäftsführers 
wurde im Herbst 1 993 der Leiter des größten Hochbaubereiches der Uni­
versale Bau AG i n  Österre ich für die  Geschäftsführung der I ndustrie­
und Spezial  bau GesmbH freigestel lt .  Da d ieser nach e inem Jahr i n  den 
Vorstand der Universale Bau AG nachrückte, stand der I ndustrie- und 
Spezial bau GesmbH wieder kein im Hochbau erfahrener Geschäftsführer 
zur Verfügung. 

10.2 Som i t  war es der Un iversale Bau AG n icht  gel ungen , neben dem i m  
Herbst 1 993 als Übergangslösung eingesetzten Geschäftsführer einen i m  
Bereich Hochbau erfahrenen - womögl ich deutschen - Geschäftsfüh­
rer zu finden. 

1 0.3 Lattt Stellungnahme der Unternehmung werde sie bei weiteren Personalentschei­
dungen der Kritik des RH Rechnung tragen. 
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Industrle- und Spezial bau 

Brandenburg GesmbH 

Konzept der Geschäftsführung 

Universale Bau AG 

1 1 . 1  Der im Herbst 1 993 eingesetzte neue Geschäftsführer erstellte gemein­
sam mit dem kaufmännischen Leiter des Bereiches Hochbau Wien der 
Universale Bau AG ein Konzept zur Verbesserung der w irtschaftl ichen 
Lage und setzte die Veränderungen auch konsequent durch. 

1 1 .2 Nach Ansicht des RH hat der Vorstand der Universale Bau AG zu lange 
gezögert, die Betreuung der Industrie- und Spezialbau GesmbH durch 
ei nen österreichischen Baubereich sicherzustel len . Dabei hätte eine ver­
stärkte Auftragsselektion in einem österreichischen Baubereich zwar dort 
e ine Umsatzmi nderung ergeben , jedoch durch freies, erfahrenes öster­
reichisches Personal die Verlustsi ruation bei der Industrie- und Spezial­
bau GesmbH verringert. 

Wirtschaftl iche Lage Finanzielle Situation 

1 2 . 1 Die im Dezember 1 992 von der Treuhandanstalt zugesagte Verlustab­
deckung und die Übernahme der ökologischen Alt lasten wirkten sich 
zwar positiv in der Bi lanz 1 992 aus, änderten aber bis zur E inzahlung der 
Mittel durch die Treuhandanstalt im März 1 993 nichts an der katastro­
phalen Liquiditätslage. Die weiterhin  auftretenden hohen Verluste l ießen 
das E igenkapital derart schmelzen, daß die Universale Bau AG 1 994 bis 
zur B i lanzerstellung 1 995 ein mit der Treuhandanstalt 1 994 vereinbartes 
unverzinsliches Gesellschafterdarlehen von 1 07 Mill  S gewähren mußte. 

1 2 .2 Wie der RH feststel lte,  besteht aufgrund der 1 996 noch andauernden 
Verluste und der in  den nächsten vier Jahren fäl l igen Sanierung der öko­
logischen Altlasten (voraussichtlich 1 68 Mi l l  S) e in wei terer ho her Fi­
nanzbedarf. 

1 2 .3  Die Unternehmung berichtete von Verhandlungen mit der Treuhandanstalt zwecks 
Übernahme weiterer Kosten. 

Bilanzgestaltung 

1 3 . 1  Die in den Jahren 1 992 bis 1 995 verlustreiche Geschäftstätigkeit konnte 
durch die schrittweise Verbesserung der Übernahmebedi ngungen und 
durch Gesellschafterzuschüsse ausgegl ichen werden . 

In den außerordentlichen Erträgen 1 994 war auch der vorläufige Verzicht 
der Treuhandanstalt auf Rückzahlung der nicht benötigten Rückstellun­
gen in  Höhe von 1 26 Mil l  S für die Beseitigung von ökologischen Altla­
sten enthalten. 

1 3 .2 Nach Auffassung des RH wäre eine vorsichtigere B ilanzgestaltung ange­
bracht gewesen, weil die Industrie- und Spezial bau GesmbH im Falle po­
sitiver Betriebsergebnisse ab dem Geschäftsjahr 1 999 ein Viertel des Be­
triebsgewi n nes als Besserungszahl u ng so lange an d ie Treuhandanstalt 
abliefern muß, bis die Höhe des vorläufigen Forderungsverzichts erreicht 
ist. 
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1 70 

Industrie- und Spezialbau 

Brandenburg GesmbH 

Information der 
Konzernführung 

1 3 .3 Laut Stellungnahme der Unternehmung erhoffe sie von weiteren Verhandlungen 
mit der Treuhandanstalt eine Verbesserung der Situation. 

1 4. 1  I m  März 1 995 begründete der Vorstand der Universale Bau AG gegen­
über dem Aufs ichtsrat das negat i ve kal kulatorische Betr iebsergeb­
nis 1 994 der Industrie- und Spezial bau GesmbH mit  zeitl ichen Abgren­
zungsfehlern bei Baustellen in den Vorjahren. 

1 4.2  Nach Ansicht des R H  t rafen die dem Aufs ichts rat bekanntgegebenen 
Gründe nur zu einem kleinen Teil  zu. Zum allergrößten Tei l  waren die im 
Jahr 1 994 begonnenen Baustellen für den Verlust verantwortlich . 

1 5 . 1  Der Vorstand erwartete i m  September 1 994 ein gering positives kalkula­
torisches Betriebsergebnis für 1 995 . Im März 1 995  mußte er dem Auf­
sichtsrat bereits von einer Verschlechterung um 60 Mil l  S für das laufende 
Jahr berichten. 

1 5 .2 Wie der RH bemängelte, war im September 1 994 weder die Produkti­
vität so weit  fortgeschritten noch das Preisniveau so hoch, daß der ange­
gebene Gewinn erreichbar war. Aber auch die Korrektur der Ergebnisvor­
schau i m  März 1 99 5  hätte  bei  gewissen hafter  A usarbe i tu ng höher  
ausfallen müssen, we i l  d ie  noch abzuarbei tenden verlustbringenden Bau­
stellen das vom Vorstand gemeldete Ergebnis nicht zuließen. Das Ergeb­
nis fiel auch um fast die Hälfte schlechter aus, als i m  März 1 995 erwartet. 

Der RH empfahl dem Vorstand, die ihm zur Information des Aufsichtsra­
tes vorgelegten Unterlagen vor der Weitergabe genauer auf Plausibi l i tät 
zu überprüfen. 

1 5 .3 Die Unternehmung sagte zu, der Empfehlung des RH zu entsprechen. 

GRUWA Grund- und Wasserbau GesmbH, Berlin 

Kauf der 
Unternehmung 

1 6. 1  Der Vorstand der Universale Bau AG hat erstmals i m  Dezember 1 99 1  
d ie  Mögl i chkeit  des E rwerbes der GRUWA Grund- und Wasserbau 
GesmbH besprochen. Die für die Kaufentscheidung vorbereitete Unterla­
ge enthielt zwar Angaben über den E rgebnisplan 1 992,  den Gerätepark 
und den Investitionsplan sowie  über die geplante Entwicklung der Ge­
schäftsbere iche ,  j edoch feh l ten  Verg le ichswerte des Vor j ahres .  A m  
2 7 .  März 1 992 beantragte der Vorstand beim Aufsichtsrat der Universale 
Bau AG den Kauf der GRUWA Grund- und Wasserbau GesmbH. Nach 
Zuweisung der Angelegenheit an einen Arbeitsausschuß des Aufsichtsra­
tes genehm igte dieser vier Tage später - es wurde mehrmals die nach­
haltig zu erwartende Rentabilität von über 1 0  % erörtert - den Erwerb 
der GRUWA Grund- und Wasserbau GesmbH um 80 Mil l  S sowie eine 
Investi tions- und Beschäftigungsgarantie für vorerst 2 5 0  Mitarbeiter. 

1 6.2 Der R H  beanstandete, daß es während der Vorbere i rung der Kaufent­
scheidung nicht zu einer E inbindung von i m  Tiefbau erfahrenen Mitar­
beitern und dami t  auch zu keiner eingehenden techn isch-betriebswirt­
schaft lichen Beurtei lung der GRUWA Grund- und Wasserbau GesmbH 
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GRUWA Grund- und 

Wasserbau GesmbH 

Finanzielle Lage 

Erlöse 

Erfolg 

Wei tere Entwicklung 

Schluß­
bemerkungen 

Universal Bau A 

gekommen war. Für den R H  war auch die  behauptete Rentabi l i tät von 
über 1 0  % nicht nachvollziehbar. Der Vergleich der geplanten Werte mit  
jenen des Vorjahres hätte die Probleme der  Gesel lschaft ersichtl ich ge­
macht. Auch zur absehbaren Marktentwicklung vermißte der RH kon­
krete Aussagen. 

1 7 . 1 Das Eigenkapital betrug 90 Mil l  S ( 1 99 1 )  oder 40 % der B i lanzsumme 
und fiel aufgrund der Verluste auf nur noch 8 Mi l l  S ( 1 994) bzw 2 ,4 % 
der Bi lanzsumme. Die Verbindlichkei ten gegenüber Banken, verbunde­
nen Unternehmungen und der Gesellschafter in  st iegen von 2 1  Mi l l  S 
( 1 99 1 )  auf 1 70 Mill  S ( 1 994) an. Die kurz- und mittelfristigen Verbind­
lichkei ten überstiegen 1 99 1  die Barmittel sowie die kurz- und mittelfri­
stigen Forderungen um 1 0  Mil l  S, 1 994 bereits um 86 Mil l  S. 

Um die Finanzierung der Gesellschaft sicherzustellen, gewährte die Ge­
sellschafterin 1 993 und 1 994 Darlehen von i nsgesamt 79 Mill  S, auf de­
ren Rückzahlung sie 1 995 verzichtete. Zusätzlich leistete die Gesellschaf­
terin 1 995 einen Zuschuß von 56  Mil l  S. 

1 8. 1  Die Erlöse verfehl ten 1 992 und 1 993 das bei m  Kauf genannte Umsatzziel 
um 1 00 Mil l  S, 1 994 noch i mmer um 50 Mil l  S. 

1 8.2 Der maßgebliche Grund dafür lag nach Meinung des RH in  e iner nicht 
optimalen Auftragshereinnahme bei sich ändernden Marktgegebenheiten. 

19. 1 Von 1 992 bis 1 995 ergab sich laut Betriebsabrechnung ein Verlust von 
143  Mill  S. 

19 .2  Der RH stel lte fest, daß die  angekaufte Gesellschaft nie die angegebene 
Rentabil ität von 1 0  % erreicht hat . 

20 Ende 1 995 stellte d ie  GRUWA Grund- und Wasserbau GesmbH i hre 
Betriebstätigkeit ein.  Ob bei der Rescabwicklung der Gesellschaft weitere 
Zuschüsse erforderlich werden, hängt vor allem von der Verwertbarkei t 
der Betriebsgrundstücke ab. 

2 1  Zusammenfassend empfahl der R H  der Universale Bau AG, 

( 1 )  Kaufentscheidungen sorgfältig vorzubereiten, 

(2) realistische Wirtschafdichkeitsrechnungen zu erstellen, 

(3 )  die Leitung von Unternehmungen einschlägig erfahrenen Füh­
rungskräften zu übertragen, 

(4) unangebracht lange Laufzeiten von Geschäftsführerverträgen zu 
vermeiden und 

(5 )  eine umfassende Information des Aufsichtsrates sicherzustellen. 
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Universale International GesmbH, Wien 

Im Jahre 1990 wurde für das Generalunternehmergeschäft des Uni­
versale-Konzerns im Ausland die Universale I nternational Bau 
GesmbH gegründet. 1 992 erweiterte sich das Aufgabengebiet um 
Beteiligungen bei Bauproduktionsbetrieben. 

Fehlende Generalunternehmeraufträge und d ie nicht  kosten ­
deckende Bauproduktion der Tochtergesellschaften führten zu gro­
ßen Verlusten. Wegen unzureichender Kontrolleinrichtungen wur­
den die Probleme zu spät erkannt. 

Die eingeleiteten organisatorischen Änderungen für das Ausland 
mit dem Ziel, die bauausführenden Bereiche von der Generalunter­
nehmertätigkeit und von der Projektentwicklungstätigkeit zu tren­
nen und näher an die Konzernmutter heranzubringen, waren rich­
tig. Die Generalunternehmer- und Projektentwicklungstätigkeiten 
verblieben bei der überprüften Gesellschaft, die im September 1994 
in Universale International GesmbH umbenannt wurde. 

Die Universale München GesmbH belastete die überprüfte Unter­
nehmung mit hohen Verlusten. 

Die beabsichtigte Errichtung eines Geschäftszentrums in Budapest 
führte 1993 zu einer sehr hohen Abwertung. Trotz weiterer hoher 
Investitionen in dieses Projekt konnte noch immer kein Nutzer ge­
funden werden. 

Die Aktivitäten der überprüften Gesellschaft hielten mit der Eigen­
kapitalausstattung nicht Schritt, so daß die erforderlichen Fremd­
mittel schließlich zu bedeutenden negativen Zinssalden führten.  
Erfordern die typischen Aktivitäten von Projektentwicklungs- und 
Baugesellschaften eher kurzfristige Kapitalbi ndungen, so wären 
bei der mitunter festgestellten verstärkten Übernahme des Risikos 
des Bauherrn bzw der Nutzer der ausgeführten Bauvorhaben je­
denfalls längerfristige Finanzierungsformen einzusetzen. 

Insgesamt belastete die überprüfte Gesellschaft das Ergebnis des 
Universale-Konzerns. 

1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 1 995 

in Mill S 

Wert der erstellten Leistung 50,9 1 78,2 1 83,0 1 54 , 1  29 1 ,2 2 1 3 ,3  

Bilanzgewinn/-verlust *) -1 9,4 -28,6 --49,1  -125 ,7 +8 , 1  +4,9 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 

Mitarbeiter 42 50 62 55  46 40 

*) vor Ergebnisabführung 

1 73 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)182 von 337

www.parlament.gv.at



1 74 

Prüfu ngsablauf und 

-gegenstand 

Der R H  ü be r p r ü ft e  1 995  e rst ma l s die  ( ; l� l)<t r u n g  der U n i versa l e  I mer­

nat i onal  Gesm b H .  Zu den i m februar I <)<)() ü berm I t tt:! ten Prlifu ngs m i t­

t e i l ungen nahm die Un terneh m u ng i m  Mai  1 <)(){) Ste l l u ng . 

Stel l u ng i m  U n iversale-Kon zern 

R ech ts- und E igen­

t u  msverh�il tn I SSt 

Fi nan zver lü l tn I sse 
und Bete t l lg u n,�en 

(;esc lüttsfü h ru ng 

Kont ro l l e  

2 Die l J n terneh m u ng wurde I <)90 als  U n i versale I nternat ional Bau Cesm b l l  

fü r d i e A bw i c k l u n g  d es A us l an dgeschüftes des U n i versal e- Konzern s ge­
g r ündet . Das Stamm kap i ta l von _�( )  M i l l  S befi ndet sich z u r  Gill Zl' im Be­

s i tz der U n i versale Bau AG. 

) l\l i t  d er M u rte rgesd l schafr besteht e i n  E rg e b n i sabfii h ru ngsvert rag . Se i t  
i h rer ( ;  r ü nd ung bete i l  igte SIch d i e  ü berp rü fte U n tern eh m u ng a n  Cesd I ­

schaften i m  A u s l a n d .  Dabe i \vurdc S IC  hauptsiich l l ch i n  Dcutsc h l a n d ,  l i n ­
garn und Tsc hec h i e n  tät ig .  1 992 gründete s i e  d i e L n i vl' fsale  I nt crn, l[ ]onal  

Dn'C lopments  G es m b H ,  welche i h re i n te rn a t i onalen Ba u r riige rgese l l ­

schafren koord i n i ere n sol l te .  S i e  w u rde i m  Zuge e i n e r  R eorga n i sat ion m i t  
d e r  li berp r li fte n U n ter n e h m u ng i m  J a h re 1 <)<) j \nsc h nw l ze n ,  w e l c h e  

g l e ichzei t ig i n  L n i versale I n ternat iona l Gesmb H um benan nt  wu rde . 

- i . 1  Wegen erke n n b.trer bed e u tender Schw i er i g ke i ten i m  i nr e rna r i onalen Be­

rt' l c h  w u rd e n  1 9<) ')  d re i  Vors tan dsd i rek ro ren d e r  M u t t e rgese l l schaft z u  

Gesc ll iifrs fiih rern d e r  ü berprüften Gese l l sc haft berufe n .  E I ne r  v o n  i h n e n  
war i m  R ahmen der J\f u ttergesel lschaft für deren I n tern ar i ona l e  Baua k r i ­
v i  tüten z us tün d ig . 

i . 2  Die Aufmerksam k e i t  d e r  d rei  Vorstandsdi re ktoren w a r  d urch d i e  Geschiif­

te d e r  U n l \'Crsa l e  B a u  A G  s tark bean sp ruc h t . D i e  bedeutenden Sl h w i e ­
r i ,� h i ten d er überprü ftcn U n terneh m u ng lü ttcn fü r d e r e n  C;eschiiftsfüh­

r u ng d i e  u n e i ng esch rä n k te A r be i t s k raft e i nes in  i n t ern a t i o n a l e n  Bau­

an,�degenhei ten ert�th rcnen Fachman nes erf()rdert .  

) . 1 Der i m  A us la n d  abz u w icke l nde Geschüftsu m t�lI1g war bed e ut en d .  Tro tz­

dem gab es kunt ausre i chenden Komro l l e i n r i ch r u ngen.  

� .2  A L ieh wen n d i e i nternat ionalen Bauange l egen he i tell lerzr l  i ch i n den Ver­
ant w ( ) f[ ungsbere lc h  der Kon zern spi tze m ündete n ,  h i e l t  es der R 1 1  fi'l r u n ­

erb l.'>! i c h ,  e l  n c n  s o  schw ie rigen A u fgabenbere Ich reg el m �i l.\ ig Z l1 Li bcrprLi ­

fen . E i n , w e n n  auch fre i w i l l ig geb i lde ter A u f� ichtsrat oder e i n  B e i rat  des 

E i gen t ü m ers hii t t c  d i eses für den U n i versa l e-Kon zern �ehr r i s i korc i c h e  
A u fgabengebiet von A n hng an beg l e i ten m ÜSSe n .  Desg l e i dwn lüt t e  d i e  
Li berprüfte U n ternehm u ng e i n  Con t ro l l i ng e i n richten m ü ssen . 

S . . " Llllt Stc!!/Il1XIl,dJl/IC eier [! IIternebfllllllg u erJe Jfe elll fcd7ll/Je!JcJ fit/ci k'fII/ill,i'fIIll­

\ebc\ C()lIt}'lj!!ill,� em/i/brell. 
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Unternehmungspolitik 

E ntwicklung bis 
zur Gegenwart 

Künftige Strategien 

Auswirkungen auf die 
Universale Bau AG 

Universale International 

GesmbH 

6. 1 Die überprüfte Unternehmung wurde 1 990 mit  dem Zweck gegründet, 
das Auslandsgeschäft der Universale Bau AG als eigene Gesellschaft abzu­
wickeln .  Waren zwischen 1 990 und 1 994 die Baumeisterarbeiten von den 
Auslandsbeteil igungen selbst ausgeführt worden, so wurden in der Folge 
aus Kostengründen die Arbeiten lokalen Bauunternehmungen übertra­
gen.  Die Wende in Osteuropa führte zu U nternehmungsübernahmen 
durch österreichische Bauunternehmungen. Alle diese Unternehmungen 
des Universale-Konzerns wurden organisatorisch in  die überprüfte Unter­
nehmung eingebunden. Auf diese Weise wurde aus der Generalunterneh­
mertätigkeit der überprüften Unternehmung auch eine Führungsgesell­
schaft für Bauproduktionsunternehmungen mit eigenem gewerblichen 
Personal . Ende 1 993 hat der Vorstand der Universale Bau AG erste orga­
nisatorische Maßnahmen gesetzt, um einer nicht mehr zu übersehenden 
Fehlentwicklung entgegenzutreten . Mit  einer wei teren Organisations­
änderung zu Beginn 1 994 verbl ieb der überprüften Unternehmung das 
reine Generalunternehmer- und Projektentwicklungsgeschäft. Die bau­
ausführenden Tätigkeiten wurden ausgegl iedert und der Universale Bau 
AG direkt zugeordnet. 

6.2 Nach Ansicht des RH war eine eigene Organisationsstruktur für die Aus­
landsaktivi täten des Universale-Konzerns grundsätzl ich richtig. Als je­
doch nicht nur neue Geschäftsfelder bearbeitet,  sondern die erreichten 
Bauaufträge in immer stärkerem Ausmaß in  Form von E igenbaustellen 
abgewickelt wurden, machte sich die fehlende Strukrur im bauausführen­
den Bereich immer stärker bemerkbar. Das nunmehr im Bereich der über­
prüften Unternehmung verbliebene Generalunternehmer- und Projekt­
entwicklungsgeschäft ,  das sich ab 1 994 positiv entwickelte, w i rd jedoch 
nach Ansicht des RH neue Finanzierungsformen erfordern , die dem je­
weils aufgebauten Verwertungsrisiko entsprechen. 

7 . 1  Die  1 994 eingesetzte Geschäftsleitung schlug dem Vorstand der Univer­
sale Bau AG die Ergebnisverantworrung der einzelnen Bereiche vor und 
erörterte die Frage, wann und zu welchen Kond itionen Kapazi täten aus 
dem Konzern genutzt werden sollen . E i n  Geschäftspr inz ip sollte der 
Nachweis für die I nvestoren und die Kreditgeber sein ,  daß alle Verträge 
im Konzern zur Ausführung des Projektes zu Marktkonditionen vergeben 
werden .  

7 . 2  Das Prinzip der Ergebnisverantwortung der  einzelnen Konzernbereiche 
sollte nach Ansicht des RH nicht zur Vernachlässigung des Gesamt-Kon­
zerninteresses führen. Neben der Optimierung von Bauergebnissen sollte 
auch auf die Risken aus der Verwertung von eigenen Projekten geachtet 
werden. 

8 Die Tätigkeit der überprüften Unternehmung bzw der 1 993 und 1 994 
von ihr ausgegl iederten Bauunternehmungen brachten der Universale 
Bau AG seit 1 990 hohe Verluste . Die im Ausland ausgeführten Projekt­
entwicklungen und Generalunternehmeraufträge belasteten die Universa­
le Bau AG mit  1 5 3  Mil l  S. Davon entfiel auf die beabsichtigte Errich-
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tung ei nes Geschäftszentrums in Budapest 1 993 ein Abwertungsverlust 
von 1 04 Mil l  S. Weitere hohe Investi t ionen in d ieses Projekt lassen vor 
dessen Verwertung einen endgültigen Schl uß über die  erreichte Wirt­
schaftl ichkeit nicht zu. 

eben den Verlusten von 423 Mill S aus den in  der ehemaligen DDR 
erworbenen Bauunternehmungen schlugen sich die übrigen ausländischen 
Bauunternehmungen in den B i lanzen ( 1 990 bis 1 995 )  der Universale 
Bau AG mit Verlusten von wei teren 420 Mi l l  S nieder. Beachtenswert 
war al le in der Antei l  der Un iversale München GesmbH,  die bis En­
de  1 994 d ie  Bi lanzen der Universale Bau AG mit  340 Mi l l  S belastete. 

9 Die Bi lanzsumme zeigte große Schwankungen .  Die Hauptursachen waren 
im Vermögen die für die Bauwirtschaft typischen unabgerechneten Bau­
leistungen und unter den Passiven die erhaltenen Anzahlungen auf im 
Bau befindl iche Objekte. E ine bedeutende Ursache der Schwankungen 
lag auch in den Beteiligungen. 

1 0  Das Anlageve rmögen st ieg wegen d e r  Betei l igungserwei terung von 
1 45 Mill S ( 1 990) auf 360 Mill S ( 992). Bis einschließlich 1 992 wurden 
die Beteil igungen unreal istisch hoch bewertet. Im Gefolge von Wertbe­
richtigungen und von Firmenveräußerungen an die Universale Bau AG 
sank das Anlagevermögen ( 1 993 :  1 60 Mil l  S, 1 994: 1 03 Mill  S). 

L L . l  Der Zi nsensaldo der überprüften Unternehmung war ab 1 99 1  stark nega­
tiv. Da das Eigenkapital gleichgeblieben war, mußte die Unternehmung 
zur Finanzierung der von ihr  und ihren Tochterunternehmungen durch­
geführten Bauprojekte Fremdmirrel aufnehmen. 

1 l .2 Der RH legte der überprüften Unternehmung nahe, von den Bauherren 
ausreichende Anzahlungen zu verlangen, um die eigene Projektfinanzie­
rung niedrig halten zu können. 

L 2  Die von der Universale Bau AG übernommenen Jahresverluste der über­
prüften Unternehmung stiegen von 1 9,4 Mil l  S ( 1 990) äußerst stark auf 
1 2 5 ,7 Mil l  S ( 993) .  Dies war insbesondere auf das schlechte Finanzer­
gebnis zurückzuführen. Die Bi lanzergebnisse 1 994 (8, 1 Mill  S) und 1 995 
(4,9 Mill S) waren positiv. 
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1 3 . 1  Die 1 991  von der überprüften Unternehmung gegründete Universale In­
ternational Holding GesmbH , Berl in ,  übernahm mit Jahresbeginn 1 992 
a l le Geschäftsanre i le  der berei ts seit langem bestehenden Un iversale 
München GesmbH und kaufte im Apri l 1 992 von der Treuhandansralt 
zwei Bauunternehmungen aus der ehemaligen DDR ( I nduscrie- und Spe­
zialbau GesmbH, GRUWA Grund- und Wasserbau GesmbH). Mit  der 
1 992 von der Universale I nrernational Hold ing GesmbH gegründeten 
Universale Projektentwicklungs- und GrundstücksgesmbH , Berl in ,  wa­
ren alle Unternehmungen des Universale-Konzerns mit Sitz in Deutsch­
land zusammengefaßt. 

I m  Spätherbst 1 99 3  wu rden d i e  1 992  gekauften Baugese l l schaften 
GRUWA Grund- und Wasserbau GesmbH und I nduscrie- und Spezial­
bau GesmbH an die  Universale Bau AG verkauft ,  die Universale Mün­
chen GesmbH und die Projektentwicklungs- und GrundstücksgesmbH, 
Berl in ,  durch die überprüfte Unternehmung übernommen und die Uni­
versale I n rernational Holdi ng GesmbH der I nduscrie- und Spezialbau 
GesmbH als Tochter angegl iedert. 

Im Jahr 1 994 übernahm die Universale Bau AG schl ießlich auch die Bau­
gesellschaft Universale München GesmbH, so daß nut noch die im Pro­
jektentwicklungsgeschäft tätige Projektentwicklungs- und Grundstücks­
gesmbH, Berl in ,  im Eigentum der überprüften Unternehmung verblieb. 

1 3 .2 Zur Unterordnung von Bauunternehmungen unter Gesellschaften des Pro­
jektgeschäftes vermerkte der RH kritisch, daß die Fühntng von Bauunter­
nehmungen eine völl ig andere Denkweise erfordert, als es bei den mit  der 
Bearbeitung von Einzelprojekten befaßten Gesellschaften der Fall ist. 

Durch die erst nach über einem Jahr erfolgte Trennung der Bau- von den 
Projektgesellschaften wurde nach Ansicht des RH wertvolle Zeit für die 
Reorganisation der 1 992 gekauften Bauunternehmungen nicht entspre­
chend genutzt. Die Voraussetzung für eine d irektere Führung der einzel­
nen Tochtergesellschaften sollte nun gegeben sein .  

Universale München GesmbH 

Geschäftsführung 1 4 . 1  Bereits seit September 1 992 war  dem Vorstand der  Universale Bau AG 
bekannt, daß der seit 1 990 tätige technische Geschäftsführer problemati­
sche Angebotskalkulationen im Hochbau dutchführe. E ine Trennung von 
diesem Geschäftsführer erfolgte erst gegen Ende 1 994 . 

14 .2 Der RH bemängelte die späte Trennung von dem technischen Geschäfts­
führer, wodutch dieser noch weitere verlustreiche Baustellen hereinneh­
men kon nre ,  was sich in  der Betr iebsabrechn ung m i t  Verlusten von 
24 Mill S ( 993) und 1 27 Mill S ( 1 994) niederschlug. 
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1 5 . 1  Obwohl die Universale Bau AG 1 993 7 0  Mill  S zur Abdeckung der auf­
getretenen hohen Verluste zuschoß, lag sowohl 1 992 als auch 1 993 eine 
bilanzielle Überschuldung der Unternehmung vor. Der Bestand der Ge­
sellschaft war nur durch die Bereitschaft der Gesellschafter gesichert, für 
die Liquidität Sorge zu tragen. 

Die B i lanz 1 994 wurde m i t  einem Besserungszuschuß der Universale 
Bau AG in Höhe von 265,5  Mil l  S so weit ausgeglichen, daß der B ilanz­
verlust mit lediglich 7 Mil l  S dargestellt wurde. 

1 5 .2 Hauptursachen für die eingetretene Überschuldung waren nach Auffas­
sung des RH die rasche Auswei tung der Geschäftstätigkeit und einzelne 
sehr verlustreiche Baustel len des Tunnel- und des Hochbaues. Der RH 
beanstandete auch die durch Jahre h i ndurch unzureichende finanziel le 
Ausstattung. 

1 6. 1  Die Erlöse stiegen durch Ausweitung der Geschäftsfelder Tunnelbau und 
Hochbau von 1 990 (22 1 Mil l  S) bis 1 994 (667 Mil l  S) stark an. Im Ge­
gensatz dazu waren 1 993  und 1 994 Betr iebsver lus te von i nsgesamt 
1 5 2  Mill  S zu verzeichnen. 

1 6.2 Der RH bemängelte, daß nicht mi t  geeigneten betriebswi rtschafdichen 
Vergleichen die Hereinnahme der äußerst negativen Baustellen verhindert 
worden war. 

1 7 . 1 Sei t  1 99 1  wurden mehrmals weitgehende Schwachstel len bei der Ko­
stenerfassung und der Kalkulation aufgezeigt. 

1 7 .2  Nach Meinung des RH fehlte bei  der Universale München GesmbH ei­
nerseits ein zur wirtschaftl ichen Führung taugliches Berichtssystem und 
anderersei ts eine h inreichend genaue Angebotskalkulation , was bei der 
sich ausdehnenden Tätigkeit der Unternehmung in den Geschäftsfeldern 
Hochbau und Tunnelbau von besonderem Nachteil war. 

1 8 . 1  Die Universale München GesmbH war  weltweit bereits  sehr lange im 
Spezialgebiet Schachtbau tätig,  wobei von e inem erzielbaren Jahresum­
satz von 50 Mil l  S ausgegangen werden kann .  Der Schachtbau erzielte zu­
meist Gewinne. 

1 8.2 Der RH empfahl, die Sparte Schachtbau der Universale München GesmbH 
als jenen Bereich mit  den besten Gewinnaussichten weiterzuführen .  

19. 1 Ab dem Jahre 1 99 1  wurden, nachdem der Tunnelbau zuvor über Arbeits­
gemeinschaften betrieben worden war, auch Eigenbaustellen abgewickelt. 
B is 1 992 wurden im Tunnelbau Betriebsgewinne dargestellt .  Die in  der 
Folge aufgetretenen großen Verluste hatten ihre Hauptursache in  mehre­
ren Baustellen , deren Preise nicht auskömmlich waren, sowie im System 
der Erfolgsabgrenzung. 
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1 9.2 Der RH stellte fest ,  daß mit einer die wahren Verhältnisse aufzeigenden 
Baustel lenerfolgsrechnung seiner Meinung nach wesentlich früher Maß­
nahmen zur Begrenzung der Verluste hätten ergriffen werden können. Er 
empfahl, bei Wei terführung des Bereiches Tunnelbau diesen von Grund 
auf zu reorganisieren.  

19.3 Lattt Stellttngnahme der überprüften Unternehmttng werde der Bereich Tttnnelbau 
nett organisiert und in die Universale Bau AG eingegliedert. 

20. 1 Im Jahr 1 99 1  erwarb die Universale München GesmbH den ersten Hoch­
bau und steigerte den Umsatz in diesem Bereich derart stark, daß er sich 
zum Umsatzträger ( 1 993 :  78 % und 1 994: 6 1  %) entwickelte. Hinge­
gen blieb die Ertragslage negativ. Da weder Preis- noch Personalsituation 
eine wesentl iche Besserung erwarten l i eßen, entschied der Vorstand der 
Universale Bau AG, d iese Sparre in München aufzulassen. 

20.2 Der RH kritis ierte die Gesellschafter der Universale München GesmbH, 
welche die E inführung eines neuen Aufgabengebietes ohne ausreichende 
fachl iche Personalausstattung zugelassen hatten .  Außerdem wäre dem 
RH in  den ersten Jahren eine begleitende Unterstützung und eine Kon­
trolle durch einen erfahrenen österreichischen Produktionsbereich s inn­
voll erschienen, wei l die für den Bereich München zuständigen Aufsichts­
organe für das Tagesgeschäft einer Bauunternehmung zu wenig Zeit und 
zu wenig Erfahrung besaßen. 

Projekt Porta Maxima 2 1 . 1  Die Universale International Holding GesmbH betei l igte sich im Okto­
ber 1 992 ohne Wissen ihrer Gesellschafter an einer Gesellschaft bürgerl i­
chen Rechts, die für 1 Mrd S ein Bürohaus und eine Rehabil itationskl inik 
nördlich von München errichten sollte. Erst im Juni 1 993 erfuhr der Vor­
stand der Universale Bau AG von dieser Angelegenheit.  Die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts konnte Ende 1 993 gekündigt werden. Der verbliebe­
ne Schaden beträgt über 93 Mill  S. 

2 1 .2 Wie der RH kritisch feststellte, waren sowohl die Gründung der Gesell­
schaft als auch die Vergabe e ines Darlehens über 62 Mill S entgegen der 
Geschäftsordnung erfolgt .  Der RH empfahl , den ehemal igen Geschäfts­
führer auf Schadenersatz zu klagen. 

Nach Ansicht des RH wäre bei größeren Projekten eine zentrale Stelle zur 
Plausibi l i tätsprüfung der Preisbildu ng vorte i lhaft . Auch hätte e ine F i ­
nanzclearingstelle i m  Konzern d i e  m ißbräuchliche Darlehensvergabe so­
fort gezeigt. 

2 1 .3 Lattt Stellttngnahme der Unternehmung sei - abgesehen vom gegebenen Prozeß­
risiko - ein wirtschaftlich ins Gewicht fallender Schadenersatz nicht realisierbar. 
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2 5 .2 Nach Ansicht des R H  hat die überprüfte Unternehmung die negat ive 
Entwicklung bei diesem Projekt dadurch herbeigeführt, daß sie von ihrer 
Vorgabe, mit dem Bau des Projektes erst dann zu beginnen, wenn es an 
einen Investor verkauft ist, abgegangen ist. Als der Universale-Konzern 
zur E insicht kam , daß die Investitionen für den Verwertungserfolg bereits 
zu hoch geworden ware n ,  w u rde zwar  d u rch e i n e  Abwertung um 
1 04 Mi l l  S e in  Verlust zur Kenntnis genommen, Mitte 1 994 durch zu­
sätzliche Investitionen von 1 30 Mill S jedoch das Verwertungsrisiko wei­
ter vergrößert. Im Oktober 1 995 waren noch immer kei ne Nutzer bzw 
Investoren für das gegenständ liche Bauprojekt gefunden worden .  

25 .3  Laut Stellungnahme der Unternehmung werde dem Verwertungsrisiko durch die 
Zusammenarbeit mit international anerkannten Immobifiengesellscha/ten Rech­
nung getragen. 

26. 1 Die Gründung der Projektgesellschaft erfolgte im Jahre 1 990 gemeinsam 
mit einem ungarischen Partner und verfolgte das Ziel , ein Gebäude zur 
Vermietung an Diplomaten zu errichten. Im Jänner 1 99 1  beschloß die 
Geschäftsfühtung der überprüften Unternehmung, die Anteile an der Eu­
topacenter Kft nach Durchführung des Baues nicht zu verkaufen,  son­
dern in der Gesell schaft zu belassen .  Die Bauarbei ten für das Gebäude 
wurden 1 992 abgeschlossen .  Die überprüfte Unternehmung hält weiter 
50 % Anteile der Europacenter Kft .  Das Ergebnis der Europacenter Kft 
machte für das Jahr 1 994 eine Gewinnausschüttung nicht möglich. Die 
Mieteinnahmen gewährleisteten jedoch eine Darlehensrückzahlung. 

26.2 Die überprüfte Unternehmung übt in diesem Falle über ihre Beteil igung 
die klassischen Tätigkeiten einer Immobi l ien- und Real i tätenunterneh­
mung aus. Um aber in dieser Branche nachhaltig erfolgreich zu sein ,  er­
fordert es nach Ansicht des RH erstens der ständigen Beobachtung der 
dafür entscheidenden Kriterien (langfristige Entwicklung der Mieten , des 
Grundstückswertes, des Fremdwährungskurses, der Zinsenentwicklung, 
der Konjunktur und vieles mehr) und zweitens den Zugang zu längerfri­
stigen bil l igen Finanzierungsformen. Die überprüfte Unternehmung geht 
daher bei der Europacenter Kft ein für sie schwer abwäg bares erweitertes 
R isiko ein.  

Der RH empfahl daher, durch einen Verkauf der Anteile der Europacenter 
Kft die Gewinne aus der Errichtung des Gebäudes und der Wertvermeh­
rung der Gesellschaft schon jetzt zu real isieren.  

26.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung sei all/grund der kurzen Abschreibttngs­
dauer langfristig mit hohen Gewinnen der Gesellschaft zu rechnen. Ein /rühzeiti­
ger Ausstieg aus der Gesefischaft sei daher nicht sinnvoll. 

26.4 Der RH entgegnete, daß abgesehen von einer längeren Kapicalbi ndung, 
die überprüfte Unternehmung sich neben vielen Unsicherheiten nicht dem 
langfristigen Risiko der Entwicklung des Liegenschaftsmarktes aussetzen 
sollte. 
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27 Die Universale Budapest Kft wurde 1 990 gemeinsam mit  einer ungari­
schen Hochbauunternehmung gegründet.  Die überprüfte Gesel lschaft 
hielt vorerst 50  % Beteil igung, erhöhte ihre Anteile jedoch bis 1 99 1  auf 
1 00 % . 1 990 b i s  1 994 verze ich nete  d i e  U n terneh m u ng i nsgesamt 
88 Mil l  S Verluste. Im Rahmen der im Jahre 1 994 erfolgten Umstruk­
turierung wurde die Unternehmung um 2 1 ,9 Mill S (Anschaffungs- und 
Buchwert) an die Universale Bau AG verkauft .  

28. 1 Be i  e inem Auftrag zur Herste l lung ei nes Bauwerkes i m  Tiefbau i m  
Jahre 1 992 wurde bei einem Umsatz von 7 , 2  Mi l l  S e in Ergebnis  von 
-5 ,2  Mi l l  S (das s ind -7 2 %)  vor Gemeinkosten erwirtschaftet .  Es gab 
keine Kalkulation, und die Anforderungen des Bauherrn (Standsicherheit 
und Wasserundurch lässigkeit) waren m i t  der angebotenen Wanddicke 
nicht  erreichbar. Die Mehrkosten für die erforderl iche d ickere Wand 
mußte die Unternehmung selbst tragen. 

28.2 Der RH beanstandete, daß die auf den Hochbau ausgerichtete Universale 
Budapest Kft diesen Bauauftrag ohne praktische Erfahrung, ohne entspre­
chendes Fachpersonal und mit einer nicht realisierbaren Bauzeit übernom­
men hat. 

29. 1 Die Universale Budapest Kft übernahm einen Auftrag zur Errichtung ei­
ner schlüsselfertigen Baumarkthalle für eine österreich ische Baumarkt­
gruppe ohne Detailkalkulation. Der mit rd 20 Mill S abgerechnete Bau 
brachte einen Verlust von 7 ,8 Mill S (das sind -39 %) vor Bereichsregie, 
weil insbesondere Gewerke (Blechei ndeckung, Lichtkuppeln,  PVC-Tep­
piche usw) mit Kosten von 6,3 Mill S im Angebot gefehlt haben. Bei wei­
teren Baustellen konnten Unterpreise auch durch einen Pauschalabschluß 
n icht  mehr wettgemacht werden;  da die Lohn kosten zu hoch waren ,  
konnten Subunternehmerkosten nur teilweise weiterverrechnet werden ; 
auch wurden Kosten für den Schalungsbedarf nicht berücksichtigt .  

29.2 Der RH führte diese Fehlleistungen auch auf das Fehlen einer begleiten­
den Kontrolle bereits unmittelbar nach der Aufnahme der Geschäftstätig­
keit der Universale Budapest Kft zurück. 

30. 1 Der zuletzt bestel lte Geschäftsführer hat weder für seinen Aufgabenkreis 
Universale International Developments GesmbH noch für jenen der Uni­
versale International GesmbH einen schriftl ichen Vertrag erhalten. Auch 
für a l le  anderen beschäft igt  gewesenen Geschäftsführer waren keine 
schriftlichen Geschäftsführerverträge vorhanden. 

30.2 Der RH empfahl, schriftliche Geschäftsführerverträge zu erstellen, wobei 
insbesondere die Aufgaben definiert werden sol lten. 

30.3 Die Unternehmung sagte dies zu. 
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Personal 

Gehälter 

Prämien 

Konsulent 

Universale International 

GesmbH 

3 1 . 1  Bei dem im Oktober 1 992 mit  einem Dreijahresvertrag verpflichteten 
Geschäftsführer dreier Gesellschaften in der ehemaligen DDR wurde ab 
Oktober 1 994 auf die weitere Mitarbei t  verzichtet. Mit  der Endabrech­
nung für Oktober 1 994 wurden ihm die 1 4  Monatsgehälter für die Rest­
laufzei t seines Vertrages als "freiwill ige Abfertigung" ausbezahlt .  Dane­
ben erhielt er die nach drei Jahren zustehende Abfertigung. 

3 1 .2 Der RH beanstandete die großzügige Vertragsgestaltung. 

32 . 1  Die Durchschnittsgehälter lagen 1 994 um 3 0  % über dem ersten vollen 
Geschäftsjahr 1 99 1 .  Durch die Reduktion der Mitarbeiteranzahl wurden 
von 1 993 auf 1 994 die Personalkosten absolut um rd 1 0  Mil l  S vermin­
dert. 

32.2 Angesichts der Verluste war nach Meinung des RH diese Steigerung der 
Durchschnittsgehälter nicht angebracht. 

33. 1 A n  1 4  M i tarbe i ter wurden i nsgesam t  Prämien  von j ähr l i ch  b i s  z u  
1 ,7 Mill  S ,  i n  E inzelfällen bis 600 000 S ausgeschüttet. Einzelnen Mitar­
beitern wurden bereits im Vertrag fixe Mindestprämien i n  bedeutender 
Höhe zugesichert. Der nunmehrige, sei t  1 994 tätige Geschäftsführer er­
hielt als e inziger eine Prämie in Form einer Gewinnbetei l igung, einge­
schränkt auf maximal einen Jahresbezug. 

33.2 Der RH empfahl ,  Mitarbeiter am von ihnen herbeigeführten Erfolg eines 
Bereiches zu beteiligen. Bereits im Vertrag festgelegte Fixprämien dienen 
dagegen nicht der Verbesserung der Motivation. 

Schon anläßlich seiner ersten Gebarungsüberprüfung der Universale Bau 
AG (NTB 1 99 1  Abs 78 . 5 1 .2 )  hatte der RH empfohlen, auf ein Prämien­
system, das im wesentlichen auf den Erfolg des betreffenden Bereiches ab­
stellt, überzugehen. 

33.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung sei sie der Empfehlung des RH insoweit ge­
folgt, als ab 1 995 ein genau definiertes, vom Erfolg der Gesellschaft abgeleitetes 
Prlimiensystem gelte. 

34. 1 Ein Konsulent in Ungarn erhielt von 1 990 bis 1 993 von der Gesellschaft 
Zahlungen von rd 4 Mil l  S, die sowohl aus erfolgsabhängigen Provisio­
nen als auch aus monatlichen Entgeltzahlungen (40 000 S ohne USt) be­
standen. 

E in  laufender Nachweis für die Tätigkeit  dieses Konsulenten lag nicht 
vor. 

34.2 Der RH empfahl, von erfolgsunabhängigen Fixentgelten abzusehen. 
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1 84 

Schluß­
bemerkungen 

:1 5  Zusammenfassend empfahl der RH: 

( 1 )  Die überprüfte Unternehmung sollte wegen ihrer Stellung als 
Projektmanagementgesellschaft ihr Risiko aus der Verwertung der 
Projekte möglichst gering halten. 

(2 )  Beim A usbleiben gewinnbringender Aufträge für entwickelte 
Projekte wären entweder personelle Maßnahmen zu treffen oder 
die überprüfte Unternehmung sollte s ich auf dem betreffenden 
Markt auf eine Präsenzfunktion beschränken. 

( 3 )  Die für den Konzern gewinnbringende Tätigkeit  der Sparte 
Schachtbau der Universale München GesmbH sollte fortgesetzt wer­
den. 

(4) Ein Controlling wäre einzurichten, das nicht nur vom Verlauf 
der Geschäfte berichtet, sondern auch die Notwendigkeit rechtzei­
tigen Eingreifens aufzeigt. 

( 5 )  In Hinkunft wären schriftliche Geschäftsführerverträge zu er­
stellen, wobei besonders auf die Definition des Aufgabenbereiches 
zu achten wäre. 
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Allgemeines 

Gemeinnützige 
WohnungsgesmbH 
"Salzachkohle" 
(WOGESA) 

Gemeinnützige 
Wohnungsgesell­
schaft Steyr­
Daimler-Puch 
GesmbH, Steyr 

Gemeinnützige Bauvereinigungen -
Eigenmittelverwendung 

1 Der RH hat von 1 993 bis 1 995 mehrere gemeinnützige Bauvereinigun­
gen h insichtlich der Verwendung ihrer E igenm ittel überprüft und h ier­
über dem Nationalrat (zuletzt TB 1 994 S. 1 39 f; S. 77) berichtet. 

Insbesondere hat der RH aufgezeigt , wenn der tatsächliche Stand an E i ­
genmitteln einer Bauvereinigung den vom österreichischen Verband ge­
meinnütziger Bauvere inigungen (Revisionsverband) ermi ttelten Wert 
von 1 6 1  % der kurzfristigen Verbindlichkei ten der jewei l igen Bauverei­
nigung überschritten hat. 

Im Jahre 1 995 hat der RH weitere Bauvereinigungen (auch) hinsichtlich 
ihrer E igenmi ttel überprüft ,  worüber nachstehend dem Nationalrat be­
richtet wird: 

2 . \  Die Gesellschaft verfügte zum Jahresende 1 993 über Bankguthaben von 
rd 1 2  Mill  S, während das Liquidi tätserfordernis für den laufenden Ge­
schäftsbetrieb rd 8 Mill  S betragen hätte. 

Im Jahre 1 995 wurde die Gesellschaft mit der - ebenfalls im Eigentum 
der Republ i k  Österre ich stehenden - Wohnungsanlagen GesmbH,  
Linz, verschmolzen. 

2.2 Nach Auffassung des R H  hätten die für den laufenden Geschäftsbetrieb 
nicht erforderlichen Mittel zur Finanzierung von Wohnbauten verwendet 
werden sollen. 

2.3 Laut Stellungnahme der Wohnungsanlagen GesmbH Linz haUe sie diese Mittel 
der übernommenen Gesellschaft in ihr Reservekapital einbezogen. 

3 . 1  Die  Gesellschaft verfügte zum Jahresende 1 993 über Bankguthaben von 
3 1 ,2 Mill  S und Wertpapiere von 1 0,5  Mill  S, während das Liquiditätser­
fordernis 6,4 Mill S betrug. 

3.2 Der RH bemängelte, daß die Unternehmung die für den laufenden Ge­
schäftsbetrieb nicht erforderlichen Mittel von 3 5 ,3 Mi l l  S nicht zur Fi­
nanzierung von Wohnbauten verwendet hat. 

3 .3 Die Unternehmung sagte entsprechende Wohnbattprojekte zu. 
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13 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Liegenschafts­
verkauf 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
Steyr-Daimler-Puch GesmbH, Steyr 

Die Gesellschaft verkaufte im Jahr 1 992 ihr Bürohaus am Wiener 
Schwarzenbergplatz weit unter dem wahren Wert an eine Schwe­
stergesellschaft. 

Geschäftsjahr 1989 1 990 1 99 1  1 992 1 993 

Anzahl 

Wohnungen (verwaltete) 2 223 2 2 1 6  2 2 1 5  2 253  2 249 

Wohnungen (Baubeginn) 38 1 8  

Wohnungen (Fertigstellung) 10 38 

in Mil l  S 

Bilanzsumme 3 14,7 3 1 7 ,0 334,2 354, 1  3 5 5 , 1  

Bilanzgewinn 4,0 1 ,8 2,6 6,7 1 ,2 

Gewinnausschüttung 

Wertpapiere 5 ,4 5 ,4 5 ,4 1 3 ,7 1 0,5 

Bankguthaben 23,0 23 ,0 25 ,2 27,4 3 1 ,2 

Eigenkapital 
in Wohnbauten 0,4 1 ,2 1 ,2 9,7 9,8 

Fremdkapital 
in Wohnbauten 
(ohne begünstigte Darlehen) 83,0 82,2 77,9 77,6 7 3,2 

Der RH hat i m  April 1 995 die Gebarung der Bauvereinigung überprüft .  
Zu den i m  Jänner 1 996 der  überprüften Stelle zugemittelten Prüfungs­
m i ttei lungen nahm die Unternehmung im Apri l 1 996 Stellung. (Hin­
sichtlich der E igenmittel siehe den voranstehenden Abschnitt) 

Alleineigentümerin der Gesellschaft ist die Steyr-Dai mler-Puch AG mi t  
einer Stammeinlage von 500 000 S .  

2. 1 Die Gesellschaft verkaufte i m  Oktober 1 992 über Veranlassung ihrer E i ­
gentümer i n ,  der Steyr-Da i m ler-Puch AG,  i h r  B ü rohaus am Wiener 
Schwarzenbergplatz um rd 53 Mi l l  S an e ine Schwestergesellschaft , d ie  
Steyr-Industrie-Commerz- und HandelsgesmbH. Je nach Berechnungs­
methode betrug der wahre Wert rd 82 Mil l  S (Ertragswertmethode) oder 
rd 94 Mill S (Sachwertmethode). 

2.2 Der RH beanstandete d iesen Verkauf. 
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Liegenschaftsverkauf 

1 88 

2.3 Die Gesellschaft vermeinte, die §§ 13 ff des Wohmmgsgemeinnützigkeitsgesetzes 
hiittm einen Verkauf nur zum Selbstkostenpreis zugelassen. Im übrigen habe der Re­
visionsverband dem Rechtsgeschäft zugestimmt. 

2.4 Der RH enrgegnete, die von der Gesellschaft i ns Treffen geführte Rechts­
grundlage beziehe sich lediglich auf die Vermietung bzw die E igenrums­
übertragung von Wohnungen, nicht auf den Verkauf von Gebäuden .  
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Gemeinnützige Mürz-Ybbs Siedlungsanlagen 
GesmbH (GEMYSAG) 

Die Gesellschaft hat mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ihren Ei­
gentümer beauftragt. Der RH beanstandete ua die mangelhafte Ge­
staltung von Planungsaufträgen und die vermeidbaren Kosten für 
Sonderfachleute. 

1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 

Anzahl 

Wohnungen (verwaltete) 6 084 6 549 6 726 6 593 6 744 

Wohnungen (Baubeginn) 57 1 38 7 1  1 29 94 

Wohnungen (Fertigstellung) 1 3 2  8 1  1 9 1  1 05 1 07 

in Mill S 

Bilanzsumme 2 1 89, 1  2 347,7 2 2 1 0 , 1  2 385,2 2 408,3 

Bilanzgewinn 0 , 1  0 , 1  1 ,8 7 ,0 4,2 

Gewinnausschüttung 0,1  0 , 1  0 , 1  0 , 1  0 , 1  

Wertpapiere 5 ,0 5 ,0 45 , 1  5 , 1  5 , 1  

Bankguthaben 1 1 8 , 1  68,7 32 ,8 5 3,5 24,5 

Eigenkapital 
in Wohnbauten 47,2 46,2 46,5 46,5 49, 1 

F remdkapi tal 
in Wohnbauten 
(ohne begünstigte Darlehen) 604,3 604,3 764,3 91 3 ,6 958,0 

L Der R H  überprüfte i m  Mai 1 995  d ie  Gebarung der Gemei nnützigen 
Mürz-Ybbs Siedlungsanlagen GesmbH (GEMYSAG). Zu den i m  Febru­
ar 1 996 übermittelten Prüfungsmitteilungen nahm die überprüfte Ge­
sellschaft im Mai 1 996 Stellung. 

Hauptgesel l schafter (99 %) war die Gemeinnützige I ndustrie-Woh­
nungsgesmbH (GIWOG), Linz, die der Österreichischen I ndustriehol­
ding AG gehörte. Die Geschäftsführer der GEMYSAG sind gleichzeitig 
Geschäftsführer der GIWOG. 
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1 90 

Betreuu ngsvertrag 

Planungsaufträge 

Sonderfach leute 

2 . 1 Di<:  Li berprli fre Gesel lschaft nahm i h re A u (r;ab<:n n i ch t  sdbst wah r, son­
d <: rn  hat m i t  der g<:sa m t<:n Geschä ftstiit i g k <: i t  i h re n  E i g e n t li m e r  bea u f­

t rag t .  D i <:  H öh e  des Betre u u ngsentgel tes war n ic h t  a u f  d i e  d e n  M i etern 

wci terverrechenb,ln:n Beträge besch riinkt .  

2 .2  N ach Ans icht  des  R H  widt'fsprach d iese Vorgangsweise dem Wi rrschaft­

I i c h kei  tsgebor des Woh n u ngsgemei n n ü tz i g kci  tsgesetzcs. 

2.:\ Die Gflell, c!Jtl!t erkUrte. dm l3etrellllllgr/ ,('/'tr"g elltlJiru bend dm l:/II/'Iebl/lngell 

de.I I? 11 d"hlllgehmd "/;:;11'/1111('1'11. 11"11 dilr l3ffre/lllllg\ (,lIt.�elt IIlcht hiJ/m' Irt. "IJ 
fldeli tim ge.let :;!iebm l3nt l/IItIIllII.�eII zl 'eltflTerru/iliff l/ 'erden d"r/ 

.1 . 1 B e i  der B ea u ft rag u n g  von A r c h i t e k t e n  z u r  P l a n u n g  von Wo h n ba u t e n  

w u rd e  n u r  vere i n ba r t ,  d a!.) d i e  Bauausfü h rung s o  z u  wii h l e n  i s t ,  d a ß  d ie 

Bed i npll1gen fü r d ie Gewährung von Woh n baufiirderungsm i t tcln <:i ng<:­

halten werd<:n.  

,1 .2 Der R H  b<:anstand<:te, daß die Ges<:l lschafr i hr<: Pt1 i c h t ,  a ls  geflle i n n ü t z i ­

g<:r B a u h e r r  für d i e  E rr i c h tu n g  v o n  kost<:ng ünst igen und d i <:  ]\l leter z u ­

friedenstei lende \'Vo h n u ngen Sorg<: z u  t rag<: n ,  n icht  an d i e  v o n  i h r  beauf­

t ragten Planer vertrag l i c h  überbu nden hat .  

,L, DIC GCltllre/hlli Iilgtf :;/1. die V(iI:�,;/}f/l jiir dm j\ rcbitekteJlzl 'e!t!;('li n!; /llid dw A /I( 

trag " 11 dm PI" IM' CI! t.l/,rfc!Jmd deI! G 1'/111,11 ,i/ :;en k()\ tell.�iil/l!/gell [3" /lU/I /II/(/ der 

\\,!lm:;/iji'/edfllheit killlltig ('11,�er :;// j;lIle11. 

4 . 1  D i e  Gesel lschaft beschäftigte fü r d Ie A ussch rubung und Bau überwachung 

der E lektro-, \'Vasser- und H e i zu ngsi nstal lationen häufig Sondt'fbchleute.  

Wei ters w urden - i nsbesondere bei Hauvor!uben in der Steiermark -

teur<: Bauphysiker beschäft igt ,  welche lh e Wärme- und Schalldiim fllelgen­

schaften der Wand konstruktionen gur a ch t l i e h  beurtei len m ußten . 

4.2  Der R H  bemängel te d i e  häufige und kostl'nst<:igernde E i nscha l tun,L; von 

Sondert�lc h l euten und em pfahl  die  Verwe n d u ng berei ts erprobter Baute l ­

l e .  W<: l t t'fS e m pLl h l  dt'f R H ,  d i e  P l a n u n g  v o n  I nsta l lat ionen w e i testge­

hend dem Gesam tplaner zu liberb i nden .  

4 .3  Die GClelfrdJ,,/t f/'llfdertc, der Großteil dioer l llltel'l//e!J/llIguz werde /IIittierzceife 

Z 'IIII deli Plam:n! bzu Z 'IIII i!Jr If//;,t entdlt. 
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Bereich des Bundesministeriums für 

Gesundheit und Konsumentenschutz 

l T nerled igte A n regungen aus Vorj ahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Gesamrreform des Tierseuchenrechtes und Wiederverlautbarung des Tier­
seuchengesetzes (TB 1 985 Abs 22 . 5). 

Laut Stellungnahme des BMGK sei mit dem EU-Beitritt ein Teil der EU-tier­
seuchenrechtlichen Bestimmungen übernommen worden; weitere Bestimmungen wür­
den schrittweise in nationale Regelungen umgesetzt werden. Eine Gesamtreform des 
Tierseuchengesetzes kiinne erst nach vollstä'ndiger Umsetzung des diesbezüglichen 
EU-Rechtes erfolgen. 

(2) Erlassung einet Kanzleiordnung für die veterinärmedizinischen Bundes­
anstalten (TB 1 986 Abs 6. 1 ). 

Die Ankündigung des BMGK zur Erlassung der Kanzleiordnung nach Abschluß 
der EDV-mäßigen Ausstattung der veterinä'rmedizinischen Bundesanstalten 
bleibt weiterhin aufrecht. 

(3) Gesetzlicher KlarsteIlung der Merkmale für einen kostendeckenden An­
staltstarif der veterinärmedizinischen Bundesanstalten (TB 1 986 Abs 6 .2). 

Das BMGK erachtet eine gesetzliche KlarsteIlung zum Begriff der Kostendeckung 
wegen der langfristig beabsichtigten Tarifgestaltung auf der Grundlage einer ech­
ten Kostenrechnung weiterhin für nicht notwendig. 

(4) Verbesserter Arbeitsweise des Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 
(TB 1 987 Abs 9 bis 1 6). 

Entgegen der seinerzeitigen A nkündigung des damaligen BMGSK (TB 1 990 

Abs 16 Z ( 7)) blieben die A nregungen des RH neuerlich unberücksichtigt, weil 
für eine entsprechende Umsetzung nicht das BMGK, sondern das Ergebnis der je­
weiligen Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern über eine Vereinba­
rung gemäß Art 1 5  a B-VG betreffend die KrankenanstaltenJinanzierung maß­
gebend sei. 

1 91 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)200 von 337

www.parlament.gv.at



192 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 201 von 337

www.parlament.gv.at



Prozeßstand 

Entschließung des 
Nationalrates und 
weitere Vorgangs­
weise 

Sonstige Wahrneh mung 

Ermessensausgaben der laufenden Gebarung 1977;  
Krankenanstalten-Kostenrechnung 

Gemäß der Zusage des damal igen Bundesmin isters für Gesundheit und 
Umweltschutz, über den jeweiligen Stand der anhängigen Gerichtsver­
fah ren betreffend die  m i t  der Arbeitsgemei nschaft(ARGE)-Kosten­
rechnung abgeschlossenen Verträge laufend zu berichten, ging dem RH 
eine weitere Mitteilung des nunmehr zuständigen BMGK zu: 

Zu der im Hauptprozeß bezüglich ei nes Tei lbegehrens von rd 3 Mitl S 
und hinsichtlich der Kosten erwarteten Entscheidung des Landesgerichtes 
für Ziv i l rechtssachen Wien (zuletzt NTB 1 993 S. 1 3 3 )  hat dieses m i t  
E ndurtei l  i m  J u n i  1 996 d e n  restl ichen Klagsbetrag von n unmehr rd 
3,3 Mitl S zur Gänze abgewiesen . Ferner hat die Republik Österreich die 
Verfahrenskosten von rd 2,7 Mill S zu ersetzen. 

Das BMGK hat in Abstimmung mit der Finanzprokuratur gegen das vor­
l iegende Endurteil kein Rechtsmittel ergriffen und wird das weitere Ver­
fahren der Republik Österreich gegen die ARGE-Kostenrechnung wegen 
Rückzahlung von rd 6 , 1  Mil l  S samt Zinsen (zuletzt TB 1 99 1  Abs 22 . 1 
(6) S. 1 1 9) n icht weiterführen . Damit beendet die Republ ik  Österreich 
alle Aktivverfahren gegen die ARGE-Kostenrechnung. 

2 Bezüglich der Entschließung des Nationalrates vom 2 5 .  Februar 1 98 1 ,  i n  
der d ie  "Einschaltung der ordentlichen Gerichte zur völligen und objekti­
ven Aufklärung des Sachverhaltes" begrüßt wurde, teilte das BMGK mit ,  
daß die bisherige Vorgangsweise nach Ansicht der Finanzprokuratur zu­
mindest zu der mit der Entschließung bezweckten Sachverhaltsaufklärung 
beigetragen habe. 1m übrigen stehe die Entschließung laut einem Schrei­
ben des Präsidenten des Nationalrates vom Mai 1 994 einer Entscheidung 
nicht entgegen, die Gerichtsverfahren zwischen der Republik Österreich 
und der ARGE-Kostenrechnung im Sinne der Anregung der Finanzpro­
kuratur vergleichsweise zu bereinigen. Seit März 1 995 härten zahlreiche, 
bisher allerd ings noch nicht abgeschlossene Gespräche zur Klärung der 
Voraussetzungen für einen außergerichtlichen Vergleich stattgefunden. 
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Bereich des Bundesministeriums für Inneres 

lT nerled igte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Schaffung einer Rechtsgrundlage für die vier Massafonds der Wachekör­
per des Bundes (Bundespolizei , Bundesgendarmerie, Zol lwache und Ju­
stizwache) bzw Übergang von der Beschaffung der Dienstkleidung durch 
einen Fonds (Massasystem) auf eine Anschaffung unmittelbar aus Haus­
haltsmi tteln (Etatsystem) des Bundes (TB 1 966 Abs 5 . 1 0  ff, TB 1 967 
Abs 5 7 . 1  ff, TB 1 98 5  Abs 6 . 1 4  ff, TB 1 988 Abs VI I I . 2 ,  TB 1 989 
Abs VIII . 3  und TB 1 990 Abs IX. 3). 

Laut Mitteilung des BMI sei beabsichtigt, im Zuge von Sparbemühungen auch die 
Bewirtschaftung der Dienstbekleidung für Exekutivbeamte neu zu organisieren. 
Entscheidungsreife Grundlagen würden spätestens Ende 1 996 vorliegen. 

(2) Schaffung von gesetzlichen Bestimmungen für den öffentlich-rechtlichen 
Bereich des Fundwesens und zeitgemäße Anpassung der diesbezüglichen 
z iv i l rechr l i chen Regelungen im ABGB (TB 1 98 3  Abs 9 . 7 ,  TB 1 986 
Abs 1 7 .5) .  

Laut Mitteilung des BMI habe sich die Schaffung einer Rechtsgrundlage wegen der 
Arbeitsbelastungen im Zusammenhang mit dem Beitritt Österreichs zur EU neuer­
lich verzögert. 

(3) Schaffung der erforderlichen Ausstattung für die in  neuerbauren Amtsge­
bäuden eingerichteten Schutzräume, um ihre Benutzbarkeit  im Bedarfs­
fal l  zu ermöglichen (TB 1 986 Abs 1 7 . 2 ,  TB 1 988 Abs 1 2 . 1 2 , TB 1 990 
Abs 6 .6). 

Laut Mitteilung des BMI sei vorrangig die Überprüfung der Funktionstiichtigkeit 
der haus technischen Einrichtungen in den bestehenden Schutzräumen der Bundesp0-
lizeidirektion Wien in die Wege geleitet worden. Auf Grundlage der zu erwartenden 
Erfahrungswerte werde dies dann auf die anderen Behörden ausgeweitet werden. 

(4) Ersetzung der beim BMI (Zencral lei tung) i m  Verwalrungsdienst e inge­
setzten Exekut ivbeamten durch Verwal tungsbed ienstete (TB 1 99 1  
Abs 8 .9). 

Laut Mitteilung des BMI werde es seine Bemühungen nach Maßgabe neu geschaf­
fener oder umgewandelter Planstellen weiter fortsetzen. 
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Unerledigte Anregungen 

(5 )  Ei nstellung der nicht den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechenden 
Belohnungspraxis (TB 1 99 1  Abs 8. 1 1 ). 

Laut StelLungnahme des BMI sei die Belohnungspraxis gesetzeskonform, da sie 
ausschließlich aufgrund besonderer Leistungen erfolge. 

(6) Einstellung der wegen ihrer Dauer unzulässigen und unwirtschaftl ichen 
Zuteilungspraxis zum BMI (Zentrallei tung) im Bereich des Kriminal­
dienstes (TB 1 991  Abs 9. 1 6, NTB 1 994 S. 88 f Abs 1 3). 

Laut Mitteilung des BMI sei der Einsatz erfahrener Exekutivbeamter im operati­
ven Bereich. insbesondere bei den im BMI eingerichteten Sondereinheiten, unver­
zichtbar. Dessenungeachtet würden im Zuge der Besoldungsreform lä"nger andau­
ernde Zuteilungen in Versetzungen umgewandelt. 

(7) Durchführung der nach dem Bundeshaushal tsgesetz ab 1 .  Jänner 1 987 
vorgesehenen Trennung zwischen Anordnung und Vol l zug (TB 1 99 1  
Abs 9. 1 7) .  

Laut Mitteilung des BMI habe es die Fortsetzung dieses Vorhabens aufgrund der 
zwischenzeitlichen Personaleinsparungsmaßnahmen zurückstelLen müssen. 

(8) Personaleinsparungen durch eine Konzentration der Asylverfahren auf das 
Bundesasylamt, auf die Außenstellen i n  Graz und Linz und allenfalls i n  
Wien-Schwechat (TB 1 994 S. 1 94 Abs 1 0). 

Laut StelLungnahme des BMI sei angesichts der zunehmenden Anzahl von Asyl­
werbern und der gestiegenen Verfahrenskomplexitä"t eine Personalreduktion derzeit 
nicht durchführbar. 

(9) Schaffung der rechtl ichen Voraussetzungen für einen wirksamen Ei nsatz 
aller Organe des öffentlichen Sicherhei tsdienstes und der Schiffahrtspoli ­
zei sowie Erarbeirung eines Organisations- und Kontrollkonzeptes für ei­
nen zielgerichteten Personal- und Sacheinsatz (TB 1 994 S. 1 96 f Abs 2 
und 3) .  

Laut StelLungnahme des BMI strebe es zur Neuorganisation des Stromdienstes eine 
NovelLierung des Sicherheitspolizeigesetzes und die Erfassung einer Verordnung 
zum Schif!ahrtsgesetz durch das BMWVK an. 

( 1 0) Organisatorischer Zusammenführung der Aufgaben des Staatsschutzes 
und der Bekämpfung der organisierten Kriminal i tät in unmittelbarer 
Unterordnung unter den Generald irektor für die öffentl iche Sicherheit  
(NTB 1 994 S. 85  f Abs 7) .  

Dem BMi erschien eine Verschmelzung der beiden Gruppen nicht zielJiihrend, da 
internationale Ansprechpartner fiir den Staatsschutz zum überwiegenden Teil Nach­
richtendienste sind, deren Aufgabengebiete amdrücklich von denen des Polizeidienstes 
getrennt sind. 
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Unerledigte Anregungen 

( 1 1 )  Deutl icher Abgrenzung und gegenseit iger Abst immung innerhalb des 
BMI hinsichtlich der Aufgaben der Abtei lung I II7 (Staatsschutz) und der 
Sondere i n h e i t  " E i n satzg ruppe z u r  Bekäm pfu n g  des  Te rror i s m u s "  
(NTB 1 994 S .  8 3  f Abs 5 ). 

Laut Mitteilung des BMI bediirfe diese Aufgabenabgrenzung laufender Maßnah­
men. Mit der Einführung eines gemeinsamen EDV-Systems sei bereits ein erster 
Beitrag geleistet worden. 

( 1 2) Konzentrat ion der (nachgeordneten) Staatsschutzarbe i t  bei den Sicher­
hei tsdirektionen (NTB 1 994 S. 84 f Abs 6). 

Laut Mitteilung des BMI sei die Diskussion fiber eine Reform der Staatspolizei 
noch nicht abgeschlossen. 
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Prüfung .. crgcbnis 

Strafamt der Bundespolizeidirektion Wien 

Die Errichtung eines zentralen Strafamtes bei der Bundespolizeidi­
rektion Wien hat sich grundsätzlich bewährt, vor allem die automati­
onsunterstützte Verarbeitung der Anonym- und Computerstrafver­
fügungen brachte den Bezirkspolizeikommissariaten eine spürbare 
Entlastung. 

Da in der Anfangsphase organisatorische Mängel auftraten, kam es 
zu einem Einnahmenausfall. 

Die Straffung der Verfahren und d ie Übertragung der Überwa­
chung des ruhenden Verkehrs auf die Gemeinde Wien verminder­
ten die starke Belastung des Strafamtes. Der RH hielt eine weitere 
Personalanpassung für möglich. 

Durch organistorische Maßnahmen im Bereich des Strafvollzuges 
wäre eine verbesserte Personalauslastung bei den Bezirkspolizei­
kommissariaten zu erzielen. 

Strafamt der 
Bundespolizeidirektion Wien 

1 992 1 993 1 994 

Verwendungs­
gruppe 

Anzahl i m  Jahresdurchschnitt 

Personal A 
B/b 
C/C 

D/d(rd) 
Eie 

Zivildiener *) 

E innahmen aus Strafgeldern bei 
der Bundespolizeidirektion Wien 

1 
1 

24 
1 

442,5  

2 
1 
1 

3 5  
1 
9 

i n  Mill S 

5 52 ,5  

2 
1 
3 

3 2  
1 

1 4  

65 1 ,8 

*) Einsatz nur außerhalb der Schulwegsicherungszeiten: durchschnittlich rd 
3 Stunden je Tag 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Al lgemeines 

Aufgabenerfüllung 

Der RH überprüfte im Mai und Juni 1 995 die Gebarung der Bundespo­
l izeidirektion Wien, Strafam t und Revisionsbüro für Polizeistrafsachen 
(Strafamt). Das Prüfungsergebnis wurde im OktOber 1 995 dem BMI und 
der Bundespol izeid irektion überm ittel t .  Zu den im Jänner und Febru­
ar 1 996 eingelangten Stel lungnahmen gab der RH im April 1 996 Ge­
genäußerungen ab. 

2 Mit  der Verwalrungsstrafgesetznovelle 1 987 ,  BGBI N r 5 1 6 ,  wurde das 
Rechtsinst itut der Anonymverfügung geschaffen,  welches die  Verwal­
rungsstrafbehörden von der stetig wachsenden Zahl an Verwalrungsstraf­
sachen (insbesondere Verkehrsdelikten) durch Vereinfachung des Verfah­
rens in Bagatellfällen entlasten sollte. 

Hiefür wurde im Mai 1 989 das in  der Präsidialabteilung der Bundespoli­
zeidirektion Wien eingerichtete Revisionsbüro für Polizeistrafsachen zu 
einer neuen Dienststel le mit der Bezeichnung "Strafamt und Revisions­
büro für Polizeistrafsachen" umgewandel t .  Mit  dieser Maßnahme ent­
sprach die Bundespolizeidirektion Wien der Empfehlung des RH anläß­
lich der Überprüfung zweier Bezirkspolizeikommissariate im Jahr 1 988 
(TB 1 988 Abs 1 l . 2 . 2 ), ein zentrales Strafamt für den Bereich der Bun­
despolizeidirektion Wien einzurichten. 

Der Aufgabenbereich der neuen Dienststelle umfaßte im wesentlichen: 

- die EDV-unterstützte Abwicklung des abgekürzten Verwalrungsstraf­
verfahrens (Organsrrafverfügungen,  Anonymverfügungen, Computer­
strafverfügungen), 

- die Bearbeitung von Verwaltungsstrafsachen mit Auslandsbezug und 

- die Revisionsangelegenheiten in Polizeistrafsachen. 

Die Durchführung der übrigen, nicht abgekürzten Verwaltungsstrafver­
fahren sowie die Aufgaben des Strafvollzuges (Wahrnehmung der Rechts­
kraft der Bescheide, Überwachung der E i nzahlung und Verbuchung der 
Strafgelder, Eintreibung nicht bezahlter Geldstrafen und Anordnung der 
Ersatzfreiheitsstrafen) erfolgte weiterhi n  durch die Bezirkspolizeikommis­
sariate. 

3. 1 Neben den mit dem Einsatz der Anonymverfügung verbundenen Arbeiten 
wurden dem neu errichteten Strafamt schrittweise weitere Aufgaben im Be­
reich der von der Bundespolizeidirektion Wien durchzuführenden Verwal­
rungsstrafverfahren übertragen . Obwohl der Personalstand konti nuierlich 
erhöht wurde und der Leiter der Dienststelle mehrmals Änderungen der 
i nternen Organisation vornah m ,  wuchsen R ückstände an ,  welche i m  
Jahr 1 993 vermehrt z u  Verfahrenseinstellungen wegen Verfolgungsverjäh­
rung führten. 

Erst im September 1 993 wurden die vorgesetzten Stellen der Bundespoli­
zeidirektion Wien von den Mißständen in Kenntnis gesetzt und Maßnah-
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Aufgabenerfüllung 

Strafvollzug bei der 
Bundespolizei ­
direktion Wien 

Strafamt der 

Bundespolizeidirektion Wien 

men zur Entschärfung der Situation (Neuorganisation der Dienststelle, An­
ordnung von Überstunden zwecks Abbau der Rückstände usw) eingeleitet. 

3.2 Der RH schätzte für das Jahr 1 993 einen durch Verjährungen entstande­
nen Einnahmenentfall an Strafgeldern von über 1 Mill S und sah die Ursa­
che für den unzureichenden Arbeitserfolg vor allem in den vom damaligen 
Dienststel lenlei ter veranlaßten wiederholten und kurzfristigen Ä nde­
rungen der Aufbau- und Ablauforganisation, welche eine kontinuierliche 
Arbeitsleistung der Bediensteten und die Einschulung neuer Mitarbeiter 
erschwerren, ohne zu einer zweckmäßigeren Gestal rung der Arbeitsabläufe 
zu führen. 

Der RH bemängelte das späte E i ngreifen der vorgesetzten Stellen und 
empfahl, künftig der Dienstaufsicht und Kontrolle über neue Dienststel­
len bzw über die zweckmäßige Vollziehung neuer Aufgaben erhöhtes Au­
genmerk zu schenken. Bei der Besetzung von Führungspositionen wäre 
die E ignung der in Aussicht genommenen Mitarbei ter e ingehender zu 
prüfen. 

3.3 Die Bundespolizeidirektion Wien pflichtete dem RH bei, beklagte jedoch. daß die 
Verfolgungverjährung bereits nach sechs Monaten eintritt. 

4. 1 Die Übertragung der den ruhenden Verkehr betreffenden Verwaltungs­
strafsachen mit  1 .  Oktober 1 994 auf die Gemeinde Wien bewirkte eine 
deutliche Verringerung des Aktenanfalles der Strafvollzugsreferate der Be­
zirkspolizeikommissariate. 

Die notwendige personelle Mindestausstattung der einzelnen Referate bei 
den 23 Bezirkspolizeikommissariaten erschwerte aufgrund der Aufspl itte­
rung eine dem geringeren Arbei tsanfall entsprechende Personalreduktion. 

4.2 Der RH empfahl, die Strafvollzugsreferate aufzulösen und ihre Aufgaben 
beim Strafamt der Bundespolizeidirektion Wien zu konzentrieren .  Der 
Personalstand der im Strafvollzug tätigen Bediensteten könnte dami t  von 
derzeit 94 auf rd 60 Mitarbeiter reduziert werden, was einer Personalko­
steneinsparung von rd 1 2  Mill S jährlich entspräche. 

4.3 Die Bundespolizeidirektion Wien will bei den einzelnen Bezirkspolizeikommissa­
riaten eigene "Verwaltungsreferate" einrichten, welche sämtliche Administrativange­
legenheiten (Paß- und Meldewesen, Strafvollzug, Strafregisterbescheinigung usw) 
erledigen. Der Zeitpunkt der Realisierung hinge im wesentlichen vom Abschluß der 
Reform des Meldewesens und der vom BMI in Aussicht gestellten EDV-Unterstiit­
zung ab. 

4.4 Der RH anerkannte, daß auch diese Lösung grundsätzlich geeignet sei , 
einen flexibleren Personaleinsatz und damit  eine bessere Personalausla­
srung zu erreichen. 
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Personal 

Auslastung 

Zivildiener 

Verwaltungsverfahren 

Kraftfahrzeug­
Zentralregister 

5 . 1  Zu Jahresbeginn  1 994 waren im Strafamt 43  Bedienstete tätig. Verfah­
rensstraffende Maßnahmen (wie der weitgehende Verzicht auf die Durch­
führung von Lenkererhebungen) und Zuständigkeitsänderungen (wie i ns­
besondere d ie  Übertragung aller den ruhenden Verkehr betreffenden 
Verwaltungsstrafsachen an die Gemeinde Wien) führten im Laufe des Jah­
res 1 994 dazu, daß s ich wesentl iche Aufgabenbereiche mengenmäßig 
stark verringerten oder gänzlich wegfielen. Der Personalstand wurde dar­
aufhin bis Mai 1 995 um zehn Bedienstete reduziert. 

5 .2  Nach Auffassung des RH hätte die Arbeitsentlastung eine stärkere Perso­
nalreduktion erfordert. Er empfahl , weitere fünf Bedienstete abzuziehen 
und dadurch rd 1 ,2 Mil l  S jährlich an Personalkosten einzusparen. 

5 . 3  Laut Stellungnahme der Bundespolizeidirektion Wien sei die Personalreduktion we­
gen der unsicheren zukünftigen Arbeitsbelastung moderat erfolgt. Die Auslastung 
der Mitarbeiter des StraJamtes werde laufend geprüft; gegebenenfalls würden An­
passungen vorgenommen. 

6. 1 Dem i m  9 .  Wiener Gemeindebezirk angesiedelten Strafamt waren am 
1 .  Juni 1 995 1 2  Zivildiener für Hilfstätigkeiten im Verwaltungsbereich 
zugewiesen. Da die Zivildiener auch Schulwege im 1 8 .  und 1 9. Wiener 
Gemeindebezirk sicherten, fielen tägl ich längere Wegstrecken an. 

6.2 Nach Ansicht des RH dürfte die begrüßenswerte Entlastung der Sicher­
heitswache von der Schulwegsicherung aufgrund der dafür erforderlichen 
Wegzeiten nicht zu einer übermäßigen Anzahl von Zivildienern führen. 

6.3 Die Bundespolizeidirektion Wien teilte mit, sie habe die Anzahl der beim StraJ­
amt Dienst versehenden Zivi/diener bereits bedarfsgerecht reduziert und ihre Ver­
fügbarkeit durch einen ortsnahen Einsatz verbessert. 

7 . 1  Für die EDV-unterstützte Durchführung der Verfahren war d ie  Erfassung 
von Daten der Zulassungsbesitzer notwendig. Dies erforderte - ausge­
nommen den Bereich der Bundespolizeibehörden, für den eine eigene Evi­
denz bestand - Schriftverkehr mit den zuständigen Bezirksverwaltungs­
behörden sowie die händische E ingabe der übermittelten Daten und somit 
e inen nicht unwesentlichen Verwaltungsaufwand.  E iner automatischen 
Übernahme der Daten aus dem Kraftfahrzeug-Zentralregister standen die 
Besti mmungen des Kraftfahrzeuggesetzes entgegen, die die Zu lässigkeit 
der Auskunftsertei lung für Zwecke des Verwaltungsstrafverfahrens auf 
dringliche Fälle einschränkten. 

7.2 Der RH empfahl, auf eine entsprechende Gesetzesänderung h inzuwirken. 

7.3  Die Bundespolizeidirektion Wien sagte entsprechende Bemühungen anlaßlich der 
Vorarbeiten für die nachste KraJtfahrzeuggesetz-Novelle zu. 
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Verwaltungsstrafver­
fahren gegen 
Schwarzfahrer 

Schluß­
bemerkungen 

Strafamt d r 

Bundespoliz i I rektion 

8. 1 I m  J u l i  1 989 entschied das BMI ,  Anze igen gegen Schwarzfahrer i m  
EDV-unterstützten Verwaltungsverfahren z u  bearbeiten. Das mit  einem 
E ntwicklungsaufwand von 1 5  Mannmonaten für 50 000 Verfahren je  
Jahr erstellte EDV-Programm wurde ab Dezember 1 990 verwendet. Die 
Anzahl der Verfahren blieb weit h inter den Erwartungen zurück. 

Die Wiener Stadtwerke-Verkehrsbetriebe übermi ttelten ab Mai 1 99 1  
dem BMI die Sachverhaltsdaten mittels Disketten. Häufig langten die 
Anzeigen wenige Tage vor dem Eintritt der Verfolgungsverjährung beim 
Strafamt ein.  

8.2 Der RH kritisierte die mangelnde Abstimmung zwischen dem BMI und 
den Wiener Stadtwerke-Verkehrsbetrieben zur Verarbeitung der Anzei­
gen gegen Schwarzfahrer. Weiters regte er an, bei den Wiener Stadtwer­
ke-Verkehrsbetrieben e ine raschere Übermi ttlung der Anzeigedaten zu 
erwirken. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMI und der Bundespolizeidirektion Wien werde im 
Einvernehmen mit den Wiener Stadtwerke-Verkehrsbetrieben eine Verbesserung an­
gestrebt. 

9 Der RH hob zusammenfassend folgende Empfehlung hervor: 

Der dauerhaften Arbeitsentlastung in den Bereichen Verwaltungs­
strafverfahren und Strafvollzug sollte sowohl durch entsprechende 
Personaleinsparungen im Strafamt als auch durch eine bessere Per­
sonalauslastung bei den Bezirkspolizeikommissariaten Rechnung 
getragen werden. 
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Bereich des Bundesministeriums für Justiz 

U nerledigte A n regungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Verfahrensverei nfachung und -beschleun igung bei der Vol lziehung des 
Unterhai tsvorschußgesetzes durch EDV -un terstützten Datenaus tausch 
(TB 1 99 1  Abs 29. 3) ,  möglichst weitgehender E inführung aufkommens­
neutraler Pauschalsätze anstel le einzelfall bezogener Auszahlungsbeträge 
(TB 1 99 1  Abs 29. 1 0) sowie Vereinheitlichung der Aufbau- und Ablauf­
organisation (TB 1 99 1  Abs 29. 1 2  und Abs 29. 1 3) .  

Laut Mitteilung des BMJ seien die Vorarbeiten für den EDV-Einsatz bei den 
Pflegschaftsgerichten soweit abgeschlossen, daß nunmehr flai:hendeckend ein auto­
mationSt.tnterstützt geführtes Pflegschaftsregister zur Verfügung stehe. Derzeit wür­
den die Vorarbeiten zur Automatisierung von Verfahrensablaufen bei den Pfleg­
schaftsgerichten geleistet. 

(2)  Delegierung von Angelegenhei ten des Strafvollzuges an die Oberlandes­
gerichte und an die Leiter der ] ustizanstalten zur Entlasrung der Zentral­
stelle (TB 1 993 S. 1 1 4 Abs 4). 

Laut Stellungnahme des BMJ habe es seine Überlegungen weiter vertieft. Durch 
die Schaffung von "Beschwerde-Tribunalen" auf der Ebene der Oberlandesgerichte 
soll die Behiirdenstruktttr im Strafvollzug effizienter gestaltet werden. 

(3) Verri ngerung des Haftraumfehl bestandes i n  Wien (TB 1 99 3  S. 1 1 5 
Abs 6). 

Die Besiedelung der ausgebautenJltStizanstalt Wien-Josefstadt sei im Gange; mit 
der Fertigstellung der Justizanstalt Wien-Simmering-Neu werde 1 998 gerechnet. 

(4) E i n füh rung einer aussagekräftigen Kostenrechnung (TB 1 993  S .  1 1 6 
Abs 8). 

Laut Stellungnahme des BMJ sei eine aussagekraftige Kostenrechnung nur mit zu­
sdtzlichen Aufzeichnungen möglich. Es beabsichtige, stichprobenweise einzelne Ge­
biete der Vollzugsverwaltung zu unterst.tchen, um entsprechende Kostenvergleiche 
anstellen zu kö·nnen. 

(5 )  Ei nheitl icher Vertragsgestal tung bei der Beschäftigung von Ärzten zur 
Betreuung der Insassen (TB 1 993 S. 1 1 9 Abs 1 2). 

Laut Stellungnahme des BMJ sei eine einheitliche Ärztehonorierung und Bedarfs­
planung aufgrund der regionalen Gegebenheiten und der Lage derJustizanstalten 
erschwert, es strebe jedoch ein befriedigendes Verhaitnis zwischen Honorar und Lei­
stung an. 
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Unerledigte Anregungen 

(6) Erstellung eines Stellenbesetzungsplanes für die Justizanstalt Göllersdorf 
(TB 1 993 S. 1 20 Abs 1 4). 

Laut Stellungnahme des BMJ sei ein Aufbauorganisationsplan erarbeitet worden, 
dem die Zuordnung von Planstellen folgen werde. 

(7) Abgrenzung der AufgabensteI lung zwischen Justiz- und Sicherhei tswa­
che im Hinblick auf den Schutz der bei Strafgerichten tätigen Mitarbeiter 
und sonstigen Personen (TB 1 993 S. 1 20 Abs 1 5 ). 

Der Entwurf einer StraJvollzugsgesetznovelle 1 996 werde im Lichte der Ergebnis­
se des Begutachtungsverfahrens überarbeitet werden. 

(8) Festlegung der Arbeitsabläufe und E rmittlung des Personalbedarfes für 
die Justizwache (TB 1 993 S. 1 2 l  Abs 1 6). 

Laut Stellungnahme des BMJ stünden die Arbeiten an den Aufbauorganisations­
pliinen vor dem Abschluß. Anschließend erfolge die Feststellung des Planstellenbe­
darfes und die Zuweimng der Planstellen. 

(9) E rstel l ung von für a l le  A nstal ten e i nhei t l ichen ,  E DV-unterstützten 
Wechseldienstplänen auf der Grundlage von nachvollziehbaren Sollvorga­
ben (TB 1 993 S. 1 2 l  Abs 1 7 ). 

Laut Stellungnahme des BMJ habe es mit der Vollzugsordnung fürJustizanstalten 
nachvollziehbare organisatorische Vorgaben für die Dienstplangestaltung geschaf­
fen. Inwieweit einheitliche Schicht- und Wechseldienstpliine erstellt werden k iinnen, 
werde sich erst bei der Erstellung der Funktionsbesetzungspläne feststellen lassen. 

( 0) Einrichtung von "geschlossenen Abte i lungen" in Krankenanstalten i m  
Wiener Raum zur stationären Behandlung von Strafgefangenen (TB 1 993 
S. 1 1 9 Abs 1 3) .  

Laut Stellungnahme des BMJ sei es bisher trotz verstärkter Bemühungen nicht ge­
lungen, im Raum Wien die für den Bedarf erforderlichen geschlossenen Abteilun­
gen in einer Krankenanstalt einzurichten, weil die Bereitschaft seitens der Kran­
kenhausbetreiber sehr gering sei. 

( 1 1 )  Verbesserter E inbindung der in  der Bewährungshi lfe tätigen Bundesbe­
diensteten i n  die Struktur des Vereins für Bewährungshi lfe und soziale 
Arbeit (NTB 1 994 S. 96 f Abs 6). 

Laut Stellungnahme des BMJ berücksichtige die in parlamentarischer Beratung 
stehende Regierungsvorlage eines Strafrechtsiinderungsgesetzes 1 996 diese Empfeh­
lung. 

( 12 )  Schaffung e iner dauerhaften gesetzl ichen Grundlage für den flächen­
deckenden außergerichtlichen Tatausgleich für Erwachsene (NTB 1 994 
S. 98 Abs 8). 

Laut Mitteilung des BMJ erarbeite es derzeit die diesbezüglichen gesetzlichen 
Grundlagen. 
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Unerledigte Anregungen 

( 1 3)  Abschluß von Vereinbarungen mit den Ländern über deren finanzielle 
Einbindung in  die Bewährungshi lfe wegen des engen Bezuges zwischen 
der Haftentlassenenhi lfe (Bundessache) und der Sozialhilfe (Landessache) 
(NTB 1 994 S. 99 Äbs 9). 

Laut Stellungnahme des BMJ hiitten entsprechende Vorstöße im Rahmen von 
Finanzausgleichsverhandlungen bisher keinen Erfolg gebracht, vielmehr sei es auf 
gesonderte Verhandlungen mit den einzelnen U·ndern verwiesen worden. Diese Ver­
handlungen würden punktuell fortgesetzt werden. 

207 
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Ver" i rk l ichtc Impfe h l u ngcn 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hi nsichtlich: 

( 1 )  Schaffung e iner Vollzugsordnung für Justizanstalten ab l .  Apti l 1 996 
(TB 1 993 S. 1 1 3  Abs 2). 

(2) Entflechtung der Dienst- und Fachaufsicht innerhalb der Strafvol lzugs­
sektion durch e ine am l .  April 1 996 erlassene neue Geschäftseinteilung 
für die Strafvollzugssektion des BMJ (TB 1 993 S. 1 1 4 Abs 3) .  

(3) Verringerung der personalintensiven ÜbersteIlungsfahrten von Untersu­
chungshäft l i ngen zu Außenstellen der Just izanstalt Wien-Josefstadt 
(TB 1 993 S. 1 1 5  Abs 5) .  

(4) Geringere Besetzung von Nachtdiensten durch den Ei nsatz technischer 
A n l agen  bzw der Sch l i e ß u n g  von A ußens te l l en  ( T B  1 99 3  S. 1 2 1  
Abs 1 8). 

(5) Entlastung der Justizwachebeamten von artfremden Tätigkeiten nicht zu­
letzt durch die von der Bundesregierung getroffenen Sparmaßnahmen 
(TB 1 993 S. 1 22 Abs 1 9). 

(6) Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Pauschal ierung der 
Nebengebühren der Bewährungshelfer, welche mit l .  Juni 1 996 auf Ge­
setzesstufe gehoben wurde; die Pauschalierungen wurden entsprechend 
den Sparzielen der Bundesregierung gekürzt (NTB 1 994 S. 66 Abs 5) .  
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Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

CnerIed igte A n regungen au� Vorj ahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirkl icht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( I )  Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes für Personal u n d  gesetzliche 
Verpfl ich tungen i n  der Zenrralste l le  (TB 1 98 2  Abs 4 8 . 1 ,  TB 1 987 
Abs 39) ,  b e i  höheren  Kommanden bzw Heeresämtern  ( T B  1 9 7 5  
Abs 36.6,  TB 1 977 Abs 4 3 ,  TB 1 98 1  Abs 46) und bei der Verwendung 
von Heeresfahrzeugen als zusätzliche Dienstkraftfahrzeuge für die Zen­
tralstelle (TB 1 977 Abs 4 2 . 2 2 ,  TB 1 979  Abs 50 .4 ,  TB 1 980 Abs 39 .2  
und SB Ermessensausgaben 1 984 Abs 1 9. 3 . 1 ). 

Laut Mitteilung des BMLV seien über die bereits erfolgten erheblichen Einschriin­
kungen des Personaleinsatzes im Zuge der Heeresreform und der neuen Geschä/tsein­
teilung der ZentralsteIle hinaus derzeit keine weiteren personellen Einsparungen zu 
erzielen. Einsparungen an Planstellen seien auch bei den nachgeordneten Dienstellen 
und Heeresiimtern vorgenommen worden. Durch die Bildung der Betriebsversor­
gungssteIlen sei es ab 1 995 nochmals gelungen, die Anzahl der Grundwehrdiener 
in der Zentralste/le deutlich zu reduzieren. Die Verwendung von Heeresfahrzeugen 
sei dem geänderten Bedarf angepaßt worden. Weitere wesentliche Einschrä'nkungen 
seien erst mit der riiumlichen Zusammenfiihrung der Zentralstelle in der Roßau­
er-Kaserne zu erwarten. 

(2) Verwendung von Zivilbediensteten bzw von nicht mehr truppendienst­
tauglichen Mili tärpersonen für Hilfsd ienste anstelle von Grundwehrdie­
nern (TB 1 976 Abs 38.8) .  

Laut Stellungnahme des BMLV scheitere die Verwendung von Zivilbediensteten an 
entsprechenden Planstellen. Außerdem kb'nnten Zivilbedienstete aus kriegsviilker­
rechtlichen Gründen nicht für Hilfsdienste mit einsatzbezogenen Aufgaben herange­
zogen werden. Die höhere Wertigkeit der Arbeitsplätze und der GesundheitszltStand 
der nicht mehr truppendienstfähigen Militärpersonen erlaube aus dienstrechtlichen 
und gesundheitlichen Gründen nur in Ausnahmefällen die Verwendung dieses Per­
sonenkreises fiir Hilfsdienste. Das BMLV sei jedoch bestrebt, gewisse Tätigkeiten, 
zu denen auch Grundwehrdiener herangezogen würden, von privaten Unternehmun­
gen durchführen zu lassen. 

(3) Konzentration der grundsätzl ichen Planungsangelegenheiten und Tren­
nung von den Kontrol laufgaben des Generaltruppeninspektorates (allen­
fal ls durch Wiedererrichtung einer mi l i tärischen Planungs- und Füh­
rungssektion) und Verbesserung der Organisationsform im Bereich des 
E i nkaufs,  vor al lem e ine Zusam menführung in e ine Gruppe E i nkauf 
(TB 1 987 Abs 39. 1 .2 ,  WB 1 993/6 Beschaffungswesen Abs 4). 
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Unerledigte Anregungen 

Laut Mitteilrmg des BMLV sei imJuni 1 995 die Bildung einer Gruppe Einkauf 
angeordnet worden. Vor Umsetzung dieser Maßnahme müßten aber noch räitmliche 
und organisatorische Probleme beseitigt werden. Vorerst sei die Bildung einer zwei­
ten Einkaufsabteilung geplant. 

(4) Fertigstellung von grundsätzlichen Planungen als Vorgabe für die Pla­
nungen i m  Material-, Personal-, Infrastruktur- und Ausbildungsbereich. 
Durch das Fehlen dieser Planungsdokumente sind sowohl die Erstellung 
der weiterführenden Planungen und die Beurteilung von grundsätzl ichen 
Ausbi ldungsmaßnahmen erschwert bzw nicht möglich als auch die Not­
wendigkeit  und der Umfang von wesent l ichen Beschaffungen n icht  
sch lüss ig  nachvo l l z iehbar  (TB 1 98 7  Abs  3 9 . 3  b i s  3 9 . 5 ,  W B  1 992  
Grundwehrdienerausbildung Abs 3 1  und 34 ,  WB 1 993/6 Beschaffungs­
wesen Abs 3 und WB 1 994/2 Grenzsicherung Abs 24 .2  ( 1 » . 

Laut Mitteilung des BMLV beseitige es die Mä'ngel im Bereich der Planung und 
der Planungsdokumente - bedingt durch die begrenzte personelle Kapazitä't -
schrittweise. 
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Ve rwirkl ichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Verwendung von Zivil bediensteten anstelle von Mil itärpersonen auf nicht 
mil i tärspezifischen Arbeitsplätzen (TB 1 978 Abs 48, TB 1 979 Abs 5 1 .5 ,  
T B  1 98 1  Abs 46. 1 8 ,  TB 1 982 Abs 48. 1 ) .  

Aufgabenanalysen aufgrund des Besoldungsreformgesetzes hätten nun­
mehr jeden Arbeitsplatz entweder der Qualifikation "Mil itärperson" oder 
"Zivi lperson" eindeutig zugeordnet. 

(2) Verbesserung der Stellung der "Ausbilder" insbesondere durch eine geän­
derte dienstrechtliche Stellung und eine anspruchsvollere pädagogische 
und mil i tärische Ausbi ldung, weil nur dadurch das Ausbildungsproblem 
langfristig behoben werden kann (WB 1 992 Grundwehrdienerausbildung 
Abs 32 ,  WB 1 994/2 Grenzsicherung Abs 24 .2  (4» . 

Die dienstrechtl iche Stel lung der Ausbi lder wurde durch die Schaffung 
der "Mi l i tärperson auf Zeit "  verbessert. Auch wurde die Ausbildungs­
tätigkeit bei Zugs- und E inheitskommandanten durch Sonderregelungen 
im Rahmen des Besoldungsreformgesetzes anerkannt .  Die neugeregelte 
Ausbildung zum Unteroffizier läßt eine deutliche Steigerung der Qualität 
der Ausbilder erwarten. 

(3 )  Verlängerung der Dauer bei Auslandseinsätzen besonders bei den seit Jah­
ren bestehenden Kontingenten von grundsätzlich acht auf zwölf Monate 
(TB 1 994 S. 2 1 0 Abs 5 )  durch entsprechende A nord nungen für d ie  
Einsätze in  Syrien und Zypern. Außerdem sei nunmehr die Arbeitsmarkt­
verwaltung verstärkt in die Fre iwi l l igenwerbung für Auslandseinsätze 
eingebunden worden (TB 1 994 S. 2 1 3  Abs 9). 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Prüfu nU'icrgebnis b < 

Panzergrenadierbataillone 

Zu viele, schon jahre- bis jahrzehntelang andauernde Systemmän­
gel haben an der Substanz der Panzergrenadierbataillone gezehrt. 
Die veraltete Ausrüstung, unzureichend ausgebildete Grundwehr­
diener, die unzureichend erfüllte Kompanieorganisation und e ine 
ungenügende Anzahl an zugewiesenen Grundwehrdienern beein­
trächtigten die Einsatzbereitschaft. 

Im BMLV fehlte noch immer eine geschlossene strategische Pla­
nung, aus der die Art der Ausrüstung und des Umfanges mechani­
sierter Kampf truppen in der Friedensorganisation hätte abgeleitet 
werden können. 

r-
Kennzahlen der Panzergrenadierbatail lone 

Horn/Weitra Ried Großmittel 

Schützenpanzer 78 78 78 

Jagdpanzer 1 2  1 2  1 2  

Kaderpersonal (IST) 2 3 1  2 0 1  1 76 

Grundwehrdienerstärke 
eines Vollkontingentes 3 5 1  3 5 5  278 

in  Mill  S 
Personalausgaben (mit Zeit-
soldaten, ohne Grundwehrdiener) 66,0 54,5  54,7  

Der R H  überprüfte von März bis  Juni  1 994 ausgewähl te Bereiche der 
Panzergrenadierbatail lone. Das Prüfungsergebnis wurde dem BMLV im 
Juni 1 995 übermittele .  Zu den von September 1 995 bis Jänner 1 996 ein­
gelangten acht Stellungnahmen gab der RH im Juli 1 996 seine Gegen­
äußerung ab. 

Überprüft wurden sämtl iche drei Panzergrenadierbataillone, nämlich das 
Panzergrenadierbataillon 9 in  Horn und Weitra (Niederästerreich), das 
Panzergrenadierbataillon 1 3  in Ried (Oberästerreich) und das Panzergre­
nadierbatai l lon 35 in Großmittel (Niederästerreich). 

Gegenstand der Überprüfung waren insbesondere die Ausbildung, der 
Dienstbetrieb, volkswirtschaftl iche Aspekte sowie die Organisation der 
Panzergrenadierbatai llone. 

2 1 3 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)222 von 337

www.parlament.gv.at



2 1 4 

Allgemeines 

Wesentliche 
Planungsvorgaben 

Grundwehrdiener 

G ru ndwehrd iener­

stärken 

2 . 1  Jedes d ieser Panzergrenad i erbatai l lone war e i n e r  d e r  d re i  Panzergrena­

d ierbrigaden e i ngegl iedert ,  die dem 1 1 1 .  Korps u n terstanden . 

2 .2  Der RH vermerkte, daß i nt ernat ional  verg l e i c h bare Panzergrenadierbri­

gaden meist  ü ber zwei Panzergrenad i e r- bzw mechan is ierte I n fanterieba­

rai l lone verfügten.  

2.3  Das B111LV begriilldetf daJ FeMen ellleJ ::'lCeltw Pallzergrenadlerbatdilloll.f 111 dm 

iJiterreichiHhell Pan ::.ergrwCldierbrigüden 11/ i t KOJtflliiberifg/lngen. 

3 . 1 D i e  straregische Planung für d i e  mechanis i erten Truppen war unvol lsriin ­

d i g .  Es fehlren 

- e i n  Konzepr für mechan i si erte Truppe n ,  

- e i n  aktuel le Beschre i b u ng i ns besondere e i n satzo r i e n r i erter A u fgaben 

( A u fgabenkatalog) ,  

- e i n  i m  Rahmen der Marerialsrrukru rplan ung vorgesehener Bereichsplan 

für Panzergrenad iere, also das Dokumen t ,  das den Bedarf an Rüstu ngsg ü­

rern für diese Waffengattung nachweisen sol l ,  und 

- ein schr ifi:l icher Auft rag für den Friedensbetrieb e i nes Panzerg re nadier­

bara i l lons .  

3.2 Der R H  empfahl dem B M LV, d i e  strateg i sche Planung zu vervol lsränd i ­

gen .  

3 .3  Lalit Ste!!lmgnahme des BMLV li'iirde daJ Kon::.ept /iir lIIec!J,lIIiJlerte Trllp­

pell 1 996 fertiggestellt li 'erden. Danach u iirde mit der BearlJeitlllzg dn A /lJ.�a(;en­

katalogJ lind der Materia!J-tmktlllplanllllg begonnen l( 'oden. Ein Jc!Jri(tlidJer A /lI� 

trag /i/r den Frzedensbetrieb la:r;e zim/" nicht ill einer p,cscb/oJJenell Form I m :  I{'ob/ 
aber in l 'erJchiedenerJ W'eiszmgen. 

4 . 1  Von 1 989 b i s  1 994 erh ie l t  das Panzergrenad i erbata i l lon 9 ( H orn/\X!ei rra) 

i nsgesamt um l� Grundwehrdiener wen iger zugewi esen als d ie Sollstärke 
vorsall . Beim Panzergrenadi erbata i l lo n  1 )  ( R i ed )  wurde der Sollwert um 
64 Grundwehrdiener und bei m Panzergrenad i erbatad l o n 'l S  ( Groß m i rrel ) 

sogar um 299 u n terschr i tten .  

4 .2  Der RH empfahl ,  in  H i n ku n ft d i e  Grundwehrdienersrärken der  d re i  Ba­

ta i l lone neu z u  berechnen und d i e  dann erforderl iche A nzah l von Grund­

wehrd ienern auch den Truppen körpern zuzuweise n ,  um e i nen a u fgabe n ­

gerech ten u n d  w i rtschaft l i c hen B e t r i e b  der  Truppenkörper s i c hersre l l e n  

zu können . 

· L I  Das BMLV l -ef.rpradJ .ridJ IOn finer i\-mberu'hll1l1lg kune nt/MI Erkenntni.r.rf. 

Dlf 9. Pcm::.uxrel/äJierbrigtlde begrüjJte hingegen eim t\e/lberec!Jlllmg der Gnmcl­
u ebrdiener-S ollrt a'den. 
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Grundwehrdiener 

Taugl ichkeitsgrad 

Grundwehrdiener­
ausbildung 

Ausbildungs­
funktionen 

Panzer renadlerbataillon 

5 Der Tauglichkei tsgrad von Wehrpflichtigen wurde mit  Wertungsziffern 
von 9 (uneingeschränkt geeignet) bis 0 (untauglich) festgelegt. Die durch­
schnittl iche Höhe der Wertungsziffer schwankte bei den drei Bataillonen 
zwischen 6,30 und 6,04. Die Wertungsziffern waren bei den Vol l- und 
den Überbrückungskontingenten annähernd gleich hoch. 

Im großen und ganzen haben die Panzergrenadierbatai llone bei der E in­
tei lung der Grundwehrdiener zur jewei l igen Ausbi ldungsfunktion d ie  
Höhe ihrer Wertungsziffer berücksichtigt. Zu begrüßen war, daß sich bei 
den Kampffunktionen überwiegend Soldaten mi t  höheren Wertungszif­
fern befanden. 

6. 1 Für die Ausbildung der Panzergrenadiere sah das BMlV 93 Ausbildungs­
ziele vor. Die drei überprüften Kompanien setzten nur 6 1  % dieser Ziele 
auf den Dienstplan . Von den Nachtausbi ldungszielen waren nur 3 1  % 
Gegenstand der Ausbildung. 

6.2 Der RH empfahl ,  künftig für jedes einzelne Ausbildungsziel der neuen 
Ausbildungsvorschrift ze it l iche Vorgaben zu  ermi tteln und d iese den 
Ausbildungsverantwortlichen vorzuschreiben. 

6.3 Das BMLV erwiderte, daß die Einführung der neuen Ausbi/dungsvorschrift 1 995 

zu einer Steigerung des Grades der Zielansprache auf rd 95 % geführt haUe. Mit 
der Bekanntgabe von Richtzeiten für die Ausbildungsziele ließe sich ein weiterer posi­
tiver Effekt erwarten. Durch die Heranziehung zum Assistenzeinsatz komme es zu 
einem Verlust an Ausbildungszeit und damit zu einer tei/weisen Nichterfüllung von 
Ausbi/dungszielen. Auch durch die zu erwartende Reduzierung der Mehrdienstlei­
stungen müsse mit einer Einschrit'nkung gerechnet werden. 

Auch die 4. und die 9. Panzergrenadierbrigade verwiesen im wesentlichen auf den 
Assistenzeinsatz und die ungenügenden finanziellen Ressourcen zur Abgeltung von 
Überstunden. 

7 . 1 Die Panzergrenadierbataillone b ildeten ihre Grundwehrdiener i n  1 7  Ver­
wendungsgruppen aus. Der Anteil an Kampffunktionen (zB Panzergrena­
dier, Bordschütze) betrug zwischen 4 1  % und 34,5 %, an Versorgungsfunk­
tionen (zB Sanitäter) zwischen 30,4 % und 2 3  % und an Systemerhaltern 
(zB Soldaten in mi l i tärischen Aufenthaltseinrichtungen) zwischen 1 9  % 
und 1 1 ,3 % ;  der Rest umfaßte i m  wesentl ichen Kraftfahrer und Fern­
melder. Der niedrige Anteil an Kampffunktionen war auf die geringe An­
zahl der auszubildenden Grundwehrdiener zurückzuführen. 

Von sämtli chen Grundwehrdienern wurden entsprechend freier Stellen 
für eine E insatzverwendung im Mobilmachungsfall zwischen 62,4 % und 
5 1 ,6 % einer dahingehenden E inte i lung zugeführt . Der höchste Anteil 
der dort e ingeteilten Soldaten war bei den Kampffunktionen feststellbar. 

7.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß die Anzahl der Systemerhalter und Gehil­
fen sowohl in der Friedens- als auch in der E insatzorganisation nochmals 
auf i hre Notwendigkei t überprüft werden sollte.  Wei ters könnten Ka­
serneneinfahrten mit technisch modernen Vorrichtungen zur Überwachung 
des Personen- und Kraftfahrzeugverkehrs ausgestattet werden, um die An-

2 1 5 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)224 von 337

www.parlament.gv.at



Grundwehrdiener 

2 1 6 

Dienstbetrieb 

zahl der für den Wachdienst benötigten Personen zu verringern. Erwägens­
wert wäre, künftig für den Wachdienst keine Grundwehrdiener, sondern ei­
nen eigenen heereseigenen Wachdienst vorzusehen, der entweder durch Zi­
vi lpersonal oder durch für den Außendienst nicht mehr geeignete Un­
teroffiziere gebildet werden könnte. Damit stünden dem Panzergrenadier­
bataillon rd 8 % mehr Grundwehrdiener für die Einsatzorganisation zur 
Verfügung. Für die Rein igung des Kasernenareals, der Grünanlagen udgl 
könnten die Grundwehrdiener durch Zivilpersonal ersetzt werden ,  um den 
Panzergrenadierbataillonen weitere 1 ,5 % der Grundwehrdiener der Einsat­
zorganisation zuführen zu können. 

7.3 Das BMLV will die Organisation und AufgabensteIlung der Panzergrenadierbri­
gaden überarbeiten und dabei auch die Empfehlungen des RH berücksichtigen. Der 
Ersatz von Systemerhaltern durch Beru/ssoldaten bzw durch ziviles Personal sei 
aufgrund der fehlenden Planstellen nicht verwirklichbar. 

Das IlI. Korps bemerkte, daß elektronische Einrichtungen zur Unterstiitzung der 
Effizienz der Wachdienste wünschenswert wären. Der Wachdienst sei jedoch ein in­
tegraler Bestandteil von Einsatzaufgaben für jede Truppe. Seit der Überprufung 
durch den RH hdtte das lll. Korps von 1 994 bis 1 995 rd 1 2  % der Systemerhal­
ter eingespart, was aber teilweise zu Lasten der Qualität militärischer Sozialein­
richtungen, der Sicherheit, der Materialerhaltung und der Ausbildung gegangen 
sez. 

Die 4. Panzergrenadierbrigade trat den Überlegungen des RH grundsdtzlich bei. 

Die 9. Panzergrenadierbrigade /iihrte das ungünstige Verhältnis uiJischen Grund­
wehrdienern in Kampffunktionen und jenen in unterstu'tzenden Funktionen auf die 
geringen Grundwehrdienerkontingente zurück. 

8. l Der RH ermittelte die Auswirkungen des Dienstbetriebes auf den Ausbil­
dungsstand der einzelnen Panzergrenadiere der drei überprüften Kompani­
en. Im Durchschnitt verloren die Grundwehrdiener durch die Eintei lung 
zu Diensten vom Tag (Charge vom Tag, Bereitschafts- und Wachdienst), 
durch sani tätsärztl iche Versorgung, durch kurzfrist ig ei ngeschrän kte 
Dienstfähigkeit und durch individuelle DienstfreisteIlungen rd 1 4  % der 
Ausbildungszeit .  

8.2 Der RH empfahl,  künftig die Anweisungen für die Dienste vom Tag so 
zu gestalten, daß dadurch der Ausbi ldungsbetrieb möglichst wenig ein­
geschränkt werde. Weiters sol lte getrachtet werden, die Soldaten der Pan­
zergrenadierbatai llone in mögl ichst nahe der Kaserne l iegende Spitäler 
einzuweisen bzw von ortsansässigen Fachärzten behandeln zu lassen, um 
die großen Ausfallzeiten durch die weiten Anfahrtswege zu Heeresspi­
tälern bzw Heeressani tätsanstalten verringern zu können . 

8.3 Laut Stellungnahme des BMLV sei es bemüht, den erforderlichen Aufwand /iir 
Dienste vom Tag so gering wie möglich zu halten. Ein aktiver Sanitätsdienst im 
Frieden wäre die Basis für eine funktionierende Sanitätsversorgung im Einsatz. Eine 
Zusammenarbeit mit zivilen Sanitä'tseinrichtungen sei im neuen Sanitdtskonzeptl 
Frieden vorgesehen und wurde bereits teilweise umgesetzt werden. 
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Grundwehrdiener 

Mobbeorderungs­
würdigkeit 

Panzergrenadierbataillone 

Laut Ansicht des Ill. Korps bewirke eine Reduzierung der Dienste vom Tag einen 
Verlust an militCirischer Sicherheit. 

Die 9. Panzergrenadierbrigade und das Panzergrenadierbataillon 35  bestiitigten 
im wesentlichen die relativ hohen Ausbildungsverluste und die vom RH aufgezeig­
ten Ursachen. 

9. 1  Die Panzergrenadierkompanien erbrachten im Vergleich mit  den früher 
überprüften Kompanien eine insgesamt weit geringere Ausbi ldungs in­
tensität a ls  die ehemaligen Landwehrkompanien .  Wurde i m  Landwehr­
stamm regi menr  5 2  im J ahre 1 99 1  rd 1 2 4 5  Stunden i n nerha lb  von 
26 Wochen ausgebi ldet, so erreichten die nunmehr überprüften Kompa­
nien - vor allem zu Lasten der Gefechtsausbildung - ledigl i ch zwi­
schen 9 1 6  und 1 077 Stunden. 

9.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß die Panzergrenadiere für eine Mobbeor­
derung unzureichend ausgebildet wurden. 

Er empfah l ,  künftig bei den Panzergrenadierbata i l lonen je Monat des 
Grundwehrdienstes zumi ndest eine durchgehend fünf Tage dauernde Ge­
fechtsdienstwoche anzuordnen, um die schwerwiegenden Ausbi ldungs­
mängel bei den Panzergrenadieren und auch beim Kader zu verri ngern 
und dadurch die Feldverwendbarkeit und somi t  Mobbeorderungsfähig­
keit der Grundwehrdiener zu verbessern . 

9.3 Laut Stellungnahme des BMLV sei die Beorderung der Soldaten in erster Linie 
nicht nur von der Erfüllung aller Ausbildungsziele abhCingig, sondern müsse vor al­
lem auf die Befüllung der MobverbCinde ausgerichtet sein. Die Effizienz des Ver­
bandes sei vor allem durch die Qualitiit des Kaders bestimmt und kö·nne daher nicht 
vom Ausbildungsverlust bzw von der Beorderbarkeit der Grundwehrdiener abgelei­
tet werden. Aufgrund des geCinderten Bedrohungsbildes und der sich daraus ergeben­
den lCingeren Vorwarnzeiten vor einem Einsatz sei es möglich, die MobverbCinde so 
rechtzeitig aufzubieten, daß diese noch intensiv auf die Erfüllung der Einsatzauf­
gaben ausbildungsmaßig vorber:.eitet werden kiinnten. 

Das Ill. Korps ergCinzte, daß das Fehlen moderner Ausrüstung - einschließlich 
NachtsichtgerCite - durch intensiveres Üben nicht ersetzt werden kb"nne. Sofern 
die erforderlichen finanziellen, personellen und modernen materiellen Rahmenbe­
dingungen geschaffen würden, kb"nnte es der Empfehlung des RH, Gefechtsdienst­
wochen einzuführen, beitreten. 

Die 9. Panzergrenadierbrigade schloß sich der Empfehlung des RH an, verwies je­
doch auf das Fehlen der erforderlichen finanziellen Mittel. Die 4. Panzergrena­
dierbrigade wies noch auf den sozialen Aspekt für die Soldaten wegen insgesamt 
weiterer 40tagiger Abwesenheit vom Garnisonsort hin. 

2 1 7 
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2 1 8 

Auslastung 1 0 . 1  D i e  Stru k t ur der Stabs kom pan i <:  <:i  n<:s Panz<:rg renadierbata i l lons war i n  
der Fri<:densorgan isation darauf ausgerichtet,  b i s  z u  fün f  Kampfkompanien 

in d e r  F r i edensstärke fü h r <: n ,  v<:rsorg<:n und verw a l te n  z u  kön n e n . Das 

Kompan i ekom mando einer Pan zergrenad ierkompanie  war in der Fri<:dens­

organ i sat ion zur  F ü h ru ng ,  Versorgung und Verwal t u ng z u m i ndest d reier  

Züge ausg<:! <:gt .  

D a  das Panzerg renad i erbata i l lon i m  Frieden n ur üb<:r v i e r  Kam pfkompa­

n i e n  verfügte, waren Bata i l lonskom mando u n d  Stabskom pan ie  h i ns icht­

l ic h  der  A nzah l der u n terste l l ten Kompanien - ausgehend von den Sol l ­

g rößen d e r  vorgesehenen personel len Struktur  (Orga n i sat ionspl an ) - n u r  

zu 80 % ausgelastet.  D i e  Kampfkompan i en g l i ederten s i c h  i hrerseits  I m  

Fr ieden n u r  i n  zwei Züge. Som i t  waren Kom pan i ekom mando, Komman­

do- u n d  Versorgu ngsgruppe der Kam ptko m panien im Fr ieden h i n s i c h t ­

l i ch d e r  A nzahl  d e r  Züge n u r  zu 66,7 rx ausgelastet .  A u s  organ i sat ions­

t h eo re t i sc h e r  S i c h t  wäre fü r Bata i l l on s k o m mando und Stabs kom pan i e  

e i nes Panzergrenad ierbatai l lons bei organ i sat ionsplannüßiger Besetzung 

a l ler  A rbeitsplätze i m  Frieden bestenLd l s  e i n  A u s l astungsg rad von 5 --\ ,6 (j{ 
zu erreichen gewesen .  

1 0. 2  D e r  R H  h i e l t  e s  aus betriebswi rtschaft l ichen Überlegu ngen fü r zweckmä­

ß i g ,  d i e  A n z a h l  der Züge je K o m pa n i e  b z w  der K a m ptko m pa n i e n  j e  

Panzerg renad i erbatai l lon i n  d e r  F ri edensorgan isat ion zu erhöhen u nd an 

d i e  Kapazi tä t  der F ü h r u ngs-, Versorg u ngs- und Ve rwa l tu ngse l e m e n te 

anzu passe n .  

1 0. 3  DaJ BMLV bemerkte, dtlß die flicht l'ol!e Amlmt/lng der fiihrtlflgr-, Ven(}rgltllgJ ­

!tnd Verzmltllngse!emente i 111 P tlnzerl!,rentldierbata i/! on die Fo!,�e malll!,e! nder I? CJ­

JONrcen u 'iire. die letztlich eine Bejlif/lml!, der Kamp/kompanien mit einem dritten 

Zug flicht zuließen. 

DC/J Il I. Korps ll'iderspräch der Fe.rt.ltell!mg deJ l?li. u'(mach die StabJkoJllpanie deJ 

Panzerl!,renadierbatail/onJ himichtlieh der A nzahl der /lnterstellten Korn/larlierz im 

Friederz nur zu SO 9t. aNJl!,elclJtet ware. D,e StabJkompallie lI.a·re lugen deJ gerill­

gen BmtZlmgrgradeJ im Frieden Zll rd 1 7  rx· überbe!aJtet. Dm Il I. KorpJ Jch!oß 

.lich jedoch der betriebsU'irtJcha/tlich 'lItJgerichteten Anreg/lng deJ I?H, die Zti:�e je 

Kompanie lind die Kompanierz je Panzergrelladierbtltaif!on Z/l erhiihen. tI/lJ takti­

J(hen lind prdlenzorientierten Gründen / ·ollinha!t/t(h an. 

Lallt Stell/lngnahme der 3 .  Pcmurgrenadierln"igelde kiinnten die l 'OIl! I?H {/lII�e­

zeigten Ü berkapaziMten durch A ktit'ierilmg der dritten Zli"ge jeder Katllp/kotlljlä­

nie ein/elch genutzt ll 'erden. 

1 0.4 Der RH en tgegnete dem I I I .  Korps, daß sich die Berec h n u ngen der Aus­
l a s t u ngen von Panzerg renad i e rbata i l l o n e n  auf d i e  So l l g riißen der F r i e­

densorgan i sation bezogen u n d  das B M LV zu den gleichen E rgebnissen ge­

langt wäre . 

1 4' 
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1 5  

Kaderaufkommen 

Budgetvolumen 

Standort­
optimierung 

Technische Einsatz­
bereitschaft der 
Kettenfahrzeuge 

Panzergrenadierbatai l lone 

1 1  H i ns icht l ich der Panzergrenadierbatai l lone waren i m  Beobachtungs­
jahr 1 993 in Ried 5 1 ,8 %,  in Großmittel 5 1 ,4 % und in  Horn 45 % der 
Arbeitsplätze für Kaderpersonal noch frei .  

1 2 . 1 Im Jahr 1 993 fielen beim Panzergrenadierbataillon 35 (Großmittel) Ausga­
ben von rd 69,6 Mill S, beim Panzergrenadierbataillon 1 3  (Ried) Ausgaben 
von rd 69,7 Mi l l  S und beim Panzergrenadierbatail lon 9 (Horn/Weitra) 
Ausgaben von rd 86,7 Mill S an. Allein 90 % hievon entfielen auf den Per­
sonalaufwand. Die Sachausgaben betrugen lediglich zwischen 6 Mil l  S und 
9 Mill S jährlich. 

1 2.2  Der R H  empfahl,  den Batail lonen e inen größeren Beschaffungsumfang 
bei den Sachausgaben zu übertragen, weil dadurch vermehrt E igeninit ia­
tive, somit größere Wirtschaftlichkeit und ein gewisser regionalökonomi­
scher I mpuls erwartet werden könnte. 

1 2 .3 Das BMLV gab keine Stellungnahme ab. 

1 3 . 1  Aus volkswirtschaftlicher, i nsbesondere regionalökonomischer Sicht wie­
sen die mi l i tärischen Standorte R ied und Horn e inen deutl ich größeren 
Nutzen als die anderen Standorte der Panzergrenadierbatail lone auf. Ins­
besondere für den Standort Großmittel wurde die geringste regionalöko­
nomische Bedeutung zwischen den vier Kasernen ermittelt. 

1 3 .2 Der RH empfahl ,  bei der Auswahl einer Garnison neben den vorrangig 
mi l i tärischen Gesichtspunkten auch die Ergebnisse einer Standortopti­
m ierung zu berücksichtigen. 

1 3 .3 Das BMLV trat dem grundsä"tzlich bei. 

14 . 1 Die technische Einsatzbereitschaft der Kettenfahrzeuge betrug i m  Jahres­
durchschnitt 1 993 zwischen 64 % und 76 %. Zwischen zwei u nd fünf 
Panzer je Bataillon waren länger als ein Jahr technisch nicht einsetzbar. 

14 .2  Der R H  empfahl, die Verfolgung und Steuerung der technischen E insatz­
bereitschaft mittels eines Logistikcontroll ing wahrzunehmen, um frühzei­
tig Maßnahmen zur Erhöhung der technischen E insatzbereitschaft der 
Panzer setzen zu können. 

14 .3  Das BMLV berichtete von Maßnahmen für eine effiziente Überwachung und Steue­
rung der Materialerhaltung. Die Ausfalle einzelner Panzer über den Zeitraum von 
einem Jahr waren durch die Modifikation bzw Grundüberholung dieser Fahrzeuge 
bedingt gewesen. 

Das IlI. Korps und die 4. Panzergrenadierbrigade begrüßten die Empfehlung des 
RH. 

Die 9. Panzergrenadierbrigade teilte mit, daß sie ein Controllingsystem eingeführt 
hatte, welches mittlerweile auch vom IlI. Korps übernommen worden ware. 

2 1 9 
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220 

Moo i fi k ation des 

Schützen pan zers 

K ampfwert-

I 'i . 1  Das d u rchschll l t t l Iche A l tn der den Pa11zl'f,� renad i t'rbatai l l ( )flt'n zU,l:ewie­
scnen Sch ii u e n pa n zer  betru,l: rd ') .? Jt h re .  l I rsprii n g l ich  war das B M LV 

von el 11l'I' .?O j :i h rigen N ut z u ngsphase d l eser Panzer ausJ.�egan,�cn . 

lkre i t s  I ')H 1 fanLIen P l a n u ll,�en berreffe 11d e l lw tec h n i sch-log i st ische ,\10-
d i fi k,tt l on dcs Sch Li Clenpanzers bzw e l fle  Nac h fol gebeschaffu ng statr .  Das 
B M LV C IHS C h l Cd s i c h  fLi r c i n c  M od i fi ka [ l o n  dcs B r e m s-Len k-Sys t e m s  
und n a h m  I ')HH d ie Serien mod i fi ka f l o n  i m  I l ceres-Materi a l a m t  a u f. Der 
Absc h l uL'l der Mod i fi ka t I on fLi r sii m r l l clw 1 (/')  SchLirzen lxlI1zer w u rde m i t  
I l)!){) a11gcnom m e n .  Laut l:l M LV w Li rdcn h i efLir i nsgesam t  rd I ( )()4 M i ! !  S 
C ; esam t kostel1 a n t�d l e n .  M i t  d iesn M od i fi ka f l o fl war ua beabs l c h t i,l: t ,  d i e  
tcc h n i sche E I nsatzbere i tsch aft z u  l'l' h i i h el1 , d l l' F,t 1uerau s b i l d u n ,l:  z u  er­

l e i chtern , d as a l te Le n kgetr iebe d ur c h  e i n  hydra u l i sches Le n kg e t ri ebe zu 
ersetzen u n d  d i e  N u rz u n g s p hase des  S c h Li tz e n p a n zers u m  m i n d e s t e n s  
l 'i  J a h re z u  verlänge rn .  La u t  d e r  fLi r d i e  R ii s t u n g ,  lkschafhl n,l: u nd Ver­

sorg ung Zllstiind lgen Sek t ion des B M LV sei m I t  ,I tese!' Mod i fi ka t i o n  keine 
Kam pfwertsteigerun,l: erfo lg t .  

I m  B M LV l a,l: fLir d i ese M od i fi ka t i o n  k e i ne u n1t�tssl'nde E rfdgskon t ro l l e  

vor. Es waren weder d i e  (echn ischell  A usb l l zei ten vor hzw nach d e r  M od I ­
fi kat i o n ,  noch ,I t e  A us w i rkungen d e r  M od i fi ka t i o n  a u f  d e n  rah rsch u l be­
t r i e b  b e k a n n t .  E I n e K o s t e n e rfa s s u n g  i m  S i n n e l' i n l' f  S y s t e m -Lebe n s ­
lauf-Verf( ) lgung feh I t e  ebenso W I l' c i  ne Wi rtschaft l  ich kei  tsrech n  lI ng h i n­
s l c ll t l l ch [ Igenmod i fi ka f l o n  bzw Frt'mdver,l:ahe.  

1 'i . 2  Dl'f R H  e m p Ll h l ,  in  H I n k u n ft fLi r ,d i e  \Vaffe lls\, s teme System-Lebens­
l a u f-Vnf( ) lgungen zu erstel l c n  u n d  e l 11 Log i s t i kc o n t ro l l i ng a u fzuba ue n ,  
u m  e i n e  tran sparen te Kosten- u n d lZ essource n p l a n u n g d ll rc h fLi h re n  z u  
binne n .  We i ters s o l l ten \'Vi rrslhafr l l l h ke i tsrclh n llngcn ber reffen d  E i gen­
bzw Frcmdfert iplIlg an,�estel l r  wl'fd c n .  

I 'i . . -\ O,/.I n , \ I L\ ' el'll 'idc/'/t, ,kl' J JdllJllgmlld /iil' die 1\ I Iidijik"lilili 1(/ die 1II1::lIrcidJtllde 

Vcrkl b n - lIJul ßctnc()l l ld't'l'be it <�ell ·eICil. O/t lu/nli , cbe , \ l lid/j/keltllJ!1 Jfi eltlber 

l/Il(}cdill,�! !ll)lll 'flldig gt'll t'lill. 1I111 eI"lIIit dm /I/'IJII'/ill,�/;cbeil KtllIIJi/iicrt /iir l/ 'eitere 

rd ::ebll jelbre l idlcnte/lm ::/1 kiiillllll. [IIIC S) l hlll-Lcb(,/IJ/'III(--- l/er/(J��/lIIg li /irele 

\)JtcllldtiJcb m(f�cb{1II1 li crdm. 

Dn .:f.. p,lII::ergrfll{ulierbrigeide (ml/cdle. d"j! der II!lJdijl::lerlc Sdiiil:eIlJitll!zer 1 0r 

{lllell! ill! BerC/cb der Kr,,/iIil}cr/l'tI,�l/Il<� lilie! '"mkllilg ll 'CICllt!ICb JditHlfIlJ{l1Ij;llligcr 

'ci elll will VIJrg,ill,�cl: O/c S.rl /ellllll,ill<�cI clieJn P,III::e/'.l Il ti'rt:1l IlIJcb lIid!t bereiiligt. 

O,n 71el eier , \ I odijlki/Illill. dn In/il/ll d,<! J:/IIltlt::bereit.,d,dji ::11 erhiibm. Je! Ili(ht 

errelcbt li fmlUl. Oa.1 Pilll::cl:�rflleldle";!,ilililll)ll ' 3  CI:�,ill::tC. dlcl !J,iite ::11 Id71l 'trnl 

711 C1/elli "'11 Ccr,ij <�e(iibrl. 

I (,. I I m  B M LV w u rden k e i n e  lkrcc h n u n,t.;en z u r  lkst i m m u n,� des Kampfwer-

berech n u ng tes e i nes Bata i l lo n s ,  e 1 l1er Kompa n i e  bzw e I nes \Vaffensystems angeste l I r .  
[s kon n te n  som I t  ü bl'f d i e  zei r l i dw E nt w i c k l u n g  d e s  K a m p fwerres d e r  
S c h ü tzenpanzer bzw d e r  Pan zl'fg rcnad l er bara i l l o n e  ab [ 1 I1 fLi h ru ng d ieser 
P,II1Zl'f (etwa M i tte  der ()Oer J a h re )  k e i n e  A ngaben gemacht werden . 

! (> .2  Der RH e m pt�lh l ,  Kam pfwenberec h n u ngen fLi r  Verbünde und Waffe nsy­
steme anzuste l len und sie fü r das gesamte B u n desheer z usam menz ufassen,  

u m  d e r  pol i t i sc he n  F Li h ru n ,l:  ü ber  d i c Vl'fii n d l'f u ngen des K a m p fwertes 
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Kampfwertberechnung 

Neuorganisation 

Panzergrenadierbataillone 

des Bundesheeres rasch berichten zu können und den Kosten für die Auf­
stellung eines neuen Verbandes bzw für die E inführung eines neuen Waf­
fensystems den Nutzen - die Steigerung des Kampfwertes des Bundes­
heeres - transparent gegenüberstellen zu können . 

1 6.3 Das BMLV erwiderte, eine ausschließlich technisch-mathematische Bewertung sei 
aufgrund der defensiven Orientierung des Bundesheeres für den Einsatz der Panzer­
grenadierbataillone grundsiitzlich nicht möglich. Zudem kö"nne durch entsprechende 
Einsatzgrundsiitze, taktische Verfahren und durch Überraschungseffekte ein allen­
falls bestehender technischer Nachteil zumindest ausgeglichen werden. 

Das IIl. Korps hingegen bemerkte, die technologische Unterlegenheit des derzeitigen 
Schiitzenpanzers könne durch entsprechendes taktisches Verhalten im Gefecht nur teil­
weise aufgewogen werden. 

1 7 . 1  Hinsichtlich der Organisation der Panzergrenadierbatai l lone war festzu­
stellen: 

( 1 )  Im BMLV lagen keine Planungsgrundlagen vor, aus denen sich die 
Notwendigkeit des derzeitigen Umfanges der mechanisierten Kräfte erge­
ben hätte. Es war daher auch nicht mögl ich, die Beibehaltung der etwa 
25 Jahre alten Friedensgliederung der Panzergrenadiere von der Gruppe 
bis zur Brigade organisationstheoretisch zu begründen. 

(2) Die Führungs-, Versorgungs- und Verwaltungselemente der Panzer­
grenadierbatai llone verfügten über nennenswerte Überkapazitäten. 

( 3 )  Die Aufbauorganisation der Kampfelemente war mangels entspre­
chender Anzahl an Grundwehrdienern nicht ausgelastet. 

(4) Die materielle Ausstattung der Panzergrenadiere war größtenteils ver­
altet. 

( 5 )  Die Gliederung einer Panzergrenadierkompanie mit zwei Zügen war 
nur eingeschränkt ausbildungs-, übungs- und einsatztauglich. 

L 7 .2 Nach Ansicht des RH könnten die 18 Panzergrenadierzüge der Friedens­
organisation bei den Panzergrenadieren wesentlich wirtschaftlicher in zwei 
anstarr i n  drei Panzergrenadierbataillonen geführt werden. Dadurch könn­
te auch in der Friedensorganisation eine Panzergrenadierbrigade wegen des 
Wegfalles eines wesensbestimmenden Bataillons aufgelöst werden. 

Dies brächte ein Dispositionspotential von rd 670 Planstellen für Offiziere 
und Unteroffiziere sowie von 840 Arbei tsplätzen für Zeitsoldaten. Wei­
ters könnten rd 1 000 Grundwehrdiener der Präsenzorganisation zugeführt 
werden. Das fiktive Einsparungspotential für Personalausgaben würde 
langfristig rd 360 Mill S jährlich (Basiswert für 1 994) betragen .  Dazu kä­
men Ersparnisse aus dem laufenden Betrieb und den Folgeinvestitionen. 

1 7 .3 Laut Stellungnahme des BMLV sei im Zuge der Heeresgliederung-Neu /estgestellt 
worden, daß die derzeitige Gliederung den Aufgaben entspräche. Die Erfüllung des 
Präsenzmodells mit nur zwei Panzergrenadierbrigaden in der Friedensorganisation 
wäre nur mit lä"nger dienenden Soldaten denkbar. Eine grundsätzliche Strukturana-

221 
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Neuorganlsalion 

Schluß­
bemerkungen 

Iyse der mechanisierten Truppe sei inzwischen in Bearbeitung. Dabei zeige sich bereits 
jetzt das Spannungsverhaltnis zwischen operativer Notwendigkeit und den Ressour­
cenmö"giichkeiten. Da nach Auflösung einer Panzergrenadierbrigade das derzeitige 
PrasenzmodeU nicht weiter aufrechtzuerhalten ware, kö"nne das BMLV der Empfeh­
lung des RH zur Auflösung eines PanzergrenadierbataiUons und einer Panzergrena­
dierbrigade derzeit nicht folgen. 

Aus der Sicht des Hf. Korps ware keine Reduzierung des organisatorischen Rahmens, 
sondern eine Au/füUung und Erweiterung der mechanisierten Truppen auf das not­
wendige Ausmaß, wie dies vom Potential der Nachbarstaaten abgeleitet werden soU­
te, erforderlich. 

1 7 .4 Der RH entgegnete dem BMLV, daß die Panzergrenadierbrigaden nicht 
Gegenstand der Heeresgliederung-Neu waren. 

18  Zusammenfassend empfahl der RH, 

( 1 )  die strategische Planung fertigzustellen, 

(2) ein Logistikcontrolling einzuführen, 

(3) den Kampfwert von Waffensystemen und Truppenkörpern zu 
ermitteln und 

(4) die Friedensorganisation der mechanisierten Kampf truppen ef­
fizienter zu nutzen bzw bedrohungsadäquater zu strukturieren. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft 

lT nerlecl igte A nregungen aus Vorjahre n  

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des R H  
hinsichtlich: 

( 1 )  Abgrenzung der Maßnahmen des Wasserbaues von der Tät igkeit der 
Dienstsrellen der Wildbach- und Lawinenverbauung in den Bundeslän­
dern (TB 1 984 Abs 5 3 . 2  und TB 1 985 Abs 43 .2) .  

Laut Mitteilung des BMLF seien die noch fehlenden Verordnungen in Ausarbei­
tung (Vorarlberg) bzw Gegenstand von Verhandlungen auf Beamtenebene (Bur­
genland, Niederosterreich). 

(2)  Absrandnahme von der dem Forstgesetz 1 97 5  widersprechenden Tragung 
des Projektierungs- und Durchführungsaufwandes (Wildbach- und La­
winenverbauung) sowie des Verwaltungsaufwandes (Gebietsbauleitungen 
der Sektionen Salzburg und Kärnten des Forsttechnischen Dienstes für 
Wildbach- und Lawi nenverbauung) zu Lasten der Baumittel (TB 1 984 
Abs 54. 1 1  und TB 1 985 Abs 44 .9). 

Das BMLF verwies auf die gegenwiirtig stattfindenden Gespräche iiber die kiinf­
tige Organisation und Strukturreform der Wildbach- und Lawinenverbauung. 

(3) Neuersrellung eines Bauhofkonzepres mir berriebswirrschafrl ichen Ziel­
vorgaben für die Bauhöfe im Bereich des Forsttechnischen Diensres für 
Wildbach- und Lawinenverbauung (TB 1 992 S. 1 62 Abs 1 . 5 )  sowie Ein­
führung einer Berriebsabrechnu ng und einer bundesei nheitl ichen Ver­
rechnung von Maschinenmieren an d iesen Bauhöfen (TB 1 992 S. 1 62 f 
Abs 1 .6 und S. 1 64 Abs 1 . 1 2). 

Laut Stellungnahme des BMLF seien bereits Erhebungen fiir das Bauhofkonzept 
durchgefiihrt worden. Weiters sei mit der Erfassung von Leistungsdaten betreffend 
die Baustellen im Bauhofbereich begonnen worden. 

(4) Ersrellung eines Leirbildes für die Ösrerreichischen Bundesforsre und An­
gleichung des Disziplinarrechtes der Ösrerreichischen Bundesforsre an 
das Beamrendiensrrechr (TB 1 994 S. 2 2 1  Abs 3 und 5 ). 

Laut Mitteilung des BMLF sei es zweckmäßig, vorerst die Neuorganisation der 
Österreichischen Bundesforste abzuwarten. 
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Unerledigte Anregungen 

( 5 )  Trennung von Planung und Ausführung sowie Vornahme von Kosten­
Nutzen-Untersuchungen bei EDV-Projekten der Österreichischen Bun­
desforste (TB 1 99 1  Abs 42 .9). 

Laut Stellungnahme der Österreichischen Bundesforste werde ein Konzept erarbei­
tet, das auch die Analyse der Aufwdnde und des zu erwartenden Nutzens einer 
EDV-Entwicklung enthalten soll. Ebenso werde die Trennung der Zmtdndigkei­
ten von Anforderung und Applikationsentwicklung vorgesehen sein. 

(6) Abstimmung der dezentralen EDV -Eigenentwicklungen der Österreichi­
schen Bundesforste zur Vermeidung eines Wildwuchses an Programmen 
(TB 1 99 1  Abs 42 . 1 7). 

Laut Stellungnahme der Österreichischen Bundesforste werde das Konzept auch de­
zentrale EDV-Eigenentwicklungen sowie die Anschaffung von Anwenderprogram­
men regeln. 

(7) Sicherung des Nutzens und der Wirtschaftl ichkeit  der Anschaffung von 
rd 700 von den Österreichischen Bundesforsten bundesweit e ingesetzten 
Personalcomputern sowie zugehöriger Software durch Bestel lung eines 
Mitarbeiters zum EDV-Anwenderbetreuer (TB 1 99 1  Abs 42 . 1 3) .  

Laut Mitteilung der Österreich ischen Bundesforste werde das Freiwerden entspre­
chender Personalkapazitdten abgewartet. 

(8) Behebung des im Bereich des Wasserrechtes besonders ausgeprägten Voll­
zugsdefizites (TB 1 992 S. 1 7 3 Abs 3 . 5 ,  TB 1 994 S. 2 1 5  Abs (4» . 

Laut Stellungnahme des BMLF habe es mit den Uindern eine Vorgangsweise nach 
Prioritäten vereinbart. 

(9) Wirksamer Vol lzug der Strafbestimmungen nach dem Wasserrechtsgesetz 
einschließlich der Vollstreckung behörd l ich angeordneter Maßnahmen 
(TB 1 992 S. 1 7 2  f Abs 3 .4 ,  TB 1 994 S. 2 1 6  Abs (5 » . 

Laut Stellungnahme des BMLF habe es im Mä'rz 1 996 eine Novelle zum Was­
serrechtsgesetz zur Begutachtung versandt. Eine Beschlußfassung sei für das 
Jahr 1 99 7  vorgesehen. 

( 1 0) Schaffung von Beglei tmaßnahmen zu den Vol lzugshand lungen unter 
Berücksichtigung der Intensivlandwirtschaft, wie zB Vermeidungs- und 
Minimierungstechnologien und Maßnahmen zur weitergehenden Abwas­
serreinigung (TB 1 992 S. 1 74 Abs 3 .6 ,  TB 1 994 S. 2 1 6  (6» . 

Laut unverdnderter Mitteilung des BM LF würde die E V-Anpassung zu Vor­
schriften über eine gute fachliche Handhabung in der Landwirtschaft führen. 

Eine Begleitmaßnahme zum Vollzug der Gewdsserschutzbestimrmmgen im Bereich 
der Landwirtschaft sei die Verordnung des Bundesministers fiir Land- und Forst­
wirtschaft über iikologische Mindestkriterien für die Gewähmng von ausschließlich 
national finanzierten betrieblichen Fiirderungsmaßnahmen (BGBI Nr 859/1 995). 
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Unerledigte Anregungen 

( 1 1 ) Klärung der Meinungsverschiedenheiten zwischen dem BMF und den 
Ländern über die Finanzierung des wasserrechtlichen Vol lzuges (TB 1 992 
S. 178 Abs 3 . 1 1 , TB 1 994 S. 2 1 6  Abs (7» . 

Laut Stellungnahme des BMLF stehe eine endgültige Klcirung mit dem BMF noch 
aus. Das BMLF sei bemüht, vom BMF entsprechende Mittel zur Abdeckung des 
vom Bund zu tragenden Zweckaufwandes zu erhalten. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
Umwelt, Jugend und Familie 

LI nerledigte A nregu ngen au s Vorj ahren 

Nicht bzw nicht gänzlich vetwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

( 1 )  Schaffung e ines bundesweiten Immissionsmeßnetzkonzeptes (TB 1 99 1  
Abs 24 .3). 

Laut Stellungnahme des BM UJP haben sich gegenüber dem Vorjahr (Versendung 
des Entwurfs eines Immissionsschutzgesetzes Luft im April 1 994 zur Begutach­
tung) keine Veriinderungen ergeben. 

(2 )  Einstellung der nach dem Bundesmi ni steriengesetz über den Aufgaben­
bereich des BMUJF hinausreichenden Förderung von Anti Atom-Organi ­
sationen (NTB 1 992 S. 38 Abs 7) .  

Das BM UJP hat an seinem bisherigen Standpunkt, die diesbezügliche Pö·rde­
rungstiitigkeit sei Aufgabe seiner Umweltschutzpolitik, festgehalten. 

(3)  Bundesinterner Abstimmung und Festlegung der auf dem Gebiet des Na­
turschutzes i nsbesondere der hinsichtlich der Nationalparks wahrzuneh­
m e n d e n  I n te ressen u n d  der  w e i teren  Vorgangswe i se  des B u ndes  
(NTB 1 992 S. 44 Abs 1 5 .2) ;  

Förderung nur auf der Grundlage e ines verbindlichen Förderungs- und 
Nationalparkkonzeptes (NTB 1 992 S. 47 Abs 1 8 . 2); 

Beschränkung der Förderungsmaßnahmen des Bundes auf jene National­
parks , für d ie  e ine i nternat ionale Anerkennung konsequent angestrebt 
wird und auch erreichbar erscheint (NTB 1 992 S. 45 Abs 1 5 .2);  

Abstandnahme von der Förderung verwaltungsaufwendiger Klein- und 
Einzelprojekte (NTB 1 992 S .  45 Abs 1 5 . 2)  und Beschränkung auf län­
derübergreifende Ptojekte mit Bedeutung für den Gesamtpark (NTB 1 992 
S. 48 Abs 18 .2). 

Das BM UJP übermittelte eine - auf internationalen Managementrichtlinien für 
Nationalparks beruhende - Konzeption für österreichische Nationalparks "Na­
tionalpark 2000" und der Porschungsrichtlinien für Nationalparks, enthielt sich 
aber konkreter Aussagen zur vollstiindigen Verwirklichung der übrigen Empfeh­
lungen des RH. 
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Unerledigte Anregungen 

(4) Anpassung der Sonderricht l i n ien fü r d ie  Förderung i m  Rahmen des 
Österreichischen Bundesj ugendplanes an die Haushaltsvorschriften und 
Förde rungsgrundsätze des Bundes (TB 1 966 Abs 1 2 . 1 4 ,  NTB 1 992 
S. 55 f Abs 29). 

Das BM VJF stellte die Anpassllng der Sonderrichtlinien im Rahmen einer ge­
planten Nellordnllng des BlIndesjllgendplanes in Allssicht. 

( 5 )  Umstellung des Systems der Schülerfrei fahrren von einer Sach- auf eine 
Geldleistung (NTB 1 993 S. 1 4 3  Pkt 5) .  

Lallt BMVJF werde in den Fällen, in denen eine Verkehrsllnternehmung des offent­
lichen Verkehrs keinen entsprechenden Vertrag mit der Republik Österreich abgeschlos­
sen hat oder ein Vertragsabschluß nicht zu annehmbaren Bedingungen erfolgen ko'n­
neo die Geldleistung zum Tragen kommen. Das Stmktllranpassungsgesetz 1 996 sehe 
allch bereits Vorschußzah/ungen auf die SchulJahrtbeihilfe vor. 
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Ve rw i rkl ich te E m pfeh l u nge n 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 ) Schaffung einer schrift l ichen Vereinbarung mit den Ländern zur Über­
mi ttlung der Meßdaten (TB 1 99 1  Abs 24.2) .  

(2 )  Beendigung der unentgeltl ichen Zurverfügungstellung von Büroräum­
lichkeiten des BMUJ F an den förderungsempfangenden Verein  "Ant i  
Atom International" (NTB 1 992 S. 37 Abs 3) .  

(3 )  Einstellung der Förderung von Tierschutzorganisationen wegen fehlender 
Zuständigkeit des BMUJF (NTB 1 992 S. 38 f Abs 8). 

(4) Erweiterung der Verkehrsverbund-Regelungen auf die Schüler (NTB 1 993 
S. 143 Abs 4).  
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Bereich des Bundesministeriums für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

e nerled i gtc A nregungen au'> Vorj ahre n  

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des R H  
h insichtlich: 

( 1 )  Übertragung der erstinstanzlichen Zuständigkeit für die Zenrrallehran­
stalten an d ie  Schulbehörden des B undes i n  den Ländern (TB 1 98 2  
Abs 1 5 .6, T B  1 988 Abs 1 8 .2 ,  T B  1 993 S .  36 Abs 2) .  

Das BMUK will die Anregung des RH weiterhin prüfen. 

(2) Übertragung der Aufgaben des Schulservice an die Schulpsychologie-Bil­
dungsberatung (TB 1 988 Abs 1 8 .4) und gemeinsame Veranschlagung der 
Mittel für d ie  Schulpsychologie-Bi ldungsberatung mi t  den Schulauf­
sichtsbehörden, weil dies e inen bewegl icheren Mitteleinsatz ermöglicht 
(WB 1 993/4 Schul- und B ildungswesen Abs 1 . 39). 

Das BM U K halt die Aufgaben der einzelnen Einrichtungen für zu unterschied­
lich. 

(3) Abgeltung der Mehrdienstleistungen der Schulaufsichtsbeamten durch 
eine zu schaffende Verwendungszulage zur Objektivierung der Leistungs­
abgeltung und zur administrativen Vereinfachung (TB 1 988 Abs 5) .  

Das BMUK hat damit das BKA befaßt. 

(4) Bedeckung dr ingender I nstandhaltungsarbei ten  durch E i nsparungen 
beim Personalaufwand (TB 1 988 Abs 1 8 . 1 8 ,  NTB 1 994 Abs 3 2) .  

Das BM U K macht dies weiterhin von geCl"nderten gesetzlichen Rahmenbedingun­
gen abhangig. 

(5)  Zenrral isierung der auf zehn Gebäude vertei l ten Verwaltungsstellen des 
Sradtschulrates für Wien (TB 1 988 Abs 1 9. 1 4, NTB 1 994 Abs 1 1 ). 

Das BMUK berichtete von Bemühungen, den Stadtschulrat in das durch die Über­
siedlung des Landesschulrates für Niederosterreich freiwerdende AmtsgebCl"ude 
umzusiedeln. 

(6) Tragung der Personalkosten der Erzieher am Städtischen In rernat Ober­
wart durch die Stadtgemeinde als Heimerhalter (NTB 1 990 Abs 5 5 . 1 0.2) .  

Das BMUK ist um eine betriebswirtschaftlieh vertretbare Losung bemüht. 
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Unerledigte Anregungen 

(7) Verzicht auf über das "Vier-Augen-Prinzip" h inausgehende Kontrollen 
in der Personalverwaltung (NTB 1 990 Abs 57 .2 .2) .  

Das BM U K will die Umstellung der Personalverwaltung des Landesschulrates 
für Niederösterreich und des Stadtschulrates für Wien auf EDV abwarten. 

(8) Schaffung der rechtl ichen Rahmenbedi ngungen für den "Schulverbund 
M i t telschule"  (vormals "Schulversuch M i ttelsch ule " ) ,  der fü r 1 0  bis  
1 4jährige Schüler an al lgemeinbildenden höheren Schulen und Haupt­
schulen eingerichtet wurde, ohne die unterschiedliche Kompetenzlage für 
diese bei den Schularten zu beachten (TB 1 988 Abs 18 .6  und Abs 1 9 .26 
sowie NTB 1 994 Abs 22) .  

Laut Mitteilung des BM UK sei eine A rbeitsgrttppe attS Vertretern des BMUK 
und des Stadtschulrates für Wien eingesetzt worden. 

(9) Vereinhei tl ichung der Tarife für das Bundesinstitut für Erwachsenenbil­
dung in Strobl (WB 1 993/4 Schul- und Bildungswesen Abs 2 .2 5) .  

Das BMUK hat dem RH ein entsprechendes Konzept übermittelt, über dessen Um­
setZling jedoch noch nicht berichtet. 

( 1 0) Schaffung eines nachvollziehbaren Schlüssels für die Verteilung der För­
derungsmi ttel an die Verbände der E rwachsenenbildung (WB 1 993/4 
Schul- und B ildungswesen Abs 2 .4). 

Das BM U K ist weiterhin um eine entsprechende Regelung bemüht. 

( 1 ) Abschluß eines schrift l ichen Vertrages über die Förderung des Werk­
schulheimes Felberral (NTB 1 992 S.  7 Abs 6). 

Laut Stellungnahme des BMUK seien weiterhin Verhandlungen im Gange. 

( 1 2 )  Schaffung bzw Neugestaltung von Museumsordnungen für einzelne Bun­
desmuseen (TB 1 988 Abs 7 5 . 3). 

Laut Mitteilung des BM U K werde derzeit über den Entwurf der MttSeumsord­
nung für das Museum für Völkerkunde mit der Personalvertretung verhandelt. 
Der Entwurf einer Mmeumsordnung für die Österreich ische Galerie würde derzeit 
ausgearbeitet. 

( 1 3) Planung baulicher Maßnahmen zur Bergung beweglicher Kulturgüter so­
wie Schaffung e ines neuen Konzeptes für den Kulturgüterschutz, i nsbe­
sondere für den Steinbergstollen im Salzbergwerk Altaussee (NTB 1 992 
S. 2 1  f Abs 5 und 6). 

Laut Mitteilung des BM U K sei das Mietverhältnis mit der Österreichischen Sali­
nen AG mit Ende 1 996 gekündigt worden, weil der Steinbergstollen laltt einem 
Gutachten der Montanuniversität Leoben nicht mehr für Zwecke des Kulturgüter­
schutzes genutzt werden kifnne. 
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( [ 4) Richtlinien für Förderungen aus Denkmalschutzmitteln, welche seit der 
De n k m a ls c h u t zgesetz-Nove l l e 1 9 90 zu e r l assen  gewesen  wären 
(NTB 1 992 S. 24 Abs 7).  

Laut Mitteilung des BM U K habe sich die endgiiltige Fassung aufgrund einer 
bevorstehenden Novelfierung des Denkmalschutzgesetzes sowie der Prüfung von 
Vorschriften der EU iiber die Vergabe von Fiirdemngen verzögert. 

( [ 5 ) Anschluß der Kasse des Bundesdenkmalamtes an das Bundesrechenamt 
(NTB 1 992 S. 26 Abs 1 1 ). 

Laut Mitteilung des BMUK habe sich diese auch vom Bundesdenkmalamt ge­
wiinschte Änderung aufgrund einer liinger dauernden Erkrankung der einzigen in 
Betracht kommenden Bediensteten verzögert. 

( [ 6) Schaffung eines Gesamtüberbl ickes über den Bestand und Zustand denk­
malgeschützter Objekte entsprechend der Entschließung des Nationalra­
tes vom 1 5 .  März 1 978 (NTB 1 992 S. 28 Abs 1 4) .  

Ein Verzeichnis der unbeweglichen Denkmäler Österreichs werde bis Ende 1 999 

vom Bundesdenkmalamt erstellt werden. 
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Ver\\ i rkl ich re Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Betreuung von I nternatszögl i ngen hauptsächl ich durch Erzieher statt 
durch Lehrer (NTB 1 990 Abs 5 5 .9 .2 ,  TB 1 993 Abs 7 . 2) .  

Das BMUK setzt im pädagogisch vertretbaren Rahmen nur noch Erzieher 
elO.  

(2) Vertretung des dienstverh i nderten Direktors nicht mehr automatisch 
durch den dienstältesten Lehrer, weil dieser nicht unbedingt zur Führung 
einer Schule geeignet sein muß (WB 1 993/4 Schul- und Bi ldungswesen 
Abs 2 .25 ) .  

Nunmehr bestellt d ie  Dienstbehörde e inen Vertreter. 

(3) Abbau der teilweise sehr hohen Mehrdienstleistungen (Überstunden) der 
Lehrer (NTB 1 992 S. 5 Abs 2) .  

Laut Mittei lung des BMUK seien 1 995 bei den technisch-gewerbl ichen 
Lehranstalten 1 3 3  Mill S eingespart worden. 

(4) Das BMUK wird künftig keine Direktor-Stellvertreter an den vier Höhe­
ren Internatsschulen des Bundes mehr ernennen (TB 1 993 Abs 3 . 2) .  

(5 )  Sukzessive Schließung der Krankenabteilungen an den vier Höheren In­
ternatsschulen des Bundes, von denen j ede jährlich rd 1 Mi l l  S kostet 
(TB 1 993 Abs 1 1 . 2) .  

Das BMUK hat einen entsprechenden Stufenplan ausgearbeitet.  

(6) Neuorganisation des Küchenbetriebes an der Höheren Internatsschule des 
Bundes Graz-Liebenau (TB 1 993 Abs 9.2) .  

Die Maßnahmen des BMUK führten zu einer Einsparung von zwei Plan­
stellen. 

(7) Verzicht auf die Unterrichtstätigkeit von Beamten und dem BMUK bzw 
den Landesschulräten (Stadtschulrat für Wien) dienstzugeteilten Lehrern 
an Schulen, die ihrer Aufsicht unterstehen (NTB 1 994 Abs 1 3 ). 

(8) E inhebung kostendeckender Sätze für die Tei lnahme an der Verpflegung 
an küchenführenden Einrichtungen (WB 1 99 1  Schulverwaltung Abs 1 3). 

Das BMUK hat eine neuerliche Tariferhöhung veranlaßt .  

(9) E rhöhung des E l ternbe i t rages an Übungski ndergärten (NTB 1 994 
Abs 2 1 ). 

Das BMUK erhöht diesen Beitrag schrittweise. 
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Pädagogisches Institut des Bundes in Steiermark 

Die Abteilungsleiter hatten sich im Dreijahresrhythmus in der Lei­
tung des I nstituts abzuwechseln.  Der RH hielt die entsprechende 
gesetzliche Regelung für unzweckmäßig und empfahl eine Verlän­
gerung auf fünf Jahre. 

Die Errichtung einer Abteilung für Berufsschulen entsprach zwar 
der Rechtslage, nicht aber einer sachlichen Notwendigkeit. 

Das A ngebot an Fortbildungsveranstaltungen in der unterrichts­
freien Zeit sollte ausgeweitet werden. 

Rechtsgrundlage: Schulorganisationsgesetz, BGBI Nr 242/1 962 

Aufgabe: Lehrerfortbildung 

Organisation: Je eine Abteilung für die Fortbildung von Lehrern an 
allgemeinbi ldenden Pflichcschulen (Pflichcschulen), an 
Berufsschulen, an allgemeinbildenden höheren Schulen 
sowie an berufsbildenden miccleren und höheren Schu­
len 

Gebarungsumfang: Personal- Sach- Honorare 
ausgaben ausgaben 

in Mill S 

1 99 1  7 , 1  3,3 24,7 

1 992 7,5 3 , 1 22 , 1  

1 993 8,3 3,8 22,5 

1 994 9,0 3 ,8 25 ,2 

1 995 1 1 ,0 3 ,8 19,5 

Mitarbeiter zum 1 .  Jänner 1995: 

39 (überwiegend ceilbeschäfcigt) 

Veranstaltungen: 

Pflichc- Berufs- Allgemein- Berufsbildende 
schulen schulen bildende mittlere und 

höhere höhere Schulen 
Schulen 

Anzahl 

1 992 1458 45 28 1 253  
1 993 1 328 47 3 1 5  357  

1 994 1 503 8 1  381  272  

1 995 1 345  84 405 303 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Organisation 

Insti tutsleitung 

Der R H  überprüfte im November und Dezember 1 994 das Pädagogische 
I nstitut des Bundes in Steiermark (Pädagogisches Institut Steiermark). 
Der RH hat das Ergebni s  dieser Überprüfung im Oktober 1 99 5  dem 
Pädagogischen Institut Steiermark, dem Landesschulrat für Steiermark 
und dem BMUK zugestellt .  Das Pädagogische Institut Steiermark hat im 
Dezember 1 995 eine erste Stellungnahme abgegeben, zu der der RH im 
Jänner 1 996 eine Gegenäußerung erstattet hat. Aufgrund dieser Stellung­
nahme hat der RH dem B MUK jene Wahrnehm ungen mi tgete i l t ,  die 
Maßnahmen des BMUK erforderten. Im Februar 1 996 hat das Pädagogi­
sche Institut Steiermark eine weitere Stellungnahme abgegeben. Die Stel­
lungnahme des BMUK langte im Juni 1 996 im RH ein, der dazu im Jul i  
1 996 eine Gegenäußerung erstattete. 

2 . 1  Die Pädagogischen Insti tute dienen der Lehrerfortbildung. Das Pädagogi­
sche Institut Steiermark hatte je eine Abtei lung für die Fortbildung von 
Lehrern an allgemeinbi ldenden Pfl ichtschulen, an Berufsschulen, an all­
gemei nbi ldenden höheren Schulen sowie an berufsbi ldenden m ittleren 
und höheren Schulen. 

Die Leitung des Pädagogischen Instituts übte abwechselnd der Leiter ei­
ner Abteilung für die Höchstdauer von drei Jahren aus. 

Am 1 .  April 1 992 wurde ein Lehrer zum Leiter der Abteilung allgemein­
bildende Pflichtschulen ernannt. Er übernahm nach fünfmonatiger Tätig­
keit als Abteilungsleiter am 1 .  September 1 992 die Leitung des Pädagogi­
schen Insti tuts Steiermark. Der erst sei t L A ugust 1 994 an dieser Anstalt 
beschäftigte Leiter der Abteilung Berufsschulen folgte ihm am 1 .  Septem­
ber 1 995 als Direktor nach. 

2.2 Der R H  erachtete es als unzweckmäßig, daß die Insti tutslei tung im Drei­
jahresrhythmus gewechselt wurde. Insbesondere für erst seit e inigen Mo­
naten am Pädagogischen Institut beschäftigte Abteilungslei ter stellt die 
Übernahme der Direktion nach relativ kurzer Zeit e ine sehr große Bela­
stung dar, weil sie sich nicht nur in ihr neues Aufgabengebiet als Abtei­
lungslei ter, sondern auch in  die Agenden des Direktors einzuarbeiten ha­
ben. 

Der R H  empfahl dem BMUK eine Änderung der gesetzlichen Grundla­
gen, damit  nur Abtei lungsleiter, die bereits seit mehr als drei Jahren am 
Pädagogischen Institut tätig s ind, zur Leitung herangezogen werden kön­
nen .  Die Höchstdauer für die Betrauung eines Abteilungslei ters mit  der 
Leitung ei nes Pädagogischen I nst ituts sol lte auf fünf  Jahre verlängert 
werden. 

2.3 Laut Stellungnahme des BM U K beruhe die Leitungsregelung bei den P ädagogi­
schen Instituten auf einem funktionierenden Rotationsprinzip, welches der Gleich­
wertigkeit, Selbstcindigkeit und Eigenverantwortung der einzelnen Abteilungen 
Rechnung trage. 

2.4 Der RH erwiderte, er habe diese Annahme des BMUK am Pädagogischen 
Institut Steiermark nicht bestätigt gefunden. 
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Organisation 

Direktionssekretariat 

Abtei lung für 
Berufssch ulen 

Pädagogisches Institut 

Steiermark 

3 . 1  Gleichzeit ig mit  dem I nstirutsleiter wechselte auch dessen Sekretärin .  
Neben der weiteren Wahrnehmung der Aufgaben in  der jeweil igen eige­
nen Abtei lung hane sich diese Mitarbeiterin neu in die Agenden des Di­
rektionssekretariates einzuarbeiten. 

3.2 Der RH h ielt den gleichzei tigen Wechsel des Inst itutsleiters u nd der 
Direktionssekretärin für nicht zweckmäßig. Er empfahl daher, e ine Mitar­
beiterin ständig mit  den Agenden des Direktionssekretariates zu befassen. 

3 .3  Das Padagogische Institut Steiermark hat diese Empfehlung verwirklicht und ver­
wendet nunmehr eine Bedienstete halbtags ausschließlich im Direktionssekretariat. 

4. 1 Kraft gesetz l icher Anordnung haben die  Pädagogischen Insti tute des 
Bundes (auch) eine eigene Abtei lung für Berufsschulen vorzusehen . 

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Anzahl der Leh­
rer an Berufsschulen und an den übrigen Schulen: 

Pflicht- Allgemein- Berufsbi ldende Berufs-
schulen bildende m ittlere und schulen 

höhere Schulen höhere Schulen 

Steiermark 1 1  362 2 772  2 1 1 1  670 

Österreich 7 2  096 18 934 16 5 29 4 5 9 1  

4.2 Der RH vermerkte, daß eine eigene Abtei lung für Berufsschulen zwar ge­
setzlich vorgesehen, aber in Anbetracht der relativ niedrigen Anzahl von 
Lehrern an Berufsschulen unverhältnismäßig teurer ist als die sachlich na­
heliegende Zusammenlegung mit der Abteilung für berufsbi ldende mitt­
lere und höhere Schulen . 

Durch eine dementsprechende Änderung der gesetzlichen Rahmenbedin­
gungen für den gesamten Bereich des berufsbildenden Schulwesens wäre 
eine optimale Lehrerfortbildung nach e inheit l ichen Gesichtspunkten s i­
chergestel l t .  Weiters könnte das BMUK überlegen, die Fortbi ldung der 
Berufsschullehrer länderübergreifend zu gestalten und auf zwei oder drei 
Pädagogische I nstirute zu konzentrieren. 

4.3 Das Padagogische Institut Steiermark hielt die derzeitige Rechtslage wegen des un­
terschiedlichen Ausbildungsstandes und Fortbildungsbedarfes für Lehrer an Be­
rufsschulen und an weiterführenden berufsbildenden Schulen für zweckmaßig. 

Das BMUK schloß sich dem Padagogischen Institut Steiermark an. Der mit der 
Organisation von Fortbildungsveranstaltungen für Berufsschullehrer verbundene 
Arbeitsaufwand sei mehr als dreimal so hoch wie bei den übrigen Pflichtschulleh­
rern. 

4.4 Der RH erwiderte dem Pädagogischen Institut Steiermark, die geltend 
gemachten Besonderheiten des Berufsschulwesens hätten weder im päda­
gogischen noch im fachspezifischen Bereich zu einem entsprechend diffe­
renzierten Fortbi ldungsangebot geführt. 
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Lehrveranstaltungen 

Tei l neh meranzahl 

A b meldu ngen von 

A ngesichts der well igen Fort b i l d u ngsveransra l tu n,L':ell fü r Heruf,sc h u l l e h ­

rer konnte s ich  d e r  R I I a u c h  n i c h t  d e m  Stand p u n k t  des B M L K  anschhe­

L\en . 

Die  knapper werdenden fi nanzie l len M i ttel  fü r das B i ldu ngswesen sol l ten 

vorra n g i g  fü r dell U nt err icht und n i c h t  fü r e n tbeh r l ic he Le i t u f\L':sfu n ktio­

nen verwendet werdt'n . 

� . I  Das Pädagog ische I ns t i t ut Steiermark veranstal  tete  wiederholt  Lehrg;inge 

fü r e i ne seh r  gerin,L':e Te i l neh meranza h l .  

� . 2  D e r  R H  beanstandete ,1 L 1S  Kostengründen d i e  D u rc h fLi h r u ng v o n  Veran­

stalt ungen fü r wen ige Te i l nehmer und empt�lh l ,  Leh rYl'r,lf1stal r u ngen bei  

z u  n i ed r igen Te i l nehmera n m e l d u ngen abzusagen und z u m  ,üc hsten Te r­

m i n  w ieder a uszusc h re i be n .  

'i . . " f),11 Pcii/dgogi,c!!(' / m l/IIII ji/Ii !'! Jokbe Verclil.,!a!tllllpm I!II!' I!oc!' /11 !Je,� r;/i!{!c!eI/ 

1\ 1I.1lh7;'!IIe/�il!eJI dlll'l/J. 

(1 . 1  hi r Fortb i ldu ngsveranstal rungen meldeten s ich  oft zah I re iche Te i I nehmer 

Tei l nehmern an, wovon aber viele nicht ersch ienen . 

For r b i l du ngs­

m ög l ic h kei  ten 

in den Ferien 

6.2 Der R H  e m pfa h l  d a h e r  dem B M U K ,  bei u n beg r ii n d e t e m  Fern b l e i ben 

oder u n berec h t igter A bm e l d u ng vom n i c h t  ersch ienenen Te i l n e h mer e i ­
n e n  Kostenersatz ( Stor n ogebühr)  e i n z u heben . 

(d Da' BAI U K h"t d"zlI !loch nicht Sle/blllg genommen. 

7 . 1 I n  den Som m e rfe r ien 1 <)':.H standen i nsgesam t 1 1  Ve ra n s t a l tu ngen a u f  

d e m  Prog ra m m ,  i n  den Som merfer ien 1 994 waren e s  2 2 .  Di ese Veranstal­

t u n g e n  k o n ze n t r i e rt e n  S i c h  a u f  ,he erste u n d  d i e  l e t z t e  F e r l e fl \Voc h e ,  

wäh rend e s  i n  d e r  übrigen Ze i t  n u r  wenige Fort b i l d u ngsveransta l tu ngen 

L':ab. 

Die Leh rer  n ü tzten d i eses A ngebot a n  Lehrvera n s ta l t u ngen während der 

Som merferien ii berwiegend gut ,  was a u f  e ine  hohe Berei tschaft der Lehrer, 

auch d i e  u n terric h tsfreie  Ze i t  fü r d ie eigene Fort b i l d u ng zu n iitze n ,  schl ie­

ßen Uißt .  I m  Som m er 1 99 5  w iesen n u r  zwei , im Som m e r  1 99 !  n u r  v i e r  

vom P;idagog ischen I n s t l t u t  StClermark a ngebotene Leh rveransLt l t u ngen 

wen iger als 1 6  Te i l nehmer auf 

7.2 Der RH e m pb h l  e i n  brei tgefächertes Fort b i l d u ngsprograillm w;i1lfend der 

gesa m ten Som m erfe rien . E i n e  g l e i c hmäßigere A llftei l u ng der Veransta l­

t u ngen auf  den ganzen Som mer wiirde eine bessere N u tzung der personel­

len  und materiel len R essourcen des P;iJagogi schen I nsti  t u ts Steiermark er­

mög l ichen.  D urch e i ne I nt l'fl s iv ierllng der Lehrerfortbi ld llng w;ihrend der 

ferien könnten IÜiufige Abwesenheiten der Lehrer w:i h rend des Sch u l jahres 

und d i e  dam i t  verbundene lke i n t riic h tigll ng des lI nterr ic 1 l tsbetriebes ver­

m i eden werden .  
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Schulden 

EDV -Ausstattung 

Schluß­
bemerkungen 

Pädagogische Institut 

Steiermark 

7.3 Laut Stellungnahme des Pädagogischen Instituts Steiermark sei 1 996 eine abtei­
ltmgsübergreifende Sommerakademie mit mindestens 60 Veranstaltungen vorgese­
hen. Dafür hätten sich mehr als 4 000 Lehrer angemeldet. 

8 . 1  Der Schuldenstand des Pädagogischen Insti tuts Steiermark stieg von rd 
0,6 Mill  S Oänner 1 993) auf rd 2 ,9 Mill  S (Dezember 1 994). 

8.2 Der RH beanstandete die hohe Verschuldung und empfahl ,  ein Konzept 
für den Abbau der bestehenden Schulden auszuarbei ten sowie bei der Pla­
nung der Veranstaltungen auf die finanziellen Vorgaben zu achten.  

8.3 Das Pädagogische Institut Steiermark hat die Schulden auf rd 0,5 Mill S verringert. 

9. 1 Die EDV-Ausstattung des Pädagogischen Instituts Steiermark war teil­
weise veraltet oder unzureichend. 

Für die Betreuung des Netzwerkes stand kein eigener Bediensteter zur 
Verfügung. Stötungen im Netzwerkbetrieb konnten daher nicht i mmer 
sofort behoben werden, wodurch der Arbeitsablauf beeinträchtigt war. 

9.2 Der RH empfahl, die EDV-Ausstattung zu modernisieren, einen Bedien­
steten für die Netzwerkbetreuung zu schulen und ihn von anderen Tätig­
keiten zu entlasten. 

9.3 Laut Stellungnahme des Pädagogischen Instituts Steiermark sei die Hardwareaus­
stattung inzwischen modernisiert worden. Ein eigener Bediensteter /iir die Betreuung 
des Netzwerkes konnte bisher noch nicht abgestellt werden. 

1 0  Zusammenfassend empfahl der RH 

( 1 )  dem Pädagogischen Institut, 

- die unterrichtsfreie  Zeit besser für Fortbildungsveranstaltungen 
zu nutzen und 

- eine Verringerung der Abmeldungen von Fortbildungsveranstal­
tungen anzustreben; 

(2) dem BMUK, 

d ie gesetzlichen Rahmenbedingungen 

- für die Verlängerung der Funktionsdauer der Direktoren der Pä­
dagogischen I nstitute auf fünf Jahre und 

- für die Zusammenfassung der Lehrerfortbildung im berufsbil­
denden Schulwesen in e iner Abteilung 

vorzubereiten. 
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Landesschulrat für Steiermark 

Der vollständige Ersatz der Personalausgaben für die Lehrer an all­
gemeinbildenden Pflichtschulen durch den Bund stellt für die Län­
der keinen A nreiz zum Sparen dar und führt beim Bund und bei 
den Ländern zu einem hohen Verwaltungsaufwand. 

Die Altersstruktur des Lehrerstandes läßt in Zukunft überdurch­
schnittliche Steigerungen der Personalausgaben erwarten. 

Die Verteilung der Zuständigkeiten im Pflichtschullehrerbereich 
auf die Landesregierung und die Schulbehörden des Bundes (Lan­
desschulrat und Bezirksschulräte) hatte Verzögerungen, Doppel­
gleisigkeiten sowie einen Verwaltungsmehraufwand zur Folge. Der 
RH empfahl, zusammengehörige Aufgaben bei einer Stelle zusam­
menzufassen. 

Bundeslehrer in Maturaklassen konnten gegen Ende des Schuljahres 
nicht mehr ihrer Bezahlung entsprechend vollbeschäftigt werden. 

In den Wahlpflichtgegenständen wurden 50 Schülergruppen mit 
weniger als fünf Schülern geführt. 

Würden die Schulbibliotheken durch Verwaltungsbedienstete statt 
von Lehrern betreut werden, könnten allein in der Steiermark jähr­
lich 5 Mill S eingespart werden. 
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1 993 1 994 1 995 

Personalstand 1 Anzahl 

Nichtlehrerpersonal 1 29 1  1 2 7 1  1 266 
Bundeslehrer 5 05 7  5 1 5 2  5 1 83 
Landeslehrer aktiv 1 1 908 1 1  894 1 1  675 
Landeslehrer i m  Ruhestand2 4 42 1  4 442 4 509 

Schulen3 

Pflichtschulen 870 867 863 
weiterführende Schulen 1 06 1 07 1 07 

Personalausgaben Sachausgaben 

1 993 1 994 1 995 1 993 1 994 1 995 

in Mil l  S 

Schulaufsichtsbehörden 1 02,7 1 0 1 ,9 1 04,5 1 6 , 1  1 4 , 1  14 ,8 

Allgemeinbildende 
höhere Schulen 1 5 24, 1 1 608,5 1 649,4 1 20 , 1  1 1 0 ,9 99, 1 

Berufsbi ldende weiter-
führende Schulen 1 2 7 3 , 1  1 374,0 1 376,5 1 2 5 ,6 1 3 5 , 5  1 23 ,9 

Sonstige Lehranstalten 1 4 5 ,0 1 58,2 1 64,5 1 6,8 1 7 , 3  1 5 ,8 

Aus�aben für aktive 
Lan eslehrer 5 1 1 1 ,7 5 3 1 8 ,2 5 44 1 ,7 

1 Anzahl der Personen (unabhängig vom Beschäftigungsausmaß) 
2 
3 

einschließlich Versorgungsgenußbezieher udgl 
einschließlich Privatschulen 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte von November 1 994 bis Februar 1 995 die Gebarung 
des Landesschulrates für Steiermark (Landesschulrat) .  Zu den im Jän­
ner 1 996 zugestellten Prüfungsmitteilungen haben der Landesschulrat im 
April  1 996 und das BMUK im Mai 1 996 Stellung genommen. Der RH 
erstattete i m  Mai (Landesschulrat) und Jun i  1 996 (BMUK) sei ne Ge­
genäußerungen. 

Im Zusammenhang damit  überprüfte der RH beim Amt der Steiermärki­
sehen Landesregierung die Personalangelegenheiten der Pflichtschullehrer. 
Zu den diesbezügl ichen Prüfungsmittei lungen des RH vom März 1 996 
hat die Steiermärkische Landesregierung im Juni 1 996 Stellung genom­
men. Der RH erstattete im Juli 1 996 seine Gegenäußerung. 

Sowei t  die Feststel lungen bei dieser Gebarungsüberprüfung Angelegen­
heiten betreffen ,  die das Land dem Landesschulrat oder den Bezirksschul­
räten zur Vollziehung übertragen hat, hat sie der RH unter Berücksichti­
gung der Ste l lungnahmen des BMUK, des Landesschu l rates u nd der 
Steiermärkischen Landesregierung in den vorliegenden Bericht aufgenom­
men. 
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Kostenersätze 

Allgemeines 

Landesschulrat SI iermark 

2. 1 I n  den A ngelegenheiten des Dienstrechtes der Lehrer für öffentl iche 
Pflichtschulen i st die Gesetzgebung Bundessache, die Vol lziehung Lan­
dessache. Die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegenheiten der 
Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthohei t  über die Lehrer 
für öffentliche Pflichtschulen obliegen dem Land. 

Aufgrund der jewei l igen Finanzausgleichsgesetze ersetzt der Bund den 
Ländern die Kosten der Besoldung (Aktivi tätsbezüge) der Lehrer an den 
öffent l i chen  al lgeme i n b i ldenden Pfl i ch tschulen (Pfl ichtschulen)  zu 
1 00 % und an Berufsschulen zu 50 % .  

D i e  gesamtösterreichische Steigerung dieser Ersätze sei t 1 990, i m  Ver­
gleich dazu die Entwicklung der Schülerzahlen, ist der folgenden Grafik 
zu entnehmen: 

Personalkostenersätze 
Schüleranzahl 

in Mill S 
35 000 

Anzahl der Schüler 

I I I I 
800 000 

pflichrschulen 
I 

30 000 700 000 

V � 
f--

25 000 r--,,-
600 000 

20 000 500 000 

1 5 000 400 000 

10 000 300 000 

5 000 t----- Berufsschulen - 200 000 

I I I I 
I 1 00 000 

2.2 Der RH beurteilte die Regelung der Kostentragung für Landeslehrer we­
der als wirtschaftlich noch als sparsam.  

Die  Tatsache, daß der Bund den Ländern d ie  Ausgaben für d ie  Lehrer an 
Pflichtschulen zur Gänze ersetzt, stellt keinen Anreiz für die Länder zum 
Sparen dar. Die Länder können diese i hnen vom Bund zur Verfügung ge­
stellten Mittel nur für die Personalausgaben für die ihrer Diensthoheit 
unterstehenden Lehrer verwenden.  E ingesparte Mittel können nicht für 
andere Maßnahmen des jeweiligen Landes von allenfalls höherer Priorität 
verwendet werden. 
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Kostenersätze 

Kostenersätze an das 
Land Steiermark 

Außerdem m uß der Bund die von den Ländern erstel lten Stellenpläne 
überprüfen, genehmigen und ihre Einhaltung überwachen. Die im freien 
Ermessen l iegenden Maßnahmen der Länder über solche Lehrer bedürfen 
der Zustimmung des BMUK und des BMF. Die derzeitige Regelung des 
Kostenersatzes hat daher sowohl für den Bund als auch für die Länder ei­
nen beträchtlichen Verwaltungsaufwand zur Folge. 

Überproportionale Ausgabensteigerungen s ind in Zukunft aufgrund der 
Altersstruktur des Lehrerstandes zu erwarten. 

Nach Ansicht des RH sollten daher künftige Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Schulautonomie, der Regional isierung und Deregul ierung des Schul­
wesens auch eine Neuregelung der Frage der Kostentragung der Personal­
ausgaben für die Landeslehrer umfassen. 

Neben der bei den Berufsschullehrern prakt izierten Kostenteilung zwi­
schen dem Bund und den Ländern käme auch eine gänzliche Kostenüber­
nahme durch die Länder mit gleichzeitiger Erhöhung der Ertragsanteile der 
Länder im Finanzausgleich in Betracht. E ine solche Regelung wäre aller­
dings nur sinnvoll ,  wenn der Bund darauf verzichtet, einseitig kostenerhö­
hende Maßnahmen (vor allem auf dem Gebiet der Schulorganisation und 
des Dienst- und Besoldungsrechtes der Landeslehrer) zu setzen. Solche Maß­
nahmen wären dann an die Zustimmung der Länder zu binden. Dies würde 
allerdings entsprechende verfassungsgesetzliche Änderungen erfordern. 

Im Rahmen des geltenden Verfassungsrechtes hingegen könnte der Hand­
lungsspielraum der Länder dadurch erhöht werden, daß sich der Bund bei 
der ihm zukommenden Grundsatzgesetzgebung über die äußere Organisa­
tion der öffentlichen Pflichtschulen nur auf die Normierung von Grund­
sätzen beschränkt. Dies sollten vor allem jene sein, welche die Einheitlich­
keit des österreichischen Schulwesens gewährleisten . Die bisherigen grund­
satzgesetzlichen Regelungen eröffnen den Ländern nur selten einen wirk­
lichen Gestaltungsspiel raum, zumal es kaum möglich ist, in der Ausfüh­
rungsgesetzgebung sparsamere Lösungen vorzusehen, wenn der Bund oh­
nehin die gesamten Personalkosten trägt.  

2 .3 Das BM U K teilte grundsätzlich die Auffassung des RH, bezweifelte aber, daß sich 
die volle Kostentragung der Uinder für die Personalausgaben der PJlichtschullehrer 
verwirklichen lasse. Aber schon eine Kostenteilung hält das BM U K für ein natürli­
ches Regulativ. Eine Änderung der Kompetenzverteilung zieht das BMUK nicht in 
Betracht. 

Laut Stellungnahme der Steiermä'rkischen Landesregierung hä"tten die AltSjiihrun­
gen des RH Gültigkeit für alle U·nder. Die Ausjiihrungsgesetzgebung gewähre den 
U'ndern tatsächlich einen nur sehr geringen Gestaltungsspielraum. 

3 . 1 Der Anteil des Landes Steiermark an den Kostenersätzen des Bundes für 
die Pflichtschullehrer betrug rd 1 6  % .  

Die Ersätze des Bundes für die Lehrer a n  Pflichtschulen erhöhten sich von 
1 99 1  bis 1 995 um 29,9 %, für die Berufsschulen um 20,6 %. Der Anteil  
des Landes Steiermark stieg im gleichen Zeitraum um 24,2 % (Pflicht­
schulen) bzw um 1 8 ,7 % (Berufsschulen). 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 253 von 337

www.parlament.gv.at



Kostenersätze 

Organisation 

Zuständigkei ts­
vertei lung 

Landesschulrat Steiermark 

Die Schüler- und Lehrerzahlen betrugen in der Steiermark: 

Schüler 

Lehrer 

Volksschulen 

1 990/91 1 994/95 

57 902 56 349 

4 584 4 637 

Hauptschulen 

1990/91 1 994/95 

41 176 43 1 29 

5 579 5 594 

Polytechnische 
Lehrgänge 

1 990/91 1 994/95 

3 352 2 799 

304 264 

3.2 Der RH anerkannte, daß die Steigerungsraten insbesondere bei den Per­
sonalkostenersätzen für die Lehrer an Pflichtschulen erheblich unter dem 
Bundesdurchschnitt  lagen . Allerd ings s ind mit  Ausnahme der Haupt­
schulen auch die Schülerzahlen gesunken. 

3 .3  Die Steiermiirkische Landesregierung bemerkte dazu, daß nunmehr 75 % aller 
Volksschiiler in eine Hauptschule iibertreten. Wegen der geographischen Struktur der 
Steiermark miisse der Stellenplan voll ausgeschöpft werden. Viele der 566 öffentli­
chen Volksschulen lagen im la'ndlichen Siedltmgsgebiet. In den Ballllngsriitt1lzen 
würden 2 1 1 Volksschttlklassen mit mehr als 25 lind 880 mit 2 1  bis 25 Schiilern 
gefiihrt. 

4 . 1  Die Diensthoheit über die Landeslehrer in der Steiermark übt die Landes­
regierung aus . Sie hat d ie  Vollziehung der auf ei nem gesetz l ichen An­
spruch beruhenden Personalmaßnahmen den Schulbehörden des Bundes 
in der Steiermark (Landesschulrat und Bezi rksschulräte) übertragen . Bei 
Ernennungen hatte die Landesregierung einen Vorschlag des Kollegiums 
der Schulbehörde erster Instanz (Landesschulrat oder Bezirksschulrat) ein­
zuholen.  Ermessensentscheidungen bl ieben weitgehend der Landesre­
gierung vorbehalten. 

Diese Festlegung der Zuständigkeiten hatte eine Aufspl i tterung der Ar­
bei tsabläufe zwischen der Landesregierung und dem Landesschulrat zur 
Folge. Dies führte zu beträchtl ichen Verzögerungen, Doppelgleisigkeiten 
und Unklarheiten im Verwaltungsablauf und dadurch zu einem Verwal­
tungsmehraufwand. 

4.2 Der RH empfahl,  die Zuständ igkeit für die einzelnen Angelegenheiten 
aus Gründen der Verwaltungsökonomie  wei testgehend bei e iner Ge­
bietskörperschaft zusammenzufassen .  

4 . 3  Laut Mitteilung des Landesschttlrates sei er als Schttlau/sichtsbehö'rde von Gesetzes 
wegen zur QlIafitiitssicherung berufen, weswegen er schon /riiher - allerdings 
erfolglos - dem Land eine Generalklausel zu seinen Gunsten vorgeschlagen habe. 

Nach Ansicht der Steiermarkischen Landesregierung widersprachen weitere Zusta"n­
digkeiten der Schttlbehifrden des Bundes den Grundsatzen des Föderalismus und der 
Regionalitat. Das Land Steiermark gehe im Vergleich mit anderen Uindern einen 
Mittelweg; es habe weniger Kompetenzen als die westlichen, aber mehr als die östli-
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Verfahren bei der 
Bestellung von 
Schullei tern 

ehen Bundesländer. Die vom RH au/gezeigte Aufsplitterung der Arbeitsabläufe be­
wirke aber auch die gegenseitige Kontrolle der einzelnen Behiirden. Eine stä'rkere 
Zuordnung von Kompetenzen an die Landesregierung würde der in Diskussion ste­
henden Bundesstaatsre/orm entsprechen. 

5 . 1  D i e  Bestel lung von Schulleitern erfolgte in  e inem Verfahren,  das nicht 
weniger als zehn Stufen umfaßte. 

5.2 Der RH empfahl ,  das Bestellungsverfahren zu straffen . Nach Auffassung 
des RH werde eine rasche und sachlich richtige Entscheidung bei der Lei­
terbestellung am ehesten dadurch zu erreichen sein ,  daß das vom Landes­
schulrat ausgearbeitete Objektivierungsverfahren für die Leiterbestellun­
gen durch ein umfassendes Personalentwicklungskonzept ergänzt wird. 

5.3 Auch der Landesschulrat häft eine Vereinfachung des Verfahrens /ür geboten. Durch 
das vom Landesschulrat nunmehr praktizierte Assessmentver/ahren verfügten die 
Kollegien über hochwertige EntscheidungshilJen. Es würden daher künftig kaum 
mehr Verzögerungen eintreten. 

Die Steiermärkische Landesregierung hingegen sah nicht in der Vielschichtigkeit des 
Verfahrens die Hauptursache für die Verzögerungen bei den Schulleiterbestellungen. 
Es sei vielmehr gesetzlich eine einmonatige Bewerbungs/rist vorgeschrieben. Das an­
schließende Au/nahmever/ahren in Form eines Assessmentcenters verlängere wesentlich 
die Zeitdauer. Bei Vorliegen von weniger als drei Bewerbungen werde die LeitersteIle 
neu ausgeschrieben. Die Zeit der Hauptferien sei nicht in die Fristen einzurechnen. 
Außerdem sei au/grund einer Absprache jede Landtagspartei berechtigt, einen Tages­
ordnungspunkt einmal zurückstellen zu lassen. Die Landesregierung selbst sei gleich­
/alls bestrebt, daß Schulleiter möglichst einstimmig bestellt werden. Auch dies verzö'­
gere das Verfahren. 

Lehrerpersonalangelegenheiten 

Ruhestands­
versetzungen der 
Landeslehrer 

6. 1 Von 1 990 bis 1 994 traten 5 5 5  Landeslehrer ( 1 87 Männer, 368 Frauen) 
in den Ruhestand. 

40 % der männl ichen und 75 % der weiblichen Landeslehrer wurden we­
gen Dienstunfähigkeit vor Vol lendung des 60. Lebensjahres in den Ruhe­
stand versetzt. Das Durchschnittsalter der im angeführten Zeitraum i n  
den Ruhestand getretenen Landeslehrer betrug bei den Männern 5 7 ,6 
und bei den Frauen 52 ,4 Jahre. 

Die Landeslehrerinnen in der Steiermark waren bei i hrer Versetzung i n  
den Ruhestand deutl ich j ünger als i n  anderen Bundesländern , und die 
Landeslehrer traten nur in  Wien ihre Pension noch früher an als in der 
Steiermark. 

6.2 Die Bundesreg ierung hat 1 995  für d ie  Bundesbeamten die Dienstun­
fäh igkeitsuntersuchungen der Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten übertragen. 

Der RH empfahl daher, auch für die Landeslehrer in der Steiermark diesen 
Weg zu beschreiten und zu beobachten, ob auf diese Weise die Anzahl der 
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vorzeitigen Ruhestandsversetzungen vermindert werden kann. Da jedoch 
nicht auszuschließen ist, daß zwar die vorzeitigen Ruhestandsversetzungen 
wegen Dienstunfähigkeit s inken,  die Krankenstände der in Betracht kom­
menden Altersgruppe h ingegen steigen, sollte der Landesschulrat die Ent­
wicklung der Krankenstände vor allem was ihre Anzahl ,  Dauer und Häu­
figkeit betrifft , genau beobachten, um gegebenenfalls rechtzei tig Maß­
nahmen ergreifen zu können. 

6.3 Laut Mitteilung des Landesschulrates wende er der Entwicklung der Krankenstlin­
de erhöhtes Augenmerk zu. Eine kurzfristige Verbesserung des Zustandes sei un­
wahrscheinlich. 

Laut Stellungnahme der SteiermCirkischen Landesregierung habe sie die von ihr be­
faßten Vertrauenslirzte zu einer gewissenhaften und kritischen GutachtertCitigkeit 
verhaften. Sie werde prüfen, ob die Dienstunfahigkeitsuntersuchungen kiinftig von 
der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten durchgeführt werden kö"nnen. 

7 . 1  I m  Jahr 1 9 9 1  schlossen sich vier Grazer Hauptschulen u nd das n e u  ge­
gründete B undes(real)gymnasium Klusemannstraße zum Schul verbund 
Graz-West zusammen, um den Schulversuch "Neue Mittelschule" zu er­
proben .  Die E infühtung dieses Schul versuches trug dazu bei , daß der An­
tei l  der Volksschulabgänger, welche in  eine Hauptschule e intraten ,  i n  
Graz von 38,6 % ( 1 990/9 1 )  auf 4 1 ,0 % 0 99 1 /92) angestiegen ist .  

Im Schu l j ah r  1 99 3 /94 unterr ichteten 1 5  Landeslehrer  i n sgesamt rd 
270 Wochenstunden am Bundes(real )gymnasium Klusemannstraße. Sie 
w u rden we i terh i n  vom Land bezah l t .  Im Gegen z ug u n terr ichteten 
24 Bundeslehrer i m  Ausmaß von insgesamt rd 370  Wochenstunden an 
den vier Schu l  verbund-Hauptschulen. Diese 24 Lehrer wurden i m  Perso­
nalstand des Bundes(real)gymnasiums Klusemannstraße geführt. 

Der Landesschulrat und das Amt der Steiermärkischen Landesregieru ng 
beachteten jedoch n icht ,  daß Landeslehrer e iner n iedrigeren Verwen­
dungsgruppe angehören als  B undeslehrer. Auch i hre Lehrverpflichtung 
ist anders geregelt. Während Hauptschul lehrer je nach Gegenstand mit  
19 bis 2 3  Wochenstunden die Vollbeschäftigung erreichen, beträgt die  
Lehrverpfl ichtung von B u ndeslehrern 20  Wertei nheiten ,  was 18 b i s  
2 1  Wochenstunden entspricht. 

7.2 Der RH bemängelte, daß dieser Schulversuch begonnen wurde, ohne die 
maßgeblichen dienst- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen zu be­
achten oder die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
Er  beanstandete weiters, daß 24 Bundeslehrer ständig unterwertig ver­
wendet wurden; darüber h inaus war ihr E insatz an Hauptschulen im Rah­
men i hres Bundesdienstverhältnisses unzulässig. 

In diesem Zusammenhang wies der RH darauf hin ,  daß in der Steiermark 
auch i m  Schulversuch " Realschu le" B undeslehrer an Pflichtschulen ver­
wendet werden .  
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Erfül lung der 
Lehrverpflichtung 

Der RH empfahl ,  die am Bundes(real)gymnasium Klusemannstraße ver­
wendeten Landes lehrer der R echtslage entsprechend im Ausmaß der 
Lehrverpflichtung der Bundeslehrer zu verwenden .  Die Bundeslehrer, 
welche an Pflichtschulen unterrichten, wären zu karenzieren und von der 
Landesregierung mi  t Sondervertrag anzustellen. 

7.3 Die Steiermiirkische Landesregierung bestiitigte die Kritik des RH. Sie sei aber be­
strebt, so rasch wie möglich einen rechtlich einwandfreien Zustand herzustellen. An­
stelle von Bundeslehrern, welche von der Hauptschule wieder an eine weiterführende 
Schule versetzt werden, nehme sie entsprechend ausgebildete Sondervertragslehrer auf 

Der Landesschulrat wendet nunmehr auf die am Bundes(rea/Jgymnasium Kluse­
mannstraße unterrichtenden Landeslehrer die für Bundeslehrer geltenden Vorschrif 
ten an. Ein sofortiger Abzug aller Bundeslehrer von den Hauptschulen wiirde am 
Widerstand der Öffentlichkeit scheitern und ware das Ende des Schulverbundes. 

Das BMUK teilt die Altffassung des RH vollinhaltlich. Es hat jedoch noch keine 
konkreten Maßnahmen ergriffen. 

8. l An Bundesschulen dauerte die Nachbesetzung von Schulleiterstellen rd 
zwei Jahre. Fallweise beschloß das Kollegium erst nach einem halben Jahr 
den Ernennungsvorschlag.  Bis zur Ernennung durch das BMUK verging 
bis zu einem Jahr. In der Zwischenzeit war ein Lehrer mit der Leitung der 
jeweiligen Schule betraut worden ,  welcher dafür eine Zulage in der Höhe 
der Leiterzulage erhielt. Diese wurde nach einem Jahr ruhegenußfähig. 

8.2 Der R H  bemängelte die lange Dauer des Ausschreibungs- und Ernen­
nungsvorganges. Nach Ansicht des R H  sollte die provisorische Lei tung 
nicht länger als unbedingt notwendig dauern, zumal dem Bund aus einer 
solchen unzweckmäßigen Vorgangsweise auch vermeidbare Kosten bei 
den Ruhebezügen erwachsen können.  E ine Beschleun igung des Beset­
zungsverfahrens könnte auch dadurch erreicht werden, daß die Ausschrei­
bung der freien LeitersteIlen den Schulbehörden des Bundes in den Län­
dern übertragen wird. 

8 .3  Der Landesschttlrat wird sich um eine Beschleunigung der Kollegiumsbeschliisse be­
miihen. 

Das BM U K nahm zltr Frage der Beschleunigung des Ernennungsvorganges nicht 
unmittelbar Stellung, verwies aber darauf, daß sich jeder Bundeslehrer um die 
ausgeschriebene Stelle bewerben kb"nne. 

9. l Ein Bundeslehrer gilt als vollbeschäftigt, wenn er im Ausmaß von 20 Wert­
einheiten unterrichtet. Bei 994 Lehrern war in  der Zeit vom 3 l .  März bis 
30.  Juni 1 994 das Beschäftigungsausmaß auf durchschnittl ich 1 6,9 Wert­
e inheiten gesunken. Hauptursache war der Entfall des Unterrichts in den 
Reifeprüfungsklassen ab April oder Mai .  
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Allein im Juni  1 994 standen bei diesen 994 Lehrern 1 6 770 tatsächlich 
geleisteten Werteinheiten 19 880 bezahlte gegenüber. Für die Differenz 
von 3 1 1 0 Werteinheiten bezahlte der Bund rd 5 , 1  Mill  S, ohne dafür ei­
ne Gegenleistung zu erhalten. 

9.2 Der RH empfahl, den Direktoren und Administratoren nahezulegen, die 
Lehrfächerverte i lung mögl ichst so vorzunehmen, daß das Ausmaß der 
Vollbeschäftigung erhalten bleibt. 

Weiters ersuchte er das BMUK zu regeln , daß die Maruraklassen besol­
dungsmäßig wie "nicht ganzjährig geführte Klassen" behandelt werden, 
um eine allfällige Überbeschäftigung während eines Großteils des Schul­
jahres mit e iner Unterbeschäftigung gegen Ende des Schul jahres auszu­
gleichen. 

9.3 Der Landesschttlrat teilte die Ansicht des RH. Da ein Lehrerwechsel während des 
Schuljahres magliehst vermieden werden sollte, sei eine entsprechende gesetzliche 
Regelung notwendig. 

Das BMUK prii/t diese Empfehlung des RH noch auf ihre Umsetzbarkeit. 

1 0 . 1  Von den 380 in  den Jahren 1 99 1  b i s  1 994 pragmatisierten Lehrer haben 
372 auf eine Anrechnung ihrer SchuJ- bzw Studienzeit (gegen Entrichtung 
ei nes besonderen Pensionsbei trages) verzichtet, wei l  sie dam it  rechnen 
konnten, daß im Falle der vorzeitigen Pensionierung wegen Dienstunfähig­
keit als Lehrer die für die höchste Ruhegenußbemessung erforderlichen Jah­
re angerechnet werden . 

10.2 Der RH wies darauf hin ,  daß Dienstunfähigkeit nur vorliegt, wenn dem 
Beamten im Wirkungsbereich seiner Dienstbehörde kein m i ndestens 
gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden kann .  Er empfahl dem 
Landesschulrat eine eingehendere Prüfung anderer Verwendungsmöglich­
keiten. 

1 0.3  Der Landesschttlrat verwies auf den hohen Ambildungsstand der Lehrer. Es gäbe 
daher nur wenige Berufe, welche einem dienstunfähig gewordenen Lehrer zugemutet 
werden kiinnten. Es sollte daher generell festgelegt werden, welche Berufe einem sol­
chen Lehrer sonst noch zttmtttbar sind. Damit würden die Zltr Beurteilung der Ztt­
mtttbarkeit berufenen Organe nicht mehr ausschließlich auf ä"rztliche Gutachten an­
gewzesen sem. 

l U  Von 1 99 1  bis 1 994 traten i nsgesamt 1 5 7 BundesJehrer (9 1 Männer und 
66 Frauen) in den R uhestand . Das Durchschni ttsal ter betrug bei den 
Männern 58 ,9 und bei den Frauen 54,3 Jahre. Für alle Lehrer, die vor der 
Vol lendung des 60. Lebensjahres in den R uhestand versetzt wurden,  la­
gen ärztliche Gutachten über die Dienstunfähigkeit vor. Der Landesschul­
rat wird künftig chefärztl iche Gutachten der Pensionsversicherungsan­
stalt der Angestellten einzuholen haben. 

1 1 .2 Der R H  empfahl ,  auch bei den Bundesbediensteten zu überwachen,  ob 
das mit diesen Gurachten angestrebte Ziel, die durch die vorzeitigen Ru­
hestandsversetzungen entstehenden Kosten zu verringern, erreicht wird. 
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1 1 .3 Laut Stellungnahme des Landesschulrates sei zu erwarten, daß die inzwischen in 
Kraft getretenen gesetzlichen Maßnahmen zur Eindiimmung der Frühpensionie­
rungen auch die Krankenstiinde vermindern werden. 

1 2 . 1  Für die Wahlpflichtgegenstände s ind ab der 1 0. Schulstufe Schülergrup­
pen zu bilden. Eine solche darf nur geführt werden, wenn sich in der be­
treffenden Schulstufe einer Schule mindestens fünf Schüler für den Wahl­
pflichtgegenstand angemeldet haben.  Diese n iedrige E röffnungszahl i n  
der 1 0 .  Schulstufe hatte zur Folge, daß in  den folgenden Jahren wegen des 
Ausfalls von Schülern Gruppen mit  weniger als fünf  Schülern geführt 
werden mußten. An al lgemeinbi ldenden höheren Schulen in der Steier­
mark gab es insgesamt 50 Gruppen mit weniger als fünf Schülern. 

Der RH hat bere i ts 1 988 im Zuge des Begutachtungsverfahrens der 
1 1 .  Novel le zum Schulorganisationsgesetz bezwei felt ,  ob m i t  nur fünf 
Schülern ein s innvol ler Unterricht möglich ist. Er hat ferner darauf h in­
gewiesen, daß die Auf teilung der Klassen in  mehrere - insbesondere so 
kleine - Schülergruppen e ine Vervielfachung der Lehrerpersonalkosten 
zur Folge haben werde. 

1 2 .2 Der RH hielt die niedrige Eröffnungszahl schon aus wirtSchaftlicher Sicht 
für nur schwer vertretbar und empfahl dem BMUK, sie so zu erhöhen ,  
daß d i e  Gefahr, daß in den folgenden Schuljahren eine Gruppe unter fünf 
Schüler sinkt,  reduziert wird. 

Ungeachtet einer allfäl l igen Gesetzesänderung empfahl der RH dem Lan­
desschulrat, bei den Schulen darauf einzuwirken, daß die Gruppen durch 
klassenübergreifende und - soweit mögl ich - jahrgangs- und stand­
ortübergreifende Führung e ine aus pädagogischer und wirtschaftl icher 
Sicht vertretbare Größe erreichen. 

1 2 . 3  Der Landesschulrat hat den Schulen empfohlen, Wahlpflichtgegenstiinde erst mit 
acht Schillern zu eröffnen. 

Das BMUK teilte mit, das Angebot an Wahlpflichtgegenstiinden sei stark vermin­
dert, die tasiichlichen Eröffnungszahlen hingegen seien erhö'ht worden. 

1 3. 1  A m  Bundesrealgymnas ium Keplerstraße s ind i m  Schul jahr 1 993/94 rd 
1 8 5 0  stundenplan mäßig vorgesehene Unterrichtsstunden entfallen,  rd 
1 1 00 vertretungsweise gehaltene Unterrichtsstunden wurden als Über­
stunden bezahlt .  Das Ausmaß der vertretungsweise gehaltenen U nter­
richtsstunden, die nicht bezahlt wurden, war nicht mehr feststellbar. 

1 3 .2 Der RH gab zu bedenken,  daß ein derartig hoher Ausfall  an Unterrichts­
zeit die Erfüllung des Lehrplanes gefährden kann .  Auch die Komprim ie­
rung des Lehrstoffes auf die verbleibende Unterrichtszeit könne zu einer 
vermehrten Belastung der Schüler führen. 

Der Landesschulrat sollte daher den Ausfall an Unterrichtszeit möglichst 
gering halten. 
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1 3 .3 Laut Mitteilung des Landesschulrates würden künftig weniger Unterrichtsstunden 
entfallen, weil die Lehrerfortbildung in die unterrichtsfreie Zeit verlegt werde und 
die Bereitschaft sinke, während der Unterrichtszeit an Fortbildungsveranstaltun­
gen teilzunehmen. 

14. 1 An 36  Bundesschulen i n  der Steiermark bestanden Schulbibl iotheken .  
Für ihre Führung erhielten 5 1  Lehrer eine E inrechnung in  ihre Lehrver­
pflichtung von d urchschnitt l ich rd 5 ,8 Werteinheiten (Kosten jährlich 
rd 7 Mill S) .  

1 4.2 Nach Ans icht  des RH könnten a l l e in  i n  der Ste iermark jähr l i ch  rd 
5 Mil l  S eingespart werden, wenn die Schulbibl iotheken nicht von Leh­
rern, sondern von Verwalrungsbediensteten betreut werden. 

1 4.3 Nach Ansicht des Landesschulrates sollte der Bibliothekar ein besonders qualifi­
zierter Lehrer sein. 

Das BM U K ergä'nzte, beim Einsatz von Verwaltungsbeamten wären die Lehrer 
unterbeschäJtigt. Zudem wären die für die Schulbibliotheken bundesweit erforderli­
chen 84 Verwaltungsplanstellen auch in Zukunft nicht verfügbar. 

14.4 Der RH entgegnete, für die Inventarisierung, den Leihbetrieb und die 
Beschaffung von Druckwerken sei  ein Akademiker nicht notwendig. 

Überdies habe er keine zusätzlichen Planstellen, sondern eine sachgerech­
te Umschiehrung vom Lehr- zum Verwaltungsbereich empfohlen.  

1 5 . 1  Für die Beheizung der B u ndesschu len wendete der Landesschulrat rd 
32 ,5  Mill S ( 1 993) auf. 

Im Bereich der allgemeinbildenden höheren Schulen wurden 1 7 ,6 % aller 
Sachausgaben für die Beheizung getätigt.  In den übrigen Bereichen lag 
dieser Anteil zwischen 1 2 ,6 % und 1 6 , 1  % .  

1 5 .2 Der RH führte die überdurchschnittlichen Heizkosten vieler Schulen vor­
rangig auf die ungenügende Wärmedämmung der Gebäude zurück. 

1 5 .3 Laut Stellungnahme des BM UK befasse sich eine Arbeitsgruppe mit diesem Pro­
blem. Es habe die Landesschulrä'te immer wieder angewiesen, auf ein kostenmini­
mierendes Nutzerverhalten zu achten. 

Der Landesschulrat führte die auffallend hohen Heizkosten vor allem auf teure 
Energieträger, ein unterschiedliches Nutzerverhalten, bauphysikalische Gegeben­
heiten und Vereinsaktivitä'ten in den Turnsä'len zurück. Er werde sich weiterhin 
um entsprechende Sanierungsmaßnahmen bemühen. 

Das vom RH mitbefaßte BMwA berichtete von erfolgten bzw beabsichtigten Maß­
nahmen zur wärmetechnischen Verbesserung der Schulgebäitde. 
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16. 1 Das Land Steiermark hat dem Bund jene Personal- und Sachausgaben zu 
ersetzen, die dem Bund aus der Übertragung von Aufgaben der Landes­
vol lz iehung erwachsen .  1 960 war zwischen Bund und Land verei nbart 
worden, daß das Land die Personal- und Sachausgaben für die Bezirks­
schulräte (mi t Ausnahme der Personalausgaben für die Bezirksschul in­
spekroren) trägt. Der Bund hatte d ie  Personal- und Sachausgaben für den 
Landesschulrat zu tragen . Abweichend von dieser Vereinbarung ersetzte 
der B und der Stadt Graz auch die Personalausgaben für den Bezirks­
schulrat Graz-Stadt. 

Der RH hatte schon 1 979 dem BMUK empfohlen, mit  dem Land Steier­
mark eine Vereinbarung wie mit  anderen vergleichbaren Ländern abzu­
schl ießen, welche dem B und 40 % der Personal- und Sachausgaben des 
Landesschulrates und der Bezirksschulräte ersetzen . 

1 6.2 Der RH ersuchte nunmehr das BMUK neuerlich, seine Bemühungen um 
den Abschluß einer neuen Vereinbarung mit dem Land Steiermark zu in­
tens ivieren . Der derzei tige Zustand in der Steiermark könnte negative 
Beispielsfolgen für jene Länder haben, welche dem Bund 40 % des Behör­
denaufwandes ersetzen. 

1 6.3  Laut Stellungnahme des BM U K befinde es sich in der schwierigen Lage, für das je­
weilige Land Leistungen erbringen und erst nachtraglieh den Ersatz fordern zu 
kö"nnen. Es sei aber weiterhin bemüht, die finanziellen Interessen des Blindes Zll 

wahren. 

1 7  Weitere Beanstandungen des R H  betrafen: 

( 1 )  Die verspätete Ausstattung des neu errichteten Bundes(real)gymnasi­
ums Klusemannstraße mit den erforderlichen Lehrmitteln ;  

(2 )  die Aufrechterhaltung unrentabler Wartungsverträge für Sprachla­
bors; 

(3)  die Mehrdienstleisrungen ei nes teilweise freigestellten Personalvertre­
ters; 

(4) Verzögerungen bei der Beantragung von Überweisungsbeträgen bei 
der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten ; 

(5 ) den Anfall von Verzugszinsen (0,4 Mill  S) für 1 992 bis 1 994 und 

(6) die langjährige Dienstzutei lung von Lehrern an das Amt des Landes­
schulrates. 
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Schluß­
bemerkungen 

landesschulrat Steiermark 

1 8  Der R H  konnte bei dieser Gebarungsüberprüfung feststellen, daß 
der Landesschulrat auf zahlreichen Gebieten Konzepte ausgearbei­
tet und umgesetzt hat, um so den sich verändernden Anforderun­
gen gerecht zu werden. Er wirkte auch führend an Konzepten für 
eine grundsätzliche Neuorganisation der Schulverwaltung und des 
Schulwesens mit. 

Der Landesschulrat für Steiermark hat die ihm übertragenen Auf­
gaben mit einem wesentlich geringeren Mitteleinsatz wahrgenom­
men als andere vergleichbare Schulbehörden des Bundes in den 
Ländern. 

Der Landesschulrat sollte aber 

( 1 )  eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen den Schulbehörden 
des Bundes in der Steiermark und der Steiermärkischen Landesre­
gierung herbeiführen, 

(2) dafür sorgen, daß weniger Unterrichtsstunden entfallen und 

(3 )  im Bereich der Schulversuche der Zehn- bis Vierzehnjährigen 
auf einen der Rechtslage entsprechenden Lehrereinsatz achten. 

Dem BMUK hat der RH empfohlen, 

( 1 )  eine Neuregelung der Kostenersätze für die Pflichtschullehrer 
anzustreben, 

(2) die Verfahren bei der Bestellung von Leitern an Bundesschulen 
zu beschleunigen, 

(3) eine gesetzliche Regelung anzustreben, daß Abschlußklassen be­
soldu ngsmäßig als "nicht ganzj ährig geführte K lassen" behandelt 
werden, 

(4) darauf zu achten, daß Schülergruppen in den Wahlpflichtgegen­
ständen in einer Stärke konstituiert werden, welche einem späteren 
Absinken unter die gesetzliche Eröffnungszahl vorbeugt, 

( 5 )  bei der Hinzurechnung von Jahren für den Ruhegenuß einen 
strengeren Maßstab anzulegen und 

(6) Lehrer an Schulversuchsschulen nur noch nach Maßgabe der 
dienst- und besoldungsrechtlichen Möglichkeiten zu verwenden. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Bezirksschulrat Graz-Stadt 

Der RH empfahl eine Vereinfachung der historisch gewachsenen 
Aufbau- und Ablauforganisation des Bezirksschulrates Graz-Stadt. 

Die Zusammenarbei t  zwischen dem Bezirksschulrat Graz-Stadt 
und dem Stadtschulamt der Stadt Graz war für das Grazer Pflicht­
schulwesen vorteilhaft. 

Schulen Schüler Klassen Schulen Lehrer 

Anzahl 

Volksschulen 8 242 397 56 596 

Hauptschulen 4 478 1 97 22 626 

Sonderschulen 749 1 1 5  1 1  277 

Pol ytechnische 
Lehrgänge 2 1 7  9 2 3 1  

Summe 1 3 686 7 1 8  9 1  1 5 30 

Ausgaben des Bezirksschulrates 

Jahr Personal- Sachaufwand 
aufwand 

in Mill  S 

1 992 3 ,7 0,8 

1 993 3,5 0,7 

1 994 2,8 0,8 

Der RH hat im Jänner und Februar 1 995 die Gebarung des Bezirksschul­
rates Graz-Stadt überprüft und das Ergebnis  im November 1 995  dem 
Bezirksschulrat, dem Landesschulrat und dem BMUK zugestellt .  Zu den 
im Jänner und im Februar 1 996 abgegebenen Stel lungnahmen hat der 
RH im März 1 996 seine Gegenäußerung erstarret. 

2 Der Bezirksschulrat Graz-Stadt war Schulaufs ichtsorgan des B undes 
gemäß § 2 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes und in erster I nstanz für 
die allgemeinbildenden Pflichtschulen in  Graz zuständig. Der Vorsi tzen­
de war der Bürgermeister von Graz, Amtsdirekror war der Leiter des Gra­
zer Schulamtes. 
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Aufbauorganisation 

Bezirksschul­
i nspektoren 

3 . 1 Der RH hat die Aufbauorganisation des Bezi rksschulrates Graz-Stadt mit 
jener der übrigen Bezirksschulräte in der Steiermark verglichen: 

Aufbauorganisation des Bezirksschulrates Graz-Stadt 

Bazlrksschullnspaktoran 

Aufsichrsbereich 
Graz J 

Aufsichtsbereich 
Graz JJ 

- - - - - - - - - -

Schülar­
an.alaganhaltan 

Vorsitzandar: 
Bürgarmalstar von 6raz 

I 
Amtsdirektion 

- - -

Landallahrar­
parsonal­

angalaganhaitan 

Sakratariat 

Relnlgunlsdlanst 

Aufbauorganisation der übrigen Bezirksschulräte in der Steiermark 

Vorsitzendar: 
Bazirklhauptmann 

I 

aln [zwal) 
Bazlrklschullnlpaktor(an) 

I 
Sakretarlat 

mit oder ohne 
Hilfskraft(kräfte) 

Im Bezi rksschulrat Graz-Stadt waren drei Magistratsbed ienstete der 
Stadt Graz und acht Bundesbedienstete tätig;  auf einen Verwaltungsbe­
diensteten entfielen rd 1 5  Schulen, rd 2 5 0  Lehrer und rd 2 200 Schüler. 
Bei den übrigen 1 7  Bezirksschulräten der Steiermark waren diese Zahlen 
im Durchschnitt um 50 % höher. 

3.2 Nach Ansicht des RH war die stark strukturierte Aufbauorganisation ein 
wesentl icher Grund für den hohen Verwal tungspersonalanreil  des Be­
zirksschulrates Graz-Stadt. Der RH empfahl daher die Zusammenfassung 
mehrerer Tätigkeiten und die Vereinfachung der Arbeitsabläufe. 

4 . 1 Die Bezi rksschuli nspekroren waren in  Lehrerpersonal- und Schulorga­
nisationsangelegenheiten eingebunden und erStellten Bescheide in E inzel­
schülerangelegenheiten. Neu ernannte Bezirksschulinspekroren bedauer­
ten die fehlende Vorbereitung auf diese Verwaltungsarbei ten , die derart 
umfangreich waren, daß für die eigentl iche I nspektions- bzw Beratungs­
tätigkeit meist nur rd ein Viertel der Gesamtarbeitsze i t  zur Verfügung 
stand . 
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Personal verwaltung 

Kanzlei 

Amtsdirektion 

Bezirk sc ulrat 

Graz-Stadt 

4.2  Nach Ansicht des RH sol lten die Bezirksschu l inspektoren in ihren Ver­
waltungstätigkei ten mögl ichst unterstützt werden,  dam it sie zur Siche­
rung der Qual ität des Unterrichts ihre Inspektionstätigkeiten vol l  erfül­
len könnten . Der RH empfahl verbesserte Schulungen neu ernannter Be­
zirksschulinspektoren und einen verstärkten Erfahrungsaustausch mit  er­
fahrenen Kol legen . 

4.3 Der Vorsitzende des Bezirksschulrates begrüßte die Anregung des RH. Ein Er/ah­
rungsamtamch kiinnte im Rahmen der gesamtiJ'sterreichischen Bezirksschlliinspek­
torenkon/erenz oder der Fortbildungsveranstaltungen /iir Schulau/sichtsorgane statt­
finden. 

5 . 1  Für d i e  Verwaltung der Lehrer führten i m  Bezi rksschulrat Graz-Stadt 
drei Stellen deckungsgleiche Personalaufzeichnungen . Der Aufwand für 
deren mehrfache Erstel lung und Führung entsprach nicht dem daraus ge­
wonnenen Nutzen . 

5 .2 Der RH empfahl für die Personalverwaltung eine EDV-gestützte Daten­
bank, zu der al le Bediensteten im jeweils erforderl ichen Ausmaß Zugriff 
haben sollten. 

5 .3  Der LandesschIllrat wird eine Stra//ung der Alf/bauorganisation des Bezirks­
scht/lrates prüfen. 

6.1 Der Arbei tsanfall der Kanzlei des Bezi rksschulrates rechtfertigte nicht den 
Einsatz von zwei vollbeschäftigten Bediensteten. 

6.2 Der RH empfahl ,  den Personaleinsarz zu überprüfen. 

6 .3 Laut Stellungnahme des Vorsitzenden des Bezirksschulrates sei die Arbeitsverteilung 
neu /estgelegt worden. 

Das BM U K teilte mit, daß mittelfristig ein Arbeitsplatz nicht mehr nach besetzt 
werde. 

7 . 1  Der Leiter des inneren Dienstes des Bezirksschulrates war zugleich Leiter 
des Stadtschulamtes und stell te in dieser E igenschaft Rechnungen an den 
Bezi rksschulrat aus (zB für Betriebskosten ,  ante i l ige Telefonspesen und 
Refundierung der Bezüge für die beim Bezirksschulrat Graz-Stadt täti­
gen Magisrratsbediensteten), die er in seiner zweiten Funktion zu prüfen 
harte. 

7.2 Der RH hielt die Besetzung der Leitung des inneren Dienstes des Bezirks­
schulrates Graz-Stadt mit  dem Leiter des Schulamtes der Stadt Graz i m  
Hinblick auf die besonderen Verhälrnisse in  Graz zwar n icht für unzweck­
mäßig, empfahl jedoch für die zukünftige Besetzung eine öffentliche Aus­
schreibung und Vorkehrungen, um Kompetenzkonflikte durch das gleich­
zeit ige Tätigwerden e ines Bed iensteten i n  beiden Funktionen zu ver­
meiden . Im übrigen war jedoch die Zusammenarbeit  zwischen dem Be­
zirksschulrat Graz-Stadt und dem Stadtschulamt der Stadt Graz bemer­
kenswert gut und für das Grazer Pflichtschulwesen vortei lhaft. 

257 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)266 von 337

www.parlament.gv.at



258 

Sonstige 
Feststellungen 

Schluß­
bemerkungen 

7.3 Laut Stellungnahme des BMUK sollen künftig die Leiter des inneren Dienstes als 
teilzeitbescha/tigte Vertrags bedienstete angestellt und Kompetenzkonflikte durch 
das Beiziehen einer weiteren Magistratsabteilung vermieden werden. 

8 Weitere Empfehlungen des RH betrafen die Ablauforganisation bei Schü­
lerangelegenheiten ,  d ie  Inventargebarung und die  Zusammenfassung 
zweier Informationsblätter zu einem gemeinsamen Publikationsorgan . 

9 Zusammenfassend empfahl der RH, die Aufbau- und die Ablaufor­
ganisation zu vereinfachen und einen ähnlich geringen Personalein­
satz wie bei den übrigen Bezirksschulräten in der Steiermark anzu­
streben. 
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Investitionen im Bereich der Bundesmuseen 
(Einrichtung und Ausstattung) 

Die für die Einrichtung und Ausstattung der Bundesmuseen vorge­
sehenen Mittel der "Zweiten Museumsmilliarde" wurden teilweise 
nicht im Sinne des Ministerratsbeschlusses vom Juli 1 990 verwen­
det. 

Mit den für die Einrichtung und Ausstattung des Technischen Mu­
seums vorgesehenen Mitteln von 54 Mill S wird nicht das A uslan­
gen gefunden werden. 

Der RH empfahl, der Entwicklung der Betriebskosten besonderes 
Augenmerk zu widmen. 

Für den nach Abschluß der Sanierungsarbeiten bei den Museen zu 
erwartenden Bedarf an Aufsichtspersonal bestanden keine Berech­
nungen. 

Der RH empfahl im Hinblick auf die Sanierung der Graphischen 
Sammlung Albertina eine Verbesserung der Koordination und Kom­
munikation sowohl innerhalb der Albertina als auch mit den ande­
ren beteiligten Stellen. 

Die offene Depotfrage des Technischen Museums sollte ehestens 
gelöst werden. 
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In  Fortsetzung des vom Ministerrat im Juli 1 987 beschlossenen Investitionsprogrammes für 1 987 bis 
1 992 zur Sanierung der Bundesmuseen ("Erste Museumsmi ll iarde") hat der Ministerrat im Juli 1 990 
ein weiteres Investitionsprogramm für 1 992 bis 1 995 ("Zweite Museumsmil l iarde") beschlossen.  

Im Rahmen der "Zweiten Museumsmill iarde" wurde von 1 992 bis 1 995 der E insatz von Mitteln 

( 1 )  für Baurnaßnahmen des BMwA von 1 525 Mill  S ,  

(2) für nutzerspezifische Baurnaßnahmen des (vormaligen) BMWF von 205 Mil l  S und 

(3)  für Aufwendungen des (vormaligen) BMWF bzw nunmehr zuständigen BMUK für E inrichtung 
und Ausstattung von 270 Mil l  S 

vorgesehen. 

Im Juli 1 992 wurde aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung festgelegt, daß das BMwA auch die 
Aufwendungen für die nutzerspezifischen Baurnaßnahmen tragen sollte. 

Aufwendungen für Einrichtung und Ausstattung der Bundesmuseen 
aus der "Zweiten Museumsmilliarde" 

Projekt Vorgesehene Aufgewendete 
Mittel Mittel 

bis einschließlich 1 994 1 995 

i n  Mill  S 

Bereich des Kunst-
historischen Museums: 44,8 1 5 ,9 

Kunsthistorisches 
Museum 36 

Neue Hofburg 
Hof jagd- und Rüst-
kammer, Sammlung 
alter Musikinstrumente 8 

Neue Hofburg 
Lapidariensammlung 36 

Naturhistorisches 
Museum 36 22 ,8 9,9 

Österreichisches 
Museum für ange-
wandte Kunst 30 29,8 0,2 

Österreichische 
Galerie-Belvedere 3 1  1 1 ,8 1 2 ,8 

Museum für Völkerkunde 1 5  1 2 ,3  0,4 

Graphische Sammlung 
24 Albertina 4, 1 0 

Technisches Museum 54  0 0,7 

Gesamtsumme 270 1 2 5 ,6 39,9 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Kunsthistorisches 
Museum 

Technisches Museum 

Mittelerfordernis für 
Einrichrung und 
Ausstattung 

Errichrung eines 
Verkehrsmuseums 

Investitionen 

Bundesmus n 

Der RH hat von Oktober bis ovember 1 995 die Invest i t ionen im Be­
reich der Bundesmuseen (E inrichtung und Ausstattung) aufgrund der 
"Zwei ten Museumsmil l iarde" überprüft .  

Die Prüfungsmittei lungen ergingen im März 1 996 an das BMUK, wel­
ches hiezu im Juni 1 996 Stellung nahm. 

2 . 1  Für das seit  1 992 gemietete Depot Traviatagasse wurden von 1 993 bis  
1 995 für Miete, Ausstattung, Transporte usw insgesamt 3 1 ,8 Mill  S aus 
den Mitteln der Museumsmill iarde bezahlt. 

2.2 Nach Ansicht des RH hätten diese Mittel ausschließlich für die Einrich­
tung und die Ausstattung im Rahmen der Sanierung der Bundesmuseen 
verwendet werden dürfen .  

2 .3  Laut den Stellungnahmen des BM U K und des M/tSetl17lS halte die wahrend der 
Battarbeiten notwendige Auslagerttng eines Teiles der Sarmillungen in ein Depot 
nur mit Mitteln der MttSettms17lilliarde finanziert werden kiinnen. 

3 . 1  Nachdem bereits 1 992 der damalige Direktor des Technischen Museums 
die Bereitstel lung von mindestens 1 00 Mil l  S für e ine Neuei nrichrung 
der Schausammlungen beanrragt hatte, tei lte 1 994 der nunmehrige Di­
rektor des Museums dem damals zuständigen BMWF mit, daß die Neu­
gestaltung der Schausamml ung unrer Zugrundelegung i nternat ionaler 
Erfahrungswerte 220 Mill S erfordern werde. 

Auch laut Beurteilung des nunmehr zuständigen BMUK reichen die mit 
der "Zwei ten Museumsmil l iarde" vorgesehenenen Mi ttel von 54  Mil l  S 
für die E inrichrung und die Ausstattung des Technischen Museums nicht 
aus . Nach Abschluß der Gebäudesanierung (voraussichtl ich 1 997) wird 
daher vermutlich nur eine srufenweise Eröffnung des Museums mögl ich 
sei n .  Demgegenüber hält der Di rektor des Museums eine nur tei lweise 
Eröffnung mit der vorgesehenen vernetzten Präsenration von verschiede­
nen Bereichen für nicht vereinbar. 

3.2 Der RH empfahl ,  im Zusammenwi rken zwischen dem BMUK und dem 
Museum ehestmöglich den zu erwartenden Bedarf an zusätzl ichen Mit­
teln festzustellen und konkrete Lösungen für ihre Aufbringung auszuar­
beiten . 

3 .3 Laut Stellungnahme des BMUK habe es eine Kommission eingesetzt. welche die zur 
Einrichtung des Mmellms erforderlichen Investitionen auf ihre Angemessenheit und 
Wirtschaftlichkeit prüfen soll. Mit einem Abschlußbericht sei im Herbst 1 996 zu 
rechnen. Danach werde über die weitere Vorgangsweise entschieden. 

4 . 1  Das vormalige BMWF hat im Rahmen der Generalsanierung des Techni­
schen Museums im Jahr 1 992 ein Raum- und Funktionsprogramm ge­
nehmigt, die Frage eines Depots aufgrund beschränkter Mittel jedoch auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben .  

2 6 1  
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Technisches Museum 

Museum für 
angewandte Kunst 

Graphische 
Sammlung 
Albertina 

Im Jahr 1 995 führte das nunmehr zuständige BMUK e ine Auslobung 
h insichtlich der Errichtung eines Verkehrsmuseums durch. Zur Zeit der 
Überprüfung hatten alle dazu befragten Bundesländer ihr grundsätzliches 
Interesse bekundet und tei lweise bereits konkrete Standorte vorgeschla­
gen, eine Entscheidung war jedoch nicht erfolgt. 

4.2 Der RH empfahl dem BMUK, über das Projekt ehestmögl ich zu ent­
scheiden .  Soll te kein Verkehrsmuseum errichtet werden,  müßte die De­
POt frage ehestens in anderer Weise gelöst werden. 

4.3 Laut Mitteilung des BMUK bestiinde zur Evaluierung der bereits eingelangten Be­
werbungen um den Standort des geplanten Verkehrsmuseums eine Arbeitsgruppe, deren 
Bericht friihestens Ende 1 996 zu erwarten sei. 

5 . 1  Die Betriebskosten des seit 1 993 nach e iner erfolgten Gesamtsanierung 
wieder vollständig für das Publikum geöffneten Museums stiegen insbe­
sondere im Bereich der Instandhaltungen deutl ich an. So stiegen die Ko­
sten für die I nstandhaltung von Gebäuden von 0 ,2  Mi l l  S ( 99 3 )  auf 
1 ,3 Mil l  S ( 1 995), die Kosten für die Instandhaltung von sonstigen Anla­
gen von 0 , 1  Mi l l  S ( 993)  auf 1 , 1  Mi l l  S ( 99 5 ). Weitere wesentl iche 
Kostenerhöhungen waren aufgrund des geplanten Abschlusses mehrerer 
Wartungsverträge zu erwarten. 

Aufgrund der I nstallation von Kl imaanlagen, vermehrter Beleuchtung 
usw ist auch bei anderen, in unterschiedl ichen Stadien der Sanierung be­
findl ichen Museen eine Erhöhung der Betriebskosten zu erwarten. 

5.2 Da eine deutl iche Erhöhung der Betriebskosten eine entsprechende Ver­
r i ngerung der Mögl ichkeit zur Durchführung anderer Aktivi täten der 
Museen ,  wie beispielsweise Ausste l lungen, m i t  s ich bri ngen könnte,  
empfahl der RH, der Entwicklung der Betriebskosten besonderes Augen­
merk zu widmen und frühzeitig Überlegungen anzustellen, um Steige­
rungen der Betriebskosten möglichst gering zu halten. 

5 .3  Das BMUK gab dazu an, daß es der Entwicklung der Betriebskosten bei den Bun­
desmuseen besondere Aufmerksamkeit widme und zur Erzielung einer Kostensenkung 
insbesondere auf die Notwendigkeit der Einholung von Konkurrenzangeboten hinge­
wiesen habe. 

6. \ Nachdem 1 989 eine Studie über baul iche und sammlungsorganisatori ­
sche Maßnahmen angefertigt und 1 990 Überlegungen zur Nutzung des 
Erdkörpers unter der Rampe vorgenommen worden waren, erfolgte 1 99 1  
die Beauftragung einer Planungsgesel lschaft als Generalplaner durch das 
BMwA. 

Im Jahr 1 992  legte der Generalplaner ein Raum- und Funktionspro­
gramm vor, das die Errichtung eines Speichers an der Burggartenseite, die 
Einrichtung eines neuen Studiensaales sowie die Verlegung des Hauptein­
ganges vorsah und mit welchem sich das zuständige BMWF als Grundlage 
für einen Architektenwettbewerb einverstanden erklärte. Aus dem 1 993 
stattgefundenen Wettbewerb ging ein Projekt als  besonders geeignet her­
vor. 
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Graphische Sammlung 

Albertina 

Investition n 

Bu desmus en 

In  weiterer Folge wurde von Vertretern der im Gebäude der Albertina be­
findl ichen Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibl iothek der 
Wunsch nach ei nem zusätz lichen Tiefgeschoß i m  Speicherbau und von 
Vertretern der Albertina der Wunsch nach bestmöglicher Ausnutzung der 
vorhandenen Bauflächen im Rahmen des Speicheraushubes geäußert. Da 
die h iefür erforderlichen zusätzlichen Mittel (weitere Museumsmill iarde) 
n icht berei tgestellt w urden, wurde im November 1 994 vorgesehen, das 
Ausmaß des Speichers deurlich zu reduzieren. 

Im Februar 1 995  wies das BMwA darauf h i n ,  daß aufgrund der zwi­
schenzeitlich erfolgten Auslagerung der gesamten Sammlung der Alberti­
na in den Tiefspeicher der Österreich ischen Nat ionalbibl iothek die Er­
richtung des Tiefspeichers zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen könne. 

Im April 1 995 vereinbarten das BMUK, das BMwA, das BMF und der 
Direktor der Albertina,  m i t  den zur Verfügu ng stehenden M i tteln die 
Fassade Augustinerstraße zu sanieren , die Sicherheits- und Haustechnik 
zu  verbessern und einen Tagesl ichtspeicher zu errichten .  Die San ierung 
des Palaisgebäudes und die Erweiterung des Tageslichtspeichers um einen 
Depotspeicher sollten erst später u nd schrittweise nach Maßgabe der jähr­
l ichen Budgets realisiert werden .  

Im Juni 1 995 wurde die sei t  e ineinhalb Jahren gestoppte Planung wieder 
aufgenommen. 

6.2 Der RH bemängelte die unzureichende Koordination und Kommunikati­
on sowohl innerhalb der Albertina als auch mit den anderen betei l igten 
Stellen. 

Nach Ansicht des RH erwies sich auch die von der Albertina angestrebte 
Gesamtlösung (Errichtung des Tagesl ichtspeichers u nd des Depotspei ­
chers sowie  Gesamtsanierung des bestehenden Gebäudes) für den Ablauf 
als ungünstig, weil dadurch auch mit den Arbeiten an den Teilprojekten 
nicht begonnen wurde. 

6.3 Laut Stellungnahme des Direktors der Albertina sei das in der Hoffnung auf eine 
dritte Museumsmilliarde begründete Anstreben einer Gesamtläsung unvorteilhaft 
gewesen. 

Laut Stellungnahme des BMUK sei die Planung einer Gesamtläsung als Voraus­
setzung für Teilläsungen vorteilhaft gewesen. 

In zahlreichen Dienstgesprachen zwischen den mit Sanierungs- und Planungs­
maßnahmen befaßten Bediensteten sei zwischenzeitlich ein einheitlicher Informati­
onsstand hinsichtlich der Planung erzielt worden. Es fa'nden auch regelmaßig Ge­
sprache zwischen dem Direktor der Albertina und der Burghauptmannschaft über 
den Ablauf der Sanierungsplanung statt, so daß nunmehr keine Kommunikations­
schwierigkeiten zwischen den befaßten Bediensteten bestünden. 
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Graphische Sammlung 

Albertina 

Museum für 
Völkerkunde 

Aufsichtspersonal 

Personalplanung 

7 . 1  Aufgrund von Sicherhei tsbedenken i m  Gefolge des Brandes in  der Hof­
burg erfolgte 1 994 die Auslagerung der Sammlung der Albertina und die 
Schließung der Schausäle für die Öffentl ichkeit. 

E ine Festlegung, wann und nach welcher Sanierungsphase eine Wieder­
eröffnung der Schausäle erfolgen sol l ,  bestand nicht. 

7.2 Der RH empfahl,  die erforderliche Klärung zwischen dem BMUK und 
der Albertina ehestens vorzunehmen. 

7 .3  Laut Mitteilung des BM U K stlinden nach der Sanierung des Augustinertraktes drei 
große Schtlltsitle zlIr Verjiigttng, in welchen ein interimistischer SonderallSstelfungs­
betrieb statt/inden kanne. Ein Zeitpunkt kanne jedoch noch nicht genannt werden. 

8. 1 In verschiedenen, für die Umsetzung des Neugestaltungskonzeptes unbe­
dingt erforderl ichen Räumlichkeiten des Museums für Völkerkunde s ind 
sei t  1 962 Gobel ins ,  Plast iken und Objekte des Kunsthistorischen Mu­
seums untergebracht. 

Der vom Generald i rektOr des KunsthistOrischen Museums im OktO­
ber 1 994 zugesagte Etappenplan zur Räumung dieser Bereiche lag bis 
November 1 995 nicht vor. 

8.2 Im Hinblick auf den bevorstehenden Beginn von Sanierungsarbeiten im 
Museum für Völkerkunde empfahl der RH,  ehestens entsprechende Maß­
nahmen zu treffen ,  um eine Räumung der angeführten Bereiche zu errei­
chen. 

8.3 Laut Stellungnahme des BM U K habe der Generaldiektor des Kunsthistorischen 
Museums trotz nachdriicklicher Aufforderungen weiterhin noch keinen Vorschlag er­
stattet. 

9. 1  I m  Zuge der bei den einzelnen Museen durchgeführten bzw vorgesehenen 
San ierungsmaßnahmen werden in e in igen Fällen zusätzl iche Ausstel­
lungsflächen geschaffen bzw sollen auch neue Konzepte verwirkl icht wer­
den . Nach Mi tte i lung mehrerer DirektOren von Museen wird dadurch 
vermutl ich ein zusätzlicher Bedarf an Aufsichtspersonal gegeben sei n. Be­
rechnungen dazu wurden jedoch nicht vorgelegt. 

9.2 Der RH empfahl ,  insbesondere im Bereich jener M useen ,  in welchen 
Sanieru ngsmaßnahmen durchgeführt werden oder vorgesehen sind, im 
Zusammenwi rken mit dem BMUK ehestens Personal bedarfspläne zu 
erarbeiten, um dad urch bereits frühzeitig den nach Abschluß der Sanie­
rungsarbeiten erforderl ichen Personalstand im Aufsichts- und Überwa­
chungsbereich zu ermitteln.  Wei ters wären rechtzeitig allenfalls beste­
hende Alternativen, wie etwa ein verstärkter Ei nsatz technischer Überwa­
chungseinrichtungen oder der Einsatz von Fremdpersonal , in Betracht zu 
ziehen. 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 273 von 337

www.parlament.gv.at



Aufsichtspersonal 

Kunsthisrorisches 
Museum ­
Personalmodell 

Investitionen 

Bundesmuseen 

9.3 Das BM UK teilte die Ansicht des RH, daß für alle Bundesmmeen, vordring/ich 
aber für jene, bei welchen nach erfolgten Sanierungsmaßnahmen eine Wiedereroff­
nung bevorstehe, Personalbedarfsplane zu erstellen sein werden. 

1 0. 1  Bei mehreren Museen war aufgrund des geringen Personalstandes i m  Auf­
sichtsbereich schon unter normalen Umständen die Aufrechterhalrung 
des Publikumsbetriebes schwierig. Manchmal wurden im Fall e iner grö­
ßeren Anzahl von Krankenständen oder anderen Dienstverhinderungen 
auch Schausäle geschlossen.  

Im E i nverständnis mit dem damals zuständigen BMWF erprobte der 
Generaldirekror des Kunsthisrorischen Museums 1994 ein neues Personal­
modell im Bereich der Saisonaufseher, bei welchem auf die auf sechs Mona­
te befristeten Planstellen großteils verzichtet und stattdessen mi t einem 
Personalverm ittler in  Zusammenarbei t  mit der Österreichischen Hoch­
schülerschaft die Zurverfügungstellung von Studenten für den Aufsichts­
dienst vereinbarr wurde. Die Verwendung erfolgte nach entsprechender 
E inschulung unter der Aufsicht des Stammpersonals. 

Das Kunsthisrorische Museum tei l te mit ,  daß sich der E insatz von Sru­
denten i m  Aufsichtsd ienst sehr bewährr habe, eine Sperre von Schausälen 
wegen Personalmangels nun nicht mehr erforderl ich sei und an eine Aus­
weitung des Einsatzes von Fremdpersonal im Aufsichtsbereich gedacht 
seI . 

10.2 Der RH beurrei lte dieses Personalmodell grundsätzl ich pos i t iv, sofern 
auch die sonstigen Voraussetzungen (schrift l iche Verei nbarungen, Zu­
schlag an den Bestbieter, Bedeckbarkeit im Rahmen des Sachaufwandes, 
Wahrung des operat iven Handlungsspiel raumes der Museen) beachtet 
werden. 

10 .3  Laut Mitteilung des BM U K sei es bestrebt, ein neues Personalmodell für den Auf­
sichtsdienst zu entwickeln und schrittweise zu realisieren. 

Sonstige Feststellungen 

Verrechnung 1 1 . 1  Das Kunsthisrorische Museum ist ohne budgetäre Bedeckung und ohne 
verrechnungsmäßige Erfassung Verbindlichkei ten von 1 4 ,5 Mill  S (Ende 
1 994) zur Durchführung von Ausstellungen e ingegangen. 

1 1 .2 Der RH beanstandete die Überschre i tung der genehmigten Ermächti­
gungen durch das Kunsthistorische Museum und die Nichtbuchung der 
offenen Schulden, wodurch im Bundesrechnungsabschluß 1 994 unrichti­
ge Zahlen ausgewiesen wurden . 

1 1 .3 Laut Mitteilung des Generaldirektors des Kunsthistorischen Mmeums halte sich 
der offene Betrag auf 1 7, 5  Mill S (Dezember 1 995) erhoht, sei jedoch nunmehr in 
den Verrec·hnungsunterlagen erfaßt. 

Laut Mitteilung des BMUK habe es das Kunsthistorische MliSeum gerügt. 
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Sonstige Feststellungen 

Öffentlichkeitsarbeit  

Abfallwirrschaft 

Schluß­
bemerkungen 

1 2 . 1  In  allen überprüften Museen war entweder eine Abteilung für Öffentlich­
kei tsarbe i t  - mit unterschiedl ichen Bezeichnungen - eingerichtet 
oder einzelne Mitarbeiter hauptberuflich mit  derartigen Tätigkei ten be­
traut. Für die meisten Museen fehlte jedoch ein Marketingkonzept. 

1 2 .2 Der RH anerkannte, daß von mehreren Museen in den vergangenen Jah­
ren verstärkte Anstrengungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unter­
nommen wurden . Er empfahl jedoch, für alle Museen Konzepte für Öf­
fentlichkeitsarbeit zu erstellen, um eine systematische Vorgangsweise und 
ein einheitliches Erscheinungsbild zu sichern. 

1 2 .3 Das BMUK will die Anregung des RH au/greifen. 

1 3 . 1  Zur Zeit der Überprüfung durch den RH waren aufgrund der Anzahl der 
ständig beschäft igten Arbeitnehmer das Kunsthistorische Museum, das 
Naturhistorische Museum ,  das Museum für angewandte Kunst und das 
Technische Museum von den Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgeset­
zes betroffen ,  wobei das Technische Museum e ine Sonderstellung e in­
nahm,  da infolge der Generalsanierung nicht alle zugetei lten Planstellen 
auch tatsächlich besetzt waren. 

1 3 .2 Der RH stellte fest, daß die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 
nur vom Naturhistorischen Museum erfüllt wurden, in den anderen drei 
Museen Abfallwirtschaftskonzepte lediglich geplant bzw in Ausarbeitung 
und bestimmte Mitarbeiter für die Funktion des Abfallbeauftragten vor­
gesehen waren. 

Der R H  empfahl ,  ehestens Abfallbeauftragte zu bestellen, der Behörde 
bekanntzugeben und schriftliche Abfallwirtschaftskonzepte zu erarbeiten. 

1 3.3 Das BMUK teilte mit, daß die Direktionen der betreffenden Bundesmuseen ange­
wiesen worden seien, alle vom Ab/allwirtschaftsgesetz normierten Maßnahmen ehe­
stens zu treffen, insbesondere die Ab/allbeauftragten und deren Stellvertreter einzuset­
zen. 

1 4  Zusammenfassend empfahl der R H  für folgende Bereiche zeitge­
rechte Berechnungen bzw Konzepte: 

( 1 )  Einrichtung und Ausstattung: 

Berechnungen bzw Schätzungen der Kosten für Einrichtung und 
Ausstattung. 

(2) Betriebskosten: 

Berechnungen bzw Schätzungen der n ach Durchführung einer 
Teil- bzw Gesamtsanierung zu erwartenden Betriebskosten (Hei­
zung, Klima, Beleuchtung, Wartung usw) und Prüfung von Mög­
lichkeiten zu deren Minimierung. 

17" 
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Schluß bemerkungen 

18 

Investitio en 

Bundesmu n 

(3)  Personalplanung: 

Feststellung des nach Durchführung von vorgesehenen Sanierungs­
maßnahmen zu erwartenden Personalbedarfs. 

(4) Öffentlichkeitsarbeit: 

Erstellung von Konzepten für Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere 
im Hinblick auf das Erfordernis, teilweise oder gänzlich geschlosse­
ne Museen nach erfolgter Wiedereröffnung wieder ins Bewußtsein 
der Öffentlichkeit zu bringen. 
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Wissenschaft 

Bereich des Bundesministeriums für 

Wissenschaft, Verkehr und Kunst 

l ' nerled igte A n regungen au ... Vorj ah ren 

Nicht bzw n icht gänzlich verwirklicht wurden d ie  Empfehlungen des RH 

( I )  im  Bereich der Wissenschaft hinsichtl ich: 

( l . l )  Regelung der Entlassung des Landes Steiermark aus dem Akademievertrag 
vom ] ahre 1 963,  demzufolge sich das Land anläßlich der Umwandlung des 
vormaligen steiermärkischen Landeskonservatoriums i n  die nachmal ige 
bundesstaatliche Hochschule für Musik und darstel lende Kunst zu be­
stimmten Leistungen verpflichtet hat (TB 197 7  Abs 1 7 ,  TB 1 978 Abs 18 ,  
TB 1 98 1  Abs 1 6 . 1 ). 

Lallt Mitteilung des BM WVK häUe der Oberste Gerichtshof im Verfahren über 
die Leistungs- und Feststellungsklage des Bundes zugunsten des Landes Steier­
mat'k entschieden und den Akademievertrag für nichtig erkldrt, worauf das Land 
Steiermark seinen A nspruch altf die bisher an den Bund gezahlten Beträge in der 
Höhe von rd 5 1 2  Mill S geltend machte. Die Finanzprokuratur wdre damit be­
faßt, eine Gegendarstellung zu verfassen. 

( 1 .2 )  Beschlußfassung von I nst itutsordnungen für die  Un iversi täts i nst itute 
(TB 1 986 Abs 22 .7) .  

Laut Mitteilung des BMWVK seien vor der Genehmigung von vier Institutsord­
nungen der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität W'ien noch Ände­
rungen erforderlich. Die Universitiitsdirektion häUe zugesagt, daß diese vom Aka­
demischen Senat in seiner niichsten Sitzung beschlossen werden sollen. Zu den 
beiden noch fehlenden Institutsordnungen machte das BM WVK dem RH keine 
Mitteilung. 

( 1 .3)  Neugestaltung einer Betriebsvereinbarung mit den Mitarbeitern des Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (TB 1 987 Abs 29.23). 

Das BM WVK verwies auf die vom Fonds im Vorjahr abgegebene Stellungnahme, 
wonach dieser die Angelegenheit als erledigt betrachte. 

( 1 .4) Schaffung einer der Gesetzeslage entsprechenden Insti tutsordnung für das 
Universitäts-Sportinsti tut Wien (TB 1 990 Abs 1 3 . 1 1 ) . 

Laut Mitteilung des BMWVK bemühe es sich weiterhin. Das Problem werde sich 
aber vermutlich erst mit dem Wirksamwerden des Universitätsorganisationsgeset­
zes 1 993 auch für die Universitdt Wien lösen lassen. 

( 1 .5 )  Neuregelung der Kollegiengeldabgeltung, um durch einfachere Vorschrif­
ten den Verwaltungsvollzug wirtschaftl icher zu gestalten (WB 1 993/4 
Kunsthochschulen Abs 3 .22). 
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Unerledigte Anregungen 

Verkehr 

Laut Mitteilung des BM WVK sei eine Neuregelung der Kollegiengeldabgeltung so­
wohl für Professoren als auch - erstmalig -für Assistenten bisher an der tm­
überbrückbaren Differenz zwischen der im § 5 1  Abs 2 des Gehaltsgesetzes 1 956  
vorgesehenen Kollegiengeldabgeltung für Professoren tmd der Höhe des Entgeltes für 
remunerierte Lehraufträge gescheitert. Mit der Dienstnehmerseite sei vereinbart wor­
den, Verhandlungen über eine grundsätzliche Reform des Hochschu//ehrer-Dienst­
und Besoldungsrechtes aufzunehmen. Diese Verhandlungen sollen so rechtzeitig ab­
geschlossen werden, daß die Reform - und damit auch eine Änderung der Rege­
lung der Ko//egiengeldabgeltung - mit Beginn des Studienjahres 1 997/98 wirk­
sam werden kö'nne. 

( 1 .6) Schaffung einer Rechtsgrundlage und Regelung der Organisation für die 
Zentralwerkstätten der Hochschule für angewandte Kunst in Wien i m  
Kunsthochschul-Organisationsgesetz ( W B  1 993/4 Kunsthochschulen 
Abs 3.29 und 3 .30). 

Das BMWVK verwies auf die derzeitigen Arbeiten zur Gesamthochschulreform. 

( 1 .7 )  Vereinfachung und Neuregelung der Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen 
(TB 1 993 S. 76 Abs 1 5 ) ,  um die bestehenden Auslegungsschwierigkeiten 
und die unterschiedliche Vollziehung zu beseitigen . 

Das BM WVK verwies auf das Strukturanpassungsgesetz 1 996. Eine generelle 
Neuordnung werde aber erst nach der in Bearbeitung befindlichen Reform der Stu­
dien an den Universitäten und Kunsthochschulen sinnvoll sein. 

( 1 .8) Übernahme eines Anteils an den Kosten der Psychologischen Studenten­
beratung durch den Hauptverband der Sozialversicherungsträger, weil et­
wa ein Fünftel der Arbeitskapazität der Studentenberatung dem Bereich 
der psychotherapeutischen Behandlung von Krankheiten zuzuordnen ist 
(TB 1 993 S. 59  Abs 5) .  

Trotz entsprechender Bemühungen des BMWVK sei der Hauptverband der Sozial­
versicherungsträger nicht zu diesbezüglichen Verhandlungen mit dem BMWVK be­
reit, so daß die Nichtverwirklichung der Empfehlung des RH nicht dem BMWVK 
zuzurechnen sei. 

(2) im Bereich des Verkehrs hinsichtlich: 

(2. L) Zusammenführung der Busdienste von POSt und Bahn einschließlich der 
Werkstätten (TB 1 992 Abs 4 . 1 3) .  

Laut Mitteilung des BMWVK seien nach der mit 1 .  Mai 1 996 erfolgten Ausglie­
derung der Post- und Telegraphenverwaltung aus dem Bundeshaushalt sowohl die 
ÖBB als auch die Post und Telekom Austria AG rechtlich selbstä'ndige und nach 
kaufmä'nnischen Grundsätzen zu führende Gesellschaften, weshalb die Zusammenle­
gung der Busdienste nunmehr im primären Verantwortungsbereich dieser Unterneh­
mungen liege. Es sei jedoch beabsichtigt, eine Studie über Auswirkungen, Möglich­
keiten und Formen einer engeren Kooperation beider Busdienste in Auftrag zu geben. 
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Unerledigte Anregungen 

ÖBB 

(2.2) Besei tigung des unbefried igenden Zustandes , daß B undesbeamte und 
Bundesbahnbedienstete gleichartige Tätigkeiten bei unterschiedl ichen 
Besoldungssystemen ausüben (TB 1 985 Abs 50.4).  

Laut BMWVK sinke der Stand der Bundesbahnbediensteten durch Pensionierun­
gen weiter. 

(2.3) Änderung des Kraftfahrl i n iengesetzes 1 95 2  zur Anpassung an heutige 
Verkehrserfordernisse (TB 1 985 Abs 50 . 56).  

Das BM WVK teilte mit, daß sich die Neuredaktion des Kraftfahrlinienrechtes 
noch in Ausarbeitung befinde. 

(2.4) Nachholen der fehlenden grundsätzlichen Vorgaben des Gesamtverkehrs­
konzeptes, e ines Bundesverkehrswegeplans, ei ner Vernetzungsplanung 
und einer Priori tätensetzung im Hochleisrungsstreckenbau (TB 1 993  
S. 3 5 5  f Abs 9 und 1 2) .  

Zur Zeit stünde eine betriebswirtschaftliehe Kosten-Nutzen-Reihung der disponi­
blen Bahnausbaupliine durch die Schweizer Firma Ernst Basler und Partner als 
ein Teil-Input für den verkehrstriigerübergreifenden Bundesverkehrswegeplan in 
Arbeit. 

(2 .5)  Erstellung des bislang fehlenden Bauzeit- und Kostenrahmens für Hoch­
le i s tungsstrecken( te i le ) ,  de ren Bau der E isenbah n-Hochle i s t u ngs­
strecken-AG mit  Verordnung des Bundesmin isters für öffentl iche Wirt­
schaft u nd Verkehr aufgetragen wurde (TB 1 993 S. 3 5 7  Abs 1 3). 

Das BMWVK verwies auf die Novelle BGBI Nr 59711 995, mit welcher für die 
Strecke St P iilten-Attnang/Puchheim ein Kostenrahmen von 1 1 ,2 Mrd S festge­
legt, hingegen die Strecke StJakob/Ariberg-St Anton/Arlberg den ÖBB wieder 
riickübertragen worden sei. Die Strecke Pyhrn- und Westbahn Traun-Marchtrenk 
sei bereits fertiggestelllt und in Betrieb genommen worden. Bezüglich des Strecken­
teiles Gloggnitz-Mürzzuschlag seien Überlegungen im Zusammenhang mit einer 
Interessentensuche für einen privaten Konzessioniir im Gange. 

(3) im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen h insichtlich: 

(3. 1 )  Änderung des Prämienlohnsystems in  den Werkstätten der ÖBB (zuletzt 
TB 1 986 Abs 67 . 1 2 , TB 1 979 Abs 74. 1 0  und TB 1 978 Abs 64. 1 7).  

Laut Stellungnahme des Vorstandes der ÖBB werde ein entsprechendes Pilotprojekt 
voraussichtlich noch während der zweiten Jahreshälf te zur Anwendung kommen. 

(3.2) Zügigen Ausbaues der Pottendorfer Linie (TB 1 988 Abs 5 2 . 1 9) .  

Laut Stellungnahme des Vorstandes der ÖBB sei in den Jahren 1 994 und 1 995 
aufgrund der Budgetknappheit die Realisierung entgegen der Zielsetzungsplanung 
von 1 994 nicht maglieh gewesen. 

(3 .3)  Überprüfung der Vorschriften des Einkaufs- und Vergabewesens auf ihre 
Zweckmäßigke i t  sowie Straffung der Beschaffu ngsabläufe (TB 1 993  
S. 3 3 2  Abs 9 bis 1 1 ). 
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Unerledigte Anregungen 

Eisenbahn-Hoch­
leistungsstrecken-AG 

Laut M itteilttng des Vorstandes der ÖBB seien alle maßgeblichen RegelImgen in 
einem Beschaffungshandbuch der ÖBB zllSammengefaßt worden. Die formelle Ein­
führung bei gleichzeitiger Außerkra/tsetZltng der bisherigen Dienstbehel/e und Be­
dingnishe/te werde vorallSsichtlich noch wiihrend der zweiten Jahreshälfte 1 996 
erfolgen. 

(3 .4) Sicherstel lung der Fi nanzierung verkehrspol i t i scher Zielsetzungen im 
Wege von Verhand lungen mir den betreffenden Gebietskörperschaften 
vor der Real isierung (TB 1 993 S. 34 1 Abs 1 2). 

Der Vorstand der ÖBB vel'wies a"f die mit den Bundeslä'ndern angelaufenen 
Verhandlllngen über die Finanzierung der Kostenttnterdeckltng im Regional- und 

ahverkehr. 

(3 .5)  Wirrschaftlicher Betriebsform bei m fahrenden Restaurationsdienst oder 
entsprechender Zurücknahme d ieser Kundendienstleistung (TB 1 993  
S .  349  Abs 1 7). 

Laut Mitteilung des Vorstandes der ÖBB seien die Speisewagenbewirtscha/tltng für 
den ZeitraulJl ab 1 .  Juni 1 996 nett allSgeschrieben und die mit ÖBB-Speisewagen 
geführten Ziige ab diesem Zeitpunkt stark reduziert worden. Über 1 00 Inter 
City-Ziige würden mittels Inter City-Bordservice von gastronomisch geschulten 
ÖBB-Zllgbegleitern sowie weitere 76 Züge durch allSliindische Anbieter in amlä'n­
dischen Speisewagen bewirtschaftet. 

(3 .6) Verbesserung der Pachterträge aus den Bahnhofsgastwirtschaften durch 
Modernisierungen der Betriebe (TB 1993 S. 3 5 0  Abs 2 1 ). 

Der Vorstand der ÖBB verwies auf die erfolgte Kiindigung von Altpäi:htern. um 
die Ausgangsbasis für die Suche nach einem Investor bzw Gesamtverwerter zu ver­
bessern. 

(4) im Bereich der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG hinsichtlich: 

(4. 1 )  Erstellung von Wirtschaftl ichkei tsberechnungen sowohl für das gesamte 
Hochleistungsstreckennetz als auch für die einzelnen Projekte (TB 1 993 
S. 358  Abs 1 5 ). 

Nach Auffassung des Vorstandes der Hochleistungsstrecken-AG liege die Erstel­
lung solcher Wirtscha/tlichkeitsberechnungen altßerhalb seiner Verpflichtungen. 
Die Hochleist"ngsstrecken-AG habe sich jedoch bereit erklä'rt, bei den Sitzungen 
der A rbeitsgruppe iiber die betriebswirtschaftfiche Kostm-Nutzen-Reihung der 
disponiblen Bahnausbaupliine als ein Tei/-Input für den verkehrstriigeriibergrei­
/enden Bundesverkehrswegeplan mitzuwirken. 

(4.2) Erarbeitung eines Bewertungsmodells zur Auswahl von Zivil ingenieuren 
(TB 1 993 S. 361  f Abs 23) .  

Laut Mitteilung des Vorstandes habe die Hochleistungsstrecken-AG inzwischen 
ein fiir iisterreichische Verhältnisse innovatives, objektivierendes Bewertungsmodell 
fiir die Vergabe der iirtlichen Bauaufsicht im Tunnelbau an Zivi/ingenieure ent­
wickelt und bei einzelnen Projekten bereits praktisch angewendet. Auch für andere 
Vergaben an Zivi/ingenieure erarbeite sie geeignete Modelle. 
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Wissenschaft 

ÖBB 

Kunst 

Verwirklichte F m p fc h l u ngc n 

Verwirkl icht wurden die Empfehlungen des RH 

( I )  i m  Bereich der Wissenschaft hinsichtlich: 

( 1 . 1 )  Zuweisung einer Planstelle oder eines Planstel lenanre i ls zur Betreuung 
der neu eingerichteten Anlage für audiovisuelle Geräte im Sprachlabor im 
Institutsgebäude Hei nrichstraße 6 der Universität Graz (TB 1 993 S. 7 2  
Abs 1 0). 

Laut Mitteilung des BMWVK sei die Planstelle noch 1 995 zugeteilt wor­
den. 

( 1 .2) Maßnahmen hinsichtlich des von der Akademie der bildenden Künste um 
300 000 S verkauften Drittelanrei ls  an e iner Liegenschaft, welche vom 
Käu fer um e i nen wese n t l i c h  höheren Pre i s  we i terveräußert w u rde 
(WB 1 993/4 Kunsthochschulen Abs 3 . 1 40). 

Laut Mitteilung des BMWVK hätten aufgrund einer außergerichtlichen 
Einigung zusätzliche Beträge in der Höhe von 850 000 S für die "Pfann­
Ohmann-Preis-Stifrung der Akademie der bi ldenden Künste" aufge­
bracht werden können. 

( 1 .3) Erstellung von Konzepten für eine zeitnahe und umfassende Studienbera­
tung, wei l diese Aufgabe von einer zentralen E i nrichtung i m  BMWVK 
im Zusammenwirken mit koordi niert beratenden Einrichtungen an den 
e i nzelnen Univers i täten und Kunsthochsch ulen wahrzunehmen wäre 
(TB 1 993 S. 60 Abs 6). 

Das BMWVK berichtete von Maßnahmen zur Verbesserung der fachli­
chen Information der Studierenden. 

(2) im Bereich der Österreich ischen Bundesbahnen hinsichtlich: 

(2 . 1 )  Anpassung des Kraftwerksausbauprogrammes an die geringere Energie­
verbrauchsprognose (TB 1 993 S. 330  f Abs 5 ). 

Der Vorstand der ÖBB verwies auf die revidierte Energieverbrauchspro­
gnose. Die für die Ausbauetappe 1 996 bis 200 1 vorgesehenen Projekte 
Neustift ,  Hausruck und Rosegg werden daher vorerst nicht realisiert. 

(3) im Bereich der Kunst hinsichtl ich : 

E i n führung ei ner Betriebsabrechn ung bei m  Bundestheaterverband ab 
1 996 (WB 1 994/3 Bundestheater Abs 42) .  
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Prüfu ngsergebni sse 

Österreichischer Akademischer Austauschdienst 

Der Österreichische Akademische Austauschdienst ist die wesent­
lichste private Organisation in Österreich zur Betreuung ausländi­
scher Wissenschafter, Studenten und Stipendiaten im universitären 
Bildungsbereich . Er wurde 1 9 6 1  als Verei n  aller österreichischen 
Universitäten und Kunsthochschulen gegründet und nimmt Aufga­
ben im Bereich der internationalen akademischen Mobi lität wahr, 
die ihm vom nunmehrigen BMWVK, vom BMUK sowie vom BMA 
übertragen werden. Der RH beurteilte die Geschäftstätigkeit im we­
sentlichen als sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig und fand 
überwiegend stark motivierte Mitarbeiter vor. 

Dessenungeachtet erscheint angesichts einer erwünschten weiteren 
Ausweitung der internationalen Bildungsprogramme eine eingehen­
dere vertragliche Regelung und finanzielle Absicherung der künfti­
gen Aktivitäten des Österreichischen Akademischen Austausch­
dienstes vordringlich. 

Rechtsgrundlage: Satzung des Verei ns vom 1 5 .  Juni 1 992 

Leitung durch einen Präsidenten und einen Generalsekretär unter Auf­
sicht eines Kuratoriums. Überwachung der Gebarung durch unabhän­
gige Rechnungsprüfer. 

Anzahl 

Mitarbeiter ( 1 994) 5 5  

i n  Mill  S 

bereitgestellte finanzielle Mittel ( 1 994) 358  

hievon 

Personal- und Verwaltungskosten 14 ,4 

Stipendienaktion des BMWVK 1 1 1 , 1  

ERASMUS-Stipendienprogramme 78,9 

Vorstudienlehrgänge der österreichischen Universitäten 4 1 , 1  
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Prli fu ngsah l auf u n d  
-gegen stand 

A u fgaben 2.  

Der R H  ü bl'r l ' r ii ft e  v()n N ovem ber J l) l) j h i s  J U I 1 i  J l) ') ')  ( m i t  Unterbre­
l h ungen ) d l l' C ; d)arU I I ,L; des Ostnre l c h l schel1 A kade ll1 l ,c l ll' n  A U St'lUsc h ­
c1 l l' l1 \ tes  I n  \V I l' n  U l 1 d  d l" r  A u J.)e n '> l e l kn 1 1 1 G ra z ,  S a L c b u r,L; , I n n s b r u c k ,  
1 . 1 1 1 / ,  K la,L; en i"u r t  U 1 1 , 1  Lcobefl .  F ,  w a r  c1 , ,'s  d i e erste C! bcrprii l 'u ll ,L; d i eser  
J l)()  J ,L;eg r ii l l c le tl'n h l l r l ch r ung,  d ,lbe l  wurde d ie  ,L;CS,l ll1 tl' C ; l' schüft s t;i t l,L; ­
kl' l t  ühtTprii l l .  

Z u  d e n  i ll A U,L; I I S t  J ') l) ')  fer t i ,L;,L;estd l tl' 1l Pr L i fu ngsm i tt c i l u ll ,L; l' 1 1  n a h m el1  

lL" lLtm'l l igl' B � ! \V F K  und das B � I A  I Il l  Dc'zel1l ber J ')l) ') ,  c1as B �f U K  I Il l  
J iin lll'r l l)l)() Std l u n,L; Der  R I  I ,L;'lb I Ill Ji l l l 1 l' r  [ l) l) (,  e l 1 1 l' C ; e,L;e ll ii u 1.krun,L; 
/u  de l l  S te l l U I 1,L: 1 1 a h lllell ab .  

Dn a ls  Vere i n  k ( )nst l ru l crte ÖStlTIT lch i sc he A kadeill i schc Aus tausc h d iellst 
hat  s i c h  d l c  Ikt[l' l IU Il ,L; ausLilld i sl her \Vissl' l lschafter, I I m hsc h u l l e h rer und 
Studcnte ll IU l l l  Z i e l  ,L: l'se tz t .  F r  e r re i c h t  d i eses LW d u r, h I n l( )rm,lt lonS\Tr­
Ill i t t l u llg iihn d l c  Ikcl l l\L: ungen und ,',l i i,L; l i ch k e i te ll l' l l1es Srucl I U I1l S u nd 
l' l l le r  PLlkr l slhe l l  Ausb i l d ung i ll ()s tnre i c h , d u rc h  d ie Ikrat u l 1,L: der  aus­
L ind I schen \Vissc'nsc l l . l frer und Srudente l 1  n'ICh i h relll E I  n t reft<" 1l I n  Öster­
re i c h ,  d urch d l l' Vl'l" l l l i t t l u ng \Oll L nt e r k Li llften , d urch R l'ch t,- u nd S( ) ­
l i a l tll'fatu ng ,  d u rc h  d ie lkre l ts te l l ung sac h l i cher  und persoll d l c r  M i t td 
ni r Vorbere l ru l l ,L:skurse und  - lehr,L; : i Il,L;e,  d u rl h d i e  ,',l i t\\ i rk u l 1g an dn F i n ­
r t C h ru n,L; U ll l !  A b\\ l l k l u l 1 ,L; \on A LI', tau,ch l'rogram ll le ll Sl)\\ i c' d u rch ;\LtL\­
l 1 a h m e n  b e l  der E il t  W I (  k l u n ,L; s z us 'l m m e n a r he i r ,  I Il S !w S ( ) ll d e r<: b e l  d e r  
[ )u rc h fii h r u n g  \ Oll S t l j'L'll d ienprog ram m l"ll . Z u r  E rfid l u ng d i eser A u l�'I­
hell i ibern l ll1 lll t d l'r ()sterre l c h l schl' A kadem ische A u,tauschd ll'll s t  A u frr;i­
,L;l' des B M W V K ,  d es B ,',I A  (b i s  J ')l) j lb B K A )  U ild  des BM l I K .  

' J  N ,IC h A n , i l h t  d e s  R I I  war  es z we c k d l l' ll l i c h ,  e i n e Il w e l t ,L: c h l' lld  n a c h  
I 'f I \'a twi rtschaft I I Chl' 1 l  C ; rumb:it zl'11 gefü h rtt'1l Verl' l ll Il1 l t  d i eser A U(L:abe 
/u  betrauel1 . [)ic U lHer der Lel t u llg  e i nes Priis idenren V() 1 1  e i ne ll l  Genera l ­
'l·k rl"t ;[r 'lb,L:n\ l l ke l tl' ( ;csclüftsti it l g kcH \\"<lr sparsam ,  \\' I rtscluft l ic h  u ll d  
/\\cck nl ii J.l I ,L; .  D i e  A rbe Hs\"org abl' 1 1  d e r  k i l L'nden  ;\ l i t a rbe l te r  d e s  Östn­
re l c h i sc h e ll A k a d e m i sc h e n  A us ta u sc h d l e l1 s tes  fLi h r t c' n  L U  e i ll e r  d y n a ­
m ischcn , al1passu llgs l�i h igen  u n d  z i e l s t reb i ,L;en  Vorgallgswl" I sl' d e r  M i tar­
hei ter. 

I I I I l,L;egel1 eral h tet l' l'S der  R I I  fii r d r i ngcl1d gcbotell , de lll ii herwi egcl1d 
1 111 A u frr'l,L; u lld m i t  j\l n t e ln des B i\ I \V V K  li nd Z U Ill Ted lI lHl'I" Bere i tste l ­
I u l l g  von M I  tarbel tef l l  d i eses Ressorts t :i t ig  \Vl'I"dclldell Verl' l n  vert rag I l ch  
d i e Bere i ts td l u ll g  dl' r  l'rfo rcl l' r l i e h e n  R l'ssoll rcen I Il 1  Wege e i lles m e h r­
J : i l l f l ,L:ell R. a h ll le l lnTtr�l,L;es I ll / lIS I Chern.  E r  c lll pÜ h l de ll l  I3 M \V V K ,  s:illl t ­
l i e h e  A u t�ahell , d l l' dl'f Ösrerre l l h l Sc l l l' A kade ll1 l sche A usrau,c h d i ens t  i m  
t\ u fr r ag d e s  R cs s ( ) rt s  ü be rn i m ill t odn bere i t s d u rc h fü h r t ,  l' i ng e h c l l d  
\ c' r r rag l i c h  L U  regc' l l l .  

2 , 5  I.dlll Stfl!I/ II,� lIdl)Jl/( ein f) ,\ [ W " \ K I flell IJcI"UI) l l} l)()/ () I ,(fIllUllldlll lIIit delll 

O lll rrC!cbr" bCII ; \ hdc!CIII/,i/J(11 f\ //Ild//l d,dicl/l t f3U1liibllll,�m 11111 e/lle I 'crtr"g!/'!;, 

!. i/ ' i/llg. IlIr, n !  .Ilir cI"l llerUc!J eI, r d.1I1/, I! '  IIUI ( il/,I!,LudittiLiI \ 'u·/I/ IIdllllg.ulcl!, . 

1II11, rl11JilllliL ll /l im/m. I:/ll Bctllljir.!,�I!lI,�.l I , rlr",� I L I ,d![i'dill,� 1 1;lJ)/( f)'i;/I.illil,� d" 

1) , I l r  IlIId ,leI i l f illl llclTdlc\ c/1/I,(Cdrll('/lcl lllld /11 Krtlji ,�e 'd_�1  /l lirdm. LJu rrd,l;l 

.1' 1 ' ;\ /)lidiL l"IIll,� dlll"tl, den B,\IF . ILI :/l dr !, Ill/: Ild cI/ihlllfL'rt. lU/lid, /l cgul lL/iin!'­

le ier Pmli!clile Illcbt _�/I J:lldc gel}rdc;'1 /I  IIIlILlI. S/IIlIIlcbr IOfh/ell die r:1II/,!�M/III" LII 
de! IUI a/I ;\ 1I1"ji .liir C/II lIeNcr!ic!Ju I fcrdllllt'lm "11 d,1I ß ,\ f F  diCl/CII, 
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Personalstand 

Raumausstattung 

Österreichischer Akade ischer Austauschdien t 

3 . 1  Bei  der  örtl ichen Überprüfung durch den RH arbei teten be im Öster­
re ich ischen Akadem ischen Austauschdienst vier Beamte, elf Vertragsbe­
dienstete sowie zwei Bundeslehrer im Bereich der Vorsrudienlehrgänge. 
Alle anderen Mitarbeiter waren Privatangestellte. Nicht nur aufgrund ih­
rer unterschiedlichen dienstrechtlichen Stel lung wurden die M itarbeiter 
stark unterschiedlich entlohnr .  Sie erhielten darüber hi naus verschiedent­
lich Zuwendungen, die die E inkommensunterschiede zum Tei l  erheblich 
vergrößerten . 

3.2 Der R H  empfahl dem BMWVK, den Österreichischen Akademischen 
Austauschdienst im Rahmen der kLinftigen Verhandlungen über e inen 
mehrjährigen Leisrungsabgeltungsverrrag zu verhalten , an hand von einge­
henden Arbeitsplatzbeschreibungen e in  einheitl iches und intern abge­
stimmtes Gehaltssystem zu entwickeln .  Dabei sollte eine vergleichende 
Betrachtung mit  ähnlichen Aufgabenstellungen im Bereich der Univer­
sitäten und Kunsthochschulen angestellt werden. Ferner wären die Dienst­
leistungen in den Außenstellen mit jenen in der zentralen Verwaltung in 
Wien in angemessene Beziehung zu bringen . Ziel der künftigen Gehalts­
regul ierung müßte es sei n ,  in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter und 
Führungskräfte heranzubilden, um das bereits vorhandene hohe Maß an 
Motivation zu erhalten bzw zu steigern. 

Der RH empfahl ferner, von der bisherigen Gepflogenheit ,  dem Öster­
reichischen Akademischen Austauschdienst kurz-, aber auch längerfristig 
Beamte und Vertragsbedienstete zur Dienstleistung zuzuteilen, abzugehen. 

3 .3  Das BMWVK stimmte dem RH weitestgehend Zft. Das Problem der beim Öster­
reichischen Akademischen Altstamchdienst tätigen Bltndesbediensteten würde sich 
bei den meisten Mitarbeitern in Bälde durch Erreichltng der Altersgrenze losen. 

4 . 1  Der Österreich ische Akademische Austauschdienst mit  seinen Außenstel­
len in allen Universi tätsstädten fungiert auftragsgemäß als erster und ver­
sch iedentlich einziger Ansprechparrner für zahlreiche ausländische Wis­
senschafter und Studenten. Es l iegt daher im Interesse Österreichs und 
seiner wirtschaftlichen Einrichtungen, seine Wi rksamkeit zu fördern. Als 
wesentl ichen Beitrag hiezu erachtete der RH eine zweckentsprechende 
personelle und sachliche Ausstattung. 

4.2 Im Rahmen der örtlichen Überprüfung kam der RH zu der Ansicht, daß 
die  räum l iche Ausstattung des Österreich ischen Akademischen Aus­
tauschdienstes in Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck nicht den Mindest­
erfordernissen entsprach .  Auch in Graz erschienen erhebl iche Verbesse­
rungen dringend erforderlich. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
im Rahmen der EU-Programme ERASMUS, SOKRATES ua im zuneh­
menden Maß Studenten aus dem westl ichen Ausland nach Österreich 
kommen werden und mit der Form ihrer Betreuung eine mögl iche Wer­
bewirkung für unser Land verbunden sein könnte, erschienen Verbesse­
rungen angebracht. 

4.3 Das BM WVK stimmte der Ansicht des RH Zft lind /iihrte hiezft aus. daß die 
räitmliche Ausstatt/mg der Geschäftsstelle lnnsbruck /mverziiglich verbessert worden 
sei. Es gil"be weiters erfolgreiche Bemühllngen, die Ra1l1llallsstattllng in Safzbftrg 
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Corporate identity 

Schluß­
bemerkungen 

und Klagenfurt zu verbessern. Die Universitat Graz hatte zugesagt, derzeit von ihr 
benützte Rit'umlichkeiten nach ihrem baldigen Freiwerden dem Österreichischen 
Akademischen Austauschdienst zur Verfügung zu stellen. 

5 . 1  Die umfangreiche und nach den derzeitigen Erwartungen weiter rasch an­
wachsende Beratungstätigkeit für ausländische Studenten läßt es geboten 
erschei nen, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter für die Beratungs­
tätigkeit einzusetzen.  Dies erfordert nicht nur eine zeitnahe Weitergabe al­
ler notwendigen I nformationen, sondern auch die Bereitschaft der Mitar­
beiter, auf die vielfältigen Fragen und Wünsche der Ratsuchenden einzu­
gehen. 

5.2 Der RH vermerkte bei seiner örtlichen Überprüfung erhebliche Unter­
schiede in der Fähigkeit und der Berei tschaft, diese Aufgaben zu erfüllen. 
In d iesem Zusammenhang erwies es sich als nachte i l ig ,  daß vor al lem 
Mitarbeiter in  den Bundesländern das Gefühl hatten, e ine untergeordnete 
Bedeutung i m  Rahmen des gesamten Österreich ischen Akadem ischen 
Austauschdienstes zu haben. 

Der RH empfahl dem BMWVK, dem Österreichischen Akadem ischen 
Austauschdienst aufzutragen,  für beste Motivation und Ausbildung seiner 
Mitarbeiter zu sorgen . Hiezu könnte die bessere E inbindung der Mitarbei­
ter i n  den Bundesländern, etwa durch regelmäßige gemeinsame Bespre­
chungen mit den Wiener Kollegen und durch verstärkte Besuche der Wie­
ner Führungskräfte in den Außenstellen beitragen. 

5 .3  Das BMWVK stimmte dem RH zu. Es werde dem Österreichischen Akademischen 
Austauschdienst empfehlen, sich ua versta'rkt um Drittmittel für Weiterbildungs­
aktivitit'ten zu bemühen, da seitens des Ressorts hie/iir keine zusa'tzlichen Mittel 
zur Verfügung gestellt werden kiinnen. 

6 Der Österreichische Akademische Austauschdienst kommt seinen 
Aufgaben, im Auftrag von drei Bundesministerien die Betreuung 
ausländischer Wissenschafter und Studenten wahrzunehmen sowie 
die rasch anwachsenden EU-Bildungs- und Mobilitätsprogramme 
zu verwalten, in zufriedenstelIender Weise nach. Um diese günstige 
Entwicklung beizubehalten, empfahl der RH dem BMWVK zusam­
menfassend 

( 1 )  sämtliche Aufgaben, die dem Österreichischen Akademischen 
Austauschdienst übertragen werden sowie das Ausmaß der hiefür 
bereitzustellenden Mittel vertraglich festzulegen; 

(2)  vom Österreichischen Akademischen Austauschdienst ein ein­
heitliches und mit den universitären AufgabensteIlungen abge­
stimmtes Gehaltssystem zu verlangen; 

(3) dem Österreichischen Akademischen Austauschdienst die erfor­
derlichen Mittel für eine im Vergleich zu universitären Einrichtun­
gen angemessene Raumausstattung zu gewähren. 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 287 von 337

www.parlament.gv.at



Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

Die Zentralanstalt erbrachte Leistungen von hohem volkswirt­
schaftlichem Nutzen. 

Eine Zusammenlegung der drei österreichischen Wetterd ienste 
(Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Mi litärischer 
Wetterdienst, Wetterdienst der Austro Control GesmbH) läge im In­
teresse einer zweckmäßigen und sparsamen Verwaltung. 

Hinsichtlich des teilrechtsfähigen Bereiches nimmt das Forschungs­
organisationsgesetz auf die Besonderheiten der Zentralanstalt nicht 
ausreichend Rücksicht. Die von der Zentralanstalt verrechneten Ent­
gelte waren vielfach zu gering. 

Bundesbereich 

Personalstand zum 1 .  April 1 995 

1 8 1  

Ausgaben 1 992 1 993 1 994 1 995 

in  Mill S 

Personalausgaben 72,7 79,2 83 ,7 85 ,5 

Sachausgaben 73 ,6 72 ,9 74,0 74,5 

Einnahmen 0,4 0 , 1  0 , 1  

Teilrechtsfahiger Bereich 

1 992 1 993 1 994 1 995 

Anzahl 

Mitarbeiter 7 1 4  26 25 

in  Mill  S 

Umsatz 2 5  1 5 ,5 25 22,7 

Der RH überprüfte von Juni bis September 1 995 die Gebarung der Zen­
rralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zentralanstalt). Zu den im 
Februar 1 996 fertiggestel l ten Prüfungsmit tei lungen übermi ttelten das 
BMWVK und die Zentralanstalt im März und im Mai 1 996 Stellungnah­
men, zu denen der RH im Juni 1 996 seine Gegenäußerung abgab. 

2 Die Zentralanstalt ist  gemäß dem Forschungsorganisationsgesetz eine 
Einrichtung des Bundes mit  gesetzlich schwerpunktmäßig festgelegtem 
Aufgabenbereich . In best immten Bereichen (beispielsweise unentgeltl i­
chen Rechtsgeschäften und wissenschaftlichen Arbeiten) verfügt sie über 
eigene Rechtspersänlichkeit .  
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Zusammen l eguf1g 
der \Vct rcrd ic'nste 

\ , 1 1 1 1  (),terre l l  h hC\tl' I l l" 1 l  � lL lf B U I H lc" e be l l l' d re i  \onl' l i la l ldcr  o r.c: a ll l sa w n 'l h 
U Il . l h h iin ,C: I ,C:l' \Vl' [ (crL l l c l l <; te .  lü1l1 1 1 l  h 

( I )  d l c  Zc n rr.d 'l l l s ta l t  I Li r  Metcoro l og i c  u l ld Gco d Y l l a1l1 i k ,  

( .; ) d i e Ö, t e ITe l c h l \t h "  C ; e se l l sc kl ft fLi r Z i v d l u tt Ll h rr lll l 1  Iwsc h rii l l k r l' f  
I Llftu I\C: ,  A u , r ro COJl [ ro l  Ges m h l l ( vmm�ds B u nd l',<l1l1 t fL'tl' Z I \' d l u fr t;L i l rt ) ,  

I m  Dczc1l1hl'l' I ()() I l)('se h l o1.\ d n  M l il i st e r m t  d i l' R c (orm 1 I 1l d  d i e  Z u s a m ­
mCll fLi h r u l l ,C: d l l',er l l re l  \Vet rcrd ll' l l s l c ,  

A l s  Vms r u lt: e i LT Zusail l m e n lt-,c: u ll g  d L T  d re i  \'Ve trl'l'd l e ll S l l' \\'a r  d i e  I I 1 1T I l ­
' 1 \ l l' ru l lg ei n KI )0l'er.l t l oll ( E I l l s l'. lru ll ,C: <; I )( ) [ e n r i �t 1  lks J ii h rl l l h e ll Pl'l'so n a l ­
�l u f\\' a ll d es r d  1 -)  M d l  S )  vorgesehen h i r  d l c \\' e l t e re Vo r,c:a l\c:swel 'l' he­
sta l lde ll fo l .C:l'ndc M i ).c: I i c h ke i  tell : 

( � I  · l l' i 1 z us�l ll l m e ll lc.c: u l l.C: des \Vl· t ! crd l l' l l ,tes d es ( ,Ll m �d l,C:l'1l 1 13 u l l d n a Jl1-
tes fLi r Z i v I i l u (r t�dHl u n d  des �I i l l tii n sl h e ll \Vetrud iellstes 

( .; )  Te d z lIsa ll l ll l e ll l l',C: l I l lg  der  Zl' l l t Lt l a ll s LtI  r li n d  de'> ( lb lll a l  i .c: e n )  B U ll d n ­
. l l l l rl" tLi r Z l \ d l u h t�lh rt .  

k l l a c h  A l tc r l l a t l H' w u rd e n  \\T I l l' re F I l l s pa r u ll .c: e l l  \'O l l  h l '  z u  .'i 'j PerS I J ­
I I l' l l J a h ren ( rd I 'j � I d l  S I  erwa rre t .  

I m  Sommer I ()l) '; k,c: t c  e i n e  Iw i m  B K A  c i llger i c h tctc A rbei tsg ruppe das 
KOllzept e l l l l' l' Zus'l m m e ll fü h r u l l g  dcr i isrcrre i c h i ' l  hell \VU tl'rd l e n s t l' U l l ­
t er .c: l e lc h ze l t l g er A u s,c:I lederu l l ,C: 'I US d e r  B u n d esn'rwa l r u ll .C: \or. D i e  A us­
.c: l l ed c r u llg ,ol l te i l l Form e l l1 l'r hel i chcllen Gese l l sch'lft m i t  hesch rii l l k rl'f 
I L t (l u n g  l 'f fo l ,c: e n , Dl' l' Gesc· l l , c h �l ft U Il ! l' f  d e r  F i nn'l " �I ET- A U ST R I A ­
C ; c's lll b H "  so l l te, a l s  C l l w r  nOll-profi t-()rgarl l sat io l l  e i l 1 l' Bas l s fi na n z i l'r U llg 
d u rc h  die F I g c l l t Li m l' l' z u k o lll m ell , Sic ,I d l l e  z U lliic h s t  a l s  P l a ll l1 llgs- u ll d  
!': r r l c h t u ng \c:vscl l , c h 'l ft t ii r i ,C: \\Trden u ll d  s l'iitn d l l' A rhc l t  a l s  genl l' l ma ­
m l' l' \'Ver tl'rd l e ll s t  a u fll e h m e n , D i e  Z \\T I s t l i fige C ; r Li ll d u ll,C: n,c hwll  Z \\T l k ­
m :i / \ I g ,  U tll  \ < l r  A u h 1 a h tll e  d e r  0l'ef<l t l \ l' l l  Tiit l g k c l t  e l l 1 e l c Ll 1 l l i errc's l! 11 -
tnl l l, h  111 l/ ngs- u n d  I k t rI cbsk o l l Zl' l ' [  .l uSl U<lfbei tel l , 

( I )  D e m  B J\I F  n s c l l l e n  es z W l' l k m ii L') I ,C: . v o r n s !  d i e E ll t \\' l c k l u n .c: e i n  
A l / s t ro Co 1lt rol ( ; cs tll bH -- I ll s besoll d e re 1 1 1 hl'\o l d u 11 g s nüJ.\ i ,c: n  1 1 1 11 -
S i c h t  - a h z u \\'.l r t l' 11 ,  E i n e <l u \c: a h c n o r l e IH I l' r t l' Z u s c h u L'>ti n a n z l u u n ,L: 
seh l oll das IH vl l -'  'l llS ,  

( � I  Das fLi r d e ll "- I  d I t i ir isc lle l l  \Vet tnd I C l l S t  Z Ll ', t : i l ld ige 1-\ 1\1 LV yen\' I C'S ' lU r  
hcrci (s  ntol .c:tl' F i 1 1 ' l'arungsm'l l.') l la h tl lC l l  ( Zw,a l11 11ll' I l I c-,c: u n ,C: m i  [ e l ll l ,C: C ll 
F l u .c:wt((l'fs tc l l l' l l  des  B u n d esatll tes Ci'l r  Z l v t l l u fr b h r t ) .  A u s  weh rrec h t l i ­
e h e ll G r Li n d c ll 111 Lisse d e r  gt'pbll te t' l ll h c i r l i che \Vl'r tnd l c m t  1 111 m t l l t: i r i ­
s e h e n  A n  Ld,\Lt l l  c i  I l (' .c:cseezl i c h  vera l l ke rte " E i  nsat zorgal l i sa t i oll d e r  S t iT I  t ­
k r: i(te"  se i n ,  
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Zusammenlegung der 

Wetterdienste 

Zentralan talt f " r ete rologi 

und Geodynamik 

Im Mai 1 994 berichtete der Bundeskanzler der Bundesregierung, daß die 
Zusammenführung der Wetterdienste noch einer i ntensiven Untersu­
chung insbesondere im Hinblick auf eine Entlastung des Bundesbudgets 
bedürfe. 

Im Mai 1 995 legte die Zentralanstal t ein Modell vor, den Wetterdienst 
nach erfolgter Zusammenlegung als e ine eigenständige nachgeordnete 
Dienststelle nur eines Ministeriums mit dem Gehaltsschema des Bundes 
einzurichten, wodurch ohne Personalreduktion Einsparungen von jährlich 
rd 50 bis 60 Mi l l  S (Preisbas is 1 993)  mögl ich wären .  Die E inrichtung 
sollte über einen eigenen Veranrwortlichen für den mil i tärischen Bereich 
verfügen. 

Bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung durch den RH war e ine ver­
bindl iche Entscheidung über die Zusammenführung der Wetterdienste 
nicht erfolgt. 

3.2 Der RH bemerkte, daß 

( 1 )  von 1 5  Staaten Westeuropas außer Österreich nur Belgien über drei 
nationale Wetterdienste verfLigte; ei nen eigenen Flugwetterdienst gab es 
nur in Österreich und in Belgien; 

(2 )  die Zusammenführung der Wetterdienste durch die 1 994 erfolgte 
Ausgliederung der Austro Contral GesmbH (im 1 00 % igen E igentum 
des Bundes) schwieriger geworden war. Überdies bezah l te diese im Ver­
gleich mit dem Bundesdienst wei t  höhere Gehälter; 

(3 )  der Mil itärische Wetterdienst sein E insparungspotenrial im wesentli­
chen ausgeschöpft hatte. 

Der RH regte an, die Wetterdienste in nur einem Rechtsträger zu verei­
nigen, der die Aufgaben der Zenrralanstalt für Meteorologie und Geody­
namik  sowie des derzeit  von der Austro Conrrol GesmbH besorgten Wet­
terdienstes wahrnimmt; in späterer Folge sollte auch die E i nbeziehung 
des Militärischen Wetterdienstes betrieben werden .  

In diesem Zusammenhang soll te auch der Bedarf der Bundesländer einbe­
zogen werden, zumal auch diese meteorologische Dienstleistungen er­
bringen oder solche des Bundes beanspruchen . 

Die Finanzierung des neu zu schaffenden Rechtsträgers hätte aufgrund ei­
ner zu erstellenden betriebswirtschaftlichen Studie sowohl aus Eigenmitteln 
als auch aus öffentlichen Zuschüssen zu erfolgen. Letztere sollten jedoch lei­
stungsorienriert und nicht als reine Ausfallshaftung gegeben werden. 

3.3  Das BMWVK und die Zentralanstalt begriißten die vom RH vorgeschlagene Vor­
gangswelSe. 

Laut Stellungnahme des BKA sollte vorerst eine P/anungs- und Errichtungsgesell­
schaft gegriindet werden, in deren Rahmen ein einheitlicher Kollektivvertrag erar­
beitet werden sollte. in der zweiten Stufe sollten von den Eigentümern die Bareinla­
gen eingebracht, das Anlagevermijgen übertragen und die operative T iitigkeit att/­
genommen werden. 
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282 

Organisation 

Beobach ter-

en tsc häd ig u ngen 

E n tflechtung 

zwischen Zentral­

ansta l  t und 

Dd l ß,\1 1X u i/! ill/ HIII/;!Iek cI/I/ die \1(/ichtl:.;keit des M ilit,iriJc/Jen Wetltr­

cliflll /eJ IlOcb I '(Ir der Schäflilllg 1:1Iler Ileuen Organrldtiowjimll lIIitliej:,jit u m/m  . 

. U On R H  e ntgegnete dem BKA,  daß der Plan ei ner zweistufigen Gründung 

Lwre i ts seit J ah ren d i sk ut iert wurde, ohne b i sher rea l i s i ert zu werden.  Von 

der Ausarbe i tung ei nes Kol lektivvertrages d u rch e i ne Plan ungs- u n d  Er­

r ichtungsgesel lschaft Sei  eher e in  höheres Gehal tsniveau zu e rwarten .  

·1 . 1  Von der Neuei n führung des Te i lautomati schen Werrerstat i onen-Systems 

w ur d e n  e i ne Verri ngeru ng der A nzah l von Werrerbeobachtern und E i n ­

sparu ngen von rd .) , 5  M i l l  S erwarter . D e r  Verw i rk l i c hung v o n  E i ns pa­

rungen war b i sher a l lerd i ngs e i n  reg ional und method isch u n tersch i ed l i ­

cher Erfolg besc h i eden . 

Zeh n Beobachterstat ionen w u rden von E ne rg ieversorg ungsunterneh m un­
gen ü bernom men,  bei  i nsgesamt 2 1  K l i mastationen erf() lgte e i ne Bet ri ebs­

e i n s c h rä n k u n g .  We i ters bestand das Konzept ,  d e n  B e t r i e b  von ] ·1 B e ­

obachtu ngsstat ionen von Kurorten bezah len zu lassen .  

i . 2  Der RH reg te  zur  E r re i c h u n g  des E I nsparu ngsz i e l es an,  a l l e  w e i teren 

E i nsparu ngsmögl  ichkei  ten auszu schöpfe n .  

·L j 0".1 BM \1('VK lind die Zenträ!tlll.Ifa!t Jägten ditl ;;/1. 

5 . 1  Se i t  1 8 5 1  waren a l le  D i rektoren der Zen tral anstalt gleichzei t ig  hauptbe­

rufl iche A ngehörige des I ns t i tuts für Meteorologi e  und Geodyna m i k  der 

U n i vers i tiit Wi e n .  Darü ber h i naus nahm d i eses Ins t i t u t  rd 900 m ..! der 

U n i versi tiit Wien R ä u m lichke i te n  der Zentralansta l t  i n  Anspruch ,  refund ierte aber erst seit  

1 91-\4 a n te i l ige Bet riebskosten an die Zentralansta l r .  

5 . 2  D e r  R H  erachtete d i e  Doppe l fu nk t i o n  d e s  Lei ters der  Zent ralansta l t  a l s  

n icht  vertretbar, wei l  er m i t  der A nstal ts le i ru ng völ l ig ausgelastet war. 

Wei ters e mpElhl  er d i e  riium l iche E n tHechtung m i t  der U n i vers i tät Wien.  

5 . . 1 Die Zentr"!dl/Jtc/!t lI/ld ddJ ll/Ititllt SCb!Ii.IJeIl .lieb binliebt/icb der Rc7llllljt'dge eier 

A nHcbt deJ RH dn, /ltlblllell Jedoch ZlIr DlijJjJeljimktion de.1 DirektorJ ll!dJt Ste!­

lling. 

L/llt Stel!/lIlgll,d1llIf dLI Bi\! \VVK .lei die rci'1II1lI!c!Je Trellllllllg IIlcmgell "Ilt/erel' 

l?d/ltll/icbf:eiten //leht Ilzi):�lh b. Eine Bee/l{ligllll,� der DojJjJeljllllkt ion elel DirektorJ 

lei ({lid) illl Hinblick tl!l/ eilli' Zmdlllllie/lji'ibnmg eier iiJterreichiJcbm \1(IetferdienJte 

derzeit mebt ::iel/iibmld. 

1 K* 
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19 

Zentralanstalt f r eteorologi 

und Geodynamik 

Teilrechtsfähiger Bereich 

Rechtsgrundlage 

Entgelte von 
Zeitungen 

Tonband­
kundendienste 

6. 1 Die Zentralanstalt hat die Erstellung und Wei tergabe von Kl imadaten, 
die Erstel lung von Gutachten und die Durchführung von Projekten i m  
Auftrag Dritter als wissenschaftliche Tätigkeiten im teilrechtsfähigen Be­
reich gemäß dem Forschungsorganisationsgesetz eingestuft und h ieraus 
E innahmen von insgesamt 24,4 Mill  S ( 994) erzielt. 

6.2 Nach Auffassung des RH beruhten diese Tätigkeiten zwar auf standardi­
sierten wissenschaftlichen Methoden, hatten jedoch n icht in allen Fällen 
den Zweck, zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen. Da­
her war es nur bedingt möglich, diese Arbeiten als "wissenschaftlich" zu 
q ual ifizieren und die daraus erzielten E inkünfte der Tei l rechtsfähigkeit 
zuzurechnen. 

Da die Zentralanstalt eine nichruniversitäre Einrichtung ist und ihre Auf­
gaben nur bedingt mit dem Lehr- und Forschungsauftrag von Universitä­
ten und Kunsthochschulen vergleichbar s ind,  empfahl der RH,  i m  For­
schungsorganisationsgesetz eine der Eigenart der Zentralanstalt besser ent­
sprechende Abgrenzung zwischen dem teilrechtsfähigen Bereich und den 
dem Bundeshaushalt abzuführenden Einnahmen anzustreben. 

6.3 Das BMWVK stellte Vorarbeiten für eine Novellierung des Forschungsorganisa­
tionsgesetzes in Aussicht. 

7 . 1  Die  Zentralanstalt stellte verschiedenen Tageszeitungen d ie  für die Ge­
staltung der Wetterseiten erforderlichen Unterlagen gegen ein monatli­
ches Pauschalentgelt zur Verfügung, das jedoch nicht kostendeckend war. 

Al lerdings war das Forschungsorganisationsgesetz in sich widersprüch­
lich, weil es einerseits in  Fäl len des öffentl ichen Interesses eine Ermäßi­
gung oder Erlassung des Entgeltes zul ieß, andererseits der Zentralanstalt 
als teilrechtsfähiger Einrichtung die Gebarung "nach den Grundsätzen ei­
nes ordentlichen Kaufmannes" vorschrieb, was die Möglichkeit einer Ent­
geltminderung im öffentlichen Interesse in  Frage stellte. 

7.2 Der RH empfahl ,  eine eindeutige Regelung im Forschungsorganisations­
gesetz bzw die Anhebung der monatlichen Entgelte anzustreben . 

7.3 Das BMWVK sagte eine Änderung der Bestimmungen im Hinblick auf die erwei­
terte Teilrechtsfahigkeit zu. 

Die Zentralanstalt gab zu bedenken, daß der freie Markt weitgehend die Preise 
bestimme und nunmehr eine Anhebung des Entgeltes für inhaltlich unverä"nderte 
Lieferungen schwer mit dem Hinweis auf ein Gesetz zu argumentieren wä"re. 

8. 1 Die Zentralanstalt versorgte seit Jahrzehnten den telefonischen Kunden­
dienst der POSt mit Wettermeldungen. Dafür entrichtete die Post eine ver­
traglich geregelte valorisierte Pauschalvergütung von rd 90 000 S ( 993) 
für ganz Österreich . Demgegenüber entstanden für den gleichen Zeitraum 
Einnahmen der Post in Höhe von rd 2 ,8 Mill S. 
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Teilrechtsfähiger Bereich 

Vertrag mit  dem 
ORF 

Im April 1 99 1  verpflichtete sich die Zentralanstalt,  e iner privaten Unter­
nehmung aktuelle Wetterinformationen zur Verfügung zu stellen, und 
wurde an den Überschüssen aus der Verwertung zu einem höheren als 
dem Ortstarif - genannt Mehrwertdienst der Post - mit 30 % betei­
ligt. Auf Drängen der Unternehmung hat die Zentralansralt im Dezem­
ber 1 993 die telefonische Wetterinformation zum Ortstarif eingestellt .  

8.2 Der RH bemängelte, daß die Zentralanstalt jahrzehntelang eine zu gerin­
ge Pauschalvergütung der Post akzept ierte, schl ießl ich aber durch die 
Einführung des Mehrwertdienstes und die E instellung des Tonbandkun­
dendienstes Wetterdaten nur noch bei einer Verdreizehnfachung der Ge­
bühren zugänglich machte. In Anbetracht des öffentlichen Auftrages wä­
re e ine Aufrechterhaltung beider E inrichtungen unter Differenzierung 
des Angebotes angemessen gewesen. 

8.3 Laut Stellungnahme des BM WVK habe es die Zentralanstalt im Dezember 1 994 
angewiesen. mit der Post Verhandlungen mit dem Ziel au/zunehmen, Wetterprog­
nosen weiterhin kostendeckend gegen Entgelt zllm Normaltari/ anzubieten. Da bis 
März 1 996 kein Gesprächstermin zustandekam, werde ein neuerlicher Termin an­
gestrebt. 

Die Zentralanstalt berichtete von Verhandlungen im Mai 1 996. Allerdings sei 
die Post an der Einrichtung eines Tonbanddienstes nicht interessiert. Möglich sei 
ein eigener Tonbanddienst der Zentralanstalt bei der Post. 

9. \ Im April 1 984 verpflichtete sich die Zentralanstalt, dem ORF Informa­
tionen und Unterlagen für die Wettersendungen (Hörfunk und Fernse­
hen) zur Verfügung zu stellen . E ine genaue Bezeichnung der Leistungen 
erfolgte nicht. Das Pauschalentgelt von rd 547 000 S ( 984) wurde jähr­
l ich valorisiert. 

Aufgrund der i mmer intensiveren Inanspruchnahme durch den ORF be­
trug im Jahre 1 994 der wahre Leistungswert rd 4,2 Mil l  S (fal ls der ORF 
als Endverbraucher angesehen würde) bzw rd 9,2 Mi l l  S (falls der ORF 
als Weiterveräußerer der Daten eingestuft würde), während die Zentral­
ansralt vertragsgemäß tatsächlich lediglich rd 740 000 S erhielt. 

Der ORF lehnte e ine Anpassung des Entgeltes ab; die Zentralanstalt 
wol l te t rOtz des zunehmenden Mißverhältn isses zwischen Entgelt und 
Leistung den Vertrag nicht kündigen , weil  sie den zunehmenden Kon­
kurrenzdruck der Austro Control GesmbH fürchtete. 

9.2 Der RH kritis ierte, daß aufgrund unbestimmter Vertragsformulierungen 
auch ORF-Einrichtungen, welche erst nach Vertragsabschluß entstanden, 
in diese Vereinbarung ei ngebunden wurden und somit die Zentralansralt 
über Jahre h inweg Zusatzleistungen ohne entsprechende Vergütung er­
bracht hatte. Im übrigen war er der Ansicht, daß die Zentralansralt bei ei­
nem zeitgerechten aktiven Vorgehen bessere Konditionen in einem neuen 
Vertragsverhältnis hätte erreichen können. 

9.3 Laut Stellungnahme der Zentralanstalt häUe eine Vertragskiindigung zu einem 
vierten Wetterdienst ge/iihrt. Im April 1 996 sei mit dem ORF ein netter Vertrag 
abgeschlossen worden. 
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Volkswirtschaft­
liche und umwelt­
relevante Aspekte 

Weitere 
Feststellungen 

Schluß­
bemerkungen 

Zentralanstalt 'ur Meteorologie 

und Geodynamik 

1 0. 1 Zu den Aufgaben der Zentralanstalt zählte auch die Behandlung ei nschlä­
giger Fragen des Umweltschutzes. Besondere Aufgaben kamen ihr nach 
dem Smogalarmgesetz und bei Störfällen mit Radioaktivität zu .  Die Ex­
pertisen der Zentralanstalt brachten verbesserte Planungs- und Vorsor­
gemögl ichkeiten in den verschiedensten lebensbereichen .  So führte zB 
die E inbindung der Zentralansralt in die Glatteiswarnsysteme zu einer 
Verringerung der Unfal lzahlen . 

Die World Meteorological Organ ization kam i n  e i nem Bericht zum 
Schluß, daß der ökonomische Nutzen meteorologischer und hydrologischer 
Dienste zwischen dem Fünf- und Zehnfachen der aufgewendeten Budget­
mittel lag. 

Eine Studie der European Space Agency schätzte den ökonomischen Nutzen 
der Wettervorhersagen für Österreich insgesamt auf rd 350 Mill ECU (et­
wa 4,5 Mrd S). 

1 0.2 Der RH anerkannte die Bedeutung der Tätigkeit der Zentralanstalt für 
die Volkswirtschaft und für die Umwelt. 

Er  empfahl der Zentralanstalt, den Nutzen ihrer Arbeit durch eine Aus­
weitung des Warn-, Gutachter- und Beratungsdienstes zu steigern. 

1 0.3  Das BMWVK und die Zentra/amtalt teilten die Amicht des RH. 

1 1  Weitere Feststellungen des RH betrafen die verspätete Bewi ll igung der 
Regionalstelle Steiermark, die b islang unterbl iebene E inberufung des 
Beirates der Zentralanstalt, die bloß mündliche Zusage von öffentl ichen 
Mitteln zur Führung des Sonnblickobservaroriums und den EDV-Einsatz 
beim Rechnungswesen i m  tei lrechtsfähigen Bereich. 

1 2  Zusammenfassend empfahl der RH, 

( 1 )  die Verhandlungen über die Zusammenlegung der drei öster­
reichischen Wetterdienste wieder aufzunehmen, 

(2) das Forschungsorganisationsgesetz h ins ichtlich der Prüf- und 
Gutachtertätigkeit  der Zentralanstalt im tei lrechtsfähigen Bereich 
zu verbessern, 

(3) die Entgelte in der teilrechtsfähigen Gebarung entsprechend an­
zupassen, 

(4) die personelle und örtliche Entflechtung zwischen Zentralan­
stalt und Universität Wien voranzutreiben und 

( 5 )  den volkswirtschaftlichen und umweltrelevanten Nutzen der 
Zentralanstalt zu steigern. 
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Salzburger Festspielfonds 

Das 1 99 1 /92 neu bestellte Direktorium hat das Ziel einer Reform 
der Salzburger Festspiele überwiegend erreicht. Neue Publikums­
schichten sollten vor allem durch eine geänderte Spielplangestal­
tung, die Aufführung von Werken des 20. Jahrhunderts und eine 
Ausweitung des Schauspielsektors gewonnen werden. Die Reform 
war allerdings durch die Nutzung neuer Spielstätten mit geringerer 
Platzkapazität und durch eine geringere Besucherauslastung mit ei­
ner Vermehrung des Personals sowie einer Erhöhung des Abgangs 
verbunden. 

Der erhöhte Abgang konnte nur durch Leistungen von Sponsoren, 
Unterstützungsvereinen und Auflösung von Reserven gedeckt wer­
den. Der Salzburger Festspielfonds verfügte nur noch über geringe 
Reserven. 

Obwohl der Wert der unentgeltlich abgegebenen Karten 1 994/95 
im Vergleich zum Vorjahr sank, war der Anteil der Presse- und Re­
präsentationskarten noch immer vergleichsweise hoch. 

Der Vertrag mit dem Leiter des Schauspiels enthielt für den Fonds 
nachteilige Bestimmungen. Die Bezüge und vor allem das Regieho­
norar waren äußerst großzügig. 

Durch die Pauschalabgeltung von Überstunden während der Fest­
spielzeit entstanden im Vergleich mit einer Einzelabgeltung von 
Überstunden erhebliche Mehraufwendungen. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der Salzburger Festspielfonds (Fonds) wurde 1 950  mitreis Bundesgesetz 
zur Veranstaltung von Festspielen in der Landeshauptstadt Salz burg er­
richtet .  An Hauptspielstätten standen das Große Festspielhaus , das 
Kleine Festspielhaus, die Felsenreitschule, das Salzburger Landestheater 
und ab der Spielzeit 1 993/94 die Perner Insel in Hal lein zur Verfügung. 

Der Bund, das Land Salzburg, die Landeshauptstadt Salzburg und der 
Fremdenverkehrsförderungsfonds des Landes Salzburg sind zur Deckung 
allfäll iger Betriebsabgänge im Verhältnis 40:20:20:20 verpfl ichtet. 

Organe des Fonds sind die Delegiertenversammlung, das Kuratori um 
und das Direktorium . Der Vorsi tzende des Direktoriums führt den Titel 
Präsident. 

1 99 1 /92 1 992/93 1 993/94 1 994/95 

in Mill  S 

Bi lanzsumme 2 30,6 228,4 2 2 5 ,6 226,4 

Betriebsaufwendungen 494,0 505 ,5  5 1 8,0 5 22,0 

Betriebserträge 309,0 327 ,0 309,4 340,0 

Abgang 1 8 5 ,0 1 78,5  208,6 1 82 ,0 

Zahlungen der Abgangsträger: 

ordentliche Gebarung 1 1 5 ,4 1 20,0 1 3 1 ,0 1 37 ,5  

Sondergebarung 1 8 , 1  1 8,0 1 8,4 27,3  

Anzahl 

Jahrespersonal 1 78 1 80 1 83 1 8 1  

Saison personal 7 1 5  7 1 0 7 1 3  7 29 

K.ünstlerisches Personal 2709 2409 2699 2 344 

Vorstellungen 1 65 1 97 1 68 1 5 2  

1 Der RH hat im Mai und Juni  1 995 die Gebarung des Salzburger Fest­
spielfonds (Fonds) der Spielzei ten 1 99 1 /92 bis 1 993/94 überprüft .  Die 
um die im November 1 995 eingelangten Daten der Spielzeit 1 994/95 er­
gänzten Prüfungsmitreilungen wurden im Jänner 1 996 dem Fonds, dem 
BMWVK, dem Land Salzburg und der Landeshauptstadt Salzburg zuge­
leitet. Zu den im April 1 996 eingelangten Stellungnahmen gab der R H  
i m  August 1 996 seine Gegenäußerung ab. 
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Zielsetzung und 
-erreichung 

Osterfestspiel­
GesmbH 

Salzburger Festspielfonds 

2. 1 Vorrangiges Ziel des ab der Spielzei r 1 99 1 /92 amtierenden neuen Direk­
toriums (bestehend aus einem Präsidenten, einem künstlerischen und ei­
nem kaufmännischen Leiter) war die Planung und Umsetzung e iner Re­
form der Salzburger Festspiele. 

Angestrebt wurde die Öffnung für neue Publ ikumsschichten durch ein 
geändertes Veranstalru ngsprogramm ,  die Aufführung von Werken des 
20 .  Jahrhunderts im Konzertbereich, eine szenische Neugestalrung der 
Opernaufführungen und eine Erweiterung des Angebotes am Schauspiel­
sektor. 

2.2 Der RH stellte fest ,  daß diese Reformziele im wesentlichen erreicht wur­
den, j edoch die größere Anzahl an Neuproduktionen mit einer Vermeh­
rung des technischen Jahrespersonals sowie an Assistenten im Bereich des 
Direktoriums verbunden war. Dies führte zusammen mit  der Errichrung 
bzw Nutzung neuer Spielstätten mit geringer Platzkapazität und der teil­
weise geri ngeren Besucherauslasrung zu einer Erhöhung des Abganges. 

Der RH empfahl ,  zur Erhöhung der Erträge den Spiel- und Probenplan 
umzugestalten und beispielsweise Orchesterkonzerte des teuersten Orche­
sters ausschließlich im Gtoßen Festspielhaus aufzuführen, was je Spielzeit 
Mehrerträge von 2 Mit l  S brächte. Weiters sol lten unter der Vorausset­
zung ei ner posit iven Wi rtschafrl ichkei tsberechnung baul iche Maßnah­
men getroffen werden,  um das Kleine Festspielhaus und die Felsenrei t­
schule gleichzei tig bespielen zu können . 

2 .3  Der Fonds sagte zu, den Anregungen des RH nachzukommen. 

3 . 1 Zur Deckung des zu erwartenden höheren Abganges hat der Fonds mit  der 
Osterfestspiel-GesmbH die gemeinsame Durchführung von Produktionen 
sowie die Zurverfügungstell ung von Personal ,  der Werkstätten und des 
Großen Festspielhauses vereinbart. Der Vertrag für den Zeitraum 1 994 bis 
1 997 sah zwei gemeinsame Opernproduktionen und für die gemeinsam zu 
tragenden Aufwendungen einen Aufteil ungsschlüssel vor, der auf die An­
zahl der Vorstellungen von zwei aufei nanderfolgenden Jahren abstel l te .  
Die Aufwendungen für Ausstattungen waren von der Osterfestspiel­
GesmbH nur bis zu 2 5  % der Gesamtaufwendungen zu tragen . 1 994 er­
setzte die Osterfestspiel-GesmbH für die Vorstellungen zu Ostern und für 
gemei nsame Aufwendungen für e ine Opernproduktion 1 2 ,4 Mi l l  S; die 
anteil igen Probenaufwendungen betrugen für die Osterfestspiel-GesmbH 
2 Mil l  S, für den Fonds hingegen 1 1 ,7 Mill  S. Für 1 995 und 1 996 wurde 
keine gemeinsame Produktion vereinbart . 

3.2 Nach Ansicht des RH war die gemeinsame Nutzung vorhandener Res­
sourcen für beide Verrragsparrner vorteilhaft .  

3 .3  Der Fonds vermeinte. eine generelle Übernahme von Produktionen der Osterfest­
spiel-Ges17lbH in sein Sommerprogramm führe zu einer Verarmung des Spielplans. 

3.4 Der RH erwiderte, e ine geringere Inanspruchnahme der Werkstätten 
durch die Osterfestspiel-GesmbH würde zur Vermeidung von Leerkapa­
zi täten eine Anpassung der Kapazi tät der Werkstätten des Fonds erforder­
l ich machen. 
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290 

Verein "Zeitfluß" 

Koproduktion 

4 . 1  Veranstaltungen des Vereins "Zeitfluß" wurden 1 993  vom Fonds durch 
d ie  Übernahme von Aufwendungen für Produktionen sowie durch die 
Zurverfügungstel lung von techn ischen und infrastrukturel len E inrich­
tungen mitfinanziert. Den Aufwendungen des Fonds von 5,3 Mill  S stan­
den Kartenerlöse von lediglich 0, 1 Mill  S gegenüber. E ine Gesamtabrech­
nung konnte dem RH n icht vorgelegt werden. 

4.2 Nach Ansicht des RH war es nicht Aufgabe des Fonds, Mittel von Ge­
bietskörperschaften an einen Verei n  weiterzugeben, der seinerseits eben­
falls Förderungen von diesen Gebietskörperschaften erhielt. 

4.3  Der Fonds erwiderte, die Veranstaltungen des Zeitf/uß-Festivals hälten den Zu­
gang zu einer neuen Publikumsschicht ermöglicht. Er erwäge allerdings andere 
Möglichkeiten zur Unterstiitzung des Vereins. 

Das BMWVK teilte mit, daß die Veranstaltungsreihe "Zeitf/uß" im erheblichen 
Ausmaß der zeitgemäßen Projilierung des Fonds im Konzertbereich diene und un­
verzichtbar wäre. 

5 . 1  In  der Spielzeit 1 991 /92 wurde eine Oper i n  Koproduktion m i t  der Opera 
de Paris herausgebracht. Die Opera de Paris verpfl ichtete sich, 5 Mil l  S 
der Ausstanungskosten von i nsgesamt 1 0 , 1  Mi l l  S zu übernehmen .  Der 
Fonds verzichtete jedoch auf 1 ,8 Mill S, weil das Bühnenbild infolge seiner 
Dimension in Paris nicht verwendet werden konnte. Die Opera de Paris 
verpflichtete s ich i hrerseits ,  die Änderungen am Bühnenbild bei e iner 
Wiederaufnahme in  Salz burg rückgängig zu machen. 

5.2 Der RH begrüßte grundsätzlich die verstärkten Koproduktionspläne, war 
aber der Ansicht, daß der um 1 ,8 Mil l  S geringere Ertrag durch eine bes­
sere Planung hätte vermieden werden können. 

5.3 Der Fonds führte den geringeren Ertrag auf Schwierigkeiten bei der Opera de Pa­
ris zuriick. 
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Finanzielle 
Entwicklung 

Salzburger Fest pi Ilonds 

6. 1 H i nsichtlich der finanziellen Entwicklung des Fonds war festzustellen: 

in  Mill S 
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Aufwand 

Ertrag 

Abgang 

Abgangs[räger­
zahlungen 

Ab der Spielze i t  1 99 1 /92 überstieg der Betriebsabgang die Zahlungen 
der Abgangsträger. Der Fehlbetrag , der zwischen 70 Mi l l  S 0 99 1 /92) 
und 45 Mil l  S 0994/95 )  lag, wurde durch Beiträge von Sponsoren, durch 
Zuschüsse des Vere ins "Freunde der Salzburger Festspiele" sowie durch 
Reserven des Fonds gedeckt. 

Wei ters erhielt der Fonds i m  Rahmen der Sondergebarung und des Son­
derbauaufwandes von den Abgangsträgern jähr l ich M i ttel zwischen 
18 Mill  S und 27 Mil l  S .  

6.2 Der RH ersuchte um Bekanntgabe von Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Finanzierung der Salzburger Festspiele. 

6.3 Das Direktorium besteitigte, daß der Fonds mit Ablauf der Spielzeit 1 994/95 
iiber nur noch geringe Reserven verfiigte. 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung seien beschlossen worden: 

( 1 )  Gesonderte Budgetierung von Investitionen. 

(2) Werbemaßnahmen zur Erhöhung der Fördererbeitreige der Freunde der Salz­
burger Festspiele sowie der Beitrage von Sponsoren. 

(3) Erzielung von positiven Deckungsbeitragen in affen Programms parten, teilwei­
se durch Wiederaufnahme von Produktionen und Koproduktionen. 
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V( )(-h abe nskalk u l at i < 1 Il  

S( ) I I - I ,t-Verg l e i c h  

- . 1 A I ,  P Ll I l l l ll i_� ' d I1 S [ n l Jl1 ell t \\Tl1cktc d n  h l l l d ,  u m· ' ( ),L: e l l . l fl l 1 te Vorhahe l l ' ­
k,d k u Lt t l < J l I  ,1 1 1 ,  1 1 1 d e r  d i e  z u  nw,l r t l' l l l l t- l 1  E r l i isl' U I 1 ' !  K ( ) s t e n , geg l l ed c rt 
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\\ l I rdcl l  Pn'1 l I 1 ,d kostl' ll fü r d e l1 k Li l l \ t i L- r1 schc l1 l-krc l l  h <;( )\\, I e  '\!ate r i ,t l k ( )­
, t e l l  e rt;L i \ [  I I l l d  d nl' ll E nt \\' l c k ! l I l1 i: s l :i ll d l ,L: Li hnwal h t .  D l l' P e r�oll a l k ( ) ­
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, p l c- I <;we"c d l l' H ersttl l un g  d n  t\ u\sra r r u llgen h/\\· d e r  E l llSatZ \ O!1 B Li h ­
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Vorhabenskalkulalion 

Zuschüsse 

Kartengebarung 

Auslastung 

Salzburger Festspielfonds 

8.3 Der Fonds teilte mit. ein Soll-Ist-Vergleich stehe dem Kuratorillm bereits zlIr Ver­
fügllng. 

9.1  Aufgrund der vom RH angewandten erweiterten Vorhabenskalkulation, 
die drei Viertel der Gesamtkosten umfaßt, ergaben sich folgende notwen­
dige Zuschüsse bzw erwirtschaftete Deckungsbeiträge: 

Oper Schauspiel Konzert 

in Mill  S 

1 99 1 /92 - 92,5 - 46,3 + 2 1 ,0 

1 992/93 - 52 ,3  - 44,2 + 4,2 

1 993/94 - 84,7 - 45 ,2  + 9,6 

0 )  Im Opernbereich waren vor allem die Veranstal tungen der Spielzeit 
1 99 1 /92 aufwendig und bedurften höherer Zuschüsse. Je verkaufter Karte 
war ein Zuschuß von 1 800 S ( 99 1 192), von 900 S 0 992/93) und von 
1 400 S 0 993/94) erforderl ich. Günstig wirkten sich in allen drei Spielzei­
ten Wiederaufnahmen aus. 

( 2 )  Im Schauspielbereich betrugen die  Zusch üsse je verkaufter Karte 
1 1 00 S 0 99 1 /92 ), 600 S 0 992/93)  und 800 S 0 993/94). Nachtei l ig 
wirkten sich die geringe Platzkapazität des Salzburger Landestheaters und 
der Perner Insel sowie die Gestaltung der Gagen des Leiters des Schau­
spiels aus. Der Fonds beschloß daher, die Spielstätte Perner Insel künftig 
für nicht zu aufwendige Gastspiele zu benützen . 

(3 )  Im Konzertbereich wurden Deckungsbeiträge von 200 S ( 99 1 192), 
von 70 S ( 1 992/93) und von 1 40 S 0 993/94) erzielt. 

9.2 Nach Ansicht des RH sollte die Vorhabenskalkulation bei der Spielplan­
gestaltung verstärkt ei ngesetzt und insbesondere Produktionen, die eines 
hohen Zuschusses bedürfen, auf i hre finanziellen Auswirkungen hinter­
fragt werden .  

9.3 Der Fonds erwiderte, für ihn sei trotz Beachtung wirtschaftlicher Aspekte das 
Halten des künstlerischen QlIalitatsanspYltches entscheidend. 

1 0 . 1  Hinsichtlich der Auslastung war festzustellen : 

0 )  Die Anzahl der Opernvorste l lungen betrug zwischen 3 3  0 99 1 /92) 
und 45 ( 1 993/94), wobei die Auslastung zwischen 86,5 % 0 992/93) und 
96,2 % 0 994/95 )  lag. Zwischen 3 , 5  % und 4,8 % der Karten wurden 
unentgeltl ich abgegeben, wom it  diese Sparte den höchsten Anteil auf­
wies. Der Restkartenanteil betrug 8,7 % 0 992/93),  i n  den übrigen Spiel­
zei ten zwischen 0,3 % und 1 ,3 % .  
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Kartengebarung 

294 

Pressekarten 

Dienstkarten 

Dienstsitze 

(2)  In der Sparte Schauspiel und Lesungen fanden jährlich zwischen 4 5  
und 5 2  Vorstel lungen starr; 1 992/93 waren es 8 2 .  Die ständig steigende 
Auslastung betrug zwischen 8 1 ,4 % 0 99 1 /92) und 88,7 % 0 994/95) ;  
zwischen 2 ,5  % und 3 ,7 % der Karten wurden unentgeltlich abgegeben. 
Der Restkartenanteil lag mit  1 5 % 0 99 1 /92) und 8,8 % ( 1 994/95 )  ge­
genüber den Sparten Oper und Konzert hoch, nahm jedoch ständig ab. 

( 3 )  Die Anzahl der Konzerte nahm von 87 ( 1 99 1 /92) auf 67 0 994/9 5 )  
ständig ab; die Auslastung stieg von 84,6 % auf 92,8 % .  Zwischen 3 , 1  % 
und 3 , 5  % der Karten wurden unentgeltl ich abgegeben;  der Antei l der 
Restkarten sank von 1 99 1 /92 ( 1 2 ,2  %) bis 1 994/95 (3 ,9 %) ständig. 

1 0.2 Der RH empfahl ,  künftig in  den Rechnungsabschlüssen des Fonds Anga­
ben über die Auslastung aufzunehmen, wobei im Hinbl ick auf die wirt­
schaftliche Aussagekraft lediglich die zahlenden Besucher berücksichtigt 
werden sollten.  

10 .3  Der Fonds sagte dies zu. 

1 1 . 1  Oftmals wurde die Anzahl der ausgegebenen Pressekarten nicht festgehalten 
oder es war nicht feststellbar, an welche Angehörige der Presse Karten abge­
geben worden waren. Vielfach erhielten auch Begleitpersonen Pressekarten .  

1 1 .2 Der RH empfahl ,  die Anzahl der Pressekarten vor allem dadurch zu verrin­
gern, daß anstelle der Ausgabe von unentgeltlichen Pressekarten für Be­
glei tpersonen ein Vorbezugsrecht für eine Kaufkarte eingeräumt werden 
sollte. 

1 1 .3  Der Fonds erwiderte, Pressekarten wiiren das wichtigste Werbemittel des Fonds. 
Da ihr Wert je Spielzeit nicht einmal 1 % des Budgets betrage, würde eine weitere 
Verringerttng des Kontingents dem Fonds abtraglich sein. 

1 2. 1  Vom Fonds wurden an den jewei l igen Arzt und an die Behördenvertreter 
je Spielzeit 1 000 Dienstkarten im Wert von 1 ,3 Mil l  S bis 1 ,6 Mi l l  S 
ausgegeben .  

1 2 .2 Nach Ansicht des RH sollte die hohe Anzahl an Dienstkarten herabge­
setzt und künftig jedem Behördenvertreter nur noch eine Dienstkarte zur 
Verfügung gestellt  werden .  Darüber hinaus könnte e in  Vorbezugsrecht 
für eine Kaufkarte eingeräumt werden . 

1 2 .3 Der Fonds hat die Empfehlung des RH an die Behiirdenvertreter weitergeleitet. 

1 3 . 1  In  den verschiedenen Spielstätten des Fonds standen dem Land Salzburg 
und der Landeshauptstadt Salzburg bei Premieren und anderen Vorstel­
lungen b i s  z u  j e  zehn Logen- oder Di ensts i tze i m  Wert zwischen 
2 , 5  Mil l  S und 2 ,9 Mil l  S j ährlich zur  Verfügung ,  für d ie  kei ne Vergü­
tung geleistet wurde. 

1 3 .2 Der RH empfahl, im Interesse der Kostenwahrheit künftig auch für diese 
Logen- bzw Dienstsitze E ntgelte einzuheben. 
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Kartengebarung 

Füllkarten 

Repräsentations­
karten 

Unentgeltlich 
abgegebene Karten 

Salzburger Fest pielfonds 

1 3 .3 Das Land Salzburg gab bekannt, Logen- bzw Dienstsitze nur im unbedingt nö'ti­
gen Ausmaß in Anspruch zu nehmen und nicht benö'tigte Sitze dem freien Karten­
verkauf zuzuführen. 

14. 1 I n  den Spielzeiten 1 99 1 /92 bis 1 993/94 wurden bei nicht ausverkauften 
Vorstellungen i nsgesamt 1 5  029 Füllkarten um 50 S und für szenische 
Aufführungen um 1 00 S verkauft. 

1 4.2 Der RH anerkannte die Bemühungen, die Ausgabe von Füllkarten zu re­
duzieren, vertrat jedoch die Ansicht, daß Füllkarten i m  Hinblick auf den 
Bekanntheitsgrad der Salzburger Festspiele nur i m  unbedingt notwendi­
gen Ausmaß vergeben werden sollten. 

14.3 Der Fonds will künftig Füllkarten sehr sorgsam ausgeben. 

1 5 . 1  Der Fonds hat 1 1 00 0 99 1 /92), 1 700 0 992/93), 1 600 0 993/94) und 
1 400 0 994/95 )  Repräsentationskarten im Wert zwischen 1 ,7 Mill  S und 
3 ,2 Mil l  S i m  Jahr unentgeltlich abgegeben. Bezieher dieser Karten wa­
ren ua Polit iker, Bedienstete des Fonds sowie Persönlichkeiten des öffent­
l ichen Lebens und deren Begleitpersonen. 

1 5 .2 Der RH stellte fest, daß die Anzahl an Repräsentationskarten überdurch­
sch n i tt l i c h  gest iegen und 1 99 3 /94 bere i ts v iermal so hoch war wie  
1 990/9 1 .  Im Hinblick auf d ie  angespannte finanzielle Situation des Fonds 
empfahl der RH, künftig Repräsentationskarten nur noch an jene Personen 
abzugeben, deren Besuch ausschl ießlich i m  künstlerischen oder wirtschaft­
lichen Interesse des Fonds l iegt. Allen anderen interessierten Persönlichkei­
ten sollte allenfalls ein Vorbezugsrecht für Kaufkarten eingeräumt werden . 

1 5 .3 Der Fonds teilte mit, ein großer Teil des Anstiegs der Repra'sentationskarten sei 
auf nicht ausverkaufte Vorstellungen entfallen; er habe somit keinen Einnahmen­
entgang hinnehmen müssen. 

Das Land Safzburg gab bekannt, daß entsprechend bereits bestehender Richtlinien 
Repra'sentationskarten nur an jene Personen abgegeben würden, deren Besuch im 
Interesse des Fonds gelegen sei. Weitere von Gebietskb'rperschaften angeforderte 
Repra'sentationskarten würden künftig bezahlt werden. 

Die Landeshauptstadt Safzburg wies darauf hin, daß ihr aufgrund des Bestand­
vertrages mit dem Fonds Karten im Kleinen Festspielhaus zustünden. Überdies ha­
be die Stadt in den letzten Jahren auf einen Großteil der Karten verzichtet. 

1 5 .4 Der RH entgegnete dem Fonds, daß von 1 99 1 /92 bis 1 993/94 rd 44 % 
der 4 3 5 2  Repräsentationskarten auf ausverkaufte Vorstellungen entfie­
len. 

1 6 . 1  I nsgesamt wurden je Spielzeit Karten im Wert zwischen 14  Mi l l  S und 
1 7 , 1  Mi l l  S unentgeltlich abgegeben, was 6,4 % der erziel ten Karten­
einnahmen im überprüften Zeitraum entsprach .  1 994/95 konnte gegen­
über dem Vorjahr die Anzahl der unentgeltlich abgegebenen Karren um 
1 7  %, deren Wert aber nur um 1 1  % reduziert werden. 
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Personalangelegenheiten 

Salzburger Festspielfonds 

falls Beschlüsse von Organen des Fonds nicht mit seinen künstlerischen 
Entscheidungen übereinstimmten, was für den Fonds ein hohes finanziel­
les Risiko bedeutete. 

19.3 Der Fonds erwiderte, der Vertrag sei vorn zustiindigen Kuratorium gebilligt wor­
den. 

20. 1 Mit dem leiter des Schauspiels wurde ab 1 99 1  ein monatliches Nenoho­
norar von 70 000 S vereinbart, womit die leitung des Schauspiel bereiches 
und der Aufbau eines Ensembles abgegolten waren. Ausgegangen wurde 
von zwei Neuproduktionen und von zwei Wiederaufnahmen je Spielzeit. 
Zusätzlich wurde für die Übernahme von Regieaufgaben je Inszen ierung 
e i n  Nettohonorar  von 1 M i t l  S u n d  fü r e i n e  Wiederaufnahme von 
0,5 Mill  S vereinbart. 

Das Monatshonorar wurde jährlich i m  Ausmaß der Bezugserhöhungen 
des öffentlichen Dienstes, das Regiehonorar jährl ich um 10 % gesteigert. 
Zusätzl ich trug der Fonds die Steuerlichen lasten für den in Österreich 
nur beschränkt steuerpfl ichtigen leiter des Schauspiels. E ine Novel l ie­
rung des E inkommensteuergesetzes i m  Jahr 1 993  führte dazu,  daß der 
Fonds ab 1 994 jährl ich um 0 , 5  Mi l l  S mehr E i nkommensteuer abzu­
führen hane. 

Das Gesamthonorar des leiters des Schauspiels von 3 ,2  Mil l  S ( 1 994) ent­
sprach dem Jahreshonorar des Di rektOrs eines vergleichbaren Theaters, 
dem damit  ebenfalls zwei Regietätigkeiten je Spielzeit abgegolten wur­
den.  Allerdings war dieser Direktor aber für einen Ganzjahresbetrieb mit  
zum indest 18 Neuproduktionen je  Spielze it  und nicht  nur  für e inen 
sechswöchigen Schauspie lbetrieb m i t  zwei Neuproduktionen verant­
wortl ich.  1 995  war das Gesamthonorar des lei ters des Schauspiels mit  
4 Mi l l  S bere i ts um 1 5  % und das  Regiehonorar bereits um mehr  als 
200 % höher als die vergleichbaren Zahlungen an den Theaterdi rektor. 

20.2 Der RH beurtei lte den mi t dem lei ter des Schauspiels abgeschlossenen 
Vertrag als äußerst großzügig. 

Wei ters war der Abschluß e iner Nettohonorarvere i nbarung, bed i ngt  
durch mögliche Änderungen der Steuergesetzgebung, mit  e inem Ris iko 
für den Fonds behaftet. 

20.3 Der Fonds gab bekannt, bei alljiilfigen Vertragsverhandlungen mit dem Leiter des 
Schauspiels die Empfehlungen des RH zu beriicksichtigen. 

2 1 . 1  Der lei ter des Schauspiels übersetzte drei Bühnenwerke ins Deutsche. 
Die Höhe der Urheberrechtsvergürung wurde mit 1 1  % der Kartenein­
nahmen vereinbart und betrug für die Spielzeiten 1 99 1 /92 bis 1 993/94 
6 Mill S. 

2 1 .2 Der R H  wies darauf h in ,  daß unter Berücksichtigung des gewichteten 
Karrenpreises und der unterschiedlichen Vorstellungsanzahl die Urheber­
rechtsvergütung an einer vergleichbaren Bühne mit  nahezu gleicher An­
zahl an Sitzplätzen nur 3 Mil l  S betragen hätte. Er empfahl, vor allem bei 
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der Entschädigung von Inhabern von Urheberrechten, d ie  ganzjährig 
beim Fonds beschäftigt sind, den Grundsatz der Sparsamkeit verstärkt zu 
beachten. 

2 1 .3 Der Fonds teilte mit, daß regelmäßig versucht werde, im Hinblick auf die hohen 
Kartenerlöse durch Verhandlungen mit den Inhabern von Urheberrechten eine Re­
duktion der üblichen Prozentsätze zu erreichen, wies aber darauf hin, daß Bearbei­
ttmgshonorare eines prominenten Regisseurs regelmäßig zwischen 8 % und 1 2  % 
lägen. 

Technisches Personal Jahrespersonal 

Auslastung 

22 . 1  Das technische Jahrespersonal im Bühnen- und Werkstättenbereich wur­
de von 8 1  ( 1 99 1 /92) auf 1 00 Bedienstete 0 993/94) erhöht. Begründet 
wurde dies mit der größeren Anzahl von Neuproduktionen sowie der E in­
richtung einer zweiten Führungsebene. Wei ters soll ten Führungsposi ­
tionen in der Festspielzeit verstärkt mit  Jahrespersonal besetzt werden. 

22.2 Der RH stellte fest, daß die Aufstockung des Jahrespersonals im techni­
schen Bereich jährliche Mehrausgaben von über 3 Mill  S bewirkte. 

22.3  Der Fonds verwies erneut auf die größere Anzahl der jährlichen Neuproduktionen. 

Saisonpersonal 

23. 1 I m  Bühnen- und Werkstättenbereich wurde für die Proben- und Fest­
spielzeit auch Saisonpersonal beschäftigt. 1 99 1 /92 waren es 247 , 1 993/94 
bereits 296 Saisonbedienstete. Das technische Personal leistete in diesem 
Zeitraum zwischen 1 1  800 ( 1 99 1 /92) und 1 3  300 0 992/93) Arbeitstage. 

23.2  Der RH stellte fest, daß das Saisonpersonal entgegen der ursprünglichen 
Absicht ständig erhöht wurde und auch die A nzahl der geleisteten Ar­
beitstage nicht verringert werden konnte. Erreicht wurde jedoch das Ziel, 
lei tende Posi tionen an Spielstätten verstärkt mit Jahrespersonal zu beset­
zen .  

23.3  Der Fonds führte den vermehrten Einsatz von Saisonpersonal auf geä'nderte Ur­
laubsgewohnheiten, die steigende Anzahl geleisteter Arbeitstage und auf anspruchs­
vollere Neuproduktionen zurück. 

24. 1  Durch die Herstel lung von sieben bis acht Neuproduktionen j e  Spielzeit 
und die Wartung von wiederaufzunehmenden Produktionen waren die 
Werkstätten des Fonds verhältnismäßig gut ausgelastet. Jährlich wurden 
zwischen 65 700 und 66 900 Normalarbeitsstunden und zwischen 6 800 
und 1 0 800 Überstunden geleistet, wobei die Überstunden vor allem i n  
der Spielzeit 1 993/94 stark anstiegen. 

Totz der Aufstockung des Werkstätten- und Bühnenpersonals wurden 
vermehrt Leistungen an Dritte vergeben. Diese betrugen wertmäßig zwi­
schen 1 1  Mill S und 17 Mill S. 

1 9* 
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Stellenhebungen 

Festspielpauschale 

24.2 Der RH empfahl , durch Einsparungen bei der Ausstattung von Neupro­
dukt ionen eine Vermi nderung der Fremdvergaben zu erreichen sowie 
mittelfristig Konzepte zur Personalverminderung zu erarbeiten , um bei 
einer allfäll igen Reduktion der Anzahl von Neuproduktionen personelle 
Überkapazi täten zu vermeiden. 

24.3 Laut Stellungnahme des Fonds sei in den ncichsten Jahren nicht mit einer Verringe­
rung der Anzahl von Neuproduktionen zu rechnen. Allerdings bestiinde die Miiglich­
keit, mittelfristig freiwerdende Dienstposten nicht nachzubesetzen und dadurch den 
Personalstand zu verringern. 

2 5 . 1  In  den Festspielmonaten Ju l i  und August wurden beim Jahrespersonal im 
technischen Bereich sowie im Verwaltungsbereich Stellenhebungen vor­
genommen, das heißt, einzelne Bedienstete wurden für diese Monate i n  
eine höhere Entlohnungsgruppe eingereiht. 

Wurden 1 99 1 /92 beim Jahrespersonal im technischen Bereich 46 Stellen­
hebungen vorgenommen, so waren es 1 993/94 bereits 52 ,  wofür 0,6 Mill S 
aufgewendet wurden. 

2 5 .2 Nach Ansicht des RH sollten Stellenhebungen nur bei jenen Bediensteten 
vorgenommen werden, die tatsächlich an Spielstätten eigenverantwortlich 
zentrale Bereiche leiten . 

25 .3  Der Fonds wies auf die erhbhte Verantwortung aller Bediensteten hin, bei denen 
Stellenhebungen vorgenommen wurden. 

25 .4 Der RH erwiderte, e ine lediglich kurzfristige Übernahme andersartiger 
Tätigkeiten sei bereits durch das ohnehin hohe Lohnniveau abgegolten. 

26. 1 Das Jahrespersonal i m  technischen Bereich und i m  Verwaltungsbereich 
erhielt für die Festspielmonate Juli  und August gemäß einer Betriebsver­
einbarung eine Festspielpauschale, mit der für diese Monate die Leistung 
von 77 Übers runden pauschal abgegolten wurde. Überstunden,  die über 
dieses Kontingent hinausgingen, wurden einzeln abgerechnet. 

D i e  Pauschale war für den Fonds j ähr l i ch  zwischen 5 ,7 M i t l  S und 
6 Mi l l  S teurer als d ie  Einzelabrechnung der 77 Überstunden. 

Bedienstete, deren Verträge eine Überstundenpauschale enthielten, oder 
mit  "al l-in-Verträgen" ,  bei denen mit  dem Bezug auch alle zeitl ichen 
Mehdeistungen abgegolten waren, erh ielten ebenfalls e ine Festspielpau­
schale. 1 993/94 wendete der Fonds hiefür 1 , 1  Mill  S auf. 

Positiv war jedoch anzumerken, daß die Anzahl der Bediensteten, welche 
die mit der Pauschale abgegoltenen 77 Überstunden nicht leisteten, stän­
dig rückläufig war. 

26.2 Der RH empfahl in  Anbetracht der angespannten fi nanziellen Si tuation 
des Fonds, die Betriebsvereinbarung zu ändern und Überstunden künftig 
nur noch einzeln abzurechnen. Überdies sollte bei der Stückauswahl der 
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Arbei rsanfall im rechnischen Bereich versrärkt beachrer werden, weil die 
srändig sreigende Anzahl von Übers runden eine erhebliche finanzielle Be­
lasrung des Fonds bewirke. 

26.3 Der Fonds war der Ansicht, die überwiegend akkordähnliche A rbeit während der 
Festspie/monate rechtfertige die FestspieLpallSchaLe. 

26.4 Der RH erwiderre, eine erhöh re Arbeirsbelasrung während der Fesrspiel­
zeir sei einer Fesrspielumernehmung immanem und durch das ohnehin 
hohe Lohnniveau beim Fonds bereirs hinreichend abgegolren. 

Künsderisches Dirigemen 
Personal 

27. 1 Die Aufwendungen für Dirigemen berrugen jährlich zwischen 1 5 ,4 Mitl S 
0 992/93) und 1 4 , 5  Mill S ( 1 993/94 und 1 994/95), wobei vor allem die 
Verpfl iehrung junger Di rigemen die Gesamraufwendungen verm indene. 

E in  Di rigenr der Spi rzenklasse erhielr in der Spielzeir  1 99 1 /92 für fünf 
Opern- und zwei Orchesrerd i rigare einschließlich aller Reisekosren, der 
vom Fonds gezahlren Sreuer und e inem regelmäßig berei rzusrellenden 
Chanerflugzeug 3,7 Mill S. In der Spielzeir 1 993/94 wendere der Fonds 
für vier Orchesrerd irigare dieses Di rigemen 2 Mill  S auf. 

E i n  srändig beim Fonds engagierrer Di rigenr erh ie l r  i n  der Spielze i r 
1 99 1 /92 für drei Mari neen und ein Konzen einschl ießlich der vom Fonds 
übernommenen Sreuer 377 000 S. 1 993/94 erhielr er für die Leirung von 
zwei Mari neen und zwei Konzerren 5 64 000 S, was eine berrächrl iche 
Sreigerung bedeurere. 

In der Spielzei r 1 99 1 /92 sagre e in  Di rigem kurz vor der Prem iere ab, 
weshalb der Fonds ei nen bei einem anderen Fesrival ei ngeserzren Dirigen­
ren engagieren mußre. Obwohl dieser für seine Dirigare kein Honorar 
verlangre, harre der Fonds dem Fesrival ein Abendhonorar abzulösen und 
für die Chanerflüge aufzukommen , woraus sich Aufwendungen von ins­
gesamr 870 000 S ergaben . 1 993/94 wurde derselbe Dirigem für sechs 
Vorsrel lungen verpfl ichrer und erhielr ei nschließlich dem Ersarz der Rei ­
sekosren insgesamr 880 000 S. Zur gleichen Zeir  erhielr dieser Dirigem 
an anderen vergleichbaren Bühnen für ein Dirigar weniger als 1 00 000 S. 

27.2 Nach Ansichr des RH soll re bei der Verpfliehrung aller Künsrler der vom 
Direkrorium fesrgelegre Honorarrahmen beachrer und die Benürzung von 
Charrerflugzeugen nur im unumgängl ich norwendigen Ausmaß geneh­
migr werden .  

27.3 Der Fonds erwiderte, es habe sich jeweils um Ausnahmen gehcmdeLt. Überdies sei es 
geLungen, diese Gagen nicht zum Maßstab fiir die Forderungen anderer Dirigenten 
zu machen. 
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Ausstaner 

28. 1 Die Aufwendungen für Ausstaner stiegen von 6,9 Mill  S 0 992/93) auf 
9,3 Mill S 0 994/95) ,  was neben der größeren Anzahl von Neui nszenie­
rungen vor allem auf höhere Honorare zurückzuführen war. An bekannte 
bi ldende Künsrler wurden Ausstanungshonorare von bis zu 7 7 0  000 S 
gezahlt .  Weiters führre die ständig steigende Anzahl der auf Wunsch der 
Ausstatter verpflichteten Assistenten zu einer Erhöhung des diesbezüg­
lichen Aufwands von 1 ,5 Mill  S ( 1 99 1 /92) auf 2 ,8 Mill S ( 1 993/94). 

28.2 Die verstärkte Betonung der Ausstattung war mit  hohem fi nanziellen 
E i nsatz verbunden .  Der RH regte zur Senkung der Aufwendungen den 
E i nsatz von Jahrespersonal der Werkstänen für Ass istententätigkeiten 
während der Festspielzeit an . 

28.3 Der Fonds betonte die notwendige kreative Originalitiit im AlISstattttngsbereich. 
Er sagte aber zu, den steigenden Forderungen nach Assistenten entgegenzuwirken. 

Regisseure 

29. 1 Der Fonds wendete jährlich zwischen 1 5 ,3 Mill  S und 1 6 ,6 Mill S für Re­
gisseure und den szenischen Dienst auf, was gegenüber früheren Spielzei­
ten eine deutliche Steigerung darstell te. Für die Verpflichtung von Spit­
zentegisseuren wurden neben der international üblichen Regiegage noch 
zusätzliche Vereinbarungen über d ie  Abgeltung von Reisekosten und 
weitere Zusatzkosten getroffen.  Beispielsweise wurden einem Regisseur 
1 994 neben dem Regiehonorar von 1 Mil l  S noch Aufenrhaltsspesen,  
Reisekosten und Provisionen ersetzt, so daß der Fonds für diesen Künstler 
letztlich 1 ,4 Mill  S und für drei Assistenten 0,3 Mill S aufwendete. 

Ab der Spielzeit 1 99 1 /92 wurden auch in diesem Bereich vermehrr Assi­
stenten , Lightdesigner und Produktionsleiter engagiert,  was ebenfalls 
zum Ansteigen der Aufwendungen führte. 

29.2 Der RH stellte fest, daß vom Fonds die im Theaterbereich übliche Diffe­
renz ierung von Regieleistungen i m  Opern- und im Schauspielbereich 
immer weniger vorgenommen wurde, und gab zu bedenken, daß bei Ver­
handlungen mit den künstlerischen Vorständen sowohl der zeitl iche Auf­
wand als auch der verstärkte E insatz von Assistenten und sonstigen Mit­
arbeitern des szenischen Dienstes berücksichtigt werden sollte. 

29.3 Der Fonds teilte mit. daß wegen der Bedeutung der Salzburger Festspiele das Enga­
gement der international besten künstlerischen Vorsti/nde erforderlich sei. Bei der 
Verpflichtung von Lightdesignem und Assistenten werde er kiinftig restriktiver vor­
gehen. 
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302 

Personal angelegenheiten 

Schauspieler 

30. 1 Der Fonds wendere für Schauspieler jährl ich zwischen 1 5 ,8 Mi 1 1  S und 
2 3 , 1  Mill S auf, wobei 1 994/95 mir 1 6,8 Mill S ein deurlicher Rückgang 
fesrsrel lbar war. Im Gegensarz zu den Opernsol i sren wurden die Schau­
spieler nichr nach der Anzahl der Vorsrellungen, sondern nach ihrem zeir­
l ichen Einsarz für Proben und Aufführungen honoriere 

30.2 Die auf die zeirl iche Inanspruchnahme abgesrel l re Honorarregelung für 
Neuinszenierungen war für den RH grundsärzlich nachvollziehbar. Aller­
d ings führre die Abgelrung der langen Probenrärigkeir  bei Darsrellern 
von mirrleren und kleinen Rollen zu überdurchschnirrlich hohen Honora­
ren .  Überdies erhielten manche Künsrler, die in der folgenden Spielzeir  
für eine wesenrlich kürzere Anwesenheir zu gleich hohen Honoraren wie 
im Vorjahr verpfl ichrer worden waren ,  auch Honorare für eine weirere 
Neuproduktion, wodurch ihr Aufenrhalt i n  Salzburg doppelr abgegolten 
wurde. 

Nach Ansichr des RH härren die finanziellen Mirrel durch eine Verbesse­
rung der Honorargestal rung, die anstelle des voraussieh rl ichen zei rl ichen 
E insarzes auf den rarsächlichen Aufenrhalt in Salzburg absrell r ,  sparsamer 
eingeserzr werden können. 

30.3 Der Fonds war der Ansicht, die Unverwechselbarkeit der Sa/zburger Festspiele 
würde es erfordern, auch mittlere und kleine Rollen mit Spitzenkra/ten zu besetzen. 

Opern- und Konzerrsolisten 

3 1 . 1  Der Fonds wendete jährlich zwischen 39,8 Mill  S und 46 Mill S für Soli­
sten bei Opern- und Konzerraufführungen auf, wobei die Aufwendungen 
in den letzten Jahren rückläufig waren. 

Die vor 1 99 1 /92 mir  Opernsol isren vere inbarren Honorare , mi r  denen 
auch die Probenrärigkeiren abgegolten waren, lagen durchschnitrlich um 
20 % bis 25  % über jenen an vergleichbaren Bühnen. Das neue Direktori­
um des Fonds stellte das Honorarsysrem um und zahl re getrennre Honora­
re für die Probenzeiten und die einzelnen Vorsrel lungen, womit leichtere 
Vergleiche mit den an anderen Bühnen gezahlren Honoraren möglich wa­
ren. 

3 1 .2 Für den RH war das Bemühen des Fonds erkennbar, Honorarauswüchse 
durch die Fesrlegung von Obergrenzen und das versrärkre Engagemenr 
junger Künsrler zu vermeiden . Im wesenrl ichen waren die Honorare so 
hoch wie an vergleichbaren Bühnen. 

Wiener Philharmoniker 

32 Die Gesamtaufwendungen des Fonds für die Wiener Philharmoniker be­
trugen zwischen 4 1 ,3 Mill S ( 1 99 1 /92) und 49,3 Mill S ( 1 994/95) .  

In dem 1 992 abgeschlossenen und bis  1 996 geltenden Vertrag zwischen 
den Wiener Philharmonikern und dem Fonds wurde die Erbringung von 
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Salzburger Fest pielfonds 

Personal angelegenheiten 

Weitere 
Feststellungen 

mindestens 5 300 Diensten verei nbart , die alle mit e inem einheitl ichen 
Honorar vergütet wurden .  Die Höhe des Honorars wurde mit 5 000 S 
0 99 1 /92), mit 5 1 00 S 0 992/93), mit 5 400 S 0 993/94) und mit 5 500 S 
(ab 1 994/95 )  vereinbart, wobei der Fonds im Festspielsommer 1 995 durch 
die Indexsicherung bereits 7 2 5 3  S je Dienst aufzuwenden harte. 

33. 1 Wi rkten die Wiener Phi lharmoniker früher bei durchschnitt l ich sechs 
Opernproduktionen mit, waren es 1 994 nur noch drei .  Dennoch stieg die 
Anzahl der Gesamtproben von vier auf sechs je Opernproduktion, wofür 
szenische Gründe angegeben wurden. Ebenso nahm die Anzahl der Kon­
zertprogramme und der dafür benötigten Gesamtproben zu. Insgesamt 
entwickelten s ich d ie  Aufwendungen für d ie  Wiener Ph i lharmoni ker 
n icht im gleichen Ausmaß wie die Anzahl der Aufführungen.  Der Fonds 
wendete für die Wiener Philharmoniker ungefähr die Hälfte dessen auf, 
was deren Jahresaufwand als Orchester der Wiener Staatsoper ausmachte. 

33 .2  Nach Ansicht des R H  wäre es mögl ich ,  den Aufwand für d ie  Wiener 
Philharmoniker jährlich um 1 Mill S bis 2 Mill  S zu verringern, ohne da­
bei die künstlerische Qual i tät zu beeinträchtigen: 

( 1 )  Probendienste sollten, wie in Kollektivverträgen für Orchester üblich, 
geringer bewertet werden als Vorstellungsdienste. 

(2) Die Nutzung der sechs vereinbarten Proben in Wien würde die Zah­
lung von Aufenthaltskosten in Salzburg vermeiden. 

( 3 )  Wie im Theaterbetrieb üblich,  sollten Bühnenorchesterdienste um 
30 % geringer bewertet werden als normale Orchesterdienste. 

33.3  Nach Ansicht des Fonds sei - selbst bei weitgehender personeller Identität - em 
Vergleich der Gagen der Wiener Philharmoniker mit denen des Wiener Staatsopern­
orchesters unzulässig, weil es sich im ersten Fall um einen privaten Anbieter, im 
zweiten Fall jedoch urn Bundesbedienstete handle. Die Proben in Wien würden nur 
in Ausnahmesituationen genutzt werden, weil eine gleiche Besetzung wie im Sommer 
nicht garantiert sei. 

Der Fonds habe bereits 1 993 versucht, eine unterschiedliche Honorierung von Pro­
ben und Vorstellungen zu erreichen, was aber die Wiener Philharmoniker abge­
lehnt hätten. 

33.4 Der RH erwiderte, daß sein Vergleich der Aufwendungen für die Wiener 
Philharmoniker in Salzburg und an der Wiener Staatsoper durchaus zuläs­
sig ist, da auch bei der Honorierung sonstiger Solisten und künstlerischer 
Gruppen Vergleiche mit  deren Verdienst an führenden Bühnen des deut­
schen Sprachraumes vorgenommen werden. 

34 Weitere Empfehlungen des RH betrafen die mittelfristige Finanzplanung 
des Fonds, das Betriebsmaterial der Kostümwerkstätten ,  zeitl ich über­
höhte Arbeitsleistungen im Verwaltungsbereich und die Aufbewahtung 
von Unterlagen zu Reiserechnungen. 

Der Fonds sagte zu, den Empfehlungen des RH zu entsprechen. 
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304 

Sc h l u l:l­
bemerku ngen 

.\ 'i Der R H  hob absc h l i d'.end t( ) lgefllk E m pfeh l u ngen hervor:  

( I )  E i ne Versch uld ung d u rch e i nen Spielplan,  für dessen Real i s i er u ng 
m e h r  l\l i tt e l  beniit igt  w e rden a l s  C ;esamtert r�ige zu e r w arten s i n d ,  
sol l te  verrn ieden \\T rden .  Dies kiin n te d u rch e i ne opt i male N u t z u ng 
der Spielst;itten elTe icht  \\Tnkn, wohei bei \X'ah rung dei' k ü nst ler i ­
SChUl  i\.'ot\\ endigkeiten \X'i rtschaft l ichkeitsk riterien verstärkt beach­
[l:t \\ erden sol l ten . Bei der Spiel  plangestaltu ng soll  ten auch d i e  A us­
\\' i rk u ngen auf den tec h nischen Bereich berücksich t igt werden.  

( 2 )  D i e  A u fnahme der p rod u k t i o n sbezogenen Kosten i n  d i e  Vorha­
be n s k a l k ulat ion w ii rde ein real i s t i scheres B i ld d e s  zu erw artenden 
Dec k u ngsbe i t rages je P rod u k t ion bieten.  

C ) J  Die He rahse t z u ng d e r  A n z a h l  von u ne n tgel t l i c h  abgege benen 
Karten sol l te fortgese t z t  werden.  

( i ) Das Hono rar d e s  Le i ters  des Schausp i e l s  sol l t e  k ü n ft i g  d e r  Tj­
t i gk e i t  bei e i n e r  Festspiel u n tern e h m u ng u n d  n ic h t  jener fü r e i nen 
gan z j ;ihrigen Theaterbetrieb e n tsprechen.  

( 'i J  C be r s tu nden sol l ten k ü n ftig nur noch nac h  A n fall abge rechnet  
u n d  nicht  Illehr  pauschal abgegol ten werden. 

( ) ) Bei d e r  A bg e l t u n g  v o n  Orcheste r l e i s t ll ngen sol l te k ü n ft i g  z w i ­
schen P roben- LI n d  Vorstel l  u ngsd ien sten d i rrere n z i er t  werden.  
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I nternational 

I nternationaler Teil 

l
·
' l)(.'rprilfu ngel1 hei i nte rnation alen Orgall i sationen 

A l lgemeines Zoll- u nd Handelsabkommen, Gen f  

Der R H  wurde 1 986 mit der Prüfung der Rechnungsabschlüsse des All­
geme inen  Zo l l- und H andelsabkom mens (G ATT) ab dem Fi nanz­
jahr 1 986 beauftragt .  Die Prüfung des Rechnungsabschlusses 1 994 er­
folgte 1 995 am Sitz des Sekretariates des GATT in Genf. Der Bericht, 
dem ua eine Prüfung des Verrechnungsverfahrens sowie stichprobenweise 
Überprüfungen der Rechnungsumerlagen und Belege zugrunde lagen , 
wurde dem zuständigen Organ des GATT zugeleitet und von diesem zur 
Kennrnis genommen. 

E u ropäische Freihandelsassoz i ation, Gen f  

Im Mai 1 992 wurde anläßlich des EFTA-Ministertreffens in  Reykjavik 
ein "EFTA-Committee of Auditors" (seit Anfang 1 993 "EFTA Board of 
Auditors") ,  bestehend aus Mitgl iedern der Obersten Rechnungskontroll­
behörden aller EFTA-Mitgl iedsstaaten,  e ingerichtet.  Der RH hat dem 
Ersuchen, einen Vertreter in dieses Grem ium zu entsenden, entsprochen. 

Das EFTA Board of Auditors hat im Jahr 1 995 seine Arbeit fortgesetzt. 

E u ropäisches P atentamt, 

München, Den Haag, Berl in und Wien 

Im Jahre 1 989 wurde ein Beamter des RH vom Verwalrungsrat der Eu­
ropäischen Patentorganisation gemäß dem Europäischen Patentüberein­
kom men für fünf Jahre zum Rechnungsprüfer dieser Organisation be­
stel lt .  Das Ende 1 994 ausgelaufene Mandat wurde vom Verwaltungsrat 
einsti mmig um drei Jahre verlängert. Er wurde bei seiner Tätigkeit von 
weiteren Mitarbeitern des RH unterstützt. 
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Europäisches Patentamt 

306 

Dem aus drei Bediensteten verschiedener nationaler Finanzkontrollbehör­
den zusammengesetzten Kollegium der Rechnungsprüfer obliegt laut der 
Finanzordnung neben der jährlichen Überprüfung der Rechnungsabschlüs­
se des Europäischen Patentamtes (einschließlich des Pensionsreservefonds) 
die laufende Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben der Organisation so­
wie der gesamten Haushalts- und WirtSchaftsführung einschließlich der fi­
nanziell wirksamen Maßnahmen. Das Kollegium hat auch einen jährlichen 
Bestätigungsvermerk darüber zu erstellen, ob die vorgelegte Jahresrech­
nung die Finanzlage der Organisation und die Geschäftstätigkeiten im ab­
geschlossenen Haushaltsjahr wahrheitsgetreu und richrig widerspiegelt. 

Die Überprüfung erstreckte sich i nsbesondere darauf, ob 

( 1 )  der Haushaltsplan und die sonstigen Haushaltsbestimmungen einge­
halten wurden, 

(2) die E innahmen und Ausgaben sowie das Vermögen und die Schulden 
ordnungsgemäß begründet und belegr s ind,  

(3)  d ie  hinterlegten oder in der Kasse vorhandenen Gelder und Werte den 
in den Kassenbüchern gebuchten Beträge entsprechen, 

(4) wirtschaftlich und sparsam verfahren wird und Aufgaben mir  geringe­
rem Personal- und Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer erfülIr 
werden können. 

Es wurden Überprüfungen an den Standorten der Europäischen Patentor­
ganisation in München, Den Haag, Berlin und Wien durchgeführt. Dem 
Verwalrungsrat wurde ein umfassender Bericht über die Wirtschaftlich­
keit  und Ordnungsgemäßheit der Tätigkeit des Europäischen Parentam­
tes einschließl ich des Pensionsreservefonds vorgelegt. 

Internationale Organisation für 
Wanderungswesen, Genf 

Der RH wurde mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der Internationalen 
Organisation für Wanderungswesen (International Organization for M i­
gration, 10M) für die Jahre 1 992 bis 1 997 betraut. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 1 994 erfolgte im Dezember 1 994 und 
im Februar 1 995 in den Außenstellen der 10M in Mosambik und Öster­
reich sowie im März 1 995 am Sitz der 10M in Genf. Der Bericht wurde 
vom zuständigen Organ der 10M zur Kennrnis genommen. 
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I nternational 

Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa, Wien 

Der RH wurde mit der Prüfung der Rechnungsabschlüsse der Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) für die Finanzjah­
re 1 994 und 1 995 (ab 1 99 5 :  OSZE) beauftragt. Die Prüfung des Rech­
nungsabschlusses 1 994 erfolgte im März und Juni 1 995 am Sitz des Se­
kretariates der OSZE in Wien. Der Bericht, dem ua eine Prüfung des Ver­
rechnungsverfahrens sowie stichprobenweise Überprüfungen der Rech­
nungsunterlagen und Belege zugrunde lagen, wurde dem zuständigen 
Organ der OSZE zugeleitet und von diesem zur Kenntnis genommen. 
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308 
B i laterale BCLi <..h u ng<.. n de .... H H  z u  ausländ , .... chen 

Oher'iten Rech n u ng .... I·( ) JuroUhehorden 

Der RH hat im Rahmen seiner Bemühungen um eine Stärkung der Fi­
nanzkontrolle vorwiegend in den Reformstaaten Zentral- und Osteuropas 
im Jahr 1 995 und den ersten drei Quartalen des Jahres 1 996 auf Ersuchen 
der Obersten Rechnungskontrollbehörden Kroatiens, der Tschechischen 
Republ ik ,  Polens, Ungarns, Albaniens und Sloweniens Fachvorrräge ge­
halten bzw Seminare (mi t)veranstal ter. 

Zen traler Themenschwerpunkt war die Pos i t ion ierung der Obersten 
Rechnungskontrol lbehörden im demokratischen Staatsgefüge, wobei am 
Beispiel des österreichischen RH insbesondere die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen der Finanzkontrolle in Österreich, die Kompetenzen des RH,  
sein Prüfungsansatz und sein Verhältnis zu den allgemeinen Vertrerungs­
körpern ei nschl ießlich seiner Berichterstattung an d iese auf besonderes 
Interesse der Obersten Rechnungskontrollbehörden der Reformsraaten 
stießen. 

Auf größtes Interesse stieß auch die Prüfungstätigkeit des RH im Bereich 

- der POSt, der Elektrizi tätswirtschaft, der öffentl ichen Unternehmungen, 
des Vergabewesens und der Sozial- und Pensionsversicherungsanstalten 
(Kroatien), 

- der kommunalen Abgabenverwaltung und des öffentlichen Verkehrswe­
sens (Ungarn), 

- der Landesverteidigung, der Krankenhäuser und der Un iversi tätsver­
waltung (Slowenien) und 

- der Sozialversicherung , der Gemei ndeverwaltung und der Privat isie­
rung (Polen, Slowenien). 

Weitere Schwerpunkte der Veranstaltungen bildeten Fragen des Haushalts­
rechtes (Slowen ien), der Organisation des RH,  der Personalauswahl und 
Personalverwaltung, der Besoldung, der Fortbi ldung, der EDV (Tsche­
chische Republik, Albanien) sowie die Beziehungen des RH zu den Medien 
(Albanien). 
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I nternational 

TatigkcH de., RH al.,  C ,c nc ra}.;c)- rc tariat der I ntcr­

Il ation alen Orgall i<;ation der Obcr'itcn Rech n u ng'i­

kontrol lheh( )rdcn ( I  'I ()� ,\I )  i m J ahre ) <)96 

Anknüpfend an sei ne Ausführungen im Vorjahr berichtet der RH über 
seine weitere Tätigkeit als Generalsekretariat der Internationalen Organi­
sation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (International Organiza­
tion of Supreme Audit Insti rutions, INTOSAI). 

Am 24. und 2 5 .  Juni 1 996 fand in Wien die 42 .  Tagung des Präsidi ums 
der INTOSAI statt. 

Im Mi ttelpunkt der Tag ung stand die Festlegung der Themen fi.i r den 
XVI . Internationalen Kongreß der INTOSAI im Jahre 1 998. Zur Vorbe­
reirung hatte das Generalsekretariat eine Erhebung von Themenvorschlä­
gen bei den Mitgl iedsbehörden durchgeführt, wobei mehrheit l ich eine 
Behandlung von Fragen der Prüfung und Entdeckung von Betrug und 
Korruption vorgeschlagen wurde. Dementsprechend beschloß das Präsi­
dium, den kommenden Kongreß unter das Hauptthema "Die Rolle der 
Obersten Rech nungskontrol lbehörden bei der Verhinderung und Auf­
klärung von Betrug und Korruption" zu stellen . 

Weitere Berichte betrafen die Zusammenarbeit mit den Verei nten Natio­
nen im Rahmen der Ausbi ld ungsmaßnahmen der INTOSA I, die Interna­
tionale Zeitschrift fi.i r staatl iche Finanzkontrol le, Ergebn isse der Arbeit 
der INTOSA I-Rich t l i n ienkom i tees und -A rbei tsgruppen sowie die 
INTOSAI-Entwicklungsini tiative. 

Durch die Aufnahme der Obersten Rechnungskontrollbehörden der Mon­
golei und Viernams erhöhte sich der Mitgl iedersrand der I TOSAI auf 
insgesamt 1 7 5 .  

Wien, i m  November 1 996 

Der Präsident :  

Dr Franz Fiedler 
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ANHANG 

Entscheidungsträger 

[Vorstandsmitglieder sowie 
Aufsichtsratsvorsitzender und 
dessen Stellvertreter] 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

der überprüften Unternehmungen 

Anmerkung: 
im Amt befindliche Entscheidungsträger in Blaudruck 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter 

Vorstand 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

Ö"terreichi"d1e Autobah nen- li nd Schnellstraßen ACJ 

Dipl-J n� Dr Richard SCI--I ENZ 
(seit 23 .  Februar 1 993) 

Dipl-In� Dr Erich RIBITSCH 
(seit 23 .  Februar 1 993) 

Dr En�el bert SCHRAGL 
(seit l .  Jänner 1 993 interimistisch; seit 23. April 1 993 bestellt) 

Dlpl-Ing Alois SCHEDL 
(seit 1 .  Jänner 1 993 interimistisch; seit 23. April 1 993 bestel l t) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Mitglieder 

ÖMY A k t iengc'icl lschaft, \X'ien 

Dr Os kar GRÜNWALD 
( im gesamten überprüften Zeitraum) 

Dr Rudolf GRUBER 
(bis 1 7 .  Februar 1 994) 

Dr Norbert BEINKOFER 
(seit 1 8. Februar 1 994) 

Mohammed KHALIFA AL KIND! 
(seit 1 .  Juni 1 994) 

Dipl-Ing Dr Herbert KAES 
(bis 30. September 1 989) 

Dr Siegfried MEYSEL 
( 1 .  Oktober 1 989 bis 9 . Juli 1 992) 

Dipl-Ing Richard SCHENZ 
(seit  2 1 .  September 1 992) 

Dkfm Kurt MESzAROS 
(bis 30. Juni 1 990) 

Dipl-Ing Dr Richard SCHENZ 
( 1 .  Juli 1 990 bis 20. September 1 992) 

Dr Wolf gang RUTTENSDORFER 
(seit 2 1 .  September 1 992) 

Dipl-Chem Dr Jakob KRATZER 
(bis 3 1 .  Dezember 1 987) 

I ng R ichard TLUSTOS 
(bis 1 6. September 1 988) 

Dkfm Dr Maria SCHAUMAYER 
(bis 30. September 1 989) 

Dipl-Ing Dr Richard SCHENZ 
(seit 1 .  Jänner 1 988) 

Dipl-Ing Kurt K. BUSHATI 
(seit  1 .  Jänner 1 988) 

ANHA G 

Entscheidungsträger 
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Dr Sicg fried M E YSEL 

(seit I .  Septem ber 1 989) 

Mag Vikto r  KLI MA 

( I  . J u l i  1 990 b i s  2 .  April 1 992 )  

Dkfm Pem APFALTER 

( I . J u l i  1 990 b i s  19.  Apri l 1 99 1 )  

Dr W() lr:�ang RUTTENSDORFER 

(se i t  2 .  Jul !  1 992)  

Dr Waltn H ATA K 

(se i t  2 1 .  September 1 992)  
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stell vertreter 

Mitglieder 

Vorstand 

Mün ze Österreich AG 

Willibald KRANISTER 
(seit Gründung bis 30.  September 1 992) 

Adolf WALA 
(seit 1 4 .  Oktober 1 992) 

Dkfm Rudolf KLIER 
(seit Gründung) 

Dietmar SPRANZ 
(seit Gründung) 

Mag Dr Peter ZDRAHAL 
(seit 1 4 .  Oktober 1 992) 

Maria HUSEK 
(seit 24.  Februar 1 993) 

Heidemarie FRANK 
(seit 24 . Februar 1 993) 

Friedrich SCHMITZER 
(bis 28. Juni 1 989) 

Franz HÖRMANNSTORFER 
(bis 1 8 .  April 1 990) 

Monika KREIßL 
(bis 2 3 .  Februar 1 993) 

Paul FENNES 
(28. Juni 1 989 bis 2 3 .  Februar 1 993) 

Dr Klaus MÜNDL 
( 1 8 .  April 1 990 bis 1 4 .  Oktober 1 992) 

Dkfm Paul BERGER 
(seit Gründung) 

Dkfm Dr Bruno TICHY 
(bis 1 7 .  November 1 993) 

Dipl-Ing Kurt MEYER 
(sei t 1 .  Juli 1 992) 

ANHANG 

Entscheidungsträger 
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31 8 

Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

1 .  Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

2. Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

F l ugh afen \X/ien AG, Sch wechat 

Sektionschef Dr Kurt RUF 
(bis 7. Mai 1 986) 

Hofrat Dr Gottfried OPPITZ 
(7 .  Mai 1 986 bis 1 7 .  Mai 1 989) 

Stadtrat aD Franz NEKULA 
( 1 7 .  Mai 1 989 bis 27 .  Mai 1 993) 

Sektionschef Dr Wolfgang OLZ 
(seit 27 .  Mai 1 993) 

Stadtrat aD Franz NEKULA 
(bis 1 7 .  Mai 1 989) 

Sektionschef Dr Wolgang NOLZ 
( 1 7 .  Mai 1 989 bis 27 .  Mai 1 993) 

Baurat hc Arch lng Mag Heriberr KREIS 
(seit 27 .  Mai 1 993) 

Hofrat Dr Gottfried OPPITZ 
(bis 7. Mai 1 986 und vom 1 7 .  Mai 1 989 bis 2 5 .  April 1 990) 

Sektionschef Dr Kurt RUF 
(7. Mai 1 986 bis 1 7 .  Mai 1 989) 

Baurat hc Arch Ing Mag Heribert KREIS 
(25 . Apri l 1 990 bis 27. Mai 1 993) 

Stadtrat aD Franz NEKULA 
(seit 27 . Mai 1 993) 

Obersenatsrat Dipl-Ing Otta ENGELBERGER 
(bis 3 1 .  März 1 987) 

Baurat hc Arch Ing Mag Heribert KREIS 
(bis 3 1 .  Dezember 1 989) 

Dr Franz KOTR BA 
(seit  1 .  Jul i  1 987) 

Dr Gerhard KASTElle 
(seit 1 .  Jänner 1 990) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stel lvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Vorstandsd i rektoren 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

A u str ian A i rl ines Österreichi sche Lu ftve rke h rs A G  

Otto BINDER 
(bis 1 1 .  Mai 1 993) 

Bundesm inister aD Dipl-Ing Dr Rudolf STREICHER 
(seit 1 1 .  Mai 1 993) 

Landeshauptmann aD wirkl  HR Mag Siegfried LUDWIG 
(seit April  1 968) 

DDr Anton HESCHGL 
(bis 30. Juni 1 993) 

Dr Huben PAPOUSEK 
(bis 30. Juni 1 990) 

Erich MARA 
( 1 .  Jul i  1 990 bis 30. Juni 1 993) 

Dipl-Ing Georg URBANSKY 
(24. September 1 992 bis 30. Juni 1 993) 

Dr Herbert BAMMER 
(seit 24. September 1 992) 

Mafio REHULKA 
(seit 1 .  Juli  1 993) 

3 1 9 
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320 

Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

Geschäftsführer 

A ustr i an A i rtransport 
Österreich i sc he F l ugbetriebsgesm b H  

Dr Hubert PAPOUSEK 
( 1 3 . Dezember 1 97 3  bis 1 9. Apri l 1 99 1 )  

DDr Anton HESCHGL 
( 1 9. April 1 99 1  bis 1 3 . September 1 993) 

Mar io REHULKA 
(seit 1 3 . September 1 993) 

DDr Anton HESCHGL 
0 0 .  Mai 1 979 bis 1 9 . April 1 99 1 )  

D r  Herbert BAMMER 
( 1 9 . April 1 99 1  bis 1 3 .  September 1 993) 

Dkfm Dr Reinhard GALLER 
(seit 1 3 . September 1 993) 

Dr Eduard HOTAREK 
(2 1 .  April 1 986 bis 30. Juni 1 994) 

Angelika STIX 
( 1 .  Jul i  1 987 bis 7 .  Mai 1 99 1 )  

Mario REHULKA 
(7 . Mai 1 99 1  bis 30. Juni 1 993) 

Peter JANDAK 
( 1 .  Juli 1 993 bis 7. Februar 1 995) 

Dr Herbert KOSCHIER 
(seit 7 .  Februar 1 995) 

F i scher Advanced Com posi te Components Ges m b H  

Dipl-Ing Walter STEPHAN 
(seit 3 1 .  August 1 990) 

Dipl-Ing Franz WÖRISTER 
(bis 3 1 .  Jänner 1 994) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stel lvertreter des 
Vorsi tzenden 

Staatskommissär 

Geschäftsführer 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

G raz-Küflacher Ei ... e n bahn- u nd Bergbau GesmbH 

Dipl-I ng Ericb STASKA 
(seit 1 989) 

Mag Dr Gerbard STADlER 
(bis 30 .  Juni 1 989) 

Martin SCHÜTZElHOFER 
(30.  Juni 1 989 bis 1 4 .  November 1 993) 

OHm Dr Wolfgang BERGER-VOGEL 
(seit 3. Dezember 1 993) 

Sektionschef Dr Kurt BA VER 
(bis  1 990) 

Dr Wolfgang CATHARIN 
(seit 3. Dezember 1 99 1 )  

Mag Dr Peter PROCHASKA 
( 1 989 bis 1 4 .  Juni 1 992) 

Dipl-Ing Hubert MARKA 
( 1 989 bis 3 1 .  Dezember 1 994) 

Mag Ing Josef BAVMANN 
(seit 1 5 .  Juni 1 992) 

Dipl-Ing Robert WITHALM 
(seit 1 .  März 1 995) 

321 
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322 

Aufsich tsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

Geschäftsführer 

YOEST-AL P I NE Erzberg Gesm b H ,  Eisenerz 

Bergrat hc Dipl-Ing Erich STASKA 
(seit 1 989) 

Mag Kar! KREMSER 
(seit 1 989) 

Dipl-Ing Franz ILLMAIER 
(bis 3 1 .  August 1 99 1 )  

Dipl-Ing Harald UMFER 
(seit 1 .  September 1 99 1 )  

VOE�T -ALPINE Rohsto ffbesch affu ngs GesmbH , 
L i n L  

Mag Kar! KREMSER 
(seit 1 5 .  Dezember 1 992) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter 
des Vorsitzenden 

Vorstand 

C n ivcrsale B au A G  

D r  Guido SCHMIDT-CHIARI 
(seit 1 986) 

Dkfm Dr Julian UHER 
(bis 30. Juni 1 986) 

Dkfm Dr Hannes ANDROSCH 
( 1 986 bis 20. Juli  1 987) 

Dkfm Gerhard RANDA 
( l .  Juli 1 986 bis 22 .  Oktober 1 990) 

Mag Max KOTHBAUER 
(seit 5 .  Juli 1 99 1 )  

D r  Josef VLCEK 
( 1 986 bis 1 992) 

Baurat hc Dipl-Ing Kar! ANGERER 
(bis 30 .  Juni 1 986) 

Dr Ferdinand B IRKNER 
( 1 986 bis 1 992) 

Dipl-Ing Helmut FREY-TRAUER 
( l .  Jänner 1 990 bis 30 .  April 1 99 1 )  

I ng Alois SALZMANN 
( 1 986 bis 30. September 1 990) 

Dipl-Ing Ule SELTENHAMMER 
( l .  Jänner 1 990 bis 1 992) 

Dr Manfred DRENNIG 
( l .  Juni 1 992 bis 6. Juli 1 994) 

Dipl-Ing Peter HEMMELMAYR 
(seit l .  Jänner 1 990) 

Mag Dr Reinhold SÜSSENBACHER 
(seit 6.  Juli 1 994) 

Ing Johann MAUCH 
(seit 3. November 1 994) 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

323 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)332 von 337

www.parlament.gv.at



324 

Geschäftsführer 

Geschäftsführer 

C n ivers.tle I n te rn ational GesmbH, \Vic n  

Dipl-Ing Heinz WEIGNER 
(bis 1 9. Februar 1 99 1 )  

Mag Manfred PICHLER 
(bis 1 7 .  August 1 993) 

Dipl-Ing Erich PADAVREK 
09. Februar 1 99 1  bis 1 7 .  August 1 993) 

Dipl-Ing Herwig KASPER 
0 9. November 1 992 bis 1 7 .  August 1 993) 

Dipl-Ing Ule SELTENHAMMER 
(28. Jul i  1 993 bis 20. September 1 994) 

Dr Manfred DRENNIG 
(28.  Jul i  1 993 bis 20. September 1 994) 

Dipl-Ing Peter HEMMELMAYR 
(28. Juli 1 993 bis 20. September 1 994) 

Gerhard HOFFMAN 
(seit 20. September 1 994) 

U ni ve rsale I n te rnational Development GesmbH 

Mag Manfred PICHLER 
(bis 2 3 .  November 1 993) 

Gerhard HOFFMANN 
(seit Gründung bis 1 9 .  September 1 994 ) 

Anmerkung: 

Fusionierung mir Universale Inrernacional GesmbH am 19. Sepcember 1 994 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

. Gemei n n ü tz ige \X'oh n u ngsg-esmbH "Sal/ach kohle" 

(WOG ES A )  

Sektionschef Dr Gerhard STADLER 
( 1 4. Dezember 1 990 bis 1 6. November 1 994) 

Dr Alfred HOLOUBEK 
(seit 1 7 .  November 1 994) 

Dr Johannes RANFTL 
( 1 4 .  Dezember 1 990 bis 1 6. November 1 994) 

Ministerialrat Dr Alexander MAZURKfEW ICZ 
(seit 1 7 .  November 1 994) 

Dr Othmar KUNDRATH 
(bis 30.  Juni 1 99 1 )  

Adolf SCHACHNER 
( 1 .  Juli 1 99 1  bis 30.  November 1 994) 

Mag Wolfgang SCHÖN 
(sei t 1 .  Dezember 1 994) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführer 

1 .  Geschäftsführer 

2. Geschäftsführer 

Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführung 

Gemeinnützige \X'ohnll ngsgesel lschaft 

Stey r-Dai mler-PlIch Ge� mbH , Ste) r 

Dipl-Ing Johann ] .  FEICHTINGER 
(seit 20.  November 1 979) 

Dr Alfred KOCH 
(seit 3 .  Dezember 1 986) 

DDr Ernst KLOSS 
(bis 2 3 .  Dezember 1 988) 

Dkfm Karl ZEILINGER 
(vom 24. Dezember 1 988 bis 5. November 1 99 1  
alleiniger Geschäftsführer) 

Dr Gerhard WEISSENBERGER 
(seit 6. November 1 99 1 )  

Dkfm Karl ZEILINGER 
(bis 3 1 .  Dezember 1 992) 

Klaus GSTÖTTNER 
(seit 1 3 .  Jänner 1 993) 

Geme i n nützige M ü rz-Ybbs-Sieullingsanlagen �, � � 
Gcsm bH (GEMYSAG) 

Dkfm Wi lhelmine GOLDMANN 
(seit 1 .  März 1 993) 

Mag Christian BÖHM 
(seit 9. Oktober 1 995)  

Dr Huben SEIDL 
(seit 1 .  Mai 1 994) 

Dr Georg PILARZ 
(seit 1 .  Juli 1 992) 

III-60 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 335 von 337

www.parlament.gv.at



Direktorium 

Präsidenr(in)  

Künstlerischer 
Leiter 

Kaufmännischer 
Leiter 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

Sahburger Fe�tspiclfonJ.5 

Dr Heinrich WIESMÜLLER 
(bis 2 5 .  Jänner 1 995) 

Or I Ielga RABL-STADLER 
(seit 26.  Jänner 1 995)  

Or Gerard Alphonse August MORTIER 
(seit 28.  August 1 989 im Direktorium und 
seit 1 .  September 1 99 1  künstlerischer Leiter) 

Prof Or Hans LA DE MA 
(seit 28.  August 1 989 i m  Direktorium und 
seit 1 .  September 1 99 1  kaufmännischer Leiter) 
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